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ZUSAMMENFASSUNG 

Der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn plant die Reaktivierung des Streckenab-

schnitts Weil der Stadt – Calw als Hermann-Hesse-Bahn. Um den Betrieb auf der nach 

wie vor gewidmeten Strecke wieder aufnehmen zu können, sind verschiedene Arbeits-

schritte erforderlich. Diese betreffen unter anderem die beiden Bestandstunnel (Tunnel 

Forst und Hirsau), die seit vielen Jahren von Fledermäusen insbesondere als Schwärm- 

und Winterquartiere genutzt werden und zur Nachmeldung für das FFH-Gebiet DE 7317-

341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten vorgesehen sind.  

Die geplante Wiederinbetriebnahme des genannten Streckenabschnitts inklusive der 

Tunnel führt zu artenschutzrechtlichen Konflikten mit den Fledermäusen. Vor allem der 

Bahnbetrieb und das sich daraus ergebende Risiko von Kollisionen von Fledermäusen 

und den Zügen in den beiden Tunneln und den davorliegenden Einschnittsbereichen 

(Schwärmbereich) wird als sehr hoch eingeschätzt (Primärkonflikt). 

Bei den vom Verkehrsministerium Baden-Württemberg initiierten Gesprächen zwischen 

den anerkannten Naturschutzverbänden und dem Vorhabenträger wurden durch die an-

wesenden Experten Lösungen für die artenschutzrechtlichen Konflikte entwickelt. Im 

Rahmen dieser Gespräche wurde nach intensiven Diskussionen die bauliche Trennung 

der Tunnel durch eine Trennwandkonstruktion in einen Bahn- und einen Fledermausbe-

reich sowie die Einhausung des Bahnkörpers in den Voreinschnitten als vielverspre-

chendster Lösungsansatz eingestuft. Der Vorteil dieser Lösungsvariante ist vor allem die 

erhebliche Reduktion des Kollisionsrisikos und die Möglichkeit zur Koexistenz von Bahn-

betrieb und Fledermäusen in den Voreinschnitten und Tunneln. Auch die Wirkungen von 

stofflichen und nicht-stofflichen Emissionen werden durch die geplanten Konstruktionen 

erheblich reduziert. Dennoch verbleiben aber durch die Bauarbeiten und die geplante 

Wiederaufnahme des Bahnbetriebs Wirkfaktoren, die zu einer Beeinträchtigung der Fle-

dermäuse führen können. Auch die Einhausung und die Trennwandkonstruktion selbst, 

die zwar einen Großteil der zu den artenschutzrechtlichen Konflikten führenden Wirkfak-

toren nachhaltig minimieren, haben aufgrund der mit ihr einhergehenden räumlichen 

Veränderung der als Schwärm- und Winterquartier genutzten Tunnel Forst und Hirsau 

sowie der dazugehörigen Voreinschnitte Auswirkungen auf die anwesenden Fleder-

mäuse (Sekundärkonflikt). 

Im Zusammenhang mit der erforderlichen artenschutzrechtlichen Ausnahme werden 

FCS-Maßnahmen zur Verbesserung der Nahrungsräume von Fledermäusen (vgl. GÖG 

(2024b)) notwendig. Diese dienen dazu, die betroffenen Fledermauspopulationen zu 

stützen, den dauerhaften Fortbestand zu sichern und die Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes zu vermeiden.  
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Da die Möglichkeit besteht, dass das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken mit 

anderen Plänen und Projekten die Schutzziele der Natura 2000-Gebiete erheblich be-

einträchtigt besteht nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz Prüfpflicht hinsichtlich der Ver-

träglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes. 

Vor dem Hintergrund der Natura 2000-Gebietsmeldungen und der geplanten Nachmel-

dung der Tunnel Forst und Hirsau für das FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und 

Schwarzwaldrandplatten wurden anhand der vorliegenden Natura 2000-Verträglich-

keitsprüfung mögliche Beeinträchtigungen durch das geplante Vorhaben untersucht. Ge-

genstand der Betrachtung waren die zu erwartenden Auswirkungen der Bauarbeiten und 

der anlagebedingten räumlichen Änderungen durch den Einbau der Konstruktion sowie 

die anschließende Wiederinbetriebnahme und der damit verbundene Bahnbetrieb. 

Die aufgeführten Prüfschritte entsprechen dem in der Fachliteratur geforderten und vom 

Gesetzgeber vorgeschriebenen Vorgehen. Sie orientieren sich am Leitfaden zur FFH-

Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (BMVBW 2004b). 

Zur Prüfung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-

Gebietes DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten wurden im Wesentli-

chen die Daten eigener Erfassungen (Dauermonitoring an den beiden Bestandstunnel 

in den Jahren 2015-2020) sowie ergänzende Erfassungen durch Herrn Dr. Nagel (2010-

2014) und der Managementplan (RP KARLSRUHE 2020) zugrunde gelegt.  

Im Rahmen der Erfassungen wurden insgesamt fünf Fledermausarten des Anhangs II 

der FFH-Richtlinie nachgewiesen (Großes Mausohr, Große Hufeisennase, Bechstein-, 

Wimper- und Mopsfledermaus), denen jeweils mindestens einer der beiden Tunnel als 

Lebensstätte dient. Hierbei ist insbesondere die Funktion der Lebensstätte als Schwärm- 

und Winterquartier bezeichnend.  

Im Zuge der Umsetzung der FCS-Maßnahmen kommt es zu keiner Beeinträchtigung, da 

es sich lediglich um die Neupflanzung von drei Bäumen in der ausgewiesenen Lebens-

stätte des Großen Mausohrs handelt. Darüber hinaus kommt es mittel- bis langfristig zur 

Aufwertung der Lebensräume der gemeldeten Fledermausarten. 

Im Ergebnis der in Kapitel 6 dargestellten Bewertung des Vorhabens im Hinblick auf die 

Erhaltungsziele konnte auch unter Berücksichtigung der auf die Bedürfnisse der Fleder-

mäuse angepassten Planungen sowie der geplanten Schadensbegrenzungsmaßnah-

men festgestellt werden, dass: 

 für die Anhang II-Arten Große Hufeisennase, Mopsfledermaus, Wimperfleder-

maus, Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr eine erhebliche Beeinträchti-

gung der Erhaltungsziele anlagebedingt nicht sicher auszuschließen ist. Konkret 

betrifft dies die Erhaltung […] von geeigneten, störungsfreien oder störungsar-

men Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als […] Winter- 

oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation 
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 für die Anhang II-Art Großes Mausohr und nach Auffassung der HNB (vgl. Stel-

lungnahme vom 19.10.2023) auch für die Bechsteinfledermaus eine erhebliche 

Beeinträchtigung von FFH-Gebieten im funktionalen Zusammenhang 

nicht ausgeschlossen werden kann. 

Obwohl die geplante Einhausung und die Trennwandkonstruktion einen Großteil der ne-

gativen Beeinträchtigungen für die Fledermäuse erheblich reduzieren, entstehen durch 

diese Lösungsvariante Beeinträchtigungen, die insbesondere unter Berücksichtigung 

des Vorsorgeaspekts dazu führen, dass das Vorhaben unverträglich mit den Erhal-

tungszielen des FFH-Gebietes ist. Gesamthaft, unter Berücksichtigung aller Aspekte be-

trachtet, wird die antragsgegenständliche Lösungsvariante dennoch als wirkungsvolle 

und geeignetste Maßnahme zum Schutz der Fledermäuse angesehen. 

Nachfolgend sind die notwendigen Schadenbegrenzungsmaßnahmen dargestellt. Nä-

here Angaben finden sich in dem Kapitel 6.2. 

S 1 Bauzeitenbeschränkung der Arbeiten in den Tunneln und den angrenzenden Einschnitts-
bereichen 

Zeitliche Beschränkung der Bautätigkeit auf den Zeitraum 1. Mai 15. Mai bis Mitte September, 
in der Zeit 15. Juli bis 15. September (Schwärmphase) sind die Arbeiten darüber hinaus auf die 
Tagstunden zwischen Sonnenauf- und -untergang zu beschränken. Eingriffe in die nicht einseh-
baren Räume hinter den Gewölben nur im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte Juli. 

S 2 Einbau einer Zeitschaltuhr für die Beleuchtung in den Tunneln 

In der Zeit 1501. Juli bis 15. September (Schwärmphase) ist die Beleuchtung auf die Tagstun-

den zu beschränken. In der Zeit von 15. 16. September bis 30. April ist grundsätzlich keine 

Beleuchtung möglich. Die Beleuchtung in den genannten Zeiträumen nur in Verbindung mit 

den Schadensbegrenzungsmaßnahmen S 3, S 10 und S 14. Die betriebsbedingten Tunnelin-

spektionen werden im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Mitte Juli durchgeführt. 

S 3 Vergrämung in den Tunneln mittels Licht 

In den beiden Tunneln sind die Bereiche, in denen zeitnah Arbeiten an den Gewölben erfolgen 

sollen und in denen nicht ganztägig (als Nachtbaustelle) gearbeitet wird, jeweils ab 2 Stunden 

vor Sonnenaufgang auszuleuchten. Die Beleuchtung maximal auf den zeitnah anstehenden 

Arbeitsabschnitt ab 2h vor Sonnenaufgang zu beschränken, der an einem Arbeitstag (tagsüber) 

bearbeitet werden kann. Dieser ist auf ein Minimum zu beschränken und darf maximal einen 

weiteren Abschnitt entsprechend der S 10 umfassen. Insbesondere während der Schwärmzeit 

sind jedoch in beiden Tunneln Dunkelbereiche vorzusehen, in denen auch in den Morgenstun-

den keine Beleuchtung erfolgt. 

S 4 Strukturelle Gestaltung der Einschnitte 

Die Vegetation in den Einschnitten wird so gestaltet, dass einerseits das Auffinden der Portale 
gefördert (erhöhte Attraktivität) und gleichzeitig das Einfliegen in die Einhausung erschwert (re-
duzierte Attraktivität) wird. 

S 5 Verschluss der Spalten im Bahnbereich 

Die offenen Fugen und Spalten im Bahnbereich werden verschlossen. Dabei sind tiefreichende 
Spalten ab Anfang Mai so zu präparieren, dass Fledermäuse die ggf. noch hinter der Tunnel-
schale hängen durch die Spalte ausfliegen können, ein erneuter Einflug jedoch nicht möglich 
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ist. Der Verschluss einsehbarer Spalten ist zwischen 15. Mai und 15. September möglich. Ab-
weichend davon werden tiefreichende, nicht einsehbare Spalten von (Anfang Juni) Mitte Juni – 
Mitte Juli verschlossen. 

S 6 Gestaltung des Eingangsbereichs der Einhausung 

Der vordere Bereich der Einhausung wird aus einer stabilen Drahtkonstruktion gebildet. Die Ma-
schengröße sollte dabei so groß wie möglich sein und von den Fledermäusen als Hindernis 
erkannt werden, aber so klein, dass die Fledermäuse nicht hindurch fliegen können. 

S 7 Verschluss der Einhausung und Vergrämung am Eingang der Einhausung 

Am Eingang der Einhausung werden Ultraschalllaute emittiert, welche das Einfliegen der Fle-
dermäuse verhindern sollen. Zur akustischen und optischen Vergrämung werden außerdem 
Windspiele oder Flatterband im näheren Umfeld installiert. Weiterhin wird die Einhausung min-
destens in der ersten Schwärm- und Winterperiode nach der baulichen Fertigstellung vollständig 
verschlossen. 

S 8 Zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme 

Eine Inbetriebnahme der Strecke ist ausschließlich in den Monaten zwischen 01. Mai und 15. 
Juli  Ende September möglich. 

S 9 Beschränkung der Zeiten für die Tunnelinspektionen 

Die jährliche visuelle Inspektion der Tunnel ist nur zwischen 01. Mai und 15. September möglich. 
Die dreijährliche Inspektion zur Überprüfung der Mauersteine ist auf die Zeit zwischen 01. Mai 
und 15. Juli ganztägig bzw. zwischen 16. Juli und 15. September auf die Zeit zwischen Sonnen-
auf- und -untergang zu beschränken. Während der dreijährlichen Inspektion ist der Bahnverkehr 
einzustellen. Die Tunnel und die Einhausungen bzw. Trennwände müssen mindestens alle drei 
Jahre gründlich handnah inspiziert werden. Jährlich finden außerdem Sichtkontrollen auf gra-
vierende, betriebsgefährdende Schäden statt. Dabei wird mit Hubbühnen und mobilen Leitern 
gearbeitet. Die Inspektion findet im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli.  

S 10 Abschnittsweises Arbeiten 

Die Bau- und Sanierungsarbeiten sind so zu planen, dass sie in so wenig Arbeitsdurchgängen 
wie möglich sowie räumlich und zeitlich konzentriert erfolgen. Dabei dürfen nur die abschnitts-
weisen Arbeitsbereiche voll beleuchtet werden. In den übrigen Bereichen erfolgt eine gerichtete 
Beleuchtung (S 14). Ein Arbeitsdurchgang erfolgt jeweils von einem Tunnelende zum anderen. 
Dabei beginnen diese möglichst an dem der Andienung abgeneigten Portal werden rückschrei-
tend durch den Tunnel fortgesetzt, so dass ungestörte Bereiche entstehen, in denen weder 
Arbeiten noch Baustellenverkehr erfolgen. Die Baumaschinen sind in der Schwärmzeit nachts 
so abzustellen, dass die Tunnelportale frei zum Schwärmen angeflogen werden können. 

S 11 Ökologische Baubegleitung 

Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind in enger 
Abstimmung mit einem Fledermausexperten durchzuführen. Insbesondere Eingriffe in die Tun-
nelgewölbe sind erst nach Kontrolle und Freigabe durch eine entsprechende Fachkraft möglich.  
Die ökologische Baubegleitung ist vertraglich mit einer Weisungsbefugnis auszustatten und 

überwacht die fachgerechte Umsetzung der Maßnahmen S 1-S 7, S 9, S 10, S 12 und S 13. 

Zudem ist ein fortlaufendes Pflichtheft zu führen. 

S 12 Verbesserung des Hangplatzpotenzials in den Tunneln 

Schaffung weiterer Hangplatzmöglichkeiten als Ausgleich für den Verlust der potenziellen Hang-
plätze im Bahnbereich. 

S 13 Freistellen des Firststolleneingangs 

Der Eingang zum Firststollen am Nordportal des Tunnels Hirsau, der von Vegetationsaufwuchs 
verdeckt ist, ist freizuschneiden und durch regelmäßige Pflegearbeiten freizuhalten. Der Ein-
gang ist so zu sichern, dass er dauerhaft erhalten bleibt. 
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S 14 Gerichtete Beleuchtung 

Die Beleuchtung außerhalb der tatsächlichen Arbeitsbereiche (z.B. Zufahrten, Fluchtwege) ist 
so auszurichten, dass das obere Dritte des Tunnelgewölbes nicht beleuchtet wird. Außerhalb 
der Tunnel ist ebenfalls eine nach unten gerichtete insektenfreundliche Beleuchtung zu instal-
lieren. 

S 15 Zeitliche Steuerung der mobilen Lüfter 

Die mobilen Lüfter sind am Morgen eine Stunde nach und am Abend eine Stunde vor Sonnen-
untergang an- bzw. ausgeschaltet. 

S 16 Vergitterung der Tunnelportale  

Die Vergitterungen an allen 4 Tunnelportalen am Eingang zum Fledermausbereich werden so 
vorgenommen, dass sich das feine Gitter außen auf dem Drahttor befindet. Die Vergitterungen 
an den vier Eingängen zum Fledermausbereich werden weiterhin jährlich auf ein Zusetzen mit 
Laub etc. überprüft und das Laub wird entfernt.  

S 17 Überprüfung der Dichtheit der Spalten und Übergänge 

Die Dichtheit der Abschlüsse wird durch die UBB/Fledermausexperte (S 11) bestätigt und un-
dichte Abschlüsse werden abgedichtet und durch die UBB freigegeben werden. Im Zuge der 3-
jährlichen Inspektion ist die Dichtheit der Übergänge zwischen Trennwand und Einhausung so-
wie zwischen Trennwand und Tunnel zu prüfen. 

S 18 Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen 

Vor Beginn der Schwärmzeit (vor dem 15. Juli) sind Staubablagerungen zu entfernen.  

 

Soll trotz festgestellter erheblicher Beeinträchtigungen eine Realisierung des Vorhabens 

angestrebt werden ist ein Ausnahmeverfahren unumgänglich. Für den Ausnahmeantrag 

sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Das Vorhaben kann nur bei Vorliegen der 

Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 34 BNatSchG zugelassen werden. 

Eine abweichende Zulassung eines Vorhabens, das die Erhaltungsziele eines FFH-

Gebietes erheblich beeinträchtigt, ist an die Ausnahmegründe des § 34 Abs. 3 und 4 

BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie geknüpft. Der Auslegungsleitfaden der 

EU zum Art. 6 Abs. 4 benennt diese. Es sind dementsprechend zusammengefasst fol-

gende Voraussetzungen darzulegen: 

1. Darstellung der Alternativlosigkeit 

2. Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses 

3. Ausgleichs- bzw. Kohärenzsicherungsmaßnahmen für die betroffenen Arten 

In dem Kapitel 7 werden die Ausnahmevoraussetzungen für das Vorhaben Einbau einer 

Trennwandkonstruktion zum Fledermausschutz in und vor die Bestandstunnel Forst und 

Hirsau dargelegt. 

Im Ergebnis kann abschließend festgestellt werden, dass die Voraussetzungen für eine 

Ausnahme gemäß § 34 BNatSchG wie folgt gegeben sind: 

 Die vorgesehene Alternative ist das Ergebnis eines umfangreichen Alterna-
tivenvergleichs. Im Rahmen dessen konnte gezeigt werden, dass keine zumut-
baren Alternativen vorhanden sind. 
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 Das Vorhaben dient dazu, die bestimmungsgemäße Nutzung des nach § 4, S. 1, 
Nr. 3 BNatSchG privilegierten öffentlichen Verkehrsweges der Württembergi-
schen Schwarzwaldbahn weiterhin zu gewährleisten. Mit dem Schienenperso-
nennahverkehrsangebot (SPNV) der Hermann-Hesse-Bahn verfolgt der Vorha-
benträger das Ziel, den östlichen Landkreis Calw mit einem attraktiven, leistungs-
fähigen und umweltfreundlichen öffentlichen Verkehrsangebot an die Räume 
Stuttgart und Sindelfingen/Böblingen anzuschließen. Hierdurch sind durch das 
Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gege-
ben. 

 Durch den Neubau von zwei Fledermausersatzquartieren und durch die Entwick-
lung von Habitatbäumen für die Bechsteinfledermaus kann die Verbesserung 
und Entwicklung der betroffenen Arten ermöglicht werden. Durch die vorgese-
hene Integration der beiden Ersatzquartiere und der damit verbundenen Erwei-
terung des FFH-Gebietes DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten 
wird außerdem die globale Kohärenz des Netzes Natura 2000 gesichert. Weiter-
hin sollen entweder Habitatflächen der Bechsteinfledermaus in Haiterbach oder 
das Schnaizteichsystems in Neuenbürg in die Gebietskulisse des FFH-Gebiets 
DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten aufgenommen werden. 
Hier ist der ZV noch in Verhandlung mit den jeweiligen Eigentümern der Flächen.  

Folgende Maßnahmen zur Sicherung der Kohärenz des Netzes Natura 2000 sind vor-

gesehen. Nähere Informationen sind Kapitel 7.4 zu entnehmen. 

K 1 Neubau eines Ersatzwinterquartiers am Tunnel Hirsau 

In unmittelbarer Nähe zum Nordportal Tunnel Hirsau wurde ein unterirdisches Winterquartier 
gebaut. Die Maßnahmenfläche liegt auf dem Flurstück 1932/1 im Norden der Gemarkung Calw, 
zwischen Fuchsloch und Welzberg oberhalb der Deponie Tälesbach. Der Standort befindet sich 
am Osthang des Welzberges. Die Entfernung vom Nordportal des Tunnels Hirsau beträgt ca. 
300 m. Das Fledermausersatzquartier wird geeignete mikroklimatische Bedingungen und Hang-
plätze für die betroffenen Fledermausarten aufweisen (Überprüfung durch ein entsprechendes 
Monitoring).  
Für die Kohärenzsicherung ist die Integration des Fledermausersatzquartiers in das FFH-Gebiet 
DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten geplant. 

K 2 Neubau eines Ersatzwinterquartiers am Tunnel Forst 

In unmittelbarer Nähe zum Ostportal Tunnel Forst wurde ein unterirdisches Winterquartier ge-
baut. Die Maßnahmenumsetzung liegt auf den Flurstücken 1752, 1753, 1754, 1817 und 1815 
der Gemarkung Althengstett im Osten der Gemeinde Althengstett im Landkreis Calw, südlich 
der Bahntrasse zwischen Weil der Stadt und Calw. Das Ersatzquartier wurde südlich des östli-
chen Voreinschnitts Tunnel Forst innerhalb eines größeren zusammenhängenden Streuobstge-
bietes unterirdisch angelegt. Die Entfernung vom Ostportal des Tunnels Forst beträgt ca. 120 m. 
Das Fledermausersatzquartier wird geeignete mikroklimatische Bedingungen und Hangplätze 
für die betroffenen Fledermausarten aufweisen (Überprüfung durch ein entsprechendes Moni-
toring).  
Für die Kohärenzsicherung ist die Integration des Fledermausersatzquartiers in das FFH-Gebiet 
DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten geplant. 

K 3 Aufwertung von Quartier- und Jagdhabitaten für die Bechsteinfledermaus im Um-
feld bekannter Wochenstuben (alternativ zu K 4) 

Zur kurzfristigen Verbesserung des Quartierangebots werden 200 Rundkästen auf einer Fläche 
von 16,8 ha auf der Gemarkung Haiterbach im Umfeld zweier bekannten Wochenstuben der 
Bechsteinfledermaus installiert. Darüber hinaus werden auf diesen bzw. umliegenden Flächen 
weitere Maßnahmen zur langfristigen Verbesserung des Quartier- und Jagdhabitate der Bech-
steinfledermaus umgesetzt (Förderung von Laubbaumarten in Nadelholzbeständen, Sicherung 
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von Habitatbäumen und –baumanwärtern, Ausweisung Waldrefugium, Anlage strukturreicher 
Waldsäume und Aufwertung (Halb)Offenland). 
Für die Kohärenzsicherung ist die Integration der Maßnahmenflächen in das FFH-Gebiet DE 
7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten geplant. 
 
Zur Kohärenzsicherung für die Bechsteinfledermaus ist entweder die Integration von Habitatflä-
chen der Bechsteinfledermaus in Haiterbach (K 3) oder des Schnaizteichsystems in Neuenbürg 
(K 4) in die Gebietskulisse des FFH-Gebiets DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrand-
platten vorgesehen. Aktuell ist der ZV noch in Verhandlung mit den jeweiligen Eigentümern der 
Flächen.   

K 4 Sicherung und Integration des Schnaizteichsystems in das FFH-Gebiet (alternativ zu 
K 3)  

Im Gewann Schnaizteich auf der Gemarkung Neuenbürg befindet sich ein ehemaliges, als Kul-
turdenkmal geschütztes Bergwerk, welches aus einem unterirdischen Stollensystem mit insge-
samt vier Eingängen besteht, die nach der Stilllegung in den 1860er Jahren teilweise eingestürzt 
sind. Das Stollensystem wird bereits von verschiedenen Fledermausarten als Schwärm- und 
Winterquartier genutzt (u.a. Bechsteinfledermaus). Im Zuge der Maßnahme sollen zwei der Ein-
gestürzten Eingänge freigestellt und gesichert werden sowie das gesamte Stollensystem in das 
FFH-Gebiet integriert werden. 
 
Zur Kohärenzsicherung für die Bechsteinfledermaus ist entweder die Integration von Habitatflä-
chen der Bechsteinfledermaus in Haiterbach (K 3) oder des Schnaizteichsystems in Neuenbürg 
(K 4) in die Gebietskulisse des FFH-Gebiets DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrand-
platten vorgesehen. Aktuell ist der ZV noch in Verhandlung mit den jeweiligen Eigentümern der 
Flächen.   
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1 Einführung 

1.1 Anlass und Aufgabenstellung 

Die Begründung der Maßnahme ist größtenteils nachrichtlich dem technischen Erläute-

rungsbericht entnommen (MIC 2022). 

Die dem Antrag zur planrechtlichen Zulassungsentscheidung nach § 18 Allgemeines Ei-

senbahngesetz (AEG) vorgelegte Planung zum Vorhaben Einbau einer Trennwandkon-

struktion zum Fledermausschutz in und vor die Bestandstunnel Forst und Hirsau ist ein 

integraler Teil der vorgesehenen Wiederinbetriebnahme des Abschnitts Weil der Stadt – 

Calw der ehemaligen Württembergischen Schwarzwaldbahn (Strecke 4810) als Her-

mann-Hesse-Bahn. 

Derzeit endet auf der Strecke die Bedienung in Richtung Westen in Weil der Stadt. Der 

Betrieb auf dem weiterführenden Streckenabschnitt bis nach Calw wurde 1988 endgültig 

eingestellt.  

Der Landkreis Calw hat den Abschnitt Weil der Stadt – Calw zum 01.01.1994 von der 

Deutschen Bundesbahn übernommen und strebt seitdem eine Wiederaufnahme des 

Bahnbetriebs auf dem landkreiseigenen Streckenabschnitt an. Derzeit ruht auf diesem 

der Verkehr. Der Streckenabschnitt ist jedoch weiterhin eisenbahnrechtlich gewidmet 

und nicht von Bahnbetriebszwecken freigestellt. Für die Wiederinbetriebnahme sind bat-

terie-elektrische Fahrzeuge vorgesehen. 

Zum 01.01.2017 hat der Zweckverband Hermann-Hesse-Bahn die Aufgabe, den Ver-

kehr auf dem Streckenabschnitt Weil der Stadt – Calw unter dem Namen Hermann-

Hesse-Bahn wiederaufzunehmen, vom Landkreis Calw übernommen. Gemäß seiner 

Verbandssatzung hat der Zweckverband auch das Eigentum an der bestehenden Infra-

struktur vom Landkreis übernommen. 

Seit langer Zeit nutzen auch Fledermäuse die beiden Bestandstunnel. Im Rahmen der 

seit 2011 durchgeführten Erfassungen wurden bisher 16 Arten an und in den beiden 

Bestandstunneln nachgewiesen, die die beiden Tunnel mit zum Teil großen Individuen-

zahlen überwiegend als Schwärm- und Winterquartier nutzen. Aufgrund dessen werden 

die Tunnel Hirsau und Forst als bedeutsame Winter- bzw. Schwärmquartiere eingestuft. 

Durch die geplante Wiederinbetriebnahme entstehen im Bereich der Tunnel verschie-

dene Wirkfaktoren, die zu artenschutzrechtlichen Konflikten mit den Fledermäusen füh-

ren können (Primärkonflikt). Hierzu zählen insbesondere Kollision, nicht-stoffliche Im-

missionen (Licht, Lärm, Erschütterung, Druck- und Sogwirkungen), stoffliche Immissio-

nen (Schadstoffe, Stäube) sowie der dauerhafte Habitatverlust durch den Verschluss 

von Quartierspalten. Vor allem das durch das Kollisionsrisiko entstehende Konfliktpoten-

zial, welches aus dem Zugverkehr in den beiden Tunneln und den davorliegenden Ein-

schnittsbereichen (Schwärmbereich) resultiert, wird als sehr hoch eingeschätzt. 
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Bei den vom Verkehrsministerium initiierten Gesprächen zwischen den anerkannten Na-

turschutzverbänden und dem Vorhabenträger wurden durch die anwesenden Experten 

Lösungen für die artenschutzrechtlichen Konflikte entwickelt. Im Rahmen dieser Gesprä-

che wurde nach intensiven Diskussionen die bauliche Trennung der Tunnel durch eine 

Trennwandkonstruktion in einen Bahn- und einen Fledermausbereich sowie die Einhau-

sung des Bahnkörpers in den Voreinschnitten als vielversprechendster Lösungsansatz 

eingestuft. Der Vorteil dieser Lösungsvariante ist vor allem die erhebliche Reduktion des 

Kollisionsrisikos und die Möglichkeit zur Koexistenz von Bahnbetrieb und Fledermäusen 

in den Voreinschnitten und Tunneln. Auch die Wirkungen von stofflichen und nicht-stoff-

lichen Emissionen werden durch die geplanten Konstruktionen erheblich reduziert. Um 

mögliche negative Auswirkungen (Sekundärkonflikte) dieser Lösungsvariante bereits im 

Vorfeld abschätzen zu können, wurde die Reaktion der Fledermäuse auf eine provisori-

sche Nachbildung der späteren Trennwandkonstruktion im Sinne eines Modellversuchs 

untersucht. 

Im Ergebnis konnte dabei festgestellt werden, dass im Rahmen des Versuchs grund-

sätzlich keine nachhaltig negativen Reaktionen festgestellt wurden, die auf eine Flucht 

oder ein Abwandern der Fledermäuse hindeuten. Auch das Schwärmverhalten der Fle-

dermäuse wurde während die provisorische Trennwandkonstruktion aufgebaut war wei-

terhin festgestellt. Gleichsam waren Reaktionen der Fledermäuse zu beobachten, die 

zeigen, dass die geplante Konstruktion das Schwärmverhalten beeinflussen wird. Basie-

rend auf den aktuellen Erkenntnissen ist davon auszugehen, dass sich die Haupt-

schwärmaktivität zukünftig vor die Tunnel verlagern wird, wohingegen eine verringerte 

Schwärmaktivität von kleineren Fledermaustrupps im zukünftigen Fledermausbereich 

ebenfalls weiterhin stattfinden wird. Der Tunnel wird jedoch weiterhin zum Transfer ge-

nutzt. Aktuell deutet nichts darauf hin, dass eine Veränderung bei der Nutzung der Tun-

nel als Winterquartier zu erwarten ist. 

Auch wenn die geplante Trennwandkonstruktion mit Veränderungen des Schwärm- und 

Winterquartiers verbunden ist, wird diese Lösungsvariante unter Berücksichtigung aller 

vorliegenden Erkenntnisse insgesamt als geeignetste Lösung erachtet. Aus diesem 

Grund wurde diese Lösungsvariante in die weiteren Planungen integriert und unter Be-

rücksichtigung der technischen und fledermausfachlichen Aspekte weiter optimiert.  

Das geplante Vorhaben betrifft die beiden Bestandstunnel Forst und Hirsau, die als Fle-

dermausschwärm- und –winterquartier zur Nachmeldung für das FFH-Gebiet DE 7317-

341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten vorgesehen sind (RP KARLSRUHE 2020).  

Um die Tunnel als Schwärm- und Winterquartiere für die Fledermäuse auch nach Wie-

derinbetriebnahme der Strecke zu erhalten und eine Koexistenz von Bahnbetrieb und 

den Fledermäusen zu ermöglichen, sollen beide Tunnel durch den Einbau einer Trenn-

wandkonstruktion in einen Bahn- und einen Fledermausbereich unterteilt werden. Ein 
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weiteres Ziel ist es, die Fledermäuse in den angrenzenden Schwärmbereichen (Vorein-

schnitten) vor den Auswirkungen zu schützen. Dazu ist ergänzend zum Einbau der 

Trennwandkonstruktion in den Tunneln die Einhausung der Bahnstrecke vorgesehen. 

Da die Möglichkeit besteht, dass das Vorhaben einzeln oder im Zusammenwirken mit 

anderen Plänen und Projekten die Schutzziele des Natura 2000-Gebietes erheblich be-

einträchtigt, besteht nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) Prüfpflicht hin-

sichtlich der Verträglichkeit des Vorhabens mit den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes. 

1.2 Rechtliche Grundlagen 

Gebietsmeldung 

Aufgrund der Vorgaben der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (Richtlinie 92/43/EWG, FFH-

RL) sowie der Vogelschutzrichtlinie (Richtlinie 2009/147/EG, VSchRL) sind die EU-

Mitgliedstaaten verpflichtet Gebietsvorschläge an die Europäische Kommission zum 

Aufbau des Schutzgebietsnetzes Natura 2000 zu melden. Beide Richtlinien benennen in 

Anhängen zu schützende Lebensräume und Arten sowie Vorgaben und Regeln für Ver-

fahrensschritte. 

In Deutschland obliegt die Gebietsmeldung den Bundesländern. Baden-Württemberg 

hat zwischen 2004 und 2007 in mehreren Schritten eine Gebietskulisse an die EU-

Kommission gemeldet. Diese Natura 2000-Gebiete wurden durch die EU bestätigt und 

sind in der Liste der Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung aufgeführt. 

In Baden-Württemberg wurde zudem die Zusammenfassung einiger der ursprünglich an 

die EU gemeldeten FFH-Gebiete unter einem neuen FFH-Gebietsnamen und neuer 

FFH-Gebietsnummer beschlossen. Insgesamt wurden 85 FFH-Gebiete zu 37 neuen 

FFH-Gebieten formal zusammengefasst. Diese wurden im Dezember 2015 an die EU 

gemeldet. 

Seit Februar 2010 ist für die Vogelschutzgebiete in Baden-Württemberg zudem die Vo-

gelschutzgebietsverordnung zu berücksichtigen, welche die für Baden-Württemberg ge-

meldeten Gebiete als Europäische Vogelschutzgebiete gemäß Artikel 4 Abs. 1 und 2 der 

Richtlinie 2009/147/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 

2009 über die Erhaltung der wildlebenden Vogelarten festlegt und sichert.  

Für die FFH-Gebiete traten Ende 2018 ebenfalls die FFH-Verordnungen in Kraft, die auf 

Ebene der Regierungsbezirke, analog den Regelungen der VSG-VO, die FFH-Gebiete 

festlegen und sichern. 

Die abschließende Kulisse (Stand Dezember 2015) der FFH-Gebiete und der EU-

Vogelschutzgebiete bildet die Grundlage für die hier durchgeführte Zulassungsprüfung 

nach § 34 Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG).  
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Prüferfordernis 

Vorhabenträger sind verpflichtet, ihre Planungen auf mögliche Konfliktpotenziale mit der 

gemeldeten Gebietskulisse des Netzwerks Natura 2000 zu prüfen. 

Paragraph 34 BNatSchG schreibt diesbezüglich die Prüfung auf Verträglichkeit für Pläne 

und Projekte vor, die ein Gebiet als solches oder im Zusammenwirken mit anderen Plä-

nen und Projekten erheblich beeinträchtigen könnten.  

Die rechtliche Umsetzung der Vorgaben der FFH-Richtlinie in nationales Recht erfolgte 

mit der Novellierung des Bundesnaturschutzgesetzes 1998. In der gültigen Fassung des 

BNatSchG beinhaltet § 34 Vorgaben zur Prüfung der Verträglichkeit von Plänen und 

Projekten mit den Erhaltungszielen der europäischen Schutzgebiete und zu möglichen 

Ausnahmen bei einem negativen Prüfergebnis. 

Grundlage für eine Prüfung von Plänen und Projekten ("Eingriffen") auf ihre Verträglich-

keit mit dem Schutzgebietssystem Natura 2000 sind die Erhaltungsziele. 

1.3 Verwendete Quellen 

Um eine Einschätzung der Verträglichkeit des Vorhabens mit den betroffenen Gebieten 

vornehmen zu können, wurden die zu den Gebieten verfügbaren Informationen ausge-

wertet. Folgende Daten und Unterlagen standen zur Verfügung: 

- LUBW - LANDESANSTALT FÜR UMWELT BADEN-WÜRTTEMBERG (2019): Standard-

Datenbogen für das FFH-Gebiet 'Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten' (DE 

7317-341). Datum der Aktualisierung: Mai 2019. Amtsblatt der Europäischen 

Union L 198/41. 13 Seiten. 

 RP KARLSRUHE - REGIERUNGSPRÄSIDIUM KARLSRUHE (2020): Managementplan 

für das Natura 2000-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplat-

ten. Bearbeitet von Ingenieur- und Planungsbüro LANGE GbR. 203 Seiten. 

 Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe zur Festlegung der Gebiete 

von gemeinschaftlicher Bedeutung (FFH-Verordnung) vom 12. Oktober 2018. 

 TLÖ - TIER- UND LANDSCHAFTSÖKOLOGIE DR. JÜRGEN DEUSCHLE (2012): Geplante 

Reaktivierung der Bahnstrecke Weil der Stadt – Calw Umweltverträglichkeitsstu-

die (UVS), spezielle artenschutzrechtliche Prüfung (saP) und FFH-

Verträglichkeitsprüfung (FFH-VP) - Zwischenbericht zu den Erfassungsergebnis-

sen. Im Auftrag des Landratsamtes Calw, Stand 12.09.2012. 

 NAGEL, A. (2014a): Netzfänge in den Bestandstunneln zur Populationseinschät-

zung. Im Auftrag des Landradsamts Calw, Stand 19.11.2014. 

 NAGEL, A. (2011): Nutzung der beiden Tunnel der Bahnlinie Calw-Weil der Stadt 

durch Fledermäuse - Abschlussbericht. Im Auftrag des Landratsamts Calw, 

Stand 30.03.2011. 

 Vorhabenbeschreibung zum Vorhaben (inkl. Plandarstellungen) (MIC 2022) 
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Zudem wurden zu den gemeldeten Arten eigene Erhebungen durchgeführt (GÖG & 

CHIROTEC (2020), Anlage saP1). Die Ermittlung und Bewertung der Vorhabenwirkungen 

auf das Natura 2000-Gebiet erfolgten auf Basis der genannten Quellen und der Eigen-

erhebungen. 
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2 Methodik der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 

Vor dem Hintergrund der Natura 2000-Gebietsmeldungen soll anhand der vorliegenden 

Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung eine mögliche Beeinträchtigung des betroffenen 

Natura 2000-Gebietes durch das geplante Vorhaben untersucht werden. Gegenstand 

der Betrachtung sind die zu erwartenden Auswirkungen durch Bau und Anlage der 

Trennwandkonstruktion in den Tunneln und den Einhausungen in den Voreinschnitten. 

Betriebsbedingte Wirkungen – sowohl Betrieb der Infrastruktur als auch Bahnbetrieb auf 

der Infrastruktur – werden ebenfalls vollständig im Planfeststellungsverfahren abgehan-

delt (vgl. Kapitel 1). 

Die nachfolgend aufgeführten Prüfschritte (vgl. Kapitelüberschriften) entsprechen den in 

der Fachliteratur geforderten und vom Gesetzgeber vorgeschriebenen. Sie orientieren 

sich am Leitfaden zur FFH-Verträglichkeitsprüfung im Bundesfernstraßenbau (BMVBW 

2004b).  

In Kapitel 3 wird das Vorhaben beschrieben. Für die eigentliche Verträglichkeitsprüfung 

wird zunächst das gesamte Gebiet dargestellt, da es maßgeblicher Betrachtungsgegen-

stand der Verträglichkeitsprüfung ist. Anschließend werden anhand von Art und Umfang 

des Vorhabens der Wirkraum und der detailliert untersuchte Bereich definiert, die der 

differenzierten Bewertung zugrunde liegen (vgl. Kapitel 5.1). Innerhalb des detailliert un-

tersuchten Bereichs wurden für das FFH-Gebiet die Lebensraumtypen nach Anhang I 

und die Arten nach Anhang II der FFH-Richtlinie dokumentiert und entsprechend in Karte 

01 sowie Kapitel 6 dargestellt.  

Die daran anschließende Bewertung der Beeinträchtigungen erfolgt angelehnt an die 

Methoden des Gutachtens zu o. g. Leitfaden (BMVBW 2004a) und wird in Kapitel 2.1 

näher erläutert. Neben den Beeinträchtigungen durch das Vorhaben selbst sind zudem 

kumulative Beeinträchtigung durch andere Pläne und Projekte zu berücksichtigen und in 

die Bewertung einzubeziehen (vgl. Kapitel 2.2). Durch entsprechende Maßnahmen zur 

Schadensbegrenzung können ggf. zu erwartende Beeinträchtigungen auf ein unerhebli-

ches Maß reduziert werden. Diese sind ebenfalls in der Natura 2000-Verträglichkeitsprü-

fung darzustellen und hinsichtlich ihrer Wirksamkeit in das abschließend zu formulie-

rende Gesamtergebnis einzubeziehen. Die Gesamtbewertung beinhaltet neben den zu-

sammengefasst zu erwartenden Projektbeeinträchtigungen die Aussage derer Erheb-

lichkeit bzw. Nichterheblichkeit. 

2.1 Beschreibung der Bewertungsmethode 

Im Rahmen der Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung stellen die Erhaltungsziele den 

zentralen Maßstab für die Ableitung der Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit eines Vor-

habens dar. Dabei reicht die erhebliche Beeinträchtigung eines Erhaltungszieles aus, 

um die Nichtverträglichkeit eines Vorhabens zu begründen (BMVBW 2004a). Die Prü-

fung hinsichtlich der Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit von Beeinträchtigungen ist 
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daher für jedes Erhaltungsziel einzeln durchzuführen. Die vorkommenden Arten und Le-

bensräume inklusive ihrer charakteristischen Lebensgemeinschaften haben i. d. R. spe-

zifische Empfindlichkeiten gegenüber den vorhabenbedingten Wirkfaktoren, anhand de-

rer der Beeinträchtigungsgrad zu beurteilen ist. Aus diesem Grund ist eine eigenständige 

Betrachtung der einzelnen Arten und Lebensraumtypen notwendig (BMVBW 2004a). 

In Anlehnung an das Gutachten zum Leitfaden des BMVBW (2004a) wird eine sechs-

stufige Bewertungsskala zur Beurteilung des Beeinträchtigungsgrades zugrunde gelegt. 

Da die Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit die Kernaussage einer Natura 2000-Ver-

träglichkeitsprüfung darstellt, wird das Gesamtergebnis mit Hilfe einer zweistufigen 

Skala (erheblich/nicht erheblich) ausgedrückt (Tabelle 1). 

Tabelle 1: Skala des Beeinträchtigungsgrades und deren Reduzierung auf zwei Stufen am Ende des 
Bewertungsvorgangs (entnommen aus BMVBW 2004a). 

6-stufige Skala des Beeinträchtigungsgrads 2-stufige Skala der Erheblichkeit 

keine Beeinträchtigung 

nicht erheblich geringer Beeinträchtigungsgrad 

noch tolerierbarer Beeinträchtigungsgrad 

hoher Beeinträchtigungsgrad 

erheblich sehr hoher Beeinträchtigungsgrad 

extrem hoher Beeinträchtigungsgrad 

 

Daneben wurden als Orientierungswerte die Konventionsvorschlägen von LAMBRECHT & 

TRAUTNER (2007) sowie die Empfehlungen der LANA (Je-desto-Formel) (LANA 2004) 

berücksichtigt. Nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007) stellt die direkte und dauerhafte 

Inanspruchnahme von Lebensraumtypen des Anhangs I bzw. (Teil-)Habitaten der Arten 

des Anhangs II der FFH-RL sowie von (Teil-)Habitaten der Arten des Anhangs I bzw. 

Art. 4 Abs. 2 VSchRL, die in einem Natura 2000-Gebiet nach gebietsspezifischen Erhal-

tungszielen zu bewahren oder zu entwickeln sind, im Regelfall eine erhebliche Beein-

trächtigung dar. Von dieser Grundannahme kann im Einzelfall abgewichen werden, 

wenn kumulativ die Prüfkriterien A-E des Fachkonventionsvorschlags erfüllt werden 

(siehe Tabelle 2). 
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Tabelle 2: Prüfkriterien zur Abweichung von der Grundannahme nach dem Fachkonventionsvor-
schlag nach LAMBRECHT & TRAUTNER (2007). 

 Lebensraumtypen Meldearten 

A) Qualitativ-funktionale Besonderheiten 

 Auf der betroffenen Fläche sind keine spezi-
ellen Ausprägungen des Lebensraumtyps 
vorhanden, die innerhalb der Fläche, die der 
Lebensraum einnimmt, z. B. eine Besonder-
heit darstellen bzw. in wesentlichem Umfang 
zur biotischen Diversität des Lebens-
raumtyps in dem Gebiet von gemeinschaftli-
cher Bedeutung beitragen. Hierbei ist auch 
eine besondere Lebensraumfunktion für cha-
rakteristische Arten zu berücksichtigen; und 

Die in Anspruch genommene Fläche ist kein 
für die Art essenzieller bzw. obligater Be-
standteil des Habitats. D.h. es sind keine Ha-
bitatteile betroffen, die für die Tiere von zent-
raler Bedeutung sind, da sie z.B. an anderer 
Stelle fehlen bzw. qualitativ oder quantitativ 
nur unzureichend oder deutlich schlechter 
vorhanden sind, und 

B) Orientierungswert "quantitativ-absoluter Flächenverlust" 

 Der Umfang der direkten Flächeninan-
spruchnahme eines Lebensraumtyps über-
schreitet die für den jeweiligen Lebensraum-
typ dargestellten Orientierungswerte nicht; 
und 

Der Umfang der direkten Flächeninan-
spruchnahme überschreitet die für die jewei-
lige Art dargestellten Orientierungswerte, so-
weit diese für das betroffene Teilhabitat an-
wendbar sind, nicht; und 

C) Ergänzender Orientierungswert "quantitativ-relativer Flächenverlust" (1 %-Kriterium) 

 Der Umfang der direkten Flächeninan-
spruchnahme eines Lebensraumtyps ist 
nicht größer als 1 % der Gesamtfläche des 
jeweiligen Lebensraumtyps im Gebiet bzw. in 
einem definierten Teilgebiet; und 

Der Umfang der direkten Flächeninan-
spruchnahme ist nicht größer als 1 % der Ge-
samtfläche des jeweiligen Lebensraums 
bzw. Habitates der Art im Gebiet bzw. in ei-
nem definierten Teilgebiet; und 

D) Kumulation "Flächenentzug durch andere Pläne / Projekte" 

 Auch nach Einbeziehung von Flächenverlus-
ten durch kumulativ zu berücksichtigende 
Pläne und Projekte werden die Orientie-
rungswerte (B u. C) nicht überschritten; und 

Auch nach Einbeziehung etwaiger Flächen-
verluste durch kumulativ zu berücksichti-
gende Pläne und Projekte werden die Orien-
tierungswerte (B und C) nicht überschritten; 
und 

E) Kumulation mit "anderen Wirkfaktoren" 

 Auch durch andere Wirkfaktoren des jeweili-
gen Projekts oder Plans (einzeln oder im Zu-
sammenwirken mit anderen Projekten oder 
Plänen) werden keine erheblichen Beein-
trächtigungen verursacht. 

Auch durch andere Wirkfaktoren des Pro-
jekts oder Plans (einzeln oder im Zusam-
menwirken mit anderen Projekten oder Plä-
nen) werden keine erheblichen Beeinträchti-
gungen verursacht. 

2.1.1 Schritte des Bewertungsvorgangs 

Der iterative Bewertungsvorgang setzt sich aus drei Schritten zusammen, die in Tabelle 

3 (Seite 16) dargestellt sind. 
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Tabelle 3: Schritte des Bewerbungsverfahrens. 

Schritt 1: 
Bewertung der Beeinträchtigun-
gen durch das zu prüfende Vor-
haben 

a) Bewertung der einzelnen Beeinträchtigungen durch 
das zu prüfende Vorhaben 

b) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maß-
nahmen zur Schadensbegrenzung 

c) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den 
Lebensraum betreffenden Beeinträchtigungen 

Schritt 2: 
Bewertung der kumulativen Be-
einträchtigungen durch andere 
Vorhaben 

d) Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen durch 
andere Vorhaben 

e) Bewertung der Rest-Beeinträchtigungen nach Maß-
nahmen zur Schadensbegrenzung 

f) Zusammenführende Bewertung aller, die Art bzw. den 
Lebensraum betreffenden Beeinträchtigungen 

Schritt 3: 
Formulierung des Gesamtergeb-
nisses der Bewertung 

Ableitung der Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit der 
Beeinträchtigungen einer Art bzw. eines Lebensraums 

Schritt 1: Bewertung der Beeinträchtigungen durch das zu prüfende Vorhaben 

In einem ersten Schritt werden die Beeinträchtigungen beschrieben und bewertet, die 

durch das zu prüfende Vorhaben selbst ausgelöst werden. Dabei sind im Unterschritt a) 

zunächst die Beeinträchtigung ohne Schadensbegrenzung darzustellen. Aus diesem 

ersten Unterschritt ergibt sich, ob Maßnahmen zur Schadensbegrenzung notwendig sind 

oder nicht.  

Sind sie notwendig, werden diese in einem zweiten Unterschritt b) beschrieben. Die ver-

bleibenden Rest-Beeinträchtigungen werden anhand der gleichen Bewertungsskala, wie 

unter a) angewendet, bewertet. 

In einem dritten Unterschritt c) werden die einzelnen, nach Umsetzung der Maßnahmen 

zur Schadenbegrenzung auf die Art bzw. den Lebensraum einwirkenden Rest-Beein-

trächtigungen zu einer wirkprozessübergreifenden Bewertung zusammengeführt. Sofern 

keine Maßnahmen zur Schadenbegrenzung nötig sind, erfolgt diese Zusammenführung 

bereits am Ende des Unterschrittes a), wenn alle vorhabenbedingten Beeinträchtigun-

gen beschrieben wurden. 

Die Maßnahmen zur Schadensbegrenzung dienen dazu, Beeinträchtigungen zu redu-

zieren, die ansonsten als erheblich zu bewerten wären. Es sind daher nur jene Maßnah-

men zur Schadensbegrenzung verpflichtend, die für das Erreichen der Verträglichkeit 

erforderlich sind. Im Einzelfall kann es jedoch notwendig sein, nicht erhebliche Beein-

trächtigungen zu reduzieren, wenn durch Kumulationseffekte mit anderen Plänen und 

Projekten die Erheblichkeitsschwelle überschritten wird. 

Sind keine anderen Pläne und Projekte mit kumulierenden Auswirkungen zu berücksich-

tigen, können die Erheblichkeit der Beeinträchtigungen und die Verträglichkeit des Vor-

habens bereits am Ende von Schritt 1 abgeleitet werden. 
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Schritt 2: Bewertung der kumulativen Beeinträchtigungen durch andere Vorhaben 

Die Arbeitsschritte 1 und 2 des Bewertungsvorgangs weisen hinsichtlich ihrer Unter-

schritte die gleiche Grundstruktur auf. Es wird beiden Arbeitsschritten zudem die gleiche 

sechsstufige Bewertungsskala zugrunde gelegt.  

Im Unterschritt a) erfolgt für diejenigen Erhaltungsziele, die von mindestens einem Plan 

oder Projekt beeinträchtigt werden, eine zweite Bewertung, in welcher die Auswirkungen 

durch Kumulationseffekte beschrieben und bewertet werden. Unterschritt b) beschreibt 

ggf. Maßnahmen zur Begrenzung der kumulativen Beeinträchtigungen. Die dadurch er-

zielte Reduktion wird analog Arbeitsschritt 1 anhand der Höhe der Restbeeinträchtigun-

gen bewertet. Anschließend erfolgt wiederum in Unterschritt c) die zusammenführende 

Bewertung. 

Schritt 3: Formulierung des Gesamtergebnisses der Bewertung 

Die Erheblichkeit bzw. Nicht-Erheblichkeit der Beeinträchtigungen einer Art bzw. eines 

Lebensraums ergibt sich aus dem Beeinträchtigungsgrad der kumulierten Beeinträchti-

gung nach Schadensbegrenzung und steht damit am Ende des Schrittes 2 c) fest. Im 

Arbeitsschritt 3 findet lediglich eine Reduktion der sechs Bewertungsstufen der vorange-

gangenen Schritte auf eine zweistufige Skala „erheblich“ / „nicht erheblich“ statt. Damit 

wird das Gesamtergebnis der Verträglichkeitsprüfung klar zum Ausdruck gebracht. 

2.1.2 Bewertung des Beeinträchtigungsgrades in 6 Stufen 

Die Bewertung der Beeinträchtigungen erfolgt erhaltungsziel- und schutzgebietsbezo-

gen mit der Maßgabe der Bewahrung eines günstigen Erhaltungszustands der Lebens-

räume und Arten.  

Dieser ist für einen Lebensraumtyp entsprechend Artikel 1 Buchstabe e) FFH-Richtlinie 

dann als günstig einzustufen, wenn: 

 sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet 
einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und  

 die für seinen langfristigen Fortbestand notwendigen Strukturen und spezifischen 
Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich bestehen wer-
den und 

 der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten im Sinne des Buch-
staben i) günstig ist. 

Nach Art. 1 Buchstabe i) ist der Erhaltungszustand einer Art als günstig einzustufen, 

wenn: 

 aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass 
diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie an-
gehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und 

 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt, noch in absehbarer 
Zeit vermutlich abnehmen wird und 
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 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin 
vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu 
sichern. 

Darüber hinaus ist die Verbesserung eines aktuell noch ungünstigen Erhaltungszustan-

des als Entwicklungsziel sowie vorgesehene Maßnahmen zu dessen Erreichen (bei-

spielweise aus dem Managementplan) in der Bewertung zu berücksichtigen. 

Aufgrund ihrer spezifischen Empfindlichkeit gegenüber den verschiedenen durch das 

Vorhaben ausgelösten Wirkprozessen müssen die einzelnen Erhaltungsziele eigenstän-

dig behandelt werden. Dabei reicht die erhebliche Beeinträchtigung eines einzigen Er-

haltungszieles durch einen einzigen Wirkprozess aus, um die Unverträglichkeit des Vor-

habens zu begründen. 

Zur Differenzierung der Beeinträchtigungen oberhalb und unterhalb der Erheblichkeits-

schwelle erfolgt die Bewertung anhand einer sechsstufigen Skala, um eine Nachvollzieh-

barkeit der Ergebnisse zu gewährleisten. Im Anhang werden in Kapitel 9.1 die sechs 

Stufen des Beeinträchtigungsgrades dargestellt (entsprechend den Ausführung von 

BMVBW 2004a). 

2.1.3 2-stufige Skala der Erheblichkeit 

Für das skizzierte Bewertungsverfahren sind die Bewertungsstufen so definiert, dass mit 

Erreichen eines hohen Beeinträchtigungsgrades Veränderungen verbunden sind, die – 

nach wissenschaftlichen Kriterien beurteilt – den langfristig günstigen Erhaltungszustand 

der untersuchten Art oder des untersuchten Lebensraums gefährden (BMVBW 2004a). 

Daraus ergeben sich folgende Definitionen für erhebliche bzw. nicht erhebliche Beein-

trächtigung (BMVBW 2004a): 

 Als nicht erheblich werden isoliert bzw. kumuliert auftretende Beeinträchtigungen 
von geringem und im konkreten Fall noch tolerierbarem Beeinträchtigungsgrad 
eingestuft. Der Erhaltungszustand des Lebensraums bzw. der Art ist weiterhin 
günstig bzw. die Möglichkeit der Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszu-
stands wird nicht eingeschränkt. Die Funktionen des Gebiets innerhalb des Net-
zes Natura 2000 bleiben gewährleistet. 

 Als erheblich werden isoliert bzw. kumuliert auftretende Beeinträchtigungen mit 
hohem bis extrem hohem Beeinträchtigungsgrad eingestuft. Der Lebensraum o-
der die Art oder die Möglichkeit der Wiederherstellung ihres günstigen Erhal-
tungszustands erfahren in dem Fall Verschlechterungen, die mit den Zielen der 
FFH-Richtlinie bzw. Vogelschutzrichtlinie nicht kompatibel sind. 

2.2 Beurteilung der Beeinträchtigungen durch andere zusammenwir-
kende Pläne und Projekte 

Gemäß Artikel 6 Abs. 3 der FFH-Richtlinie muss die Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung 

bei der Beurteilung der Erheblichkeit von Beeinträchtigungen auch andere bekannte 

Pläne und Projekte einbeziehen, die im Zusammenwirken mit dem geplanten Vorhaben 
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geeignet sind, ein Natura 2000-Gebiet erheblich zu beeinträchtigen. Der Betrachtungs-

raum für andere, kumulierende Vorhaben entspricht dem Bezugsraum der Natura 2000-

Verträglichkeitsprüfung und umfasst grundsätzlich die gesamte betroffene Schutzge-

bietskulisse.  

2.2.1 Begründung für die Auswahl der berücksichtigten Pläne und Projekte 

Die Kriterien zur Auswahl der zu berücksichtigenden Pläne und Projekte erfolgte gemäß 

BMVBW (2004a). Die zu berücksichtigenden Pläne und Projekte sind nach BMVBW 

(2004a) grundsätzlich erst dann relevant, wenn sie rechtsverbindlich sind.  

Generell sind die Pläne und Vorhaben in die Betrachtungen einzubeziehen, die in der 

Anlage 1 zum Gesetz über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) genannt sind, Ein-

griffe in Natur und Landschaft verursachen bzw. genehmigungsbedürftige Anlagen dar-

stellen.  

2.2.2 Ergebnisse der Abfragen zu Projekten und Plänen 

Grundlage für die Auswahl der berücksichtigten Pläne und Projekte bildeten drei Abfra-

gen. Die erste Abfrage im Jahr 2015 erfolgte bei allen Gemeinden, die Anteil am be-

troffenen Natura 2000-Gebiet haben sowie beim zuständigen Landkreis und dem RP 

Karlsruhe. Sie wurden schriftlich gebeten, soweit vorhanden, relevante Pläne oder Pro-

jekte, das heißt:  

 Pläne, wenn sie rechtsverbindlich (d.h. in Kraft getreten) sind. 

 Projekte, wenn sie von einer Behörde zugelassen oder durchgeführt wurden.  

zu benennen. 

Bei der zweiten Abfrage im Jahr 2020 wurde die Untere Naturschutzbehörde um Mel-

dungen gebeten, falls sich seit 2015 Änderungen bei den zu berücksichtigenden Plänen 

und Projekten ergeben haben. Die dritte Abfrage erfolgte in Jahr 2022, wobei bei allen 

Gemeinden, die Anteil am betroffen Natura 2000-Gebiet haben, bei den zuständigen 

Landkreisen sowie dem RP Karlsruhe angefragt wurde. Sofern nicht anders vermerkt, 

hat die erneute Abfrage keine Änderungen ergeben. Es gelten die Aussagen von 2015. 

Nachfolgend sind in Tabelle 4 die Pläne und Projekte aufgeführt, die im Rahmen der 

Abfrage benannt wurden. Ergänzend sind in den Spalten 2 und 3 die betroffenen Le-

bensraumtypen und Arten sowie die Auswirkungen auf diese durch die Projekte darge-

stellt. Die Ergebnisse der dritten Abfrage werden der Übersichtlichkeit halber zusätzlich 

im Anhang Kapitel 9.8 dargestellt.  
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Tabelle 4: Ergebnisse der Abfrage von ggf. kumulierenden Projekten und Plänen 

Plan oder Projekt Betroffene Arten und/oder Lebens-
raumtypen 

Auswirkungen (ggf. Quantifizierung der 
Auswirkungen) 

Bebauungsplan 
Sportpark Calw 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

91E0 Auenwälder mit Erle und Esche 

1163 Groppe 

1324 Großes Mausohr 

Keine, durch Schadensbegrenzungsmaß-
nahmen erhebliche Beeinträchtigungen 
vermieden 

Kanalanschluss 
Bergweg, Enzklös-
terle 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

91E0 Auenwälder mit Erle und Esche 

1163 Groppe 

<1m² (3 Kanaldeckel in LRT 6510), tempo-
räre baubedingte Beeinträchtigungen, ge-
eignete Vermeidungsmaßnahmen, kurze 
Kanaltrassenabschnitte liegen in 6510 

Neubau Wasser-
kraftanlage und 
Durchgängigkeit 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

91E0 Auenwälder mit Erle und Esche 

Keine Beeinträchtigungen 

Stromtrasse Igels-
loch - Unterkoll-
bach (Erdkabel) 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

20KV-
Erdkabellegung 
Waldecker Hof 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Modernisierung 
Wasserkraftanlage 
in Ernstmühl 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Teichdesinfektion 
mit Branntkalk und 
Ableitung über 
Kläranlage in 
Nagold 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

1163 Groppe 

1096 Bachneunauge 

Keine Beeinträchtigungen 

WKA Talmühle; 
Neubau Fischauf-
stieg 

91E0 Auenwälder mit Erle und Esche 

1163 Groppe 

1096 Bachneunauge 

Maßnahme bringt insgesamt Aufwertung 
des FFH-Gebietes; 10 m² LRT 91E0 wer-
den temporär in Anspruch genommen 

Hochwasserschutz 
Nagold, Calw-
Hirsau 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

91E0 Auenwälder mit Erle und Esche 

1163 Groppe 

1096 Bachneunauge 

Keine Beeinträchtigungen 

Radweg Minders-
bach-Wart 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Regenwasserlei-
tung Hirsauer Wie-
senweg 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 
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Plan oder Projekt Betroffene Arten und/oder Lebens-
raumtypen 

Auswirkungen (ggf. Quantifizierung der 
Auswirkungen) 

Bauwerksanierung 
Vord. Neubach-
stube 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

1163 Groppe 

1096 Bachneunauge 

Nur temporäre Beeinträchtigung 

Sanierung Park-
platz an der Station 
Teinach 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Errichtung Lager- 
und Umschlagplatz 
im Walkmühlen-
weg 57 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

91E0 Auenwälder mit Erle und Esche 

Keine Beeinträchtigung 

Dreharbeiten an 
Monhardter Was-
serstube 

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

Keine Beeinträchtigung 

Anschluss Regen-
wasserbehandlung  

3260 Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation  

1163 Groppe 

Keine Beeinträchtigung 

L362 - Umbau des 
VKP L362/L351 in 
der OD Altensteig 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Neubau Gasleitung 
HD/MD Altensteig - 
Simmersfeld 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Hangrutschung an 
Straße in Neubu-
lach-Altbulach 

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltvegeta-
tion 

1421 Europäischer Dünnfarn 

Keine Beeinträchtigung 

Pegel Altensteig, 
Herstellung Durch-
gängigkeit 

3260  Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

6430  Feuchte Hochstaudenfluren 

gering (< 10 m²) 

Straßenbaumaß-
nahme K4334 

9410  Bodensaure Nadelwälder gering, keine Flächeninanspruchnahme 

Abwassersammler 
KA Köllbachtal 

6510  Magere Flachland-Mähwiesen 1 m² 

Anschluss an KA 
Calw-Hirsau 

6510  Magere Flachland-Mähwiesen temporäre Beeinträchtigung 

Wasserkraftanalge 
T14, gewässeröko-
logische Verbesse-
rung 

3260  Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

keine Beeinträchtigung 

Dreharbeiten an 
Monhardter Was-
serstube 

3260  Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

keine Beeinträchtigung 

Waldkalkung Re-
vier Würzbach 

9410  Bodensaure Nadelwälder keine Beeinträchtigung 
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Plan oder Projekt Betroffene Arten und/oder Lebens-
raumtypen 

Auswirkungen (ggf. Quantifizierung der 
Auswirkungen) 

Sanierung Flößer-
stube – Abschür-
fung Verlandungs-
insel 

3260  Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

keine Beeinträchtigung 

Brückenneubau 
Kohlerstal 

91E0 Auenwälder mit Erle und Esche 240 m² 

Erweiterung Ge-
werbegebiet Cal-
wer Straße 

? 44.700 m² Waldumwandlung 

Ökokonto-Maß-
nahme zur Aufwer-
tung des vorhande-
nen Baumbestan-
des 

3260  Fließgewässer mit flutender Was-
servegetation 

keine Beeinträchtigung 

Stadtwerke Alten-
steig Brunnenboh-
rungen 

91E0 Auenwälder mit Erle und Esche keine Beeinträchtigung 

Rückbau Verdo-
lung und Herstel-
lung einer Furt 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Verlegung 20KV-
Erdkabel mit Frei-
leitungsabbau 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Breitbandan-
schluss Igelsloch - 
Unterkollbach (Erd-
kabel) 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Radweg an der 
K4325 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

20 Kv-Erdkabelver-
legung 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

20 Kv-Erdkabelver-
legung UST Reh-
mühle – UST 
Forststraße 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Druckleitung Ab-
wasser Calw 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Neubau Pumpwerk 
Kentheim 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Wohnhausumbau 
durch Teilabbruch 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Neubau Telekom-
munikationstrasse 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Erstellung eines 
Maschinenweges 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 
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Plan oder Projekt Betroffene Arten und/oder Lebens-
raumtypen 

Auswirkungen (ggf. Quantifizierung der 
Auswirkungen) 

Gewässerkreuzung 
Nagold, Kabelver-
legung 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Bebauungsplan 
Gewerbegebiet 
Calwer Straße 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Ableitungskanal 
KA Holzbronn – 
PW Station Tein-
ach 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Breitbandausbau 
Bad Wildbad Berg-
orte 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Neukonzeption des 
Vogellehrpfades 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Nonnenwald 
Stromtrasse 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Sanierung L347 
zw. VKP B294 / 
L347 und Ober-
knollwangen 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Erneuerung Hoch-
behälter NSG Kapf 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Breitbandausbau 
Neuweiler - Agen-
bach 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Funkmasten in 
Kentheim 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Probebohrung, 
Grundwasserer-
kundung 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Erneuerung Was-
serleitungen Alten-
steiger Straße Eb-
hausen 

Keine Arten und Lebensraumtypen betroffen 

Hermann-Hesse-
Bahn, Sanierung 
der Entwässerung 
in den Bestands-
tunneln 

1304 Große Hufeisennase 
1308 Mopsfledermaus 
1321 Wimperfledermaus 
1323 Bechsteinfledermaus 
1324 Großes Mausohr 

Keine Beeinträchtigung 

Hermann-Hesse-
Bahn, Sanierung 
der Gewölbe in 
den Bestandstun-
neln 

1304 Große Hufeisennase 
1308 Mopsfledermaus 
1321 Wimperfledermaus 
1323 Bechsteinfledermaus 
1324 Großes Mausohr 

Geringe Beeinträchtigung, insbesondere 
der Erhaltungsziele zum Schutz von 
Schwärm- und Winterquartiere. Unter Be-
rücksichtigung der geplanten Schadensbe-
grenzungsmaßnahmen insgesamt keine 
erhebliche Beeinträchtigung. 
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3 Beschreibung des Vorhabens 

3.1 Technische Beschreibung des Vorhabens 

Bauphase 

Die nachfolgend dargestellte technische Beschreibung des Vorhabens wurde weitestge-

hend nachrichtlich aus dem Erläuterungsbericht der technischen Planung übernommen 

(MIC 2022). Der Fokus lag dabei auf den für die Natura 2000-Prüfung relevanten tech-

nischen Sachverhalten.  

Die vorgesehenen Arbeiten umfassen die nachfolgenden Arbeitsschritte. Planungsbe-

standteile, die nicht ausschließlich der Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-

Bahn, sondern in Folge der Lösungsvariante Trennwandkonstruktion dem Schutz der 

Fledermäuse dienen, sind nachfolgend kursiv gekennzeichnet.  

Tunnel Forst 

 Lageänderung der Gleistrasse von km 36,2+72 bis 37,1+75 und Herstellung des 
Gleisoberbaus mit Gleistragplatten von km 36,2+91 bis 37,1+47 

 Neubau Trennwandkonstruktion zum Fledermausschutz im gesamten Tunnel 
Forst zwischen km 36,3+71 und km 37,0+67 

 Neubau Einhausung zum Fledermausschutz in den Voreinschnitten des Tunnels 
Forst von km 36,2+91 bis 36,3+71 ( Länge 80 m) und km 37,0+67 bis 37,1+47 
( Länge 80 m)  

 Neubau einer Rettungstreppe im östlichen Voreinschnitt des Tunnels Forst 

 Einbau einer Trockenlöschleitung und Tunnelsicherheitsbeleuchtung 

 

Tunnel Hirsau 

 Lageänderung der Gleistrasse von km 43,6+82 bis 44,4+20 und Herstellung des 
Gleisoberbaus mit Gleistragplatten von km 43,6+20 bis 44,3+94 

 Neubau Trennwandkonstruktion zum Fledermausschutz im gesamten Tunnel 
Hirsau zwischen km 43,7+60 und km 44,3+14 

 Neubau Einhausung zum Fledermausschutz in den Voreinschnitten des Tunnels 
Hirsau von km 43,6+34 bis 43,7+60 ( Länge 126 m) und km 44,3+14 bis 
44,3+94 ( Länge 80 m)  

 Neubau einer Rettungszufahrt von km 42,6+00 bis 43,5+48 

 Neubau eines Rettungsplatzes bei km 43,6+00 

 Übernetzung der Einschnittsböschungen gefährdeter Stellen im Bereich der Ein-
hausung 

 Einbau einer Trockenlöschleitung und Tunnelsicherheitsbeleuchtung 
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Die Trennwandkonstruktion stellt einen Einbau in die Bestandstunnel dar. Die vorhan-

dene Tunnelkonstruktion bleibt dabei unverändert. Die geometrischen Randbedingun-

gen einer alternativen Planung für Einhausung und Trennwandkonstruktion aus Stahl-

beton entsprechen denen aus der vorgestellten Stahlstützen-Alukassetten-Variante. 

Auf die horizontale Rückhängung der Trennwandkonstruktion in den Tunneln hinter der 

Tunnelinnenschale im anstehenden Gebirge wie ursprünglich geplant wird verzichtet. 

Stattdessen wird die Trennwand im Bereich der Tunnelfirste in der Tunnelschale veran-

kert. Im Firstbereich wird in Tunnellängsrichtung zum Ausgleich der Unebenheiten der 

gemauerten Tunnelinnenschale ein Betonanschlagbalken erstellt (Einbohren in den 

Sandstein, Rigolen erfordern Anpassung). Darauf wird ein Stahlprofil befestigt, in dem 

die Pfosten der Trennwand einbinden. Die dazwischen entstehende Lücke wird mit ei-

nem gekanteten Blech geschlossen. 

Die Ausbildung der Trennwandkonstruktion erfolgt Stahlkonstruktion mit Ausfachungen 

durch Aluminiumelemente (ähnlich Lärmschutzwänden). Die Anschlussbereiche der 

Trennwände an das Tunnelgewölbe werden durch flexibles Moosgummi so verschlos-

sen, dass keine Spalten verbleiben. Im Sockelbereich sorgt eine Betonfertigteilschürze 

für einen Abschluss zum Erdreich. Die Wand trennt so komplett den Tunnel von der 

Sohle bis zum First in einen Bahnbereich und einen Fledermausbereich. 

Die Länge der Trennwände entspricht genau der jeweiligen Tunnellänge. Das bedeutet 

eine Länge von ca. 695,5 m beim Tunnel Forst und ca. 554,0 m beim Tunnel Hirsau. 

Nähere Ausführungen zur Ausgestaltung und Umsetzung sind dem technischen Erläu-

terungsbericht (MIC 20242) zu entnehmen. 

Um an und vor den Tunnelportalen mögliche Kollisionen zwischen Fledermäusen und 

dem Zug zu vermeiden und auch abzusichern, dass die Fledermäuse ihren zugedachten 

Tunnelbereich finden können, werden jenseits der beiden Tunnelenden in den Vorein-

schnitten Einhausungen der Bahnstrecke errichtet. Die Länge der Einhausung muss 

nach entsprechenden verhaltensmorphologischen Untersuchungen im Normalfall ca. 

80 m betragen (GÖG & CHIROTEC 2020). Aufgrund der Felsböschungen im Vorein-

schnitt Süd des Tunnels Hirsau, die den Fledermäusen als Leitstrukturen dienen, ist je-

doch eine Verlängerung der Einhausung um weitere 46 m erforderlich, sodass die Ein-

hausung in diesem Voreinschnittsbereich eine Gesamtlänge von 126 m aufweisen wird. 

Die Einhausungsbereiche sind außerdem jeweils zweigeteilt. Ein 40 m langer Abschnitt 

jeweils unmittelbar anschließend an die Tunnelportale muss im Umfang lichtdicht ver-

schlossen ausgebildet werden. Im Voreinschnitt Süd des Tunnels Hirsau wird der licht-

dicht verschlossene Teil der Einhausung 85 m betragen.  

Die Ausführung der geschlossenen Einhausungen erfolgt in Anlehnung an die Trenn-

wände als massive Stahlbetonkonstruktion Stahlkonstruktion mit Aluminium-Schall-
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schutz-Elementen. Der davorliegende Abschnitt von 40 m bzw. 86 m kann dann aufge-

löst mit einem Gitter und einem engmaschigen Drahtnetz (Maschenweite 10 mm) erfol-

gen. Am Südportal des Tunnels Hirsau soll die Einhausung trotz größerer Gesamtlänge 

ebenfalls maximal nur auf den letzten 40m als offene Gitterform ausgebildet sein, da sich 

ansonsten die Strecke, die durch das akustische Monitoring nicht überprüft werden kann, 

deutlich verlängert. Die geschlossenen Einhausungen reichen nicht bis zum Boden. Als 

Durchlass für Amphibien und zur Verbesserung der Druckverhältnisse bei der Zugdurch-

fahrt wird ein ca. 20 cm hoher Spalt bis zum Boden eingehalten, der mit einem Gitter 

versehen wird. Dieses Gitter soll das Eindringen von Fledermäusen in den Einwirkungs-

bereich des Bahnbetriebs verhindern. 

Wegen der räumlichen Enge in den Voreinschnitten an den Außerseiten der Einhausung 

können keine bodenebenen Wartungswege angeordnet werden. Stattdessen werden 

seitlich an den Einhausungen Wartungsstege mit Geländern montiert. Von diesen Ste-

gen aus können erforderliche Wartungsarbeiten an den Einhausungen und Beräumun-

gen der Hangbereiche im Anschluss an die Einhausungswände erfolgen sowie anschlie-

ßende, vernetzte Hangbereiche überprüft und beräumt werden. 

Der erste Einhausungsrahmen im Voreinschnitt schließt unmittelbar an die äußerste 

Trennwandstütze am Tunnelportal an. Spalten, die sich aufgrund der unterschiedlichen 

Geometrie der Trennwandstütze und des Einhausungsrahmens ergeben, werden durch 

angeschweißte Abdeckbleche so dicht verschlossen, dass sich keine Durchschlupfmög-

lichkeiten für die Tiere ergeben. Der vorhandene Spalt zwischen Einhausungsrahmen 

und Portalwand wird wie der Anschluss der Trennwand an das Gewölbe im Tunnel durch 

flexibles Moosgummi formschlüssig mit elastischem Material (z.B. Mörtelband, Quellfu-

genband, Kompriband) abgesperrt. Der Vorhabenträger stellt sicher, dass keine Spalten 

und Fugen offen bleiben, die ein Durchschlüpfen von Fledermäusen ermöglichen würde.  

Die Gleise werden im Bereich der Einhausungen analog zu den Tunnelabschnitten in 

einer Gleistragplatte aus Stahlbeton geführt. In den geschlossenen Abschnitten der Ein-

hausungen werden ebenfalls analog zu den Tunnelabschnitten die Bereiche zwischen 

den Außenrändern der Gleistragplatte und der Einhausung mit einem Betonaufbau be-

festigt. In den übernetzten Abschnitten der Einhausungen erfolgt die Befestigung der 

Flächen neben der Gleistragplatte mittels eines wasserdurchlässigen Schotteraufbaus. 

Außerhalb der Abschnitte mit Gleistragplatten werden die Gleise mit Betonschwellen im 

Schotterbett ausgeführt. 

Die Bahnentwässerung in den geschlossenen Abschnitten der Einhausungen erfolgt 

analog zu den Tunnelabschnitten über beiderseitige Kastenrinnen, welche in diesen Be-

reichen neu herzustellen sind. Am Ende der geschlossenen Einhausungsabschnitte er-

folgt der Übergang in eine Sicker- und Transportleitung, welche durch die übernetzten 

Einhausungsabschnitte führt und außerhalb der Einhausungen an die bestehenden 

Bahnseitengräben angebunden wird. 



3. Beschreibung des Vorhabens 27 

Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion Juni 2024 Juli 2022 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

Zur Fledermauslenkung und zur Verbesserung des Nahrungsangebotes wird bei den 

geschlossenen Einhausungen ein begrüntes Dach aufgesetzt. 

Im Zuge der Bauausführung ist darüber hinaus eine Bewetterung der Tunnel zu gewähr-

leisten. Dies wird durch die Installation mehrerer Belüftungsanlagen in den beiden Tun-

neln gewährleistet, die in gleiche Richtung ausgerichtet sind. Durch die Bewetterungs-

anlagen wird frische Luft aus dem Einschnitt in die Tunnel transportiert, wodurch auf-

grund der bestehenden Gefälle beider Tunnel ein Luftstrom und –austausch durch die 

Tunnel erzeugt wird. 

Bei den geplanten Baustelleneinrichtungsflächen (BE-Flächen) handelt es sich überwie-

gend um Flächen, die bereits im Zuge vorausgegangener Baumaßnahmen beansprucht 

und im Rahmen der jeweils dafür erforderlichen Genehmigungen hinsichtlich entstehen-

der Konflikte und notwendiger Maßnahmen berücksichtigt wurden. Gleiches gilt für die 

benötigten Zufahrtswege zwischen den Baustellen und BE- Flächen. Eine Ausnahme 

stellt hierbei lediglich die BE-Fläche und Zuwegung im südlichen Voreinschnitts Tunnel 

Hirsau dar. 

Betriebsphase 

Trassenpflege 

Um die Sicherheit des Bahnbetriebes dauerhaft zu gewährleisten, ist eine regelmäßige 

Kontrolle der Vegetation erforderlich. Auf beiden Seiten der Gleisachse ist eine 6 m 

breite Sicherheitszone ausgewiesen, in der sämtliche Gehölze inklusive Wurzelstöcke 

zu entfernen sind. Die daran anschließende Rückschnittszone soll den Bereich von 

6 – 12 m Abstand zur Gleisachse bzw. im Einschnitt aus Sicherheitsgründen die gesam-

ten Böschungen umfassen. Hier soll ein Gehölzrückschnitt im 6 – 8-jährigen Turnus statt-

finden. Daran soll sich eine Stabilisierungszone (12 – 32,5 m) anschließen, in der die 

Entnahme großer Bäume zur Gewährleistung der Betriebssicherheit erforderlich sein 

kann. Die idealtypische Abfolge der genannten Zonen ist in Abbildung 1 dargestellt.  
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Abbildung 1: Ausdehnung der Rückschnitts- und Stabilisierungszonen. 

Diese reguläre Vegetationszonierung trifft in den vorliegenden Planfeststellungsinseln 

lediglich auf die flacheren Einschnittsbereiche und insbesondere den südlichen Vorein-

schnitt Tunnel Hirsau zu, da aufgrund der Steilheit der Böschungen in den übrigen Ein-

schnittsbereichen mit diesem Aufbau die Betriebssicherheit nicht gewährleistet wäre. 

Aus diesem Grund wird von dieser Abfolge dahingehend abgewichen, dass ein gestufter 

Aufbau der Gehölze angestrebt wird. Dies bedeutet, dass regelmäßig alle Bäume ent-

nommen oder eingekürzt werden, die im Falle eines Sturzes auf den Gleisbereich fallen 

könnten. Weiterhin werden im Rahmen einer Vermeidungsmaßnahme (V4 bzw. S 4) 

Leitstrukturen für die Fledermäuse angelegt, sodass stellenweise auch großflächig von 

dem gestuften Gehölzaufbau abgewichen wird. Der Aufbau der Trassenpflege in diesem 

Planfeststellungsabschnitt kann den Maßnahmenplänen des Landschaftspflegerischen 

Begleitplanes (GÖG 2024a) entnommen werden. 

Tunnelinspektion 

Alle 3 Jahre muss eine Tunnelinspektion erfolgen, bei der alle Steine des Tunnelgewöl-

bes durch Abklopfen auf festen Sitz überprüft werden. Durch die neue Trennwand sind 

nicht alle Steine zugänglich. Um diese Prüfung trotzdem plangemäß durchführen zu kön-

nen, müssen im oberen Bereich die Füllelemente der Trennwand ausgebaut werden. 

Das kann von der Bahnseite her durch Öffnen der Einhubfenster im Flansch erfolgen. 

Dann lassen sich die Elemente der oberen Felder ausbauen. Nach der Prüfung können 

die Felder wieder mit den Elementen verschlossen werden.  
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Bei dieser Arbeit hilft ein Hubsteiger, der bahnseitig eingesetzt wird und in der Einsatzzeit 

tagsüber im Bereich der Sicherheitsnische außerhalb der Einhausung geparkt wird. 

Durch ein großes Schiebetor am Ostportal des Tunnels Forst kann das Gerät nachts in 

den Bahnbereich ein- und ausgefahren werden.  

Der Teil des Fledermausbereichs, der vom Hubsteiger aus nicht mehr erreichbar ist, wird 

durch eine Schiebeleiter angedient, die an der Trennwand befestigt wird. Die Schiebe-

leiter besitzt Podeste mit Absturzsicherung in zwei unterschiedlichen Höhen, von denen 

aus das Tunnelgewölbe erreichbar ist. 

Für eine weiterhin erforderliche, jährliche Sichtprüfung des Tunnelgewölbes auf der 

Seite des Fledermausbereichs werden Kameraschienen an der Trennwand angebracht, 

von denen aus das Gewölbe filmisch untersucht und dokumentiert wird. 

Die Tunnel und die Einhausungen bzw. Trennwände müssen mindestens alle drei Jahre 

gründlich handnah inspiziert werden. Jährlich finden außerdem reine Sichtkontrollen auf 

gravierende, betriebsgefährdende Schäden statt. Auf festinstallierten Leitern wird bei der 

Inspektion verzichtet und anstelle dessen eine Inspektion mit Hubbühnen und mobilen 

Leitern durchgeführt. Anstelle von Kameras auf Schienen werden Drohnen eingesetzt. 

3.1.1 Kompensationsmaßnahmen für die Artengruppe Fledermäuse 

Im Zusammenhang mit der erforderlichen artenschutzrechtlichen Ausnahme werden 

FCS-Maßnahmen zur Verbesserung der Nahrungsräume von Fledermäusen (vgl. GÖG 

(2024b)) notwendig. Diese dienen dazu, die betroffenen Fledermaus-Populationen zu 

stützen, den dauerhaften Fortbestand zu sichern und die Verschlechterung des Erhal-

tungszustandes zu vermeiden. Im Teilgebiet 48 Köllbachtal mit Seitentälern kommt es 

zur Vernetzung von Teillebensräumen durch die Anlage von Leitstrukturen durch die 

Nachpflanzung von drei Bäumen.  

3.2 Wirkfaktoren 

Mit der antragsgegenständlichen Maßnahme Einbau einer Trennwandkonstruktion zum 

Fledermausschutz in und vor die Bestandstunnel Forst und Hirsau sind bau-, anlage- 

und betriebsbedingte Auswirkungen auf die Umwelt zu erwarten, die zu erheblichen 

nachteiligen Veränderungen führen und die Erhaltungsziele der gemeldeten Lebens-

raumtypen und Arten beeinträchtigen können. Die Umsetzung der Kompensationsmaß-

nahme ist mit keinen Beeinträchtigungen verbunden, da es sich lediglich um die 

Neupflanzung von drei Bäumen in der ausgewiesenen Lebensstätte des Großen Maus-

ohrs handelt. Darüber hinaus kommt es mittel- bis langfristig zur Aufwertung der Lebens-

räume der gemeldeten Fledermausarten, sodass von einer weiterführenden Betrachtung 

dieses Vorhabenbestandteils abgesehen wird. 
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Baubedingte Wirkungen 

Baubedingte Wirkungen charakterisieren sich durch die entsprechenden Bautätigkeiten 

und deren Flächeninanspruchnahme im Zuge der Herstellung der baulichen Anlagen 

(z.B. Damm, Wegeführung, Baustelleneinrichtungsflächen etc.). Sie wirken für eine be-

grenzte Zeit (zeitlicher Umfang der Baumaßnahme). 

Anlagebedingte Wirkungen 

Anlagenbedingte Wirkungen entstehen durch die baulichen Anlagen selbst und wirken 

dauerhaft. 

Betriebsbedingte Wirkungen 

Betriebsbedingte Wirkungen gehen von der Nutzung der baulichen Anlagen aus und 

wirken für die Dauer des Betriebes. 

Die nachfolgend dargestellten Wirkfaktoren orientieren sich an (BFN o. J.a)1. Eine Ab-

schichtung der relevanten Wirkfaktoren sowie eine ausführliche Erläuterung zu den 

Wirkfaktoren finden sich im Anhang in Kapitel 9.4.  

Die durch die Wirkfaktoren ausgelösten Wirkprozesse sind mitunter lebensraumtyp- und 

artspezifisch sehr unterschiedlich. Nachfolgend werden nur jene Wirkfaktoren aufgelistet 

(vgl. Tabelle 5), welche für die betroffenen Lebensraumtypen und Arten (vgl. Kapitel 6) 

betrachtungsrelevant sind. Die Bewertung der Auswirkungen auf die betroffenen Le-

bensraumtypen und Arten erfolgt im Einzelnen in den Kapiteln 6.1 und 6.2. 

  

                                                           
1 zuletzt abgerufen am 21.03.2022 
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Tabelle 5: Für das Vorhaben relevante Wirkfaktoren nach BFN (o. J.a)2. 
 An = Anlagebedingt, Be = Betriebsbedingt, Ba = Baubedingt 

Wirkfaktor 

K
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g

o
ri

e
 

Relevanz des Wirkfaktors ge-
genüber vorkommenden Erhal-
tungsziele 
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Wirkfaktorgruppe 1- Direkter Flächenentzug 

1-1 Überbauung / Versiegelung An x x x x x 

Wirkfaktorgruppe 2 – Veränderung der Habitatstruktur / Nutzung 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen An x x x x x 

Be x x x x x 

Wirkfaktorgruppe 3 – Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

3-5 Veränderung der Temperaturverhältnisse An x x x x x 

Wirkfaktorgruppe 4 – Barriere oder Fallenwirkung / Individuenverluste 

4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität Ba x x x x x 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität An x x x x x 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität Be x x x x x 

Wirkfaktorgruppe 5 – Nicht-stoffliche Einwirkungen 

5-1 Akustische Reize (Schall) Ba x x x x x 

Be x x x x x 

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) Ba x x x x x 

Be x x x x x 

5-3 Licht Ba x x x x x 

Be x x x x x 

5-4 Erschütterungen / Vibration Ba x x x x x 

Be x x x x x 

Wirkfaktorgruppe 6 – Stoffliche Einwirkungen 

6-2 Organische Verbindungen Ba x x x x x 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- u. Produktionsprozesse entste-
hende Schadstoffe 

Ba x x x x x 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedimente) 

Ba x x x x x 

 

 

                                                           
2 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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4 Das FFH-Gebiet und die für seine Erhaltungsziele maßgeblichen 
Bestandteile 

4.1 Übersicht über das Schutzgebiet 

Das FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten setzt sich aus 

55 Teilflächen zusammen und umfasst insgesamt eine Fläche von 1.458 ha (RP 

KARLSRUHE 2020). Die beiden Bahntunnel Forst und Hirsau sind derzeit kein Bestandteil 

des FFH-Gebiets, da sie aber eine große Bedeutung als Schwärm- und Winterquartier 

für diverse Fledermausarten haben, darunter fünf Anhang II-Arten, wird der „Einbezug 

der Tunnel in die FFH-Gebietskulisse [...] als fachlich zwingend erachtet“ (RP 

KARLSRUHE 2020). Die Tunnel und ihre angrenzenden Schwärmbereiche weisen eine 

zusätzliche Fläche von 3,1 ha auf. Im Weiteren werden daher beide Tunnel und die 

Schwärmbereiche als zum FFH-Gebiet gehörend behandelt. 

Die naturschutzfachliche Bedeutung des FFH-Gebietes ergibt sich aus folgenden Ge-

sichtspunkten: 

 Großflächige Wälder auf den Hochflächen des Schwarzwaldes (Missen), die 

überwiegend als Bodensaure Nadelwälder [9410] und Moorwälder [*91D0] ein-

zustufen sind. 

 Naturnahe Fließgewässern mit Gehölzsaum des prioritären Lebensraumtyps Au-

enwälder mit Erle, Eschen, Weide [*91E0] oder Feuchten Hochstaudenfluren 

[6430] 

 Vorkommen von Hainsimsen-Buchenwäldern [9110] als Jagdgebiete für das 

Große Mausohr [1324] und die Bechsteinfledermaus [1323] 

 Landesweit bedeutsame Fledermaus-Winterquartiere 

 Vorkommen von einer Vielzahl an Mageren Flachland-Mähwiesen [6510] und 

kleinflächig auch Borstgrasrasen [6230] sowie Pfeifengraswiesen [6410] mit indi-

viduenstarken Vorkommen des Dunklen Wiesenknopf-Ameisenbläulings [1061] 

 Naturnahe Fließgewässer mit Vorkommen von Groppe [1163], Bachneunauge 

[1096] sowie Strömer [1131] 

 Vorkommen von Silikatfelsen mit Spaltenvegetation [8220] als Lebensstätte des 

Europäischen Dünnfarns [1421]. 

Nachfolgend ist in Tabelle 6 der Gebietssteckbrief aus dem Managementplan nachricht-

lich dargestellt (RP KARLSRUHE 2020). 
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Tabelle 6: Gebietssteckbrief (nachrichtliche Übernahme RP KARLSRUHE (2020)) 

Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet: Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten, DE 7317-341 

Größe des Gebiets; 
Anzahl und Größe 
der Teilgebiete 

Größe Natura 2000-
Gebiete: 

1.458 ha  

davon   

FFH-Gebiet: 1.458 ha 100% 

Anzahl der Teilge-
biete 

55  

Teilgebiet 1 Kleinenztal südlich Calmbach 43,17 ha 

Teilgebiet 2 Kleinenzhof 1,93 ha 

Teilgebiet 3 Kleinenztal zwischen Kleinenzhof 
und Rehmühle 

84,27 ha 

Teilgebiet 4 Meistern Nordost 1,55 ha 

Teilgebiet 5 Meistern Nordwest 0,19 ha 

Teilgebiet 6 Meistern 17,62 ha 

Teilgebiet 7 Mähder Hünerberg Süd 7,97 ha 

Teilgebiet 8 Mähder Hühnerberg Nord 8,68 ha 

Teilgebiet 9 Hänge oberhalb Rehmühle 4,90 ha 

Teilgebiet 10 Wiese am Schindelhart 0,86 ha 

Teilgebiet 11 Kleinenztal oberhalb Aichelberger 
Sägmühle 

18,59 ha 

Teilgebiet 12 Hesel-, Brand- und Kohlmisse 195,31 ha 

Teilgebiet 13 Waldmoor-Torfstich 68,64 ha 

Teilgebiet 14 Magerwiesen in Lachenmüsse 
westlich Siehdichfür 

2,50 ha 

Teilgebiet 15 Kollbach Igelsloch 28,21 ha 

Teilgebiet 16 Kollbach Unterkollbach 17,05 ha 

Teilgebiet 17 Wiesen westlich Oberkollbach 2,40 ha 

Teilgebiet 18 Hausäcker südwestlich Oberkoll-
bach 

2,52 ha 

Teilgebiet 19 Wiesen Oberkollbach 5,97 ha 

Teilgebiet 20 Wiesen südlich Oberkollbach 4,31 ha 

Teilgebiet 21 Wiesen östlich Oberkollbach 5,88 ha 

Teilgebiet 22 Falkenstein 11,14 ha 

Teilgebiet 23 Wiesen südlich Altburg 5,63 ha 

Teilgebiet 24 Wiesen westlich Campingplatz Alt-
burg 

16,27 ha 

Teilgebiet 25 Nagoldtal bei Calw 91,35 ha 

Teilgebiet 26 Felsen am Bruderberg Süd 0,04 ha 

Teilgebiet 27 Felsen am Bruderberg Nord 0,05 ha 
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Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet: Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten, DE 7317-341 

Teilgebiet 28 Bruderhöhle 0,96 ha 

Teilgebiet 293 Eingang/Schwärmbereich Fleder-
mausquartier Hirsauer Tunnel Nord 

0,78 ha 

Teilgebiet 303 Eingang/Schwärmbereich Fleder-
mausquartier Hirsauer Tunnel Süd 

0,78 ha 

Teilgebiet 31 Kuckucksfelsen 1,61 ha 

Teilgebiet 32 Gimpelstein 0,95 ha 

Teilgebiet 33 Stubenfels 8,17 ha 

Teilgebiet 34 Scheckenberg östlich Altbulach 2,17 ha 

Teilgebiet 35 Schlossberg östlich Altbulach 4,90 ha 

Teilgebiet 36 Eingang/Schwärmbereich Fleder-
mausquartier Untere Neubulacher 
Stollen, Oberer Stollen 

0,78 ha 

Teilgebiet 37 Eingang/Schwärmbereich Fleder-
mausquartier Untere Neubulacher 
Stollen, Marienstollen 

1,43 ha 

Teilgebiet 38 Stock- und Rohrmüsse 374,51 ha 

Teilgebiet 39 Falchenwiesen 10,14 ha 

Teilgebiet 40 Franzosenfels 2,94 ha 

Teilgebiet 41 Ziegelbachtal Oberhaugstett 4,62 ha 

Teilgebiet 42 Wiesen am Hummelberg Oberhaug-
stett 

25,63 ha 

Teilgebiet 43 Beilfels 1,80 ha 

Teilgebiet 44 Hoher Stein 0,52 ha 

Teilgebiet 453 Eingang/Schwärmbereich Fleder-
mausquartier Forsttunnel Alt-
hengstett West 

0,78 ha 

Teilgebiet 463 Eingang/Schwärmbereich Fleder-
mausquartier Forsttunnel Alt-
hengstett Ost 

0,78 ha 

Teilgebiet 47 Heuäcker südlich Aichhalden 5,85 ha 

Teilgebiet 48 Köllbachtal mit Seitentälern 120,39 ha 

Teilgebiet 49 Schmalzmisse 47,87 ha 

Teilgebiet 50 Eck 3,12 ha 

Teilgebiet 51 Nagoldtal Altensteig 64,54 ha 

Teilgebiet 52 Seinäcker Altensteig 13,71 ha 

Teilgebiet 53 Bruderbachtal Berneck 20,21 ha 

Teilgebiet 54 Rot Berg östlich Wart 39,06 ha 

                                                           
3  Teilgebiet ist bisher noch nicht für das FFH-Gebiet gemeldet, der Einbezug dieser Teilgebiete wird jedoch gemäß 

MaP als zwingend erachtet. 
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Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet: Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten, DE 7317-341 

Teilgebiet 55 Ebersloch nordwestlich Rotfelden 52,25 ha 

Politische Gliede-
rung (Gemeinden 
mit Flächenanteil am 
Natura 2000-Gebiet) 

Regierungsbezirk: Karlsruhe  

Landkreis: Calw  

Calw: 8,60 % Sommersfeld: 4,62 % 

Bad Wildbad: 9,04 % Neuweiler: 29,61 % 

Bad Teinach- 
Zavelstein: 

0,84 % Neubulach: 2,69 % 

Oberreichenbach: 22,56 % Ebhausen: 4,69 % 

Bad Liebenzell: 0,42 % Wildberg: 0,32 % 

Altensteig: 16,61 %   

Eigentumsverhält-
nisse 

Offenland   ca. 543 ha 

Wald   ca. 915 ha 

Staatswald:  20 % 183 ha 

Kommunalwald:  62 % 567 ha 

Privatwald:  18 % 165 ha 

TK 25 MTB Nr. 7217 (Bad Wildbad), 7218 (Calw), 7317 (Neuweiler), 7318 (Wildberg), 
7417 (Altensteig), 7418 (Nagold) 

Naturraum D54 Schwarzwald: 

150 Schwarzwald-Randplatte, 151 Grindenschwarzwald und Enzhöhen, 122 
Obere Gäue4 

Höhenlage 320 bis 776 m ü. NN 

                                                           
4 Der zur Nachmeldung vorgesehene Tunnel Forst liegt im Naturraum Obere Gäue. 
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Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet: Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten, DE 7317-341 

Naturschutz Das Gebiet setzt sich aus 55 unterschiedlichen Teilbereichen zusammen: Im 
Nordwesten ist die Kleine Enz die Achse des FFH-Gebietes im Nordosten und im 
Süden das Nagoldtal. Dazwischen sind weitere Seitentäler wie das Köllbachtal 
und großflächige z.T. feuchte und vermoorte Waldgebiete (Missen) überwiegend 
auf den Hochlagen sowie zahlreiche Wiesengebiete Bestandteil des FFH-
Gebietes. An den steilen Talhängen befinden sich darüber hinaus, besonders an 
der Nagold, zahlreiche Felskomplexe im FFH-Gebiet. 
Fünf z.T. größere Teilbereiche des FFH-Gebietes sind als Naturschutzgebiete 
ausgewiesen: NSG Waldmoor-Torfstich, NSG Hesel-, Brand- und Kohlmisse, 
NSG Falchenwiesen, NSG Köllbachtal mit Seitentälern und NSG Schmalzmisse. 
Darüber hinaus sind Falkenstein, Bruderhöhle, Kuckucksfelsen, Gimpelstein, Stu-
benfels, Hoher Stein, Beilfels und Franzosenfels als Naturdenkmale sowie Teile 
des Waldmoor-Torfstichs als Bannwald ausgewiesen. Große Teile des Gebietes 
sind Landschaftsschutzgebiete: LSG Großes und Kleines Enztal mit Seitentälern, 
LSG Nagoldtal (8 Teilgebiete), LSG Teinachtal mit Seitentälern, LSG Köllbachtal 
mit Seitentälern. Der hohe Anteil an Schutzgebieten dokumentiert den hohen na-
turschutzfachlichen Wert des Gebietes und die hohe Bedeutung für die land-
schaftsgebundene Erholung. Mit großen Abschnitten von Kleiner Enz und Nagold 
sowie des Köllbaches sind repräsentative Abschnitte von Mittelgebirgsbächen 
und -flüssen im Nordschwarzwald Ziel der FFH-Gebietsausweisung. Diese Fließ-
gewässer sind überwiegend noch naturnah ausgebildet und Lebensraum für Strö-
mer, Groppe und Bachneunauge. Darüber hinaus kommen hier Eisvogel und 
Wasseramsel vor. Angrenzend an die Bäche sind Erlen-Eschen-Auwälder weit 
verbreitet, vereinzelt treten auch Feuchte Hochstaudenfluren entlang der Ufer 
auf.  
Die großflächigen Waldgebiete sind besonders durch montane Nadel- und 
Mischwälder charakterisiert. Besonders in den Missen der Hochlagen sind Moor-
wälder und Bodensaure Nadelwälder als FFH-Lebensraumtypen ausgebildet. Im 
Bereich des Waldmoores-Torfstich kommen zudem kleinflächig degenerierte 
Hochmoore vor. Buchenwälder finden sich nur mit geringer Ausdehnung im Ge-
biet. Die Wälder sind Jagdgebiete zumindest von Großem Mausohr und Bechst-
einfledermaus.  
Aus naturschutzfachlicher Sicht sind besonders die Felskomplexe im Mittleren 
Buntsandsteins oberhalb des Nagoldtales hervorzuheben (u.a. Bruderhöhle, Ku-
ckucksfelsen, Gimpelstein, Stubenfels), zudem kommen kleinflächig weitere Fels-
bereiche m Teinachtal (Franzosenfels, Hoher Stein, Beilfels) und Schweinbachtal 
(Falkenstein) vor. Zahlreiche Teilflächen sind als Lebensraumtyp Silikatfelsen mit 
Felsspaltenvegetation einzustufen. In schattigen dunklen Felsbereichen ist der 
Europäische Dünnfarn im FFH-Gebiet weit verbreitet. Kleinere natürliche Höhlen 
sind potenzielle Winterquartiere für Einzeltiere des Großen Mausohrs. Die „Unte-
ren Neubulacher Stollen“ sind ein landesweites und der Hirsauer sowie der Fors-
ter Tunnel national bedeutsame Winter- und Schwärmquartiere für Fledermäuse, 
darunter mit Großem Mausohr, Bechsteinfledermaus, Wimperfledermaus, Mops-
fledermaus und Großer Hufeisennase 5 Arten des Anhangs II.  
Zudem kommen großflächig Grünlandkomplexe (u.a. bei Oberkollbach, Altburg, 
Neubulach, Rotfelden, Wart, Berneck, Altensteig, Aichhalden, Neuweiler, Hüner-
berg und Meistern) mit artenreichen mageren Flachlandmähwiesen, seltener 
auch Borstgrasrasen, Pfeifengraswiesen und Berg-Mähwiesen im FFH-Gebiet 
vor. Diese sind teilweise Lebensraum des Hellen und des Dunklen Wiesenknopf-
Ameisenbläulings. 
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Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet: Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten, DE 7317-341 

Klima Beschreibung Das Klima im Nordschwarzwald ist ein typisch montan ge-
prägtes mit hohen Niederschlägen und geringeren Tempe-
raturen. Der Nordschwarzwald ist durch deutlich höhere Nie-
derschläge als im Mittel- und Südschwarzwald gekennzeich-
net. Das Klima wird primär durch regenreiche atlantische 
Westwinde geprägt, sekundär durch das Relief und die Hö-
henlage sowie die westlich der Oberrheinebene liegenden 
Vogesen. Die östlich anschließenden Randlagen liegen im 
Regenschatten des Grindenschwarzwaldes und sind we-
sentlich trockener (mittlerer Jahresniederschlag zw. 1.200 
mm - 750 mm). 

Klimadaten: Potsdam-Institut für Klimafolgen – Klimadaten und Szenarien für 
Schutzgebiete 

   Jahresmitteltemperatur 7,3 °C 

   Mittlerer Jahresniederschlag 998 mm 

 

Geologie Über dem kristallinen Sockel (Grundgebirge) erhebt sich im Nordschwarzwald 
das Buntsandstein-Deckgebirge mit markanten Stufen. Widerstandsfähigste 
Deckschicht auf der Stufenfläche der durch die Murgzuflüsse stark aufgelösten 
Grindenhöhen und der geschlossenen Enzhöhen ist das verkieselte 
Hauptkonglomerat (Mittlerer Buntsandstein). Nach Osten und Norden schließen 
sich die Platten des Oberen Buntsandsteins an (Plattensandsteine und Röttone). 
Das randlich abfallende Plateau wird durch breite Quellmulden belebt und durch 
tief eingegrabene Haupttäler zerschnitten. Im Grundgebirge herrschen Gneis-
Gesteine vor. Ebenfalls erwähnenswert sind die Senken im Rotliegenden, 
beispielsweise die Baden-Badener Senke, mit teils mächtigen Quarzporphyr- und 
Tuffdecken. (http://www.schwarzwaldportal.com/_Geologie.html). In einigen 
wenigen Bereichen des Gebietes haben sich Schichten des Muschelkalks 
abgelagert (westl. Wildberg). 

http://www.schwarzwaldportal.com/_Geologie.html
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Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet: Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten, DE 7317-341 

Landschaftscharak-
ter 

Das Gebiet ist vom Übergang der Naturräume Grindenschwarzwald und 
Enzhöhen zu den Schwarzwaldrandplatten und hier insbesondere vom 
Heckengäu geprägt. Der Naturraum Grindenschwarzwald und Enzhöhen bildet 
das Kernstück des Nordschwarzwaldes und wird durch die mächtige Stufe des 
Hauptbuntsandsteines bestimmt. Die östlich an den Grindenschwarzwald 
anschließenden Enzhöhen sind nicht so stark zertalt. Vorherrschend sind 
ausgedehnte, moorreiche Hochflächen (bis in eine Höhe von 1000 m). Hier 
herrschen Missen und Hochmoore vor. Missen sind noch 
mineralbodenbeeinflußte, flachgründige Vermoorungen im Wald. Die Hochfläche 
wird stark durch die Eiszeit geprägt. An den ost- und nordostexponierten 
Talhängen treten regelmäßig Kare auf, die zum Teil wassergefüllt sind (z.B. 
Mummelsee). An den Hängen sind zahlreiche Blockströme, auf den Höhen 
Blockfelder anzutreffen.  
Die Schwarzwaldrandplatten umsäumen den Nordschwarzwald im Norden und 
Osten und werden hauptsächlich von den Schichten des oberen Buntsandsteins 
gebildet. Das randlich abfallende Plateau wird durch breite Quellmulden belebt 
und durch tief eingegrabene Haupttäler in Riedel zerschnitten. So lassen sich im 
Naturraum die Enz-Nagold-Platte, die Nagold-Waldachplatte und die Albtalplatte 
unterscheiden. Auf den Hochflächen herrschen tiefgründige, bindige, feinkörnige 
Sandböden vor, die zum Teil zur Staunässe neigen. Die Steilhänge der Täler sind 
mit Felstrümmern und Blockströmen bedeckt. In den Talbereichen überwiegen 
Schuttböden und grobkörnige, zur Podsolierung neigende Sandböden. 

Gewässer und Was-
serhaushalt 

Das FFH-Gebiet umfasst als größere Fließgewässer fast die gesamte Kleine Enz 
von Oberweiler im Süden bis zur Einmündung des Würzbachs bei Calmbach im 
Norden, Teile der Nagold von Bad Liebenzell im Norden bis Seitzental Höhe 
Neubulach im Süden sowie von Ebhausen im Osten bis Neumühle südl. Beuren 
im Westen und den überwiegenden Teil des Köllbachs bei Hornberg bis zur 
Quelle. Zahlreiche Bäche durchschneiden die angrenzenden Höhen. Außerdem 
umfasst das Gebiet einige Moorwälder/Sumpfbereiche. Das FFH-Gebiet ist 
insgesamt arm an Stillgewässern, die im Wesentlichen auf die Niederung der 
Kleinen Enz beschränkt sind. 
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Natura 2000-Gebiet FFH-Gebiet: Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten, DE 7317-341 

Böden und Standort-
verhältnisse 

Die Böden auf Oberem Buntsandstein sind i. d. R. etwas lehmiger und 
nährstoffreicher als die Sandböden im Mittleren Buntsandstein. Durch 
eiszeitliches Bodenfließen sind aus dem Verwitterungsmaterial des Oberen 
Buntsandsteins oft zwei-schichtige Fließerden entstanden, in denen sich als 
häufigste Böden Braunerden entwickelt haben. Unter dem humosen Oberboden 
folgt meist rotbrauner mehr oder weniger steiniger sandiger Lehm oder lehmiger 
Sand, der über einer steinigen sandig-tonigen Fließerde oder über 
Sandsteinschutt und -zersatz lagert. Unter Wald sind diese Böden sehr stark 
sauer und meist schwach podsoliert, was an den hellen Quarzkörnern im 
humosen Oberboden zu erkennen ist (podsolige Braunerden). In den 
zweischichtigen Braunerden macht sich oft auch schwache Staunässe 
bemerkbar (pseudovergleyte Braunerde). Hin und wieder ist bei den Braunerden 
eine feinere Bodenart (schluffiger Lehm) und ein eher brauner Farbton 
festzustellen, was auf eine Beimengung von Lösslehm zurückzuführen ist. Dieser 
Lösseinfluss nimmt im Nordschwarzwald nach Osten bzw. Norden in Lagen 
unterhalb ca. 650 m NN deutlich zu.  
Stärker podsolierte, steinige und z. T. blockreiche Böden finden sich an den oft 
bereits hängigen Hochflächenrändern, an denen der Mittlere Buntsandstein 
ansteht (Podsol-Braunerden). In ebenen Lagen und Mulden wirken sich die 
tonreichen Unterbodenhorizonte als Wasserstauer aus. Dort haben sich 
Pseudogleye und Pseudogley-Braunerden entwickelt. Im Bereich der 
sogenannten „Missen“, wo mehr oder weniger das ganze Jahr über Staunässe 
vorherrscht, sind Stagnogleye verbreitet. Sie besitzen ein charakteristisches 
Bodenprofil mit einer schwarzen oft über 10 cm mächtigen Rohhumusauflage auf 
einem weißgrauen, völlig gebleichten Mineralboden. Örtlich weisen sie mit einer 
geringmächtigen Torfauflage auch Übergänge zur Hochmoorbildung auf (Moor-
Stagnogley). 

Nutzung Anderes Ackerland (2 %), Feuchtes und mesophiles Grünland (25 %), Laubwald 
(5 %), Nadelwald (53 %), Sonstiges (2 %), Mischwald (13 %) (nach SDB). 
Die Bewirtschaftung wird im FFH-Gebiet überwiegend von der Forstwirtschaft als 
bedeutendster Nutzungsform geprägt. Aufgrund der Höhenlage dominieren hier 
Nadelholzbestände und Nadelholz-Laubholz-Mischbestände. Die 
Grünlandnutzung ist im Gebiet überwiegend extensiv, viele nur schwer zu 
bewirtschaftende Hanglagen oder Auenstandorte werden aufgelassen oder nur 
noch durch Beweidung offen gehalten. Streuobstbestände finden sich im Umfeld 
der Siedlungsbereiche (z.B. Neubulach, Rotfelden). Das Gebiet wird als 
Naherholungsgebiet genutzt, wesentliche Strukturelemente wie Campingplätze, 
Schwimmbäder etc. befinden sich im Gebiet bzw. unmittelbar angrenzend. 
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4.2 Überblick über die Lebensräume des Anhang I der FFH-Richtlinie 

Die Gebietsmeldungen der Natura 2000-Gebiete an die EU-Kommission beinhalten Auf-

listungen von Lebensräumen und Arten, für die die entsprechenden Gebiete gemeldet 

wurden. In Tabelle 7 sind zunächst die für das Gebiet gemeldeten Lebensräume inkl. 

ihrer Erhaltungszustände im Gebiet und einer Gesamtbewertung auf Gebietsebene auf-

geführt. Die Angaben sind dem Managementplan entnommen (RP KARLSRUHE 2020). 

Tabelle 7: Für das FFH-Gebiet gemeldete Lebensraumtypen (LRT) nach Anhang I der FFH-Richtlinie 
(fett - prioritäre Lebensräume) (Quelle: RP KARLSRUHE 2020). 
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3150 Natürliche nährstoffreiche Seen 0,02 <0,01 

A - - 

C B - - 

C 0,02 <0,01 

3260 
Fließgewässer mit flutender Wasser-
vegetation 

15,82 1,08 

A 2,97 0,20 

B B 12,85 0,88 

C - - 

6230* Artenreiche Borstgrasrasen 3,38 0,23 

A 0,42 0,03 

B B 2,17 0,15 

C 0,79 0,05 

6410 Pfeifengraswiesen 0,46 0,03 

A - - 

B B 0,42 0,03 

C 0,04 0,003 

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 1,52 0,10 

A - - 

B B 1,39 0,09 

C 0,13 0,01 

6510 Magere Flachland-Mähwiesen 107,93 7,40 

A 3,84 0,26 

B B 76,21 5,23 

C 27,88 1,91 

6520 Berg-Mähwiesen 0,64 0,04 

A - - 

C B 0,36 0,02 

C 0,28 0,02 

7120 Geschädigte Hochmoore 0,24 0,01 

A 0,19 0,01 

A B 0,05 0,003 

C - - 
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8220 Silikatfelsen mit Felsspaltvegetation 3,52 0,24 

A 0,35 0,02 

B B 3,16 0,22 

C 0,01 <0,01 

8310 Höhlen und Balmen 0,02 <0,01 

A - - 

B B 0,02 <0,01 

C - - 

9110 Hainsimsen-Buchenwälder 4,73 0,32 

A - - 

B B 4,73 0,32 

C - - 

91D0* Moorwälder 7,01 0,48 

A - - 

B B 7,01 0,48 

C - - 

91E0* 
Auenwälder mit Erle, Esche, 
Weide 

33,69 2,31 

A - - 

B B 33,69 2,31 

C - - 

9410 Bodensaure Nadelwälder 21,39 1,47 

A - - 

B B 21,39 1,47 

C - - 

 

Erläuterung der Tabellenangaben: 

Erhaltungszustand:  A hervorragender Erhaltungszustand 

 B guter Erhaltungszustand 

 C durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand 

4.3 Überblick über die Arten des Anhang II der FFH-Richtlinie und ihre 
Lebensräume 

Nachfolgend sind in Tabelle 8 die für das Gebiet gemeldeten Arten nach Anhang II FFH-

Richtlinie inkl. ihrer Erhaltungszustände im Gebiet und einer Gesamtbewertung auf Ge-

bietsebene aufgeführt. Die Angaben sind dem Managementplan entnommen (RP 

KARLSRUHE 2020).  
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Tabelle 8: Flächenbilanz der Lebensstätten (LS) der Arten im FFH-Gebiet und ihre Bewertung nach 
Erhaltungszuständen in ha und % der Lebensstätte (nachrichtlich RP KARLSRUHE 2020). 

  a Wenn aufgrund der vereinfachten Erfassungsmethodik für die Art lediglich eine Einschät-
zung des Erhaltungszustandes möglich ist, steht der Wert in runder Klammer. 
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1059 Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling 2,34 0,16 

A - - 

B B 2,34 0,16 

C - - 

1061 
Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläu-
ling 

5,19 0,36 

A 2,34 0,16 

B B 2,85 0,20 

C - - 

1096 Bachneunauge 34,12 2,34 

A 10,07 0,69 

B B 15,98 1,10 

C 8,07 0,55 

1131 Strömer 22,08 1,51 

A - - 

C B - - 

C 22,08 1,51 

1163 Groppe 65,43 4,49 

A - - 

B B 64,70 4,44 

C 0,73 0,05 

1304 Große Hufeisennase 3,13 0,21 

A - - 

C B - - 

C 3,13 0,21 

1308 Mopsfledermaus 159,07 10,91 

A - - 

C B - - 

C 159,07 10,91 

1321 Wimperfledermaus 161,28 11,06 

A - - 

C B 2,21 0,15 

C 159,07 10,91 

1323 Bechsteinfledermaus 1.157,5 79,38 

A - - 

(B) B 1.157,5 79,38 

C - - 
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1324 Großes Mausohr 1.458,3 100 

A - - 

(C) B 1.458,3 100 

C - - 

1386 Grünes Koboldmoos 2,19 0,15 

A - - 

B B 2,19 0,15 

C - - 

1421 Europäischer Dünnfarn 4,25 0,29 

A 2,15 0,15 

A B 2,10 0,14 

C - - 

Erläuterung der Tabellenangaben: 

Erhaltungszustand:  A hervorragender Erhaltungszustand 

 B guter Erhaltungszustand 

 C durchschnittlicher oder beschränkter Erhaltungszustand 

4.4 Sonstige im Standard-Datenbogen genannte Arten 

Im Standard-Datenbogen sind keine weiteren Arten benannt. 

4.5 Erhaltungsziele 

4.5.1 Erhaltungsziele allgemein 

Die Erhaltungsziele nach Artikel 1 Buchstabe e) und i) der FFH-Richtlinie 92/43/EWG in 

Verbindung mit § 32 Abs. 3 BNatSchG müssen darauf ausgerichtet sein, die in der Vor-

schlagsliste des Landes für die Natura 2000-Gebiete genannten Lebensräume und Arten 

in einem günstigen Erhaltungszustand zu erhalten oder einen solchen wiederherzustel-

len.  

Der Erhaltungszustand eines natürlichen Lebensraums wird nach Art. 1 Buchstabe e) 

der FFH-Richtlinie (92/42/EWG) als günstig erachtet, wenn 

 sein natürliches Verbreitungsgebiet sowie die Flächen, die er in diesem Gebiet 
einnimmt, beständig sind oder sich ausdehnen und 

 die für seinen langfristigen Fortbestand notwendige Struktur und spezifischen 
Funktionen bestehen und in absehbarer Zukunft wahrscheinlich weiter bestehen 
werden und 

 der Erhaltungszustand der für ihn charakteristischen Arten günstig ist. 
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Nach Art. 1 Buchstabe i) ist der Erhaltungszustand einer Art als günstig einzustufen, 

wenn: 

 aufgrund der Daten über die Populationsdynamik der Art anzunehmen ist, dass 
diese Art ein lebensfähiges Element des natürlichen Lebensraums, dem sie an-
gehört, bildet und langfristig weiterhin bilden wird, und 

 das natürliche Verbreitungsgebiet dieser Art weder abnimmt noch in absehbarer 
Zeit vermutlich abnehmen wird und 

 ein genügend großer Lebensraum vorhanden ist und wahrscheinlich weiterhin 
vorhanden sein wird, um langfristig ein Überleben der Populationen dieser Art zu 
sichern. 

Als allgemeine Erhaltungsziele sind der Fortbestand bzw. die Wiederherstellung eines 

günstigen Erhaltungszustandes der Lebensraumtypen des Anhangs I und der Lebens-

stätten von Arten des Anhangs II der FFH- Richtlinie zu nennen. Die Lebensraumqualität 

für die natürlicherweise dort vorkommenden regionaltypischen Tier- und Pflanzenarten 

ist zu erhalten, wobei insbesondere die stärker gefährdeten und/oder seltenen Arten zu 

berücksichtigen sind.  

4.5.2 Gebietsbezogene Erhaltungsziele für das FFH-Gebiet DE 7317-341 Klei-
nenztal und Schwarzwaldrandplatten  

Die gebietsbezogenen Erhaltungsziele sind dem Managementplan entnommen (RP 

KARLSRUHE 2020). Die vollständige Auflistung findet sich im Anhang (Kapitel 9.2). Die 

Erhaltungsziele für die vorkommenden und damit betroffenen Lebensraumtypen und Ar-

ten sind in Kapitel 6 jeweils bei den Schutzgegenständen dargestellt. 

Darüber hinaus sind für einige der gemeldeten Arten und Lebensraumtypen neben den 

Erhaltungszielen und -maßnahmen auch die im Managementplan (RP KARLSRUHE 2020) 

benannten Entwicklungsziele und -maßnahmen in der Verträglichkeitsprüfung zu be-

rücksichtigen. Dies betrifft jene Lebensraumtypen und Arten, welche sich landesweit in 

einem ungünstigen Erhaltungszustand befinden (vgl. LUBW 2019a). Im vorliegenden 

Fall sind dies die Arten: 

Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) [1308] 

Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) [1321] 

Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) [1323] 

Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) [1386] 

4.6 Managementpläne / Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Für das FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten existiert ein 

Managementplan (MaP). Der MaP wurde vom Ingenieur und Planungsbüro LANGE GbR 

erstellt und im Dezember 2020 fertiggestellt. Der MaP ist wesentliche Grundlage der 

Ausführungen in den nachfolgenden Kapiteln. 
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Für die Teilbereiche der Tunnel Forst und Hirsau sind folgende Lebensstätten (LS) der 

Arten im MaP ausgewiesen: 

LS Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) [1308] 

LS Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) [1321] 

LS Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) [1323] 

LS Großes Mausohr (Myotis myotis) [1324] 

LS Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) [1386] 

Für die Lebensstätten der Arten wurden im MaP Erhaltungs- und Entwicklungsmaßnah-

men definiert, die nachfolgend in Abbildung 2 dargestellt sind. Dabei handelt es sich im 

Wesentlichen um die Sicherung und Betreuung der Tunnel als Fledermausquartiere, die 

Aufwertung von Jagdgebieten im Umfeld der Tunnel sowie die Aufwertung der Hang-

platzmöglichkeiten in den Winterquartieren.  
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Abbildung 2: Ausschnitt aus dem Maßnahmenplan des MaP DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten für die Teilgebiete der Tunnel Forst und Hirsau 
(nachrichtlich, verändert RP KARLSRUHE 2020). 
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4.7 Funktionale Beziehungen des Schutzgebietes zu anderen Natura 
2000-Gebieten 

Der Standarddatenbogen gibt keine Hinweise auf andere Natura 2000-Gebiete, zu de-

nen funktionale Beziehungen bestehen könnten. Dennoch sind für das FFH-Gebiet DE 

7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten funktionale Beziehungen zu benach-

barten Natura 2000-Gebieten anzunehmen (vgl. Abbildung 3, Seite 50).  

Die FFH-Gebiete 7418-341 Nagolder Heckengäu, 7218-341 Calwer Heckengäu, 7319-

341 Gäulandschaft an der Würm, 7516-341 Freudenstädter Heckengäu, 7316-341 Kalt-

enbronner Enzhöhen, 7217-341 Eyach oberhalb Neuenbürg und 7118-341 Würm-

Nagold-Pforte grenzen an das FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwald-

randplatten an. In Hinblick auf teilweise übereinstimmenden Meldearten und die ver-

gleichsweise geringen Entfernungen zwischen den ähnlich strukturierten Schutzgebie-

ten sind funktionale Beziehungen anzunehmen. Dies gilt insbesondere für die mobilen 

Wanderfischarten. Die Fließgewässer (teilweise LRT 3260) verbinden die genannten 

FFH-Gebiete z. T. miteinander, dies gilt auch für den begleitenden, prioritäre Auenwald-

Lebensraumtyp 91E0 und seine charakteristischen Arten (z. B. Vögel, Fledermäuse). 

Einen Überblick geben nachfolgend Tabelle 10 und Tabelle 11. Für die gemeldeten Fle-

dermausarten sind Austauschbeziehungen zwischen den in den einzelnen Gebieten be-

findlichen Jagdhabitaten sowie den Wochenstuben-, Schwärm- und Überwinterungs-

quartiere anzunehmen. Da die gemeldeten Fledermausarten zum Teil größere Distan-

zen zwischen Sommerlebensräumen und Winterquartieren zurücklegen (vgl. Tabelle 9), 

sind für diese Artengruppe außerdem funktionale Beziehungen zu 121 FFH-Gebieten im 

Einzugsgebiet der Winterquartiere anzunehmen (vgl. Tabelle 16 im Anhang).  

 

Tabelle 9: Regelmäßige Distanzen zwischen Winter- und Sommerlebensraum (DIETZ et al. 2016, 
KRAPP & NIETHAMMER 2011, MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Fledermausart 
Übliche Wanderdistanzen zwischen Winter- und 

Sommerlebensräumen 

Bechsteinfledermaus ca. 25 km 

Großes Mausohr ca. 100 km 

Große Hufeisennase ca. 30 km 

Mopsfledermaus ca. 30 km 

Wimperfledermaus ca. 50 km 
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Tabelle 10: Lebensraumtypen im FFH-Gebiet DE 7317-341 und in funktional verbundenen Gebieten 
(fett - prioritäre Lebensräume, grau – LRT, die nicht im FFH-Gebiet DE 7317-341 ge-

meldet sind, aber in den funktional verbundenen Gebieten). 

LRT-
Code 

Lebensraumtyp 

7
1
1
8
-3

4
1

 

7
2
1
7
-3

4
1

 

7
2
1
8
-3

4
1

 

7
3
1
6
-3

4
1

 

7
3
1
9
-3

4
1

 

7
3
1
7
-3

4
1

 

7
4
1
8
-3

4
1

 

7
5
1
6
-3

4
1

 

3140 
Kalkreiche, nährstoffarme Stillgewässer mit Arm-
leuchteralgen 

    
 

  x 

3150 Natürliche nährstoffreiche Seen   x  x x x  

3160 Dystrophe Seen    x    x 

3260 Fleißgewässer mit flutender Wasservegetation x x x x  x x  

3270 Schlammige Flussufer mit Pioniervegetation   x      

4030 Trockene Heiden    x     

5130 Wacholderheiden   x  x  x x 

6110 Kalk-Pionierrasen   x  x   x 

6210 Kalk-Magerrasen (orchideenreiche Bestände) x  x  x  x x 

6230 Artenreiche Borstgrasrasen x x  x  x  x 

6410 Pfeifengraswiesen x x x x  x x  

6430 Feuchte Hochstaudenfluren x x x x   x x 

6510 Magere Flachland-Mähwiese x x x x x x x x 

6520 Berg-Mähwiesen    x    x 

7110 Naturnahe Hochmoore    x     

7120 Geschädigte Hochmoore    x  x   

7140 Übergangs- und Schwingrasenmoore    x     

7150 Torfmoor-Schlenken    x     

7220 Kalktuffquellen   x    x x 

7230 Kalkreiche Niedermoore   x     x 

8150 Silikatschutthalden x   x     

8210 Kalkfelsen mit Felsspaltenvegetation   x    x x 

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation x x  x  x   

8310 Höhlen und Balmen x  x x  x x  

9110 Hainsimsen-Buchenwälder x x  x  x  x 

9130 Waldmeister-Buchenwald x  x  x  x  

9180 Schlucht- und Hangmischwälder x        

91D0 Moorwälder    x  x   

91E0 Auenwälder mit Erle, Esche, Weide x x x x x x x x 

9410 Bodensaure Nadelwälder  x  x  x   
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Tabelle 11: Anhang-II-Arten im FFH-Gebiet DE 7317-341 und in funktional verbundenen Gebieten 
(fett - prioritäre Arten, grau – Arten, die nicht im FFH-Gebiet DE 7317-341 gemeldet sind, 

aber in den funktional verbundenen Gebieten). 

Code Bezeichnung 

7
1
1
8
-3

4
1

 

7
2
1
7
-3

4
1

 

7
2
1
8
-3

4
1

 

7
3
1
6
-3

4
1

 

7
3
1
9
-3

4
1

 

7
3
1
7
-3

4
1

 

7
4
1
8
-3

4
1

 

7
5
1
6
-3

4
1

 

1014 Schmale Windelschnecke     x  x x 

1059 Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling  x    x   

1060 Großer Feuerfalter  x x  x    

1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling x x x   x  x 

1078 Spanische Flagge x  x  x    

1083 Hirschkäfer x x       

1093 Steinkrebs   x      

1096 Bachneunauge  x x   x x  

1131 Strömer x     x   

1163 Groppe x x x x  x x  

1166 Kammmolch x    x    

1193 Gelbbauchunke x  x  x    

1304 Große Hufeisennase      x   

1308 Mopsfledermaus      x  x 

1321 Wimperfledermaus      x  x 

1323 Bechsteinfledermaus x    x x x x 

1324 Großes Mausohr x  x  x x x x 

1381 Grünes Besenmoos x    x    

1386 Grünes Koboldmoos x   x  x   

1421 Europäischer Dünnfarn x     x   

1902 Frauenschuh   x     x 
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Abbildung 3: Funktionale Beziehungen zu angrenzenden Natura 2000-Gebieten. Weitere Natura 2000-Gebiete 
mit funktionalen Beziehungen sind in Tabelle 16 dargestellt. 

 



5. Untersuchungsrahmen 51 

Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion Juli 2022 Juni 2024 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

5 Untersuchungsrahmen 

Die Vorhabengebiete betreffen die beiden Tunnel. Sie liegen östlich des Nagoldtals, 

nördlich von Calw und innerhalb der Gebietskulisse (Teilgebiete siehe Karte 01). 

5.1 Abgrenzung der Wirk- und Untersuchungsräume 

Nachfolgend wird verbal die Abgrenzung der Wirk- und Untersuchungsräume darge-

stellt, wobei zunächst die Begrifflichkeiten erläutert werden. Eine kartografische Darstel-

lung erfolgt in Abbildung 4. 

Der Untersuchungsraum ist der Raum, der zur Beurteilung der Auswirkungen des Vorhabens 

auf die Erhaltungsziele herangezogen werden muss. Er umfasst mindestens das gesamte be-

troffene Schutzgebiet und darüber hinaus die Strukturen, Funktionen und funktionalen Beziehun-

gen, die für die Erhaltung bzw. die Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustandes der 

Erhaltungsziele des Schutzgebietes relevant sind (BMVBW 2004a).  

Im Rahmen der vorliegenden Natura 2000-Verträglichkeitsprüfung umfasst der Untersu-

chungsraum das prüfrelevante FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwald-

randplatten. Beeinträchtigungen der funktionalen Beziehungen zu den in Kapitel 4.7 dar-

gestellten Gebieten sind ebenfalls zu berücksichtigen, sodass diese in den Untersu-

chungsraum einbezogen werden. 

Der Wirkraum ist der Raum, in dem vorhabenbedingte Wirkprozesse Beeinträchtigungen auslö-

sen können. Hierbei sind diejenigen Wirkprozesse zugrunde zu legen, die für die Erhaltungsziele 

des Schutzgebiets relevant sind (BMVBW 2004a). 

Für die Tunnel Forst und Hirsau umfasst der Wirkraum jeweils die unterirdischen Tunnel 

und die mit den Tunnelportalen assoziierten angrenzenden Schwärmbereiche, das not-

wendige Baufeld sowie angrenzende Kontaktlebensräume (v.a. die Tunnelvorein-

schnitte), in denen Beeinträchtigungen der möglicherweise betroffenen Erhaltungsziele 

nicht ausgeschlossen werden können. Unter Berücksichtigung der bestehenden Topo-

grafie und vorhandenen Strukturen (z.B. Vegetation) unterscheidet sich der Wirkraum 

an den beiden Tunneln. Am Tunnel Hirsau umfasst dieser den Tunnel und jeweils ca. 

150 m der angrenzenden Einschnitte. Im Gegensatz dazu beläuft sich der Wirkraum am 

Tunnel Forst zwar ebenfalls auf den Tunnel, erstreckt sich jedoch in den Einschnitten 

über ca. 350 m (Richtung Althengstett) bzw. ca. 400 m (Richtung Ostelsheim). 

Bei großen Schutzgebieten kann es aus praktischen Gründen sinnvoll sein, einen kleineren Be-

reich für notwendige detaillierte Untersuchungen abzugrenzen. Dieser detailliert untersuchte 

Bereich beschränkt sich in der Regel auf den Wirkraum im Bereich des Schutzgebietes (BMVBW 

2004a). 

Als detailliert untersuchter Bereich wurde der in Abbildung 4 abgegrenzte Raum zu-

grunde gelegt. Er umfasst im Wesentlichen den Teil des Wirkraums, der zukünftig in der 

FFH-Gebietskulisse liegt. 
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Abbildung 4: Darstellung der Wirk- und Untersuchungsräume. 
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5.2 Übersicht über die Landschaft im detailliert untersuchten Bereich 

Ein Großteil des detailliert untersuchten Bereichs wird von den beiden Tunneln geprägt. 

Bei dem Hirsauer Tunnel handelt es sich um ein ca. 554 m langes Bauwerk aus dem 

Jahr 1871, welches zwischen dem Calwer Stadtteil Heumaden und Calw liegt. Der Tun-

nel durchquert den Welzberg in einer S-förmigen Linienführung. Er hat insgesamt 8 Ni-

schen (jeweils vier links der Bahn und vier rechts der Bahn).  

Der Forster Tunnel ist ein ca. 696 m langes Bauwerk ebenfalls aus dem Jahr 1871, wel-

ches zwischen Ostelsheim und Althengstett liegt. Es handelt sich um eine Durchörterung 

des Hengstetter Grabenbruchs in Höhe des Wellengebirges. Der Tunnel hat insgesamt 

72 Nischen (35 links der Bahn und 37 rechts der Bahn).  

Die Tunnelausmauerung besteht in beiden Tunneln aus Sandstein-Quadermauerwerk 

und alle vier Portale haben eine lichte Höhe von ca. 6 m und eine lichte Breite von ca. 

8 m.  

Neben den Tunneln sind auch die Einschnitte im Anschluss an die vier Tunnelportale 

maßgeblicher Bestandteil des detailliert untersuchten Bereichs. Die Böschungsbereiche 

des Einschnitts sind am Nordportal des Tunnels Hirsau relativ weitläufig und zeichnen 

sich nach der im Rahmen der Trassenpflege erfolgten Fällung im Jahr 2016 durch Stock-

austrieb (überwiegend Robinien) sowie Ruderalvegetation aus, die vor allem oberhalb 

des Portals immer wieder von Felsbänken durchzogen werden. Am Südportal hingegen 

ist der Einschnitt deutlich schmaler und steiler ausgeprägt. Die Vegetation zeichnet sich 

hier überwiegend aus Hainbuchen-Stieleichen-Wald und zum Teil nahezu senkrechten 

Felswänden aus.  

Am Tunnel Forst sind beide Einschnitte relativ schmal und tief. Die Böschungsbereiche 

im westlichen Einschnitt sind vor allem von Feldgehölzen bestanden. Im östlichen Ein-

schnitt ist der Böschungsbereich im unteren Teil durch die bestehenden Stützmauern 

und oberhalb davon durch Feldgehölz bzw. Sukzessionswald geprägt. 

5.3 Durchgeführte Untersuchungen 

Gemäß des Managementplans (RP KARLSRUHE 2020) sind im Wirkraum keine Vorkom-

men von Lebensraumtypen vorhanden. Die beiden zur Nachmeldung vorgesehenen 

Tunnel Forst und Hirsau sind jedoch als Lebensstätte der Fledermausarten Bechstein-

fledermaus, Große Hufeisennase, Großes Mausohr, Mopsfledermaus und Wimperfle-

dermaus dargestellt. Weitere Vorkommen von gemeldeten Arten und deren Lebensstät-

ten im Wirkraum sind nicht bekannt. 

Im Wirkraum wurden in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Untersuchungen 

durchgeführt, die zur Bewertung herangezogen wurde: 

 Akustische Erfassungen während der Schwärmphase (NAGEL 2011) 
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 Visuelle Winterquartierkontrollen in den Jahren 2011 (NAGEL 2011) und 2016-
2020 (eigene Erfassungen, Anlage saP1) 

 Netzfänge während der Schwärmphase (NAGEL 2014a) 

 Dauererfassung der Fledermausaktivität durch ein Lichtschranken-Foto-Monito-
ring an den Tunnelportalen (seit September 2015 bis 2020, eigene Erfassungen, 
Anlage saP1) 

 Akustische Dauererfassungen in den Tunneln (seit September 2015 bis 2020, 
eigene Erfassungen, Anlage saP1) 

 Untersuchungen zum Schwärmverhalten in allen vier Einschnitten (2016, eigene 
Erfassungen, Anlage saP1) 

 Modellversuche zur Abschätzung möglicher Auswirkungen der Trennwandkon-
struktion (2017 und 2018, eigene Erfassungen, Anlage saP1) 

Die Methoden der Erfassung sind in den jeweiligen Berichten dargestellt. 

5.4 Datenlücken 

Mit vorliegenden Daten des Managementplans bzw. den selbst erhobenen Daten zu den 

gemeldeten Arten und Lebensraumtypen liegen qualitativ und quantitativ ausreichende 

Informationen über die vorkommenden Arten und Lebensraumtypen im detailliert unter-

suchten Bereich zur Bewertung der Beeinträchtigungen durch das Vorhaben vor. Dabei 

ist jedoch zu beachten, dass einige Arten der in den Tunneln überwinternden Fleder-

mäuse aus einem sehr großen Einzugsbereich (bis zu 100 km) kommen. Die in den Tun-

neln überwinternden Fledermäuse stammen daher zumindest zu einem gewissen Teil 

aus Sommerlebensräumen außerhalb des FFH-Gebietes DE 7317-341 Kleinenztal und 

Schwarzwaldrandplatten. In Ermangelung von geeigneten Erfassungstechniken 

und -methoden bestehen keine Möglichkeiten, Daten zum tatsächlichen Einzugsgebiet 

der Tunnel und der Abgrenzung der betroffenen Sommerlebensräume zu erheben, so-

dass eine dahingehende Bewertung nur anhand von Annahmen erfolgen kann. Auch 

sind für viele Arten die landes- und bundesweiten Daten zum Vorkommen weiterer Win-

terquartiere, Wochenstuben oder Männchengebiete nur lückenhaft vorhanden. 
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6 Lebensraumtypen und Arten – Darstellung und Bewertung der 
Beeinträchtigungen 

6.1 Lebensraumtypen des Anhangs I der FFH-RL  

Im detaillierten Untersuchungsbereich sind im MaP keine Lebensraumtypen benannt. Im 

Rahmen der durchgeführten Erfassungen wurden jedoch am Südportal Tunnel Hirsau 

(zukünftiges Teilgebiet 30) 0,19 ha Hainbuchen-Stieleichen-Wald (LRT 9160) und 

0,09 ha Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9110) sowie am Nordportal Tunnel Hirsau (zu-

künftiges Teilgebiet 29) 0.06 ha Hainsimsen-Buchenwald (LRT 9110) erfasst. Gemäß 

der Stellungnahme des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 15.05.2019 sind diese je-

doch nicht als Bestandteil des FFH-Gebiets zu werten, weshalb eine vorhabenbedingte 

Beeinträchtigung der Lebensraumtypen auszuschließen ist. 

6.2 Arten des Anhangs II der FFH-RL  

Im detailliert untersuchten Bereich wurden im Rahmen der in Kapitel 5.3 beschriebenen 

Untersuchungen insgesamt fünf Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie nachgewiesen. 

Hierbei handelt es sich um die Fledermausarten Bechstein-, Wimper- und Mopsfleder-

maus sowie Großes Mausohr und Große Hufeisennase.  

Für die Arten Heller und Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling liegt im detailliert unter-

suchten Bereich aufgrund fehlender Bestände des Großen Wiesenknopfs (Sanguisorba 

officinalis) keine Habitateignung vor, weshalb ein Vorkommen dieser Arten auszuschlie-

ßen ist. Auch für die Arten Bachneunauge, Strömer, Groppe, Grünes Koboldmoos und 

Europäischer Dünnfarn ist im detailliert untersuchten Bereich aufgrund fehlender Habi-

tateignung nicht von einem Vorkommen auszugehen. 

Die nachgewiesenen Fledermausarten nutzen im detailliert untersuchten Bereich insbe-

sondere die beiden Bestandstunnel Forst und Hirsau als Schwärm- und Winterquartier. 

Während der Schwärmphase beschränkt sich die Nutzung dabei nicht ausschließlich auf 

die Tunnel. Als Schwärmbereich dient den Fledermäusen in dieser Zeit sowohl der Tun-

nel als auch die angrenzenden Einschnittsbereiche. Im Sommer nutzen einige Arten die 

Tunnel und die angrenzenden Bereiche überwiegend zur Jagd. Außerdem liegen für ei-

nige Arten Hinweise auf eine Nutzung der Tunnel als Tagesquartier vor. 
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6.2.1 Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum) [1304] 

PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART GROßE HUFEISENNASE 

(RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM) [1304] 

1. Ansprüche und Verbreitung der Anhang II-Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Große Hufeisennasen nutzen bevorzugt Dachstühle als Sommerquartiere (BRAUN & DIETERLEN 2003). 

Überwinternde Tiere sind vor allem in Höhlen, weniger häufig in Stollen oder Gebäuden anzutreffen 

(KRAPP & NIETHAMMER 2011).  

Im näheren Umfeld zum Quartier jagen sie dann bevorzugt in Laubwäldern, aber auch in offenen Berei-

chen beispielsweise über Weiden, entlang von Hecken oder in Obstgärten (BONTADINA 2002, JONES 

1990). Dabei fliegen sie sehr nah an der Vegetation oder nutzen zum Teil auch Jagdwarten (DIETZ et al. 

2016). 

Wochenstuben dieser Art bilden sich ab Mai und sind zum Teil mit einzelnen Männchen vergesellschaftet 

(KRAPP & NIETHAMMER 2011). Mitte Juni findet die Geburt der Jungtiere statt, die gegen Ende Juli flügge 

sind (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Der Winterschlaf findet in der Regel zwischen Ende September und 

Mitte Mai statt (KRAPP & NIETHAMMER 2011). Große Hufeisennasen zeigen in der Regel kein Schwärm-

verhalten (FLANDERS & JONES 2009). 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg (BFN o. J.b, BRAUN & DIETERLEN 2003, DIETZ et 

al. 2016, LUBW 2019b) 

Die Art kommt nur in Süddeutschland an wärmebegünstigten Standorten vor. Seit drastischen Bestands-

rückgängen sind nur noch sehr vereinzelte Funde aus dem Saarland, Rheinland-Pfalz, Baden-Württem-

berg und Bayern bestätigt. Wochenstuben sind nur in der Oberpfalz bekannt.  

In Baden-Württemberg kommt die Große Hufeisennase vereinzelt in Südbaden und im Süden der 

Schwäbischen Alb vor. 

Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg wird als ungünstig-schlecht angegeben (LUBW 

2019a). 

2. Bestand, Erhaltungszustand und Erhaltungsziele im Schutzgebiet und im detailliert 

untersuchten Bereich 

Bestand im Schutzgebiet (RP KARLSRUHE 2020) 

Im Rahmen der MaP-Erstellung erfolgten für die Große Hufeisennase keine gezielten Erfassungen. Viel-

mehr wurde auf Daten, die seitens des Vorhabenträgers im Vorfeld des antragsgegenständlichen Vor-

habens erhoben wurden, zurückgegriffen. Bis zur Erstellung des Managementplans lagen die Winter-

quartierzählungen aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 sowie die Ergebnisse des Lichtschranken-Foto-

Monitorings für den Zeitraum September 2015 bis August 2018 vor. 

Insgesamt wird von einem überwinternden Individuum der Großen Hufeisennase im Tunnel Forst aus-

gegangen. Darüber hinaus zeigte diese Art auch während des Sommers und der Schwärmzeit Aktivität 

an beiden Tunneln. 
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Abgrenzung Lebensstätten:  

Für diese Art wurden beide Tunnel (Forst und Hirsau) sowie die an die Portale angrenzenden 50 m 

(Schwärmbereiche) als Lebensstätte abgegrenzt. Die Lebensstätte erstreckt sich damit über eine Fläche 

von 3,13 ha in vier (zukünftigen) Teilgebieten des FFH-Gebiets. 

Erhaltungszustand der Habitate:  

Die Habitatqualität der Lebensstätte wird für die Große Hufeisennase mit Wertstufe C (durchschnittlich 

bis beschränkt) bewertet. Dies begründet sich damit, dass vermutlich wesentliche Teile der Jagdhabitate 

dieser Art außerhalb der Gebietskulisse liegen und die Tunnel nur in Teilbereichen für diese Art geeig-

nete Überwinterungshangplätze aufweisen. Weiterhin weisen die Verfasser des MaP darauf hin, dass 

aufgrund des Lichtschranken-Foto-Monitorings und der damit verbundenen Vergitterung der Portale eine 

Einengung des Schwärmraums besteht, der eine Beeinträchtigung der Tunnel darstellt. 

Der Zustand der Population, die sich im FFH-Gebiet vermutlich auf ein Individuum beschränkt, wird eben-

falls mit Wertstufe C (durchschnittlich bis beschränkt) bewertet. 

Insgesamt wird daher der Erhaltungszustand der Art im FFH-Gebiet mit C (durchschnittlich) bewertet. 

Erhaltungsziele (gemäß RP KARLSRUHE 2020) 

 Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern  

 Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken, Feldge-

hölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und insbesondere großflächigen 

Streuobstwiesen  

 Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen 

Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als Wochenstuben-, Sommer-, 

Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere eine hohe 

Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere 

flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen  

 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen 

sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien 

Entwicklungsziele (gemäß RP KARLSRUHE 2020)  

 Verbesserung der Hangplatzmöglichkeiten in den Winterquartieren 

 Aufwertung der Jagdgebiete außerhalb des FFH-Gebiets im Umfeld der Tunnel und in ggf. er-

mittelten Jagdgebieten der Großen Hufeisennase, auch zur Vernetzung mit den FFH-Gebieten 

Calwer Heckengäu und Gäulandschaft an der Würm 

 Bei Bedarf Aufwertung von ggf. aufgefundenen Sommerquartieren 

Vorkommen im detailliert untersuchten Bereich (eigene Erfassungen, ausführliche Darstellung in 

GÖG & CHIROTEC (2020)) 

Im Rahmen der Erfassungen an den Tunneln wurde das Auftreten der Großen Hufeisennase über einen 

Zeitraum von mehr als fünf Jahren detailliert untersucht. 

Die Art kommt während der Überwinterungsphase seit Ende 2016 am Tunnel Forst mit vermutlich einem 

Individuum vor. Das am 1. März 2017 im Rahmen der visuellen Winterquartierkontrolle nachgewiesene 

Individuum hing frei im Deckenbereich der nach oben ausgebrochenen Fluchtnische (Block 63). Im Som-

mer tritt die Art sporadisch am Tunnel Forst und Hirsau auf. Während der Tunnel Hirsau in dieser Zeit 
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ausschließlich als sporadisch genutztes Jagdhabitat dient, ist für den Tunnel Forst außerdem eine gele-

gentliche Nutzung als Tagesquartier nicht auszuschließen. Während der Schwärmphase kommt die 

Große Hufeisennase mit geringer Aktivität an beiden Tunneln vor. Für beide Tunnel ist dabei keine er-

höhte Aktivität zu verzeichnen, weshalb nicht von einem Schwärmverhalten dieser Art auszugehen ist.  

Grundsätzlich stellt der Tunnel Forst aufgrund der Seltenheit der Großen Hufeisennase zumindest für 

das nachgewiesene Individuum ein wichtiges Überwinterungsquartier dar. Dabei ist allerdings die Tatsa-

che zu berücksichtigen, dass das Untersuchungsgebiet am Rande des natürlichen Verbreitungsgebiets 

der Großen Hufeisennase liegt und weit entfernt von der nächsten bekannten Wochenstube (>200 km) 

ist. Insgesamt wird daher davon ausgegangen, dass es sich um ein vagabundierendes Einzelindividuum 

handelt. Diese sogenannten Pionierindividuen spielen zwar grundsätzlich eine wichtige Rolle für die 

Gründung neuer Populationen (IBRAHIM et al. 1996), derzeit liegen im konkreten Fall allerdings keine 

Hinweise auf das Vorkommen von mehr als einem Individuum und damit auf die Entstehung einer neuen 

Population vor. Darüber hinaus weist der Tunnel Forst aufgrund der dort vorherrschenden klimatischen 

Bedingungen, des vorherrschenden Durchzugs und der wenigen geeigneten Hangplätze keine beson-

dere Eignung als Winterquartier für diese Art auf.  

Insgesamt wird daher aktuell von einer geringen Bedeutung der Tunnel als Winterquartier für diese Art 

ausgegangen. 

3. Beeinträchtigung der Art durch das Vorhaben 
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4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Baubedingt kann es bei dem Einbau der Trennwandkonstruktion im Tunnel Forst und den damit 

verbundenen punktuellen Eingriffen in die Hohlräume hinter der Tunnelschale sowie dem geplan-

ten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung betriebsbedingter Individuenverluste 

(S 5, s. Ausführungen unter Wirkfaktor 4-3), insbesondere während der Winterschlafphase, zur 

Verletzung oder Tötung der Großen Hufeisennase kommen. Dies ist gemäß BFN (o. J.a)5 i. d. R. 

als erhebliche Beeinträchtigung zu werten. Diese Beeinträchtigung kann jedoch durch die entspre-

chende zeitliche Beschränkung der Arbeiten in den Tunneln (S 1) weitestgehend vermieden wer-

den. Da die Große Hufeisennase während der Sommermonate nur den Tunnel Forst sporadisch 

als Tagesquartier nutzt und da baubedingt nicht in die als Hangplatz genutzte Nische eingegriffen 

wird, ist baubedingt das verbleibende Tötungsrisiko für diese Art sehr gering. Durch die Ausleuch-

tung der Bereiche in denen zeitnah Arbeiten geplant sind (S 3) kann bei gleichzeitiger Schaffung 

beruhigter Bereiche durch das abschnittsweise Arbeiten (S 10) das Tötungsrisiko für die Große 

Hufeisennase weiter reduziert werden. Durch die Kombination mit einer ökologischen Baubeglei-

tung, die die entsprechenden Arbeitsbereiche vor Eingriffen in das Mauerwerk kontrolliert, ggf. vor-

handene Fledermäuse aus den gefährdeten Bereichen entnimmt, in ungefährdete Bereiche um-

setzt und die Bereiche anschließend für die Arbeiten freigibt (S 11) sowie der Schaffung weiterer 

Fluchtmöglichkeiten (S 12) kann eine Tötung der Großen Hufeisennase nahezu ausgeschlossen 

werden. 

                                                           
5 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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Im Zusammenhang mit dem geplanten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung 

betriebsbedingter Individuenverluste (S 5), können baubedingte Verletzungen oder Tötungen der 

Großen Hufeisennase vermieden werden, indem mindestens eine Woche vor den geplanten 

Spaltenverschlüssen alle tiefreichenden Spalten im zukünftigen Bahnbereich mit einer Folie so ver-

schlossen werden, dass ein Ausfliegen noch möglich ist, aber keine Individuen mehr einfliegen 

können (S 5). Durch eine zusätzliche Sichtkontrolle und Freigabe der geplanten Arbeitsbereiche 

durch die ökologische Baubegleitung (S 11), können auch bei diesen Arbeiten Individuenverluste 

der Großen Hufeisennase nahezu ausgeschlossen werden. 

Durch den Einsatz von mobilen Lüfter im unmittelbaren Umfeld der jeweiligen Arbeitsbereiche in 

den Tunneln kann es zur Tötung bzw. Verletzung von Individuen durch die starke Ansaugwirkung 

der Geräte kommen. Durch eine zeitliche Beschränkung des Einsatzes der Lüfter von einer Stunde 

nach Sonnenaufgang bis einer Stunde vor Sonnenuntergang (S 15) in Kombination mit einer Um-

weltbaubegleitung (S 11) kann eine Tötung bzw. Verletzung der Großen Hufeisennase in diesem 

Zusammenhang ausgeschlossen werden.  

Insgesamt wird daher unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen von einer sehr geringen 

Beeinträchtigung durch Individuenverluste ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt durch die Bautätigkeit auf. Sie wirken in der 

Regel kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese 

Wirkfaktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich negative Auswirkungen, beispielsweise 

die Quartieraufgabe, zur Folge haben. Es gibt jedoch keine systematischen Untersuchungen zur 

Empfindlichkeit der Großen Hufeisennase gegenüber Störungen an Quartieren. Vor allem während 

des Winterschlafs können jedoch Störungen, die zu einem Aufwachen der Fledermäuse führen, 

mit negativen Auswirkungen verbunden sein. Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten in 

den Tunneln (S 1) und den daran angrenzenden Bereichen werden diese negativen Auswirkungen 

auf die Große Hufeisennase jedoch minimiert. 

Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Vor allem 

während der Schwärm- und Überwinterungsphase, wenn anzunehmen ist, dass die Große Hufei-

sennase die Tunnel als Quartier nutzt, muss daher die Beleuchtung auf das Minimum reduziert 

werden. Durch die Installation einer Zeitschaltuhr (S 2) und einer gerichteten Beleuchtung (S 14) 

kann sichergestellt werden, dass die Tunnel, mit Ausnahme der Vergrämungsbereiche (vgl. S 3), 

während der nächtlichen Aktivitätszeiten nicht beleuchtet werden und ausreichend Dunkelbereiche 

vorhanden sind.  

Im Ergebnis und vor allem vor dem Hintergrund der Tatsache, dass diese Art während der Som-

mermonate die Tunnel nur sporadisch nutzt, ist daher allenfalls von einer geringen Beeinträchti-

gung der Art und der Habitatqualität der Lebensstätte auszugehen. 
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6-2 Organische Verbindungen 

Im Rahmen der Bauarbeiten können durch die eingesetzten Maschinen organische Verbindungen 

wie Öle oder Schmierstoffe auftreten, die mit negativen Auswirkungen für die Fledermäuse verbun-

den sein könnten. Der Eintrag von Schadstoffen kann jedoch unter Berücksichtigung eines sach-

gerechten Umgangs mit Gefahrstoffen etc. unter der Einhaltung aller hierfür geltender Vorschriften 

als unerheblich eingestuft werden. 

Gemäß MESCHEDE & RUDOLPH (2004) stellen unter den organischen Verbindungen für Fleder-

mäuse insbesondere chlorierte Kohlenwasserstoffe eine Gefährdung dar, da diese bereits in ge-

ringen Konzentrationen die Echoortung beeinflussen können. Diese sind beispielsweise in Pflan-

zenschutzmitteln enthalten. Da diese Substanzen jedoch vorhabenbedingt nicht zum Einsatz kom-

men werden, ist vorliegend keine Beeinträchtigung anzunehmen. 

Insgesamt sind baubedingt keine Beeinträchtigungen der Großen Hufeisennase durch organi-

sche Verbindungen zu erwarten. 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

Gemäß FRANK (1971, zitiert in BFN o. J.a)6 ist anzunehmen, dass Fledermäuse verrußte Höhlen 

meiden, weshalb durch diesen Wirkfaktor gegebenenfalls eine Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

Baubedingt ist durch den Einsatz von Maschinen und den damit verbundenen Abgasen mit der 

Entstehung von Schadstoffen zu rechnen. Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten auf 

die Sommermonate (S 1), in der die Große Hufeisennase die Tunnel nahezu nicht nutzt, sind di-

rekte Auswirkungen auf diese Art nicht anzunehmen. Darüber hinaus sind aufgrund der zu prog-

nostizierenden Menge der ausgestoßenen Schadstoffe und der ergänzend zur natürlichen Bewet-

terung vorgesehenen Belüftung der Tunnel, die in Kombination zu einem Abtransport der Schad-

stoffe aus den Tunneln führen, keine weiteren negativen Auswirkungen auf die Große Hufeisen-

nase anzunehmen. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung der Großen Hufeisennase durch 

Abgase oder vergleichbare Schadstoffe ausgegangen. 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Gemäß BFN (o. J.a)7 liegen derzeit keine Hinweise auf eine Relevanz des Wirkfaktors auf Fleder-

mäuse. Gemäß der Stellungnahme der HNB vom 19.10.2023 ist jedoch bekannt, dass verstaubte 

Bereiche und Spalten von Fledermäusen nicht als Hangplätze genutzt werden. Beim Einbau der 

Trennwand ist von staubintensiven Arbeiten wie z.B. den Bohrungen zum Setzen der Anker aus-

zugehen. Durch die bestmögliche Vermeidung von Staubentwicklung während der Arbeiten in den 

Tunneln und die Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen nach Abschluss der Arbeiten 

(S 18), kann jedoch eine mögliche Beeinträchtigung wirksam vermieden werden. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung der Großen Hufeisennase durch 

Staubablagerungen ausgegangen. 

                                                           
6 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
7 Zuletzt abgerufen am 25.06.2024. 
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1-1 Überbauung / Versiegelung 

Anlagebedingt werden im Zusammenhang mit dem Einbau der Trennwandkonstruktion Spalten und 

Fugen, die als potenzielle Hangplätze für Fledermäuse dienen überbaut und stehen den Fleder-

mäusen daher zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Gemäß BFN (o. J.a)6 sind hierbei für die Große 

Hufeisennase regelmäßig Beeinträchtigungen anzunehmen. Der mit dem Einbau der Trennwand-

konstruktion verbundene Raumverlust wird unter 4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung 

/ Mortalität betrachtet. 

Große Hufeisennasen bevorzugen als Winterquartier großräumige, vergleichsweise feucht-warme 

Höhlen (MESCHEDE & RUDOLPH 2004), in denen sie in der Regel in großen Clustern an den Wänden 

oder frei von der Decke hängen (DRAGU 2009). Der einzige Sichtnachweis dieser Art im Tunnel 

Forst erfolgte in der nach oben ausgebrochenen Nische (Block 63), die damit die Charakteristika 

typischer Hangplätze dieser Art erfüllt. Diese Nische scheint für die Große Hufeisennase eine be-

sondere Eignung aufzuweisen. Auch nach dem Einbau der Trennwandkonstruktion steht diese Ni-

sche der Großen Hufeisennase weiterhin zur Verfügung, da sich diese im zukünftigen Fledermaus-

bereich befindet. Darüber hinaus wurde im Rahmen vorangegangener Sanierungsarbeiten im Tun-

nel Forst ein weiterer Hohlraum mit Hangplatzpotenzial für die Große Hufeisennase identifiziert (Zu-

gang zum Firststollen in Block 97), dessen Einflug im zukünftigen Fledermausbereich liegt und im 

Rahmen der Arbeiten erhalten und gesichert wurde. Die übrigen Spalten spielen, abgeleitet aus den 

Quartieransprüchen dieser Art, sehr wahrscheinlich eine eher untergeordnete Rolle.  

Im Rahmen der durchgeführten Erkundungsbohrungen wurden außerdem Hinweise darauf gefun-

den, dass hinter der Gewölbeschale weitere größere Hohlräume vorhanden sind (SPANG 2020b), 

die potenzielle Hangplätze für die Große Hufeisennase darstellen. Im Zuge der Tunnelsanierung 

wurden bereits verschiedene Maßnahmen vorgesehen, die den Fledermäusen weitere neue Zu-

gänge zu den Bereichen hinter das Gewölbe schaffen (vgl. Anhang 9.6). 

Da die nach oben ausgebrochene Nische und der Hohlraum in Block 97 anlagebedingt nicht be-

troffen sind, die betroffenen Spalten für diese Art sehr wahrscheinlich eher eine untergeordnete 

Rolle spielen und darüber hinaus im Zuge der Sanierung weitere Zugänge zu Hohlräumen geschaf-

fen wurden, ist durch die anlagebedingte Überbauung keine Beeinträchtigung für die Große Huf-

eisennase oder der Habitatqualität ihrer Lebensstätte zu erwarten. 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Durch den Bau der Rettungstreppe im östlichen Voreinschnitt des Tunnels Forst, wird in diesem 

Bereich zukünftig überwiegend Ruderalvegetation aufwachsen, größere Bäume oder Sträucher sind 

in diesem Bereich nicht möglich. 

Die Große Hufeisennase weist eine besondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, 

wenn durch Eingriffe beispielsweise Leitlinien betroffen sind, entlang derer Transferflüge erfolgen 

(BFN o. J.a)8. Demnach können die Eingriffe in die bestehende Vegetation mit negativen Auswir-

kungen für diese Art verbunden sein. Da die bestehende Vegetation anlagebedingt lediglich auf 

einem ca. 8 m breiten Streifen in der bahnrechten Böschung des östlichen Voreinschnitts ca. 100 m 

entfernt vom Tunnelportal durch die geplante Rettungstreppe unterbrochen werden wird, ist die 

Funktion der Leitstrukturen auch in diesem Bereich gegeben. Darüber hinaus ist außerdem davon 

auszugehen, dass eine Orientierung auch anhand der bestehenden Topografie erfolgt, da vor allem 
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am betroffenen Portal der Einschnitt sehr tief ist und daher eine Orientierung auch entlang der be-

stehenden Böschungen erfolgen wird. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung der Lebensstätte 

der Große Hufeisennase auszugehen. 

3-5 Veränderung der Temperaturverhältnisse 

Eine signifikante Änderung der Temperaturverhältnisse kann sich für die Große Hufeisennase ins-

besondere in Quartieren negativ auswirken (BFN o. J.a)8. Vor allem während des Winterschlafs 

können sich nicht optimale Temperaturverhältnisse negativ auf die Überlebenswahrscheinlichkeit 

auswirken. Während zu hohe Temperaturen zu vermehrten Aufwachraten führen können und damit 

einen erhöhten Energiebedarf und einen vermehrten Abbau der Fettreserven zur Folge hätten, kön-

nen zu niedrige Temperaturen zu einem Erfrieren winterschlafender Individuen führen (DAVIS 1970, 

RANSOME 1971, SPEAKMAN & RACEY 1989). 

Gemäß dem bauphysikalischen Gutachten sind durch den Einbau der Trennwand allenfalls gering-

fügige Temperaturerhöhungen (0,3 Kelvin) im Fledermausbereich anzunehmen (KURZ & FISCHER 

2018). Dies begründet sich vor allem mit dem bestehenden Luftstrom in Längsrichtung der Tunnel, 

der maßgeblich für das Klima in den Tunneln verantwortlich ist und der durch den Einbau der Trenn-

wand nicht beeinträchtigt wird. Auch unter Berücksichtigung der großen tages- und jahreszeitlichen 

Temperaturschwankungen in den Tunneln (vgl. GÖG & CHIROTEC 2020), ist nicht von einer signifi-

kanten Änderung der Temperaturverhältnisse auszugehen. 

Die Vergitterungen an den Tunnelportalen bestehen aus einem grobem Drahtgeflecht und einem 

feinmaschigen Gitter, welches von innen auf dieses angebracht wurde und durch Laub zugesetzt 

werden kann. Durch das Zusetzen mit Laub wird der für die günstigen Eigenschaften des Tunnels 

als Winterquartier wichtige Kaltluftdurchfluss herabgesetzt, insbesondere dann wenn der Quer-

schnitt im zukünftigen Fledermausbereich deutlich verkleinert ist. Um dies zu vermeiden, werden 

die feinen Fitter außen auf dem Drahtrohr angebracht und die Vergitterungen an den vier Eingängen 

des Fledermausbereiches jährlich auf das Zusetzen mit Laub kontrolliert und dieses ggf. entfernt 

(S 16).  

Insgesamt ist daher durch die anlagebedingte geringfüge Änderung der Temperaturverhältnisse 

von keiner Beeinträchtigung der Großen Hufeisennase oder der Habitatqualität ihrer Lebens-

stätte auszugehen. 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Anlagebedingt ist durch den Einbau der Trennwandkonstruktion mit einer Beeinträchtigung der Tun-

nel als Schwärm- und Winterquartier zu rechnen. Während des Modellversuchs 2018 wurde die 

Große Hufeisennase nicht am Nordportal des Tunnels Hirsau dokumentiert, weshalb keine artspe-

zifischen Aussagen für diese Art getroffen werden können. Insgesamt zeigen jedoch die Ergebnisse 

des Modellversuchs, dass die meisten Fledermausarten auf den Aufbau der provisorischen Trenn-

wand reagiert haben, indem sie ihre Aktivität zunächst an das Südportal verlagerten, das zu diesem 

Zeitpunkt noch unverändert war. Nach der Verlängerung des Versuchsaufbaus bis in den südlichen 

Einschnitt verteilte sich die Aktivität der meisten Fledermausarten an den beiden Portalen jedoch 

                                                           
8 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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wieder wie üblich. In den Tunneln konnte während des Versuchs auch immer Fledermäuse im zu-

künftigen Fledermausbereich beobachtet werden, die dort ein ähnliches Verhalten wie in den Refe-

renzphasen zeigten. Weiterhin konnte in dieser Zeit beobachtet werden, dass sich ein Teil der 

Schwärmaktivität aus dem Tunnel heraus in den angrenzenden Einschnitt, insbesondere in den 

Bereich oberhalb der Portale, verlagert hat (detaillierte Ausführungen s. GÖG & CHIROTEC 2020). 

Im zukünftigen Fledermausbereich wurden jedoch regelmäßig einzelne und Gruppen von Fleder-

mäusen beobachtet. Auch wenn das Flugverhalten insgesamt geradliniger und die Verweildauer im 

Tunnel reduziert war, konnten keine Verhaltensänderungen hinsichtlich des Explorationsverhaltens 

und der Spalteneinflüge festgestellt werden (GÖG & CHIROTEC 2020).  

Da die Große Hufeisennase an den beiden Tunneln kein Schwärmverhalten zeigt (GÖG & 

CHIROTEC 2020), wird die Beeinträchtigung des Schwärmquartiers vorliegend als gering bewertet. 

Das Vorkommen der Großen Hufeisennase an den beiden Tunneln, insbesondere der Überwinte-

rungsnachweis am Tunnel Forst, stellt zwar eine Besonderheit dar, eine Ansiedlung weiterer Indivi-

duen erscheint jedoch derzeit unwahrscheinlich. Dies liegt zum einen daran, dass eine weitere Be-

siedlung vorwiegend aus Überschussproduktionen von Wochenstuben anzunehmen ist (RP 

KARLSRUHE 2020). Diese weisen jedoch eine Entfernung von mehr als 200 km zum Tunnel Forst 

auf. Große Hufeisennasen wandern in der Regel nur geringe Distanzen von ca. 20 bis 35 km (KRAPP 

& NIETHAMMER 2011), weshalb die Wahrscheinlichkeit, dass weitere Große Hufeisennasen den Tun-

nel als Winterquartier finden derzeit gering erscheint. Zum anderen bevorzugt diese Art in der Regel 

relativ warme Höhlen oder Stollen mit einer hohen Luftfeuchtigkeit (KRAPP & NIETHAMMER 2011), so 

dass beide Tunnel vorliegend nur wenige geeignete Bereiche für diese Art aufweisen. Die Errei-

chung des im MaP formulierten Entwicklungsziels der Verbesserung der Hangplatzmöglichkeiten in 

den Winterquartieren erscheint daher auch vorhabenunabhängig in den beiden Tunneln nur schwer 

möglich. Insgesamt wird auch ohne eine Wiederaufnahme des Bahnbetriebs kurz bis mittelfristig 

nicht von einer Bestandszunahme und einer damit verbundenen Ausprägung eines Schwärmver-

haltens ausgegangen, so dass diesbezüglich nicht von einer erheblichen Beeinträchtigung der Gro-

ßen Hufeisennase ausgegangen werden kann. In Bezug auf die Nutzung des Tunnels Forst als 

Winterquartier für das Einzelindividuum ist zu berücksichtigen, dass diese Art besonders manövrier-

fähig ist (NORBERG & RAYNER 1987), so dass sich die Große Hufeisennase ohne Probleme in engen 

Räumen, wie im zukünftig kleineren Fledermausbereich, bewegen kann. Außerdem nutzt das Indi-

viduum nun bereits seit mehreren Jahren v.a. den Tunnel Forst regelmäßig, so dass von einer ge-

wissen Bindung bzw. Tradierung auszugehen ist. 

In Bezug auf das Vorkommen der Großen Hufeisennase erscheint es unter Berücksichtigung aller 

Erkenntnisse unwahrscheinlich, dass die geplante Trennwandlösung mit nachhaltigen negativen 

Auswirkungen, die beispielsweise eine dauerhafte Abwanderung der Großen Hufeisennase zur 

Folge hätte, verbunden ist. Das im Modellversuch 2018 beobachtete Ausweichverhalten zu Beginn 

des Versuchs zeigt jedoch, dass die Trennwand eine Wirkung auf die Fledermäuse, und damit ver-

mutlich auch auf die Große Hufeisennase, hat. 

Insgesamt ist durch den Einbau der Trennwand von einer geringen Beeinträchtigung der Großen 

Hufeisennase bzw. der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 
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2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Betriebsbedingt werden regelmäßige Gehölzrückschnitte entlang der Trasse erforderlich. 

Die Große Hufeisennase weist eine besondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, 

wenn durch Eingriffe beispielsweise Leitlinien betroffen sind, entlang derer Transferflüge erfolgen 

(BFN o. J.a)9. Demnach können die Eingriffe in die bestehende Vegetation mit negativen Auswir-

kungen für diese Art verbunden sein. Um diese Auswirkungen zu minimieren, wird daher die Vege-

tation in den Einschnitten des Tunnels Forst so gestaltet, dass sie als Leitstruktur für die Große 

Hufeisennase dienen kann (S 4). Pflegeschnitte sind in Abstimmung mit der ökologischen Baube-

gleitung (S 11) so durchzuführen, dass die Leitfunktion der Vegetation dauerhaft gewährleistet ist 

(S 4). 

Darüber hinaus ist außerdem davon auszugehen, dass eine Orientierung auch anhand der beste-

henden Topografie erfolgt, da vor allem am Tunnel Forst die Einschnitte sehr tief sind und somit 

eine Orientierung auch entlang der bestehenden Böschungen erfolgen wird. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung für die Große Huf-

eisennase oder der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Betriebsbedingt stellt insbesondere in den Tunneln die direkte Kollision der Großen Hufeisennase 

mit dem fahrenden Zug und die Verwirbelung ein Tötungsrisiko dar. Durch die Unterteilung der Be-

standstunnel, jeweils in einen Bahn- und einen Fledermausbereich, wird die Kollision im zukünftigen 

Fledermausbereich vollständig verhindert. Um zu vermeiden, dass die Fledermäuse vom Fleder-

mausbereich in die Bahnkammer einwandern und es dadurch zu keiner Tötungen bzw. Verletzun-

gen von Individuen kommt, ist die Dichtigkeit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Tunnelge-

wölbe sowie zwischen Trennwand und Einhausung von der UBB zu kontrollieren und freizugeben 

(S 17). Um den Fledermäusen im Fledermausbereich den größtmöglichen Flugraum zu ermögli-

chen, sind die Trennwand und die Einhausung sehr eng an das Lichtraumprofil gemäß Eisenbahn-

Bau- und Betriebsordnung angelehnt.  

Ein Einfliegen oder Einwandern der Großen Hufeisennase in die Einhausung und den Bahnbereich 

muss aufgrund des dort gegebenen sehr hohen Tötungsrisikos soweit wie möglich verhindert wer-

den. Durch die Verlängerung der Einhausung in die Voreinschnitte, den Verschluss der Spalten im 

Bahnbereich (S 5), einer geeigneten Gestaltung der Einschnitte (S 4) und des Eingangsbereiches 

der Einhausung (S 6) sowie der vollständige Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- 

und Winterperiode nach der baulichen Fertigstellung und die Vergrämung der Fledermäuse am Ein-

gang der Einhausung (S 7) wird über verschiedene Ansätze ein Einfliegen der Fledermäuse in die 

Einhausung und den Bahnbereich verhindert. Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass sich 

die Wirkungen der einzelnen Maßnahmen summieren und vor allem durch die Kombination dieser 

ihre Wirkung entfalten. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Sichtprüfungen erforderlich, bei 

der beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspek-

tion erfolgt rein visuell und ist damit nicht mit einer Tötung von Fledermäusen verbunden. Alle drei 

                                                           
9 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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Jahre wird im Rahmen einer sog. Großen Tunnelinspektion eine handnahe Sichtprüfung der Stahl-

betoneinhasung bzw. –trennwand vorgenommen. ist jedoch das manuelle Abklopfen des gesamten 

Mauerwerks erforderlich, das nur durch ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkon-

struktion möglich ist (MIC 2022). Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere in den 

Bahnbereich fliegen und dort mit dem fahrenden Zug kollidieren. Durch die zeitliche Beschränkung 

der Inspektion auf die Sommermonate und der Einstellung des Bahnverkehrs während der dreijähr-

lichen Inspektionen (S 9), kann jedoch eine Tötung der Großen Hufeisennase wirksam verhindert 

werden. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen wird betriebsbedingt von einer geringen Beeinträchti-

gung der Großen Hufeisennase ausgegangen.  

Dennoch wird unter Berücksichtigung der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit 

des Schadensbegrenzungsmaßnahmenbündels S 4 bis S 7 im Hinblick auf das Verhindern von 

Einflügen in die Einhausung (s. Wirksamkeitsprognosen unter Pkt. 4 des Formblatts) und des Ur-

teils des Europäischen Gerichtshofs vom 26.04.2017 (Az.: C-142/16) wonach aus wissenschaftli-

cher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran bestehen darf, dass sich ein Projekt nachteilig auf das 

betreffende Gebiet auswirken kann, von einer hohen Beeinträchtigung ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt betriebsbedingt auf und sind hinsichtlich ihrer 

Quelle im Wesentlichen auf den fahrenden Zug zurückzuführen. Sie wirken daher in der Regel 

kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese Wirk-

faktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Immissionen und damit verbundene Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich ne-

gative Auswirkungen, beispielsweise die Quartieraufgabe, zur Folge haben. Vor allem während 

des Winterschlafs können Störungen, die zu einem Aufwachen der Fledermäuse führen, mit nega-

tiven Auswirkungen verbunden sein. Durch den Einbau der Lärmschutzelemente als Trennwand-

konstruktion in den Tunneln wird ein Großteil der betriebsbedingten Emissionen erheblich redu-

ziert, so dass Licht und optische Reize im Fledermausbereich nicht auftreten werden. Auch der 

entstehende Lärm wird durch diese Elemente deutlich reduziert, so dass insbesondere im Ultra-

schallbereich eine erhebliche Lärmminderung zu erwarten ist (KUNZ & FISCHER 2018). Es gibt keine 

systematischen Untersuchungen zur Empfindlichkeit der Großen Hufeisennase gegenüber Störun-

gen an Quartieren. Neuere Studien geben jedoch Hinweise darauf, dass vor allem synanthrope 

Fledermausarten eine gewisse Toleranz und ggf. eine Habituation gegenüber anthropogenen Stö-

rungen (insbesondere Lärm) zeigen können (LUO et al. 2014). Auch HAENSEL & THOMAS (2006) 

gehen in Bezug auf durch Sprengungen verursachte Erschütterungen von einem Gewöhnungsef-

fekt und einer geringen Empfindlichkeit aus. Durch die zeitliche Begrenzung der Inbetriebnahme 

auf die Sommermonate (S 8) wird verhindert, dass diese Wirkfaktoren erstmals während der sen-

siblen Winterschlafphase auftreten und gleichzeitig eine Gewöhnung erfolgen kann. 

Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Vor allem 
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während der Schwärm- und Überwinterungsphase, wenn anzunehmen ist, dass die Große Hufei-

sennase die Tunnel als Quartier nutzt, muss daher die Beleuchtung auf das Minimum reduziert 

werden. Durch die geplante Unterteilung der Tunnel in einen Bahn- und einen Fledermausbereich 

werden die betriebsbedingten Lichtemissionen vom Fledermausbereich vollständig abgeschottet. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Inspektionen erforderlich, bei der 

beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspektion 

erfolgt visuell während alle drei Jahre das manuelle Abklopfen des gesamten Mauerwerks erfor-

derlich ist, welches ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkonstruktion erfordert (MIC 

2022). Vor allem bei der dreijährlichen Inspektion kommt es daher zu Lärm, Licht und Erschütte-

rungen, die vor allem während der sensiblen Zeiten (Winterschlaf und Schwärmphase) mit Störun-

gen für die Große Hufeisennase verbunden sein können. Durch die zeitliche Beschränkung der 

Inspektionen auf die weniger sensiblen Zeiten (S 9) können jedoch die negativen Auswirkungen 

für die Große Hufeisennase weitestgehend minimiert werden. 

In Bezug auf betriebsbedingte Emissionen ist daher von einer geringen Beeinträchtigung der 

Große Hufeisennase oder der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4. Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung  

S 1 Bauzeitenbeschränkung für die Arbeiten in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung baubedingter Tötung und Störung überwinternder bzw. übertagender sowie schwärmender 

Individuen durch die Arbeiten in den Tunneln. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind grundsätzlich 

nur zwischen 1. Mai 15. Mai und Mitte September möglich. 

 In der Zeit 15. Juli bis 15. September (Schwärmphase) sind die Arbeiten darüber hinaus auf die 

Tagstunden (zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. 

 Eingriffe in die nicht einsehbaren Räume hinter den Gewölben nur im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte 

Juli. Für den Verschluss von nicht einsehbaren Spalten mit Anschluss an den Raum hinter die Ge-

wölbe gilt eine Beschränkung auf den Zeitraum (Anfang) Mitte Juni bis Mitte Juli, da in diesem Zeit-

raum die wenigsten übertagenden Fledermäuse in den Tunneln erfasst wurden. Die Anbringung von 

Reusenverschlüssen erfolgt eine Woche vor dem endgültigen Spaltenverschluss. 

 Arbeiten an den Tunnelgewölben sind ausschließlich nach Freigabe durch die ökologische Baube-

gleitung möglich (vgl. S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten auf die Zeiten außerhalb des Winterschlafs werden 

das Tötungsrisiko und mögliche Störungen für die Große Hufeisennase deutlich reduziert, da die Art 

während des Sommers nur sehr sporadisch an den Tunneln vorkommt und darüber hinaus ein Flucht-

verhalten möglich ist. Die Wirksamkeit der Maßnahme wird durch die Kombination mit der Maßnahme 

S 11 (ökologische Baubegleitung) noch weiter erhöht. 
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S 2 Einbau einer Zeitschaltuhr für die Beleuchtung in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung der Beeinträchtigung der Tunnel als Schwärm- und Winterquartier für Fledermäuse. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 In beiden Tunneln ist eine Zeitschaltuhr zur Regelung der Beleuchtung sicherzustellen.  

 In der Zeit 015. Juli bis 15. September (Schwärmphase) ist die Beleuchtung auf die Tagstunden 

(zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. 

 In der Zeit von 156. September bis 30. April ist grundsätzlich keine Beleuchtung möglich. 

 Die Beleuchtung in den genannten Zeiträumen nur in Verbindung mit den Schadensbegrenzungs-

maßnahmen S 3, S 10 und S 14. 

 Dauerhafte Beleuchtung des Bahnbereichs durch die Tunnelsicherheitsbeleuchtung (Leuchtstärke 1 

Lux) ist nach Fertigstellung der Trennwandkonstruktion in beiden Tunneln zu jeder Zeit zulässig. Die 

Fledermausbereiche haben nach Abschluss der Fertigstellung der Trennwandkonstruktion unbe-

leuchtet zu bleiben.  

 Die betriebsbedingten Tunnelinspektionen werden im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 

durchgeführt. Die Stahlbetoneinhausung bzw. –trennwand wird regelmäßig einer handnahen Sicht-

prüfung unterzogen. Diese kann zu jeder Jahres- und Tageszeit erfolgen. Die Dauer beschränkt sich 

hierbei auf ein paar Tage. Für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungszwecke ist in der Fleder-

mauskammer eine mobile Beleuchtung vorgesehen.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Beleuchtung in den Tunneln auf die Tagstunden außerhalb 

des Winterschlafs wird die Qualität der Lebensstätte für die Große Hufeisennase erhalten. Die Wirksam-

keit der Maßnahme wird durch die Kombination mit den Maßnahme S 3, S 10 und S 14 noch weiter 

erhöht. 

S 3 Vergrämung in den Tunneln mittels Licht 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Individuenverlusten. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 In den beiden Tunneln sind die Bereiche, in denen zeitnah Arbeiten an den Gewölben (insbesondere 

Spaltenverschlüsse) erfolgen sollen und in denen nicht ganztägig (als Nachtbaustelle) gearbeitet 

wird, jeweils ab 2 Stunden vor Sonnenaufgang auszuleuchten.  

 Die Beleuchtung maximal auf den zeitnah anstehenden Arbeitsabschnitt ab 2h vor Sonnenaufgang 

zu beschränken, der an einem Arbeitstag (tagsüber) bearbeitet werden kann. Dieser ist auf ein Mini-

mum zu beschränken und darf maximal einen weiteren Abschnitt entsprechend der S 10 umfassen. 

 Insbesondere während der Schwärmzeit sind jedoch in beiden Tunneln Dunkelbereiche vorzusehen, 

in denen auch in den Morgenstunden keine Beleuchtung erfolgt. Da aus Gründen der Arbeitssicher-
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heit nicht auf eine Sicherheitsbeleuchtung im gesamten Tunnel verzichtet werden kann, wird in die-

sem Zusammenhang auf die gerichtete Beleuchtung (S 14) verwiesen, die Dunkelbereiche in den 

für die Fledermäuse relevanten Quartierbereichen gewährleistet. 

 Am Morgen des Arbeitstags hat eine Kontrolle des Arbeitsbereiches und ggf. Bergung bzw. Umset-

zung von noch im Baubereich vorhandenen Fledermäusen durch die Umweltbaubegleitung zu erfol-

gen. 

 Die Ausführung und räumliche Abgrenzungen sind mit der ökologischen Baubegleitung (S 11) abzu-

stimmen 

Wirksamkeit: 

Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), werden 

die Tiere diese ausgeleuchteten Bereiche meiden und die dunkleren Bereiche als Hangplätze wählen. 

Dadurch werden Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen bei Eingriffen in potenzielle Hangplätze 

vermieden. 

S 4 Strukturelle Gestaltung der Einschnitte 

Maßnahmenziel: 

Erhalt von Leitlinien für Transferflüge zu den Winter- und Schwärmquartieren der Großen Hufeisennase 

sowie Minimierung des Einflugs in die Einhausung. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Leitstrukturen werden so angelegt, dass sie angrenzende Wälder oder lineare Gehölzstrukturen mit 

dem Eingang des Fledermausbereichs verbinden. Dabei laufen diese möglichst lang an den Bö-

schungsoberkanten entlang und beginnen ab ca. 40 m vor den Portalen allmählich auf den Fleder-

mauseingang an den Portalen zuzulaufen. 

 Die Böschungsbereiche die unmittelbar an die Portale angrenzen (oberhalb sowie bis ca. 20 m Ent-

fernung vom Portal) sollten vollständig mit Vegetation bestanden sein. Da ein Aufwuchs von größe-

ren Bäumen in diesem Bereich aus Gründen der Verkehrssicherung nicht möglich ist, muss hier 

mindestens der Aufwuchs von Sträuchern gefördert werden.  

 Um den Schwärmbereich für die Fledermäuse nochmals aufzuwerten, ist das Dach der Einhausung 

bis ca. 40 m Entfernung vom Portal extensiv zu begrünen. 

 Die Begrünung der Einhausung endet einige Meter vor den Tunnelportalen, damit die Einflugmög-

lichkeiten nicht zusätzlich verschmälert werden. Ansitzmöglichkeiten für Greifvögel sind zu vermei-

den. Hierzu werden im unmittelbaren Umfeld der Portale keine größeren Gehölze, auf denen Greif-

vögel landen könnten belassen. Von der Verwendung eines sehr glatten Materials, wie von der HNB 

in der Stellungnahme vom 19.10.2023 vorgeschlagen, wird abgesehen, da aus Sicht des Gutachter-

büros die Gefahr besteht, dass dadurch Irritationen bei der Ortung auftreten können. Das Auftreten 

von Greifvögeln (insbesondere des Waldkauzes) wir jedoch im Rahmen des Monitorings überwacht 

und im Einzelfall spezifische Maßnahmen geplant.  

 Der Bereich um den Eingang der Einhausung muss möglichst frei von Vegetation gehalten werden. 

Hierzu ist die Sicherheitszone am Eingang der Einhausung ±20 m zu versiegeln oder Schotter aus-

zubringen. Die Vegetation in den Böschungen muss bis zu den an der Böschungsoberkante verlau-

fenden Leitstrukturen möglichst niedrig gehalten werden. 
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 Pflegeschnitte sind so durchzuführen, dass eine durchgängige Funktion der Leitstrukturen gegeben 

ist. Daher erfolgt dieser in verteilt liegenden Abschnitten, welche zusammen maximal ein Viertel des 

Gehölzbestandes umfassen. 

Wirksamkeit: 

Durch die strukturelle Gestaltung der Einschnitte wird das Auffinden der Portale für die Große Hufeisen-

nase gefördert (erhöhte Attraktivität) und gleichzeitig das Einfliegen in die Einhausung erschwert (redu-

zierte Attraktivität). Dabei entfaltet sich die Wirkung im Hinblick auf das Verhindern des Einfliegens in die 

Einhausung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 5, S 6, und S 7 und S 11. Aufgrund der 

verbleibenden Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Moni-

toring vor Inbetriebnahme überprüft. 

S 5 Verschluss der Spalten im Bahnbereich 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einwandern der Großen Hufeisennase in den Bahnbereich dauerhaft zu verhindern, werden in 

diesem Bereich alle Spalten verschlossen. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die offenen Fugen und Spalten im Bahnbereich werden verschlossen.  

 Dies erfolgt für die Mauerwerksfugen (Quer- und Längsfugen) in der Regel mittels Mörtel oder Spritz-

beton.  

 Die Blockfugen und Entwässerungsschlitze können in der Regel aus technischen Gründen nicht ver-

schlossen werden. Diese Spalten sind mit einem feinmaschigen Gitter (Maschengröße maximal 

0,5 cm) zu verschließen. 

 Tiefreichende Spalten sind ab Anfang Mai so zu präparieren, dass Fledermäuse die ggf. noch hinter 

der Tunnelschale hängen durch die Spalte ausfliegen können, ein erneuter Einflug jedoch nicht mög-

lich ist. Dies kann zum Beispiel durch das Anbringen einer Folie erfolgen, die nur am oberen Ende 

fixiert wird und die Spalte vollständig verdeckt.  

 Der Verschluss einsehbarer Spalten ist zwischen 15. Mai und 15. September möglich. Abweichend 

davon werden tiefreichende, nicht einsehbare Spalten von (Anfang Juni) Mitte Juni – Mitte Juli ver-

schlossen. Eine Woche vor den geplanten Eingriffen werden die Spalten mit einem Reusenver-

schluss präpariert. Die Folien sind dabei bündig auf der Tunnelinnenschale anzubringen. Die Innen-

schale im Bahnbereich wird mit einem engmaschigen Netz überzogen. 

 Entsprechend wird die Lichtvergrämung der Maßnahme S 3 auf den zeitnah anstehenden Arbeits-

schritt beschränkt, der an 1 Arbeitstag bearbeitet werden kann. Dieser wird auf ein Minimum be-

schränkt und umfasst max. einen weiteren Arbeitsschritt entsprechend Maßnahme S 10.  

 Der Verschluss der Spalten ist dann ab Anfang 15. Mai und erst nach vorheriger Kontrolle und Frei-

gabe durch die Umweltbaubegleitung möglich (vgl. S 11) 

Wirksamkeit: 

Durch den Verschluss der Spalten wird sichergestellt, dass keine Fledermäuse aus dem Fledermaus-

bereich über die Hohlräume hinter den Tunnelgewölben in den Bahnbereich gelangen können. Darüber 

hinaus minimiert diese Maßnahme auch die Auswirkungen des Bahnbetriebs (Licht, Lärm). 
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Durch den vorgezogenen temporären Verschluss mit einer Folie, können auch baubedingte Tötungen 

(z.B. durch den Einschluss nicht sichtbarerer Individuen) wirksam vermieden werden. 

S 6 Gestaltung des Eingangsbereichs der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen der Großen Hufeisennase in die Einhausung bzw. den Bahnbereich zu verhindern, 

soll dieser möglichst unattraktiv gestaltet werden. Ziel ist dabei, dass die Große Hufeisennase den Bahn-

bereich nicht als potenzielles Quartier ansieht. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Der vordere Bereich der Einhausung (ca. 40 m, Ausnahme südlicher Einschnitt Tunnel Hirsau mit 

ca. 86 m) wird aus einer stabilen Drahtkonstruktion gebildet. 

 Die Maschengröße sollte dabei so groß wie möglich sein, sodass die Einhausungen von den Fleder-

mäusen als Hindernis erkannt werden aber kein Durchflug möglich ist. Eine Möglichkeit stellt hierbei 

eine Konstruktion aus Maschendraht mit einer Maschenweite von maximal 2 1 cm dar. 

 Am Südportal des Tunnels Hirsau ist die Einhausung trotz größerer Gesamtlänge ebenfalls maximal 

nur auf den letzten 40 m als offene Gitterform ausgebildet.  

 Im Bereich der geschlossenen Einhausung, welche nicht bis zum Boden reicht, sondern hier zur 

Verbesserung der Druckverhältnisse bei der Zugdurchfahrt ein ca. 20 cm hoher Spalt bis zum Boden 

belässt, wird der offene Bereich durch ein Drahtgitter mit der Maschenweite von 1 cm verschlossen.  

 Die Dichtheit des Gitters wird durch die UBB/Fledermausexperte erstmalig und im Rahmen der 3-

jährlichen Tunnelinspektion überprüft und bestätigt; ggf. undichte Abschlüsse werden abgedichtet 

und durch die UBB freigegeben werden, bevor der Bahnverkehr nach der Inspektion wiederaufge-

nommen werden darf. 

Wirksamkeit: 

Durch die offene Ausgestaltung der Einhausung im Eingangsbereich wird die Attraktivität dieser für die 

Große Hufeisennase minimiert, da das Drahtgeflecht nicht dem typischen Suchbild eines Fledermaus-

quartiers entspricht. Somit minimiert sich die Wahrscheinlichkeit des Einfliegens. Dabei entfaltet sich die 

Wirkung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 4, S 5 und S 7. Aufgrund der verbleiben-

den Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Monitoring vor 

Inbetriebnahme überprüft. 

S 7 Verschluss der Einhausung und Vergrämung am Eingang der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen der Großen Hufeisennase in den Bahnbereich zu verhindern, werden am Eingang der 

Einhausung und im näheren Umfeld Vergrämungsmaßnahmen installiert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Am Eingang der Einhausung werden Ultraschalllaute emittiert, welche das Einfliegen der Großen 

Hufeisennase verhindern sollen.  

 Zur akustischen und optischen Vergrämung werden außerdem Windspiele oder Flatterband im nä-

heren Umfeld installiert.  
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 Weiterhin wird die Einhausung mindestens in der ersten für eine Schwärm- und Winterperiode nach 

der baulichen Fertigstellung des Provisoriums vollständig verschlossen. 

 Überprüfung der Dichtheit des Gitters bei Erreichen der Schwellenwerte des akustischen Monitorings 

erforderlich, sofern die Anwesenheit von Fledermäusen in den Tunneln nicht durch das ergänzende 

visuelle Monitoring vgl. S 7 eindeutig auf einen Einflug in den Bahnbereich zurückgeführt werden 

kann. 

Wirksamkeit: 

 Akustische Vergrämung 

Eine akustische Vergrämung von Fledermäusen ist grundsätzlich denkbar, da Lärm in der Lage ist, 

die Echos der Fledermäuse zu maskieren (LUO et al. 2015, SCHAUB et al. 2008, SIEMERS & SCHAUB 

2011). Es konnte jedoch gezeigt werden, dass Fledermäuse in Bezug auf Lärm einen Gewöhnungs-

effekt zeigen (LUO et al. 2014). Unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse ist davon auszugehen, 

dass eine akustische Vergrämung vermutlich primär einen kurzzeitigen Effekt auf die Fledermäuse 

haben wird. 

 Visuelle Vergrämung 

Über Möglichkeiten der visuellen Vergrämung bei Fledermäusen ist bisher nichts bekannt. Neben 

der Orientierung mittels Echolokation sind Fledermäuse weiterhin in der Lage sich visuell zu orien-

tieren (CRYAN et al. 2014, EKLÖF et al. 2014, MCGUIRE & FENTON 2010). Es ist daher plausibel, dass 

auch eine visuelle Vergrämung Erfolge bei Fledermäusen zeigen könnte. Versuche bei Vögeln zeig-

ten jedoch maximal kurzfristige Erfolge (zusammengefasst in BULLING et al. 2015). 

 Verschluss der Einhausung 

Vor allem wenn die Fledermäuse zum ersten Mal auf die Trennwandkonstruktion bzw. die Einhau-

sung an den beiden Tunneln treffen, ist anzunehmen, dass sie diese ausgiebig inspizieren werden. 

Gerade in dieser Erkundungsphase ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass Fledermäuse in die Ein-

hausung fliegen erhöht. Durch den Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Über-

winterungsphase kann ein Einfliegen in die Einhausung bzw. den Bahnbereich unterbunden und ein 

Gewöhnen der Fledermäuse an den Fledermausbereich gefördert werden. 

Gemäß den obigen Ausführungen wird eine Kombination von Wind, akustischer und visueller Vergrä-

mung und der Verschluss der Einhausung mindestens in der ersten Schwärm- und Winterperiode für 

geeignet eingestuft das Einfliegen in den Bahnbereich zu verhindern. Dabei entfaltet sich die die Wirkung 

der Maßnahme insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 4, S 5 und S 6. Aufgrund der ver-

bleibenden Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme durch ein Monito-

ring vor Inbetriebnahme überprüft und das Vergrämungskonzept ggf. angepasst (vgl. Ausführungen in 

der Artenschutzprüfung). 

S 8 Zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme wird die Störung winterschlafender Individuen 

reduziert. 
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Maßnahmenbeschreibung: 

 Eine Inbetriebnahme der Strecke ist ausschließlich in den Monaten zwischen 01. Mai und Ende Sep-

tember 15. Juli möglich. 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme wird eine Gewöhnung an den Bahnbetrieb vor der 

sensiblen Winterschlafphase ermöglicht, da der Bahnbetrieb bereits erfolgt, wenn die Tiere im Jahr der 

Inbetriebnahme das Schwärm- und Winterquartier erreichen. Verschiedene Studien haben gezeigt, dass 

Fledermäuse eine Gewöhnung an auftretende Emissionen wie Lärm und Erschütterung zeigen können 

(z.B. HAENSEL & THOMAS 2006, LUO et al. 2014). 

S 9 Beschränkung der Zeiten für die Tunnelinspektionen 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inspektionen wird die Tötung und Störung von Fledermäusen 

während sensibler Zeiten (Winterschlaf und Hauptschwärmzeit) reduziert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die jährliche visuelle Inspektion der Tunnel ist nur zwischen 01. Mai und 15. September möglich. 

 Die Tunnel und die Einhausungen bzw. Trennwände müssen mindestens alle drei Jahre gründlich 

handnah inspiziert werden. Jährlich finden außerdem Sichtkontrollen auf gravierende, betreibsge-

fährdende Schäden statt. Dabei wird mit Hubbühnen und mobilen Leitern gearbeitet. Auf eine Instal-

lation von Leiter- und Kameraschinen wird verzichtet. Die Kameras werden durch Drohnen ersetzt. 

Die Inspektion findet im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli.  

 Die dreijährliche Inspektion zur Überprüfung der Mauersteine ist auf die Zeit zwischen 01. Mai bis 

15. Juli ganztägig bzw. zwischen 16. Juli und 15. September auf die Zeit zwischen Sonnenauf- und 

-untergang zu beschränken. Während der dreijährlichen Inspektion ist der Bahnverkehr einzustellen. 

Die dreijährlichen Inspektionen des Fledermausbereichs sind im Beisein einer ökologischen Baube-

gleitung durchzuführen. 

 Sofern die funktionale akustische Vergrämung während der Inspektion weiterlaufen kann, ist keine 

zusätzliche Kontrolle vor Wiederinbetriebnahme der Bahn erforderlich 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inspektion auf die Sommermonate werden Störungen auf weniger 

sensible Zeiten beschränkt und dadurch erhebliche negative Auswirkungen wie beispielsweise das Er-

wachen während des Winterschlafs vermieden. 

Durch die Einstellung des Bahnverkehrs während der dreijährlichen Inspektion, in der die Trennwände 

ausgebaut werden müssen, können auch Tötungen von Fledermäusen wirksam vermieden werden. 

S 10 Abschnittsweises Arbeiten 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen von Individuen der Großen Hufeisennase. 
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Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Bau- und Sanierungsarbeiten sind so zu planen, dass sie in so wenig Arbeitsdurchgängen wie 

möglich sowie räumlich und zeitlich zu konzentriert erfolgen. Dabei dürfen nur die abschnittsweisen 

Arbeitsbereiche voll beleuchtet werden. In den übrigen Bereichen erfolgt eine gerichtete Beleuchtung 

(S 14). 

 Ein Arbeitsdurchgang erfolgt jeweils von einem Tunnelende zum anderen. Dabei beginnen diese 

möglichst an dem der Andienung abgeneigten Portal werden rückschreitend durch den Tunnel fort-

gesetzt, so dass ungestörte Bereiche entstehen, in denen weder Arbeiten noch Baustellenverkehr 

erfolgen. Beim Tunnel Forst erfolgt die Andienung aufgrund der Platzverhältnisse und Zufahrtsmög-

lichkeiten über das Westportal, beim Tunnel Hirsau über das Nordportal. 

 Die Baumaschinen sind in der Schwärmzeit nachts so abzustellen, dass die Tunnelportale frei zum 

Schwärmen angeflogen werden können. 

 Die detaillierte Planung des Bauablaufs erfolgt in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung 

(S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch das abschnittsweise Arbeiten werden beruhigte Bereiche geschaffen, in denen die Große Hufei-

sennase ungestörte Hangplätze findet. Dadurch wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme (S 3) 

erhöht, wodurch das Tötungsrisiko minimiert wird. 

S 11 Ökologische Baubegleitung 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen von Individuen und der Beeinträchtigung von Winter- und Schwärmquartieren 

der Großen Hufeisennase. 

Maßnahmenbeschreibung: 

Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind in enger Abstim-

mung mit einem Fledermausexperten durchzuführen. Hierzu gehören insbesondere folgende Aufgaben: 

 Überwachung und Konkretisierung der Vergrämungsmaßnahmen für die Fledermäuse in den 

Tunneln (während der Baumaßnahmen, S 3), vor allem in Abstimmung mit dem abschnittswei-

sen Arbeiten (S 10) 

 Kontrolle der jeweiligen Bauabschnitte, die mit Tötungen oder Verletzung von Fledermäusen 

verbunden sein können. Dies betrifft vor allem Arbeiten am Tunnelgewölbe (S 3, S 5) 

 Notbergen und Umsetzen ggf. vorgefundene Fledermäuse in ungefährdete Bereiche (S 3, S 5) 

 Temporärer Verschluss von Spalten nach vorheriger Kontrolle und anschließende Freigabe des 

Arbeitsbereichs (S 3, S 5) 

 Überwachung und Koordination der funktionsfähigen Anlage von Leitstrukturen in den Einschnit-

ten (S 4) 

 Fachliche Begleitung der dreijährigen Tunnelinspektionen (S 9) 

 Festlegung der konkreten Standorte für die Installation von Hangplatzstrukturen, Ersatzbohrun-

gen (S 12) 
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 Sicherstellung, dass notwendigen Schutzmaßnahmen korrekt durchgeführt sowie unnötige Be-

einträchtigungen oder Beschädigungen vermieden werden und Genehmigungsauflagen einge-

halten werden. Dazu gehören: 

- Einführung der bauausführenden Firmen in die Schutzmaßnahmen  
- Regelmäßige Kontrollen zur Sicherstellung der Einhaltung der Genehmigungsauflagen 
- Einleitung von kurzfristigen vor-Ort-Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzun-

gen und erhebliche Störungen bei einer unvorhergesehenen Betroffenheit von Fleder-
mäusen sowie Abstimmung mit der Naturschutzbehörde über weitere ggf. erforderliche 
Maßnahmen 

- Erstellung eines fortlaufenden (tabellarischer) Zwischenberichts (Pflichtheft), um eine 
auflagenkonforme Durchführung der Maßnahmen während der Bautätigkeiten zu doku-
mentieren. Hier sind die beim Bau relevanten Auflagen mit Maßnahmen-Nr., Bezeich-
nung/Aufgabe der UBB, besondere Tätigkeiten/Überwachung sowie Umsetzungsfort-
schritt/ggf. erforderliche Nachbesserungen mit Begehungsdatum und eine Fotodokumen-
tation festzuhalten. 

- Dokumentation von im Arbeitsbereich in den Tunneln bzw. bei der Fällung von Bäumen 
angetroffene Fledermäuse (Art, Anzahl, Zustand, ggf. Tunnelsegment, Angaben zur Häl-
terung, Bergung und ggf. Verletzung/Tötung von Individuen) 

- Auf Nachfrage während der Bauarbeiten und spätestens vor Abschluss der Bauarbei-
ten/solange noch Nachbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind, erhält die Planfeststel-
lungsbehörde, UNB und HNB den Zwischenbericht bzw. einen bebilderten Kurzbericht 
der UBB. 

Die ökologische Baubegleitung ist vertraglich mit einer Weisungsbefugnis auszustatten. 

Wirksamkeit: 

Durch die ökologische Baubegleitung wird die fachgerechte Umsetzung der geplanten Maßnahmen, ins-

besondere in Bezug auf das Schwärm- und Winterquartier, gewährleistet. 

S 12 Verbesserung des Hangplatzpotenzials in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen und Schaffung potenzieller Hangplätze für Individuen der 

Großen Hufeisennase 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Pro Tunnel sind 375 Hangplatzstrukturen zu installieren (z.B. Hohlblocksteine, Fledermauswand-

schalen) (für die Große Hufeisennase nicht relevant) 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 50 Hangplätze jeweils auf den ersten 100 m zu installieren (für 

die Große Hufeisennase nicht relevant) 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 75 in der Tunnelmitte (±100 m) zu installieren (für die Große 

Hufeisennase nicht relevant) 

 Es sind Hohlblocksteine unterschiedlichen Lochdurchmessers zu wählen, die ggf. im Bereich von 

geplanten Ausmauerungen direkt in das Tunnelgewölbe integriert werden können. (für die Große 

Hufeisennase nicht relevant) 

 Es sind weitere Ersatzbohrungen vorzusehen. Diese wurden bereits überwiegend vorgezogen um-

gesetzt. (Tunnel Hirsau: insgesamt 4046 Bohrungen (44 mit Zugang zum Tunnelgewölbe), Tunnel 

Forst insgesamt 60 133 Bohrungen (106 mit Zugang zum Tunnelgewölbe)). Aufgrund der Forderung 
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der HNB, dass pro Tunnelblock mindestens eine Bohrung mit Zugang zum dahinter liegenden Ge-

wölbe vorhanden sein muss, werden voraussichtlich im Sommer 2024 mindestens weitere 28 Boh-

rungen im Tunnel Forst und weitere 20 Bohrungen im Tunnel Hirsau erfolgen. Der Durchmesser der 

Bohrungen beträgt ca. 100 mm. Die genaue Verortung erfolgt in Abstimmung mit der UBB (S 11). 

(Die Quantifizierung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutz-

prüfung) und übersteigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Große 

Hufeisennase) 

 Es sind weitere Zugänge hinter das Gewölbe zu schaffen: Entfernung der Rückwände der bestehen-

den Flucht- und Entwässerungsnischen sowie Prüfung der Öffnung der dahinterliegenden Abde-

ckungen. Insgesamt wurden im Tunnel Forst bereits vorgezogen 36 Nischenrückwände durch eine 

Bohrung (Durchmesser 325 mm) geöffnet, 23 davon mit Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. 

Im Tunnel Hirsau haben zwei der 4 Nischen einen Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. Hier 

wurde jeweils eine 30 cm x 60 cm große Öffnung geschaffen. (Die Quantifizierung der Maßnahme 

orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und übersteigt damit das in im 

Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Große Hufeisennase) 

 Es ist auf eine gleichmäßige Verteilung alle Hangplatzstrukturen in allen Bereichen der Tunnel zu 

achten 

 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abstimmungen mit der Unteren und Höheren Natur-

schutzbehörden, bereits vorgezogen  

Wirksamkeit: 

Durch die Schaffung neuer Zugänge hinter das Gewölbe werden Fluchtmöglichkeiten geschaffen, so 

dass nicht sichtbare Individuen der Großen Hufeisennase hinter dem Gewölbe bei Eingriffen in das Mau-

erwerk eine Fluchtmöglichkeit haben. 

Durch die Schaffung neuer Zugänge zu Hohlräumen hinter dem Gewölbe wird das Hangplatzpotenzial 

in den Tunneln deutlich erhöht und damit Beeinträchtigungen des als Winterquartier genutzten Tunnel 

Forst minimiert. Für die die Große Hufeisennase wird vor allem das Entfernen der Rückwände der Ni-

schen und ggf. Öffnen der dahinter befindlichen Abdeckung als wirksame Maßnahme angesehen. 

S 14  Gerichtete Beleuchtung 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung der Störung der Großen Hufeisennase durch Licht 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Beleuchtung außerhalb der tatsächlichen Arbeitsbereiche (z.B. Zufahrten, Fluchtwege) ist so auszu-

richten, dass das obere Dritte des Tunnelgewölbes nicht beleuchtet wird.  

 Außerhalb der Tunnel ist ebenfalls eine nach unten gerichtete insektenfreundliche Beleuchtung (Wel-

lenlänge über 540 nm, Farbtemperatur < 2.700 K, möglichst geringe Leuchtstärke) zu installieren 

Wirksamkeit: 
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Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), wird 

durch die gerichtete Beleuchtung vermieden, dass Hangplätze direkt angestrahlt werden bzw. die Fle-

dermäuse vor den Tunneln vergrämt werden. Somit werden Störungen der Großen Hufeisennase ver-

mieden. 

S 15 Zeitliche Steuerung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Verletzung der Großen Hufeisennase durch die Ansaugwirkung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Es erfolgt eine zeitliche Steuerung der Lüfter. Diese werden am Morgen eine Stunde nach und am 

Abend eine Stunde vor Sonnenuntergang an- bzw. ausgeschaltet.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Taktung der Geräte außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse kann eine Verlet-

zung von Tieren vermeiden werden. 

S 16 Vergitterung der Tunnelportale 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung einer Beeinträchtigung des Kaltluftstroms in den Tunneln 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Vergitterungen an allen 4 Tunnelportalen am Eingang zum Fledermausbereich werden so vor-

genommen, dass sich das feine Gitter außen auf dem Drahttor befindet. Die Vergitterungen an den 

vier Eingängen zum Fledermausbereich werden weiterhin jährlich auf ein Zusetzen mit Laub etc. 

überprüft und das Laub wird entfernt. Überprüfung und Dokumentation durch die UBB (S 11) im 

ersten Jahr im September und erneut mehrmals nach Laubfall. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Laubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass der Kaltluftstrom in den Tunneln nicht beeinträchtigt wird. 

S 17 Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung des Einwanderns von Fledermäusen in den Bahnbereich über undichte Stellen  

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Dichtheit der Abschlüsse (vgl. Kapitel 3.1) wird durch die UBB/Fledermausexperte (S 11) bestätigt 

und undichte Abschlüsse werden abgedichtet und durch die UBB freigegeben werden.  

 Die Dichtheit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Gewölbe sowie zwischen Trennwand und 

Einhausung im Sinne einer dauerhaft fledermaussicheren/-dichten Konstruktion wird vom Vorhaben-

träger zugesagt.  



6. Lebensraumtypen und Arten – Darstellung und Bewertung der Beeinträchtigungen 77 

Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion Juli 2022 Juni 2024 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART GROßE HUFEISENNASE 

(RHINOLOPHUS FERRUMEQUINUM) [1304] 

 Im Zuge der 3-jährlichen Inspektion ist die Dichtheit der Übergänge zwischen Trennwand und Ein-

hausung sowie zwischen Trennwand und Tunnel zu prüfen. Nicht dichte Verschlüsse werden vor 

Wiederinbetriebnahme des Bahnverkehrs abgedichtet. Die Freigabe vor Wiederinbetriebnahme des 

Bahnverkehrs erfolgt durch eine visuelle Kontrolle durch die UBB (S 11) 

Wirksamkeit: 

Durch die Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge zwischen Trennwand und Gewölbe 

sowie zwischen Trennwand und Einhausung kann ein Einwandern der Tiere wirkungsvoll verhindert wer-

den, wodurch Tötungen oder Verletzungen der Großen Hufeisennase vermieden werden. 

S 18 Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Großen Hufeisennase durch 

Staubablagerungen 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Staubentwicklungen sind während der Bauausführung durch geeignete Maßnahmen zu vermei-

den.  

 Sofern seitens der UBB (S 11) dennoch Staubablagerungen in den Spalten des Fledermausbereichs 

festgestellt werden, sind diese vor Beginn der Schwärmzeit (vor dem 15. Juli) zu entfernen. Damit 

dabei keine Fledermäuse zu Schaden kommen, sind eine Umweltbaubegleitung (UBB) mit voraus-

laufender Kontrolle auf Fledermausbesatz und ggf. das Aussparen entsprechender Bereiche oder 

eine Bergung/Umsetzen, ein Arbeiten mit geringem Wasserdruck und ggf. weitere durch die UBB 

vor Ort festzulegende Maßnahmen erforderlich. 

 Diese Vermeidungsmaßnahme ist soweit erforderlich auch bei Instandsetzungsarbeiten vorzusehen. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Staubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass es zu keiner Beeinträchtigung von Hangplätzen der Großen Hufeisennase kommt. 

5. Bewertung der Beeinträchtigungen im Zusammenwirken mit anderen Plänen und 

Projekten 

Die Abfrage zu möglichen Summationswirkungen ergab für die Große Hufeisennase folgende kumulie-

rend zu berücksichtigen Pläne und Projekte: 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung/Umbau Entwässerung: Ausbau des Schotters und der Bet-

tung inklusive Kalksteinauffüllung bis zur Felsoberkante, Rückbau des mittig angeordneten Sam-

melkanals, Ersatzneubau zweier Entwässerungsrinnen links und rechts der Bahn mit Anschluss 

neu zu errichtender Querleitungen zur Abführung des Wassers aus den Entwässerungsnischen 

und abschließender Eindeckung der Tunnelsohle mit grobkörnigem Kalkschotter 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung der Tunnelgewölbe: Ausbessern von Mauerwerksfugen, in ei-

nigen Bereichen flächiges, teils bewehrtes Verfüllen von Schadstellen im Gewölbe mit Spritzbe-

ton und Einbau von Laibungs- und Ulmendrainagen in die Tunnelschalen 
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Eine erhebliche Beeinträchtigung der Großen Hufeisennase konnte jedoch für die Projekte im Einzelnen 

ausgeschlossen werden. (vgl. Kapitel 2.2.2). Da die Projekte die gleichen Lebensstätten betreffen, sind 

kumulierende Wirkungen anzunehmen. Unter Berücksichtigung aller Wirkungen wird insgesamt von ei-

ner hohen Beeinträchtigung der Großen Hufeisennase ausgegangen. Dies begründet sich insbesondere 

durch die entstehenden Beeinträchtigungen des antragsgegenständlichen Projekts. 

6. Darstellung der Notwendigkeit weiterer Schadensbegrenzungsmaßnahmen auf-

grund kumulativer Wirkungen 

Unter Berücksichtigung möglicher kumulierender Wirkungen wären zusätzliche Schadensbegrenzungs-

maßnahmen erforderlich. Vorliegend werden durch die vorgesehenen Schadensbegrenzungsmaßnah-

men entstehende Beeinträchtigungen bestmöglich minimiert. Weitere Möglichkeiten der Schadensbe-

grenzung bestehen mit Blick auf das Projektziel nicht. 

7. Abschließendes Bewertungsergebnis und Beurteilung der Erheblichkeit der Beein-

trächtigungen 

Für die Große Hufeisennase können im Zusammenhang mit dem geplanten Einbau der Trennwandkon-

struktion erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Dies betrifft insbesondere das Erhaltungsziel Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, 

störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als Wo-

chenstuben-, Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsi-

tuation, für das eine Beeinträchtigung durch mögliche Individuenverluste der Großen Hufeisennase auf-

grund der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit der Maßnahmen S 4 -S 7 nicht vollstän-

dig ausgeschlossen werden können. Für die Große Hufeisennase werden daher im Rahmen der Abwei-

chungsprüfung (Kapitel 7) Maßnahmen zur Kohärenzsicherung vorgesehen. 

8. Bewertung möglicher Auswirkungen auf FFH-Gebiete mit funktionalem Zusammen-

hang 

Im Einzugsbereich der Tunnel als Winterquartier der Großen Hufeisennase (30 km-Radius) liegen keine 

weiteren FFH-Gebiete, in denen die Große Hufeisennase gemeldet wurde. Auswirkungen auf FFH-

Gebiete im funktionalen Zusammenhang sind daher für diese Art nicht anzunehmen. 
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6.2.2 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus) [1308] 

PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART MOPSFLEDERMAUS 

(BARBASTELLA BARBASTELLUS) [1308] 

1. Ansprüche und Verbreitung der Anhang II-Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Mopsfledermäuse nutzen im Sommer vor allem Spaltenquartiere an Gebäuden sowie an Bäumen, be-

vorzugt hinter abstehender Rinde (RUSSO et al. 2004, STECK & BRINKMANN 2015). Zur Überwinterung 

nutzen die Tiere häufig Höhlen und Bahntunnel sowie zum Teil auch Baumquartiere, die sie jedoch ver-

mutlich verlassen, wenn es über mehrere Tage sehr kalt ist (STECK & BRINKMANN 2015). 

Hinsichtlich ihrer Lebensraumnutzung gilt die Mopsfledermaus als Waldart, die diverse Waldtypen wie 

Laub-, Misch- oder auch Nadelwälder nutzt (MESCHEDE et al. 2002). Dabei ist sie häufig im Bereich der 

Baumkronen mit einem schnellen, wendigen Flug zu beobachten, wie sie vor allem Schmetterlinge er-

beutet (DIETZ et al. 2016, RYDELL et al. 1996). 

In den Sommerlebensräumen sind Mopsfledermäuse zwischen April und Oktober anzutreffen. Im Zeit-

raum November bis März halten Individuen dieser Art in der Regel Winterschlaf (MESCHEDE & RUDOLPH 

2004). Dabei zeigen Mopsfledermäuse sowohl am Sommer- als auch am Winterquartier Schwärmver-

halten. Am Winterquartier sind vor allem im August schwärmende Tiere zu beobachten (BRAUN & 

DIETERLEN 2003). 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg (ACKERMANN et al. 2016, BFN o. J.b, STECK & 

BRINKMANN 2015) 

In Deutschland kommt die Mopsfledermaus in weiten Teilen vor und fehlt nur im äußersten Norden und 

Nordwesten. Die Verbreitungsschwerpunkte liegen in Brandenburg, Thüringen, Sachsen und Bayern. 

Die Art tritt sowohl im Umfeld norddeutscher Flusstalmoore, als auch in montanen bis alpinen Höhenla-

gen auf. In Baden-Württemberg kommt die Mopsfledermaus zwischen 400 und 660 m ü N.N. vor, wäh-

rend sie in den Tieflagen fehlt. Wochenstuben liegen im Neckar-Odenwaldkreis, im Kreis Schwäbisch 

Gmünd, Raum Tübingen, Zollernalbkreis und im Wutachgebiet. Vermehrte Nachweise sind in der Rhein-

region bekannt. 

Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg wird als ungünstig-schlecht angegeben (LUBW 

2019a). 

2. Bestand, Erhaltungszustand und Erhaltungsziele im Schutzgebiet und im detailliert 

untersuchten Bereich 

Bestand im Schutzgebiet (RP KARLSRUHE 2020) 

Für die Mopsfledermaus wurden im Rahmen der MaP-Erstellung keine gezielten Erfassungen durchge-

führt. Vielmehr wurde auf Daten, die seitens des Vorhabenträgers im Vorfeld des antragsgegenständli-

chen Vorhabens erhoben wurden, zurückgegriffen. Bis zur Erstellung des Managementplans lagen die 

Erhebungen von Nagel aus den Jahren 2010, 2011 und 2014, die Winterquartierzählungen aus den 

Jahren 2017, 2018 und 2019 sowie die Ergebnisse des Lichtschranken-Foto-Monitorings für den Zeit-

raum September 2015 bis August 2018 vor. 

Insgesamt wird basierend auf den vorliegenden Daten im FFH-Gebiet lediglich von Einzeltieren ausge-

gangen. Die Vorkommen beschränken sich vermutlich auf die Tunnel Forst und Hirsau und auf das 

Nagoldtal, das als Leitlinie fungieren könnte. 
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Abgrenzung Lebensstätten:  

Für die Mopsfledermaus wurden die beiden zukünftigen Teilgebiete Tunnel Forst und Hirsau sowie die 

angrenzenden 50 m (Schwärmbereich) und das Nagoldtal als Lebensstätte abgegrenzt. Insgesamt wur-

den für diese Art im FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten daher 159 ha 

Lebensstätte abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der Habitate:  

Die Habitatqualität der Lebensstätte wird vor allem aufgrund der für die Mopsfledermaus geeigneten 

Bedingungen in den Tunnel Forst und Hirsau mit B (gut) bewertet. Im gesamten FFH-Gebiet sind aber 

nur wenige gute Sommerlebensräume als Jagdhabitat oder mit Quartierpotenzial vorhanden. 

Die Nachweise dieser Art beschränken sich auf wenige Einzeltiere und in den vergangenen Jahren nutzt 

die Mopsfledermaus gemäß den Erfassungsdaten die beiden Tunnel nur noch sehr sporadisch, weshalb 

der Zustand der Population mit C (durchschnittlich bis beschränkt) bewertet wird. 

Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Art im FFH-Gebiet mit C (durchschnittlich bis beschränkt) 

bewertet. 

Erhaltungsziele (gemäß RP KARLSRUHE 2020) 

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern, 

gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen 

 Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, ins-

besondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als Wochenstuben-, Sommer-, Zwi-

schen- und Winterquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für Wo-

chenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Tunneln, 

Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die 

Einflugsituation  

 Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an Gebäuden, 

insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-, Sommer- und Zwischen-

quartiere  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere eine hohe 

Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere 

flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen  

 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen 

sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien 

Entwicklungsziele (gemäß RP KARLSRUHE 2020)  

 Verbesserung der Hangplatzmöglichkeiten in den Winterquartieren 

 Aufwertung der Jagdgebiete außerhalb des FFH-Gebiets im Umfeld der Tunnel sowie zur Ver-

netzung mit den FFH-Gebieten Calwer Heckengäu und Gäulandschaft an der Würm 
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Vorkommen im detailliert untersuchten Bereich (eigene Erfassungen, ausführliche Darstellung in 

GÖG & CHIROTEC 2020) 

Im Rahmen der Erfassungen an den Tunneln wurde das Auftreten der Mopsfledermaus über einen Zeit-

raum von mehr als fünf Jahren detailliert untersucht. 

Die Mopsfledermaus wurde während der Überwinterungsphasen 2015-2020 an beiden Tunneln jeweils 

lediglich einmal (ausfliegend am 12.04.2016 aus dem Tunnel Forst und am 04.04.2016 aus dem Tunnel 

Hirsau) dokumentiert. Während der Sommermonate scheint die Art beide Tunnel nicht zu nutzen und 

auch während der Schwärmphase tritt die Art an beiden Tunneln nur sporadisch auf. Insgesamt wird 

daher nicht von einem regelmäßigen Vorkommen dieser Art an den Tunneln ausgegangen. 

Beide Tunnel haben somit für diese Art allenfalls eine geringe Bedeutung als Winterquartier. 

3. Beeinträchtigung der Art durch das Vorhaben 
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4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Baubedingt kann es bei den punktuellen Eingriffen in die Hohlräume hinter der Tunnelschale sowie 

dem geplanten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung betriebsbedingter Indivi-

duenverluste (S 5, s. Ausführungen unter Wirkfaktor 4-3), insbesondere während der Winterschlaf-

phase, zur Verletzung oder Tötung von Mopsfledermäusen kommen. Dies ist gemäß BFN (o. J.a)10 

i. d. R. als erhebliche Beeinträchtigung zu werten. Diese Beeinträchtigung kann jedoch durch die 

entsprechende zeitliche Beschränkung der Arbeiten in den Tunneln auf die Sommermonate (S 1), 

in denen die Mopsfledermaus die Tunnel nicht als Quartiere nutzt, und die Kombination mit der 

ökologischen Baubegleitung (S 11) vermieden werden.  

Durch den Einsatz von mobilen Lüfter im unmittelbaren Umfeld der jeweiligen Arbeitsbereiche in 

den Tunneln kann es zur Tötung bzw. Verletzung von Individuen durch die starke Ansaugwirkung 

der Geräte kommen. Durch eine zeitliche Beschränkung des Einsatzes der Lüfter von einer Stunde 

nach Sonnenaufgang bis einer Stunde vor Sonnenuntergang (S 15) in Kombination mit einer Um-

weltbaubegleitung (S 11) kann eine Tötung bzw. Verletzung der Mopsfledermaus in diesem Zusam-

menhang ausgeschlossen werden.  

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen wird baubedingt von keiner Beeinträchtigung durch In-

dividuenverluste ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt durch die Bautätigkeit auf. Sie wirken in der 

Regel kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese 

Wirkfaktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich negative Auswirkungen, beispielsweise 

die Quartieraufgabe, zufolge haben. Die Mopsfledermaus gilt in Quartieren als störungsempfindli-

che Art (BRAUN & DIETERLEN 2003). Vor allem während des Winterschlafs können Störungen, die 

zu einem Aufwachen der Mopsfledermaus führen, mit negativen Auswirkungen verbunden sein. 

                                                           
10 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten in den Tunneln (S 1) und den daran angrenzen-

den Bereichen werden diese negativen Auswirkungen auf die Mopsfledermaus jedoch vermieden. 

Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Vor allem 

während der Überwinterungsphase, wenn die Mopsfledermaus die Tunnel als Quartier nutzt, würde 

eine Beleuchtung der Tunnel zu einer Beeinträchtigung des Winterquartiers führen. Durch die In-

stallation einer Zeitschaltuhr (S 2) und einer gerichteten Beleuchtung (S 14) kann sichergestellt 

werden, dass die Tunnel während dieser Zeiten nicht beleuchtet bzw. diese angepasst werden. 

(S 2).  

Vor allem, da diese Art während der Sommermonate die Tunnel allenfalls sporadisch nutzt, ist 

insgesamt von keiner Beeinträchtigung der Art oder der Habitatqualität ihrer Lebensstätte aus-

zugehen. 

6-2 Organische Verbindungen 

Im Rahmen der Bauarbeiten können durch die eingesetzten Maschinen organische Verbindungen 

wie Öle oder Schmierstoffe auftreten, die mit negativen Auswirkungen für die Fledermäuse verbun-

den sein könnten. Der Eintrag von Schadstoffen kann jedoch unter Berücksichtigung eines sach-

gerechten Umgangs mit Gefahrstoffen etc. unter der Einhaltung aller hierfür geltender Vorschriften 

als unerheblich eingestuft werden. 

Gemäß MESCHEDE & RUDOLPH (2004) stellen unter den organischen Verbindungen für Fleder-

mäuse insbesondere chlorierte Kohlenwasserstoffe eine Gefährdung dar, da diese bereits in ge-

ringen Konzentrationen die Echoortung beeinflussen können. Diese sind beispielsweise in Pflan-

zenschutzmitteln enthalten. Da diese Substanzen jedoch in den Tunneln nicht zum Einsatz kom-

men werden, ist vorliegend keine Beeinträchtigung anzunehmen. 

Insgesamt sind baubedingt keine Beeinträchtigungen der Mopsfledermaus durch organische 

Verbindungen zu erwarten. 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

Gemäß FRANK (1971, zitiert in BFN o. J.a)11 ist anzunehmen, dass Fledermäuse verrußte Höhlen 

meiden, weshalb durch diesen Wirkfaktor gegebenenfalls eine Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

Baubedingt ist durch den Einsatz von Maschinen und den damit verbundenen Abgasen mit der 

Entstehung von Schadstoffen zu rechnen. Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten auf 

die Sommermonate (S 1), in der bislang nahezu keine Nachweise der Mopsfledermaus in den Tun-

neln erfolgte, sind direkte Auswirkungen auf diese Art nicht anzunehmen. Darüber hinaus sind auf-

grund der zu prognostizierenden Menge der ausgestoßenen Schadstoffe und der ergänzend zur 

natürlichen Bewetterung vorgesehenen Belüftung der Tunnel, die in Kombination zu einem Ab-

transport der Schadstoffe aus den Tunneln führen, keine weiteren negativen Auswirkungen auf die 

Mopsfledermaus anzunehmen. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung der Mopsfledermaus durch Ab-

gase oder vergleichbare Schadstoffe ausgegangen. 

                                                           
11 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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 6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Gemäß BFN (o. J.a)12 liegen derzeit keine Hinweise auf eine Relevanz des Wirkfaktors auf Fle-

dermäuse. Gemäß der Stellungnahme der HNB vom 19.10.2023 ist jedoch bekannt, dass ver-

staubte Bereiche und Spalten von Fledermäusen nicht als Hangplätze genutzt werden. Beim Ein-

bau der Trennwand ist von staubintensiven Arbeiten wie z.B. den Bohrungen zum Setzen der Anker 

auszugehen. Durch die bestmögliche Vermeidung von Staubentwicklung während der Arbeiten in 

den Tunneln und die Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen nach Abschluss der Ar-

beiten (S 18), kann jedoch eine mögliche Beeinträchtigung wirksam vermieden werden. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung der Mopsfledermaus durch Stau-

bablagerungen ausgegangen. 
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1-1 Überbauung / Versiegelung 

Anlagebedingt werden im Zusammenhang mit dem Einbau der Trennwandkonstruktion Spalten und 

Fugen, die als potenzielle Hangplätze für Fledermäuse dienen überbaut und stehen den Fleder-

mäusen daher zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Gemäß BFN (o. J.a)13 sind hierbei für die Mops-

fledermaus regelmäßig Beeinträchtigungen anzunehmen.  

Mopsfledermäuse bevorzugen besonders kühle Winterquartiere in denen sie sowohl frei hängend 

(an der Decke oder den Wänden) oder auch tief in Spalten gefunden werden (BRAUN & DIETERLEN 

2003). Bei den visuellen Winterquartierzählungen wurden bisher nie überwinternde Mopsfleder-

mäuse in den Tunneln dokumentiert, weshalb anzunehmen ist, dass ggf. in den Tunneln Forst und 

Hirsau überwinternde Individuen in dieser Zeit die tiefen Mauer- bzw. Bockspalten oder ggf. den 

Hohlraum hinter dem Gewölbe zur Überwinterung nutzen. Unter Berücksichtigung der Präferenz 

kühler Hangplätze sind daher für diese Art insbesondere die Quer- und Blockfugen jeweils in den 

ersten 100 m ab Portaleingang von Bedeutung. 

Durch den Einbau der Trennwandkonstruktion werden der Mopsfledermaus die Spalten im Bahnbe-

reich zukünftig nicht mehr zur Verfügung stehen. Da im Rahmen der durchgeführten Erkundungs-

bohrungen Hinweise gefunden wurden, dass hinter der Gewölbeschale weitere Spalten und Hohl-

räume vorhanden sind (SPANG 2020b), die potenzielle Hangplätze für die Mopsfledermaus darstel-

len und im Zuge der Tunnelsanierung Ersatzbohrungen vorgesehen sind, die den Zugang zu diesen 

Bereichen ermöglichen (vgl. Anhang 9.6), kann davon ausgegangen werden, dass für die spora-

disch überwinternde Mopsfledermaus auch nach dem Einbau der Trennwand ausreichend Hang-

plätze zur Verfügung stehen. 

Insgesamt ist durch den Einbau der Trennwand eine sehr geringe Beeinträchtigung der Mops-

fledermäuse bzw. der Habitatqualität ihrer Lebensstätte zu erwarten. 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Durch den Bau der Rettungstreppe im östlichen Voreinschnitt des Tunnels Forst, wird in diesem 

Bereich zukünftig überwiegend Ruderalvegetation aufwachsen, größere Bäume oder Sträucher sind 

in diesem Bereich nicht möglich.  

Die Mopsfledermaus weist eine besondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, wenn 

durch Eingriffe beispielsweise Altholzbestände, die als Quartierhabitat dienen, betroffen sind (BFN 

                                                           
12 Zuletzt abgerufen am 25.06.2024. 
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o. J.a)13. Da die Vegetation anlagebedingt nur auf einem ca. 8 m breiten Streifen von der Rettungs-

treppe verändert wird und in diesem Bereich keine Altholzbestände vorhanden sind, ist diesbezüg-

lich nicht von negativen Auswirkungen für die Mopsfledermaus auszugehen. Als bedingt strukturge-

bundene Art (BRINKMANN et al. 2012) ist auch in Bezug auf die kleinräumige Unterbrechung der 

Leitstrukturen nicht von einer Beeinträchtigung auszugehen.  

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung der Lebensstätte 

der Mopsfledermaus auszugehen. 

3-5 Veränderung der Temperaturverhältnisse 

Gemäß BFN (o. J.a)13 kann sich die Veränderung von Temperaturverhältnissen in Quartieren der 

Mopsfledermaus gegebenenfalls negativ auswirken. Vor allem während des Winterschlafs können 

sich nicht optimale Temperaturverhältnisse negativ auf die Überlebenswahrscheinlichkeit auswir-

ken. Während zu hohe Temperaturen zu vermehrten Aufwachraten führen können und damit einen 

erhöhten Energiebedarf und einen vermehrten Abbau der Fettreserven zur Folge hätten, können zu 

niedrige Temperaturen zu einem Erfrieren winterschlafender Individuen führen (DAVIS 1970, 

RANSOME 1971, SPEAKMAN & RACEY 1989). Die Mopsfledermaus gilt als kältetolerante Art und be-

vorzugt in Winterquartieren kühle Bereiche (DIETZ et al. 2016).  

Gemäß dem bauphysikalischen Gutachten sind durch den Einbau der Trennwand allenfalls gering-

fügige Temperaturerhöhungen (0,3 Kelvin) im Fledermausbereich anzunehmen (KURZ & FISCHER 

2018). Dies begründet sich vor allem mit dem bestehenden Luftstrom in Längsrichtung der Tunnel, 

der maßgeblich für das Klima in den Tunneln verantwortlich ist und der durch den Einbau der Trenn-

wand nicht beeinträchtigt wird. Vor allem in den für die Mopsfledermaus wichtigen Eingangsberei-

chen, in denen die Außentemperaturen das Klima auch nach dem Einbau der Trennwand maßgeb-

lich beeinflussen werden, ist keine signifikante Temperaturänderung zu erwarten. 

Die Vergitterungen an den Tunnelportalen bestehen aus einem grobem Drahtgeflecht und einem 

feinmaschigen Gitter, welches von innen auf dieses angebracht wurde und durch Laub zugesetzt 

werden kann. Durch das Zusetzen mit Laub wird der für die günstigen Eigenschaften des Tunnels 

als Winterquartier wichtige Kaltluftdurchfluss herabgesetzt, insbesondere dann wenn der Quer-

schnitt im zukünftigen Fledermausbereich deutlich verkleinert ist. Um dies zu vermeiden, werden 

die feinen Fitter außen auf dem Drahtrohr angebracht und die Vergitterungen an den vier Eingängen 

des Fledermausbereiches jährlich auf das Zusetzen mit Laub kontrolliert und dieses ggf. entfernt 

(S 16).  

Insgesamt ist daher hinsichtlich einer möglichen Änderung der Temperaturverhältnisse von keiner 

Beeinträchtigung der Mopsfledermaus oder der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Anlagebedingt ist durch den Einbau der Trennwandkonstruktion mit einer Beeinträchtigung der Tun-

nel als Schwärm- und Winterquartier zu rechnen. Während des Modellversuchs 2018 wurde die 

Mopsfledermaus nicht am Nordportal des Tunnels Hirsau dokumentiert, weshalb keine artspezifi-

schen Aussagen für diese Art getroffen werden können. Insgesamt zeigen jedoch die Ergebnisse 

des Modellversuchs, dass die meisten Fledermausarten auf den Aufbau der provisorischen Trenn-

wand reagiert haben, indem sie ihre Aktivität zunächst an das Südportal verlagerten, das zu diesem 

                                                           
13 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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Zeitpunkt noch unverändert war. Nach der Verlängerung des Versuchsaufbaus bis in den südlichen 

Einschnitt verteilte sich die Aktivität der meisten Fledermausarten an den beiden Portalen jedoch 

wieder wie üblich. Die Ergebnisse des Modellversuchs 2018 legen nahe, dass sich der Schwärm-

bereich nach dem Einbau der Trennwandkonstruktion aus den Tunneln heraus in die angrenzenden 

Einschnitte verlagern wird. Hierdurch kommt es zu einer räumlichen Trennung des Schwärm- und 

Überwinterungsbereiches, was wiederum die Attraktivität der Tunnel als Schwärm- und Winterquar-

tier verringern würde. In den Tunneln konnte während des Versuchs auch immer Fledermäuse im 

zukünftigen Fledermausbereich beobachtet werden, die dort ein ähnliches Verhalten wie in den Re-

ferenzphasen zeigten. Weiterhin konnte in dieser Zeit beobachtet werden, dass sich ein Teil der 

Schwärmaktivität aus dem Tunnel heraus in den angrenzenden Einschnitt, insbesondere in den 

Bereich oberhalb der Portale, verlagert hat (detaillierte Ausführungen s. GÖG & CHIROTEC 2020). 

Im zukünftigen Fledermausbereich wurden jedoch regelmäßig einzelne und Gruppen von Fleder-

mäusen beobachtet. Auch wenn das Flugverhalten insgesamt geradliniger und die Verweildauer im 

Tunnel reduziert war, konnten keine Verhaltensänderungen hinsichtlich des Explorationsverhaltens 

und der Spalteneinflüge festgestellt werden (GÖG & CHIROTEC 2020).  

Da die Mopsfledermaus an den beiden Tunneln kein Schwärmverhalten zeigt, wird die Beeinträch-

tigung des Schwärmquartiers vorliegend als gering bewertet. Grundsätzlich liegen die Tunnel im 

Einzugsgebiet der nächsten Wochenstube (ca. 20 km Entfernung, Wanderdistanzen 10-50 km) und 

weisen geeignete Bedingungen als Winterquartier für die Mopsfledermaus auf (RP KARLSRUHE 

2020). Aus diesem Grund erscheint eine zukünftige Vergrößerung der Population und damit eine 

Ausbildung von Schwärmverhalten an den Tunneln grundsätzlich nicht unwahrscheinlich. Wenn 

durch die Umsetzung der Trennwandlösung das Schwärm- und Winterquartier an Attraktivität für 

die Mopsfledermaus verliert, wird dadurch eine Bestandszunahme an den Tunneln unwahrscheinli-

cher. Es ist anzunehmen, dass eine Verbesserung des ungünstigen Erhaltungszustands der Mops-

fledermaus im Gebiet durch das geplante Vorhaben erschwert wird. 

In Bezug auf die sporadische Nutzung der Tunnel als Winterquartier für Einzelindividuen ist zu be-

rücksichtigen, dass diese Art besonders manövrierfähig ist (NORBERG & RAYNER 1987), so dass sich 

die Mopsfledermaus ohne Probleme in engen Räumen, wie im zukünftig kleineren Fledermausbe-

reich, bewegen kann. Es wird daher nicht davon ausgegangen, dass die geplante Trennwandkon-

struktion zu einer Abwanderung der Mopsfledermäuse, die derzeit sporadisch in den Tunneln über-

wintern, führen. 

Insgesamt ist durch den Einbau der Trennwandkonstruktion und den damit verbundenen Ein-

schränkungen der Entwicklungsmöglichkeiten der Mopsfledermaus bzw. ihrer Lebensstätte mit ei-

ner hohen Beeinträchtigung der Tunnel als (Schwärm- und) Winterquartier der Mopsfledermaus 

auszugehen. 
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2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Betriebsbedingt werden regelmäßige Gehölzrückschnitte entlang der Trasse erforderlich. 

Die Mopsfledermaus weist eine besondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, wenn 

durch Eingriffe beispielsweise Altholzbestände, die als Quartierhabitat dienen, betroffen sind (BFN 

o. J.a)14. Obwohl vorhabenbedingt keine typischen Altholzbestände betroffen sind, entfallen im Rah-

men der Erstpflege zwei Bäume mit abstehender Rinde, die typische Quartiere der Mopsfledermaus 

darstellen. Unter Berücksichtigung der umliegenden großen Waldflächen, insbesondere am Tunnel 

Hirsau, ist diesbezüglich nicht von einer Beeinträchtigung auszugehen. 

Als bedingt strukturgebundene Art (BRINKMANN et al. 2012) weist die Mopsfledermaus eine mittlere 

Empfindlichkeit gegenüber dem Verlust von Leitstrukturen auf. Durch die gezielte Anlage von Leit-

strukturen (S 4), die eine Anbindung der Tunnel an die umgebenden Strukturen gewährleisten, wer-

den mögliche Beeinträchtigung wirksam vermieden. Dies wird auch dadurch unterstützt, dass Pfle-

geschnitte in diesen Bereichen in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung (S 11) so durch-

zuführen sind, dass die Leitfunktion der Vegetation dauerhaft gewährleistet ist. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung für die Mopsfleder-

maus oder der Qualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Betriebsbedingt stellt insbesondere in den Tunneln die direkte Kollision der Mopsfledermaus mit 

dem fahrenden Zug und die Verwirbelung ein Tötungsrisiko dar. Durch die Unterteilung der Be-

standstunnel, in je einen Bahn- und einen Fledermausbereich, wird die Kollision im zukünftigen Fle-

dermausbereich vollständig verhindert. Um zu vermeiden, dass die Fledermäuse vom Fledermaus-

bereich in die Bahnkammer einwandern und es dadurch zu keiner Tötungen bzw. Verletzungen von 

Individuen kommt, ist die Dichtigkeit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Tunnelgewölbe so-

wie zwischen Trennwand und Einhausung von der UBB zu kontrollieren und freizugeben (S 17). Um 

den Fledermäusen im Fledermausbereich den größtmöglichen Flugraum zu ermöglichen, sind die 

Trennwand und die Einhausung sehr eng an das Lichtraumprofil gemäß Eisenbahn-Bau- und Be-

triebsordnung angelehnt. 

Ein Einfliegen oder Einwandern der Mopsfledermaus in die Einhausung und den Bahnbereich muss 

aufgrund des dort gegebenen sehr hohen Tötungsrisikos soweit wie möglich verhindert werden. 

Durch die Verlängerung der Einhausung in die Voreinschnitte, den Verschluss der Spalten im Bahn-

bereich (S 5), einer geeigneten Gestaltung der Einschnitte (S 4) und des Eingangsbereiches der 

Einhausung (S 6) sowie der vollständige Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und 

Winterperiode nach der baulichen Fertigstellung und die Vergrämung der Fledermäuse am Eingang 

der Einhausung (S 7) wird über verschiede Ansätze ein Einfliegen der Fledermäuse in die Einhau-

sung und den Bahnbereich verhindert. Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass sich die 

Wirkungen der einzelnen Maßnahmen summieren und vor allem durch die Kombination dieser ihre 

Wirkung entfalten. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Sichtprüfungen erforderlich, bei 

der beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspek-

tion erfolgt rein visuell und ist damit nicht mit einer Tötung von Fledermäusen verbunden. Alle drei 

                                                           
14 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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Jahre wird im Rahmen einer sog. Großen Tunnelinspektion eine handnahe Sichtprüfung der Stahl-

betoneinhasung bzw. –trennwand vorgenommen. ist jedoch das manuelle Abklopfen des gesamten 

Mauerwerks erforderlich, das nur durch ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkon-

struktion möglich ist (MIC 2022). Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere in den 

Bahnbereich fliegen und dort mit dem fahrenden Zug kollidieren. Durch die zeitliche Beschränkung 

der Inspektion auf die Sommermonate und der Einstellung des Bahnverkehrs während der dreijähr-

lichen Inspektionen (S 9), kann jedoch eine Tötung der Mopsfledermaus wirksam verhindert wer-

den. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen wird betriebsbedingt von einer geringen Beeinträchti-

gung der Mopsfledermaus ausgegangen. 

Dennoch wird unter Berücksichtigung der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit 

des Schadensbegrenzungsmaßnahmenbündels S 4 bis S 7 im Hinblick auf das Verhindern von 

Einflügen in die Einhausung (s. Wirksamkeitsprognosen unter Pkt. 4 des Formblatts) und des Ur-

teils des Europäischen Gerichtshofs vom 26.04.2017 (Az.: C-142/16) wonach aus wissenschaftli-

cher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran bestehen darf, dass sich ein Projekt nachteilig auf das 

betreffende Gebiet auswirken kann, von einer hohen Beeinträchtigung ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt betriebsbedingt auf und sind hinsichtlich ihrer 

Quelle im Wesentlichen auf den fahrenden Zug zurückzuführen. Sie wirken in der Regel kumulativ, 

weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese Wirkfaktoren 

nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Immissionen und damit verbundene Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich ne-

gative Auswirkungen, beispielsweise die Quartieraufgabe, zur Folge haben. Vor allem während 

des Winterschlafs können Störungen, die zu einem Aufwachen der Fledermäuse führen, mit nega-

tiven Auswirkungen verbunden sein. Die Mopsfledermaus gilt in Quartieren grundsätzlich als stö-

rungsempfindliche Art (BRAUN & DIETERLEN 2003), weshalb unter anderem die Nutzungsänderung 

ehemaliger Bahntunnel eine Gefährdung für diese Art darstellt (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Durch 

den Einbau der Lärmschutzelemente als Trennwandkonstruktion in den Tunneln wird ein Großteil 

der betriebsbedingten Emissionen erheblich reduziert, so dass Licht und optische Reize im Fleder-

mausbereich nicht auftreten werden. Auch der entstehende Lärm wird durch diese Elemente deut-

lich reduziert, so dass insbesondere im Ultraschallbereich eine erhebliche Lärmminderung zu er-

warten ist (KUNZ & FISCHER 2018). Derzeit gibt es keine systematischen Untersuchungen zur Tole-

ranzschwelle der Mopsfledermaus gegenüber betriebsbedingten Störungen. Neuere Studien ge-

ben jedoch Hinweise darauf, dass vor allem synanthrope Fledermausarten eine gewisse Toleranz 

und ggf. eine Habituation gegenüber anthropogenen Störungen (insbesondere Lärm) zeigen kön-

nen (LUO et al. 2014). Auch HAENSEL & THOMAS (2006) gehen in Bezug auf durch Sprengungen 

verursachte Erschütterungen, von denen auch die Mopsfledermaus betroffen war, von einem Ge-

wöhnungseffekt und einer geringen Empfindlichkeit aus. Durch die zeitliche Begrenzung der Inbe-

triebnahme auf die Sommermonate (S 8) wird verhindert, dass diese Wirkfaktoren erstmals wäh-

rend der sensiblen Winterschlafphase auftreten und gleichzeitig eine Gewöhnung erfolgen kann. 
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Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Vor allem 

während der Schwärm- und Überwinterungsphase, wenn anzunehmen ist, dass die Mopsfleder-

maus die Tunnel als Quartier nutzt, muss daher die Beleuchtung auf das Minimum reduziert wer-

den. Durch die geplante Unterteilung der Tunnel in einen Bahn- und einen Fledermausbereich und 

die geschlossene Ausgestaltung der Einhausung in den Schwärmbereichen werden die betriebs-

bedingten Lichtemissionen vollständig abgeschottet. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Inspektionen erforderlich, bei der 

beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspektion 

erfolgt visuell während alle drei Jahre das manuelle Abklopfen des gesamten Mauerwerks erfor-

derlich ist, welches ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkonstruktion erfordert (MIC 

2022). Vor allem bei der dreijährlichen Inspektion kommt es daher zu Lärm, Licht und Erschütte-

rungen, die vor allem während der sensiblen Zeiten des Winterschlafs mit Störungen für die Mops-

fledermaus verbunden sein kann. Durch die zeitliche Beschränkung der Inspektionen auf die we-

niger sensiblen Zeiten (S 9) können jedoch die negativen Auswirkungen für die Mopsfledermaus 

weitestgehend minimiert werden. 

In Bezug auf betriebsbedingte Wirkungen ist daher von einer geringen Beeinträchtigung der 

Mopsfledermaus und der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4. Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung  

S 1 Bauzeitenbeschränkung für die Arbeiten in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung baubedingter Tötung und Störung überwinternder bzw. übertagender sowie schwärmender 

Individuen durch die Arbeiten in den Tunneln. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind grundsätzlich 

nur zwischen 1. Mai 15. Mai und Mitte September möglich. 

 In der Zeit 15. Juli bis 15. September (Schwärmphase) sind die Arbeiten darüber hinaus auf die 

Tagstunden (zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. (für die Mopsfledermaus nicht 

erforderlich) 

 Eingriffe in die nicht einsehbaren Räume hinter den Gewölben nur im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte 

Juli. Für den Verschluss von nicht einsehbaren Spalten mit Anschluss an den Raum hinter die Ge-

wölbe gilt eine Beschränkung auf den Zeitraum (Anfang) Mitte Juni bis Mitte Juli, da in diesem Zeit-

raum die wenigsten übertagenden Fledermäuse in den Tunneln erfasst wurden. Die Anbringung von 

Reusenverschlüssen erfolgt eine Woche vor dem endgültigen Spaltenverschluss. 

 Arbeiten an den Tunnelgewölben sind ausschließlich nach Freigabe durch die ökologische Baube-

gleitung möglich (vgl. S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten auf die Zeiten außerhalb des Winterschlafs wird das 

Tötungsrisiko und mögliche Störungen für die Mopsfledermaus deutlich reduziert, da die Art während 

des Sommers kaum an den Tunneln vorkommt und darüber hinaus ein Fluchtverhalten möglich ist. Die 
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Wirksamkeit der Maßnahme wird durch die Kombination mit der Maßnahme S 11 (ökologische Baube-

gleitung) noch weiter erhöht. 

S 2 Einbau einer Zeitschaltuhr für die Beleuchtung in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung der Beeinträchtigung der Tunnel als Schwärm- und Winterquartier für Fledermäuse. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 In beiden Tunneln ist eine Zeitschaltuhr zur Regelung der Beleuchtung sicherzustellen.  

 In der Zeit 15. Juli 01. Juli bis 15. September (Schwärmphase) ist die Beleuchtung auf die Tagstun-

den (zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. (für die Mopsfledermaus nicht erfor-

derlich) 

 In der Zeit von 165. September bis 30. April ist grundsätzlich keine Beleuchtung möglich. 

 Die Beleuchtung in den genannten Zeiträumen nur in Verbindung mit den Schadensbegrenzungs-

maßnahmen S 3, S 10 und S 14. (für die Mopsfledermaus nicht erforderlich) 

 Dauerhafte Beleuchtung des Bahnbereichs durch die Tunnelsicherheitsbeleuchtung (Leuchtstärke 1 

Lux) ist nach Fertigstellung der Trennwandkonstruktion in beiden Tunneln zu jeder Zeit zulässig. Die 

Fledermausbereiche haben nach Abschluss der Fertigstellung der Trennwandkonstruktion unbe-

leuchtet zu bleiben.  

 Die betriebsbedingten Tunnelinspektionen werden im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 

durchgeführt. Die Stahlbetoneinhausung bzw. –trennwand wird regelmäßig einer handnahen Sicht-

prüfung unterzogen. Diese kann zu jeder Jahres- und Tageszeit erfolgen. Die Dauer beschränkt sich 

hierbei auf ein paar Tage. Für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungszwecke ist in der Fleder-

mauskammer eine mobile Beleuchtung vorgesehen.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Beleuchtung in den Tunneln auf die Tagstunden außerhalb 

des Winterschlafs wird die Qualität der Lebensstätte für die Mopsfledermaus erhalten. 

S 4 Strukturelle Gestaltung der Einschnitte 

Maßnahmenziel: 

Erhalt von Leitlinien für Transferflüge zu den Winter- und Schwärmquartieren der Mopsfledermaus sowie 

Minimierung des Einflugs in die Einhausung. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Leitstrukturen werden so angelegt, dass sie angrenzende Wälder oder lineare Gehölzstrukturen mit 

dem Eingang des Fledermausbereichs verbinden. Dabei laufen diese möglichst lang an den Bö-

schungsoberkanten entlang und beginnen ab ca. 40 m vor den Portalen allmählich auf den Fleder-

mauseingang an den Portalen zuzulaufen. 
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 Die Böschungsbereiche die unmittelbar an die Portale angrenzen (oberhalb sowie bis ca. 20 m Ent-

fernung vom Portal) sollten vollständig mit Vegetation bestanden sein. Da ein Aufwuchs von größe-

ren Bäumen in diesem Bereich aus Gründen der Verkehrssicherung nicht möglich ist, muss hier 

mindestens der Aufwuchs von Sträuchern gefördert werden.  

 Um den Schwärmbereich für die Fledermäuse nochmals aufzuwerten, ist das Dach der Einhausung 

bis ca. 40 m Entfernung vom Portal extensiv zu begrünen. 

 Die Begrünung der Einhausung endet einige Meter vor den Tunnelportalen, damit die Einflugmög-

lichkeiten nicht zusätzlich verschmälert werden. Ansitzmöglichkeiten für Greifvögel sind zu vermei-

den. Hierzu werden im unmittelbaren Umfeld der Portale keine größeren Gehölze, auf denen Greif-

vögel landen könnten belassen. Von der Verwendung eines sehr glatten Materials, wie von der HNB 

in der Stellungnahme vom 19.10.2023 vorgeschlagen, wird abgesehen, da aus Sicht des Gutachter-

büros die Gefahr besteht, dass dadurch Irritationen bei der Ortung auftreten können. Das Auftreten 

von Greifvögeln (insbesondere des Waldkauzes) wir jedoch im Rahmen des Monitorings überwacht 

und im Einzelfall spezifische Maßnahmen geplant.  

 Der Bereich um den Eingang der Einhausung muss möglichst frei von Vegetation gehalten werden. 

Hierzu ist die Sicherheitszone am Eingang der Einhausung ±20 m zu versiegeln oder Schotter aus-

zubringen. Die Vegetation in den Böschungen muss bis zu den an der Böschungsoberkante verlau-

fenden Leitstrukturen möglichst niedrig gehalten werden.  

 Pflegeschnitte sind so durchzuführen, dass eine durchgängige Funktion der Leitstrukturen gegeben 

ist. Daher erfolgt dieser in verteilt liegenden Abschnitten, welche zusammen maximal ein Viertel des 

Gehölzbestandes umfassen. 

Wirksamkeit: 

Durch die strukturelle Gestaltung der Einschnitte wird das Auffinden der Portale für die Mopsfledermaus 

gefördert (erhöhte Attraktivität) und gleichzeitig das Einfliegen in die Einhausung erschwert (reduzierte 

Attraktivität). Dabei entfaltet sich die Wirkung im Hinblick auf das Verhindern des Einfliegens in die Ein-

hausung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 5, S 6, und S 7 und S 11. Aufgrund der 

verbleibenden Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Moni-

toring vor Inbetriebnahme überprüft. 

S 5 Verschluss der Spalten im Bahnbereich 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einwandern der Mopsfledermaus in den Bahnbereich dauerhaft zu verhindern, werden in diesem 

Bereich alle Spalten verschlossen. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die offenen Fugen und Spalten im Bahnbereich werden verschlossen.  

 Dies erfolgt für die Mauerwerksfugen (Quer- und Längsfugen) in der Regel mittels Mörtel oder Spritz-

beton.  

 Die Blockfugen und Entwässerungsschlitze können in der Regel aus technischen Gründen nicht ver-

schlossen werden. Diese Spalten sind mit einem feinmaschigen Gitter (Maschengröße maximal 

0,5 cm) zu verschließen. 
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 Tiefreichende Spalten sind ab Anfang Mai so zu präparieren, dass Fledermäuse die ggf. noch hinter 

der Tunnelschale hängen durch die Spalte ausfliegen können, ein erneuter Einflug jedoch nicht mög-

lich ist. Dies kann zum Beispiel durch das Anbringen einer Folie erfolgen, die nur am oberen Ende 

fixiert wird und die Spalte vollständig verdeckt. (Für die Mopsfledermaus nicht erforderlich) 

 Der Verschluss einsehbarer Spalten ist zwischen 15. Mai und 15. September möglich. Abweichend 

davon werden tiefreichende, nicht einsehbare Spalten von (Anfang Juni) Mitte Juni – Mitte Juli ver-

schlossen, eine Woche vor den geplanten Eingriffen, werden die Spalten mit einem Reusenver-

schluss präpariert. Die Folien sind dabei bündig auf der Tunnelinnenschale anzubringen. Die Innen-

schale im Bahnbereich wird mit einem engmaschigen Netz überzogen. 

 Entsprechend wird die Lichtvergrämung der Maßnahme S 3 auf den zeitnah anstehenden Arbeits-

schritt beschränkt, der an 1 Arbeitstag bearbeitet werden kann. Dieser wird auf ein Minimum be-

schränkt und umfasst max. einen weiteren Arbeitsschritt entsprechend Maßnahme S 10. (Für die 

Mopsfledermaus nicht erforderlich) 

 Der Verschluss der Spalten ist dann ab Mitte Mai 15. Mai und erst nach vorheriger Kontrolle und 

Freigabe durch die ökologische Baubegleitung möglich (vgl. S 11). (Für die Mopsfledermaus nicht 

erforderlich) 

Wirksamkeit: 

Durch den Verschluss der Spalten wird sichergestellt, dass keine Fledermäuse aus dem Fledermaus-

bereich über die Hohlräume hinter den Tunnelgewölben in den Bahnbereich gelangen können. Darüber 

hinaus minimiert diese Maßnahme auch die Auswirkungen des Bahnbetriebs (Lärm, Licht). 

S 6 Gestaltung des Eingangsbereichs der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen der Mopsfledermaus in die Einhausung bzw. den Bahnbereich zu verhindern soll die-

ser möglichst unattraktiv gestaltet werden. Ziel ist dabei, dass die Mopsfledermaus den Bahnbereich 

nicht als potenzielles Quartier ansieht. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Der vordere Bereich der Einhausung (ca. 40 m, Ausnahme südlicher Einschnitt Tunnel Hirsau mit 

ca. 86 m) wird aus einer stabilen Drahtkonstruktion gebildet. 

 Die Maschengröße sollte dabei so groß wie möglich sein, sodass die Einhausungen von den Fleder-

mäusen als Hindernis erkannt werden aber kein Durchflug möglich ist. Eine Möglichkeit stellt hierbei 

eine Konstruktion aus Maschendraht mit einer Maschenweite von maximal 2 1 cm dar. 

 Am Südportal des Tunnels Hirsau ist die Einhausung trotz größerer Gesamtlänge ebenfalls maximal 

nur auf den letzten 40 m als offene Gitterform ausgebildet.  

 Im Bereich der geschlossenen Einhausung, welche nicht bis zum Boden reicht, sondern hier zur 

Verbesserung der Druckverhältnisse bei der Zugdurchfahrt ein ca. 20 cm hoher Spalt bis zum Boden 

belässt, wird der offene Bereich durch ein Drahtgitter mit der Maschenweite von 1 cm verschlossen.  

 Die Dichtheit des Gitters wird durch die UBB/Fledermausexperte erstmalig und im Rahmen der 3-

jährlichen Tunnelinspektion überprüft und bestätigt; ggf. undichte Abschlüsse werden abgedichtet 
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und durch die UBB freigegeben werden, bevor der Bahnverkehr nach der Inspektion wiederaufge-

nommen werden darf. 

Wirksamkeit: 

Durch die offene Ausgestaltung der Einhausung im Eingangsbereich wird die Attraktivität dieser für die 

Mopsfledermaus minimiert, da das Drahtgeflecht nicht dem typischen Suchbild eines Fledermausquar-

tiers entspricht. Somit minimiert sich die Wahrscheinlichkeit des Einfliegens. Dabei entfaltet sich die Wir-

kung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 4, S 5 und S 7. Aufgrund der verbleibenden 

Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Monitoring vor Inbe-

triebnahme überprüft. 

S 7 Verschluss der Einhausung und Vergrämung am Eingang der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen der Mopsfledermaus in den Bahnbereich zu verhindern werden am Eingang der Ein-

hausung und im näheren Umfeld Vergrämungsmaßnahmen installiert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Am Eingang der Einhausung werden Ultraschalllaute emittiert, welche das Einfliegen der Mopsfle-

dermaus verhindern sollen.  

 Zur akustischen und optischen Vergrämung werden außerdem Windspiele oder Flatterband im nä-

heren Umfeld installiert.  

 Weiterhin wird die Einhausung mindestens in der ersten für eine Schwärm- und Winterperiode nach 

der baulichen Fertigstellung des Provisoriums vollständig verschlossen. 

 Überprüfung der Dichtheit des Gitters bei Erreichen der Schwellenwerte des akustischen Monitorings 

erforderlich, sofern die Anwesenheit von Fledermäusen in den Tunneln nicht durch das ergänzende 

visuelle Monitoring vgl. S 7 eindeutig auf einen Einflug in den Bahnbereich zurückgeführt werden 

kann. 

Wirksamkeit: 

 Akustische Vergrämung 

Eine akustische Vergrämung von Fledermäusen ist grundsätzlich denkbar, da Lärm in der Lage ist, 

die Echos der Fledermäuse zu maskieren (LUO et al. 2015, SCHAUB et al. 2008, SIEMERS & SCHAUB 

2011). Es konnte jedoch gezeigt werden, dass Fledermäuse in Bezug auf Lärm einen Gewöhnungs-

effekt zeigen (LUO et al. 2014). Unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse ist davon auszugehen, 

dass eine akustische Vergrämung vermutlich primär einen kurzzeitigen Effekt auf die Fledermäuse 

haben wird. 

 Visuelle Vergrämung 

Über Möglichkeiten der visuellen Vergrämung bei Fledermäusen ist bisher nichts bekannt. Neben 

der Orientierung mittels Echolokation sind Fledermäuse weiterhin in der Lage sich visuell zu orien-

tieren (CRYAN et al. 2014, EKLÖF et al. 2014, MCGUIRE & FENTON 2010). Es ist daher plausibel, dass 

auch eine visuelle Vergrämung Erfolge bei Fledermäusen zeigen könnte. Versuche bei Vögeln zeig-

ten jedoch maximal kurzfristige Erfolge (zusammengefasst in BULLING et al. 2015). 

 Verschluss der Einhausung 
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Vor allem wenn die Fledermäuse zum ersten Mal auf die Trennwandkonstruktion bzw. die Einhau-

sung an den beiden Tunneln treffen, ist anzunehmen, dass sie diese ausgiebig inspizieren werden. 

Gerade in dieser Erkundungsphase ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass Fledermäuse in die Ein-

hausung fliegen erhöht. Durch den Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Über-

winterungsphase kann ein Einfliegen in die Einhausung bzw. den Bahnbereich unterbunden und ein 

Gewöhnen der Fledermäuse an den Fledermausbereich gefördert werden. 

Gemäß den obigen Ausführungen wird eine Kombination von Wind, akustischer und visueller Vergrä-

mung und der Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Winterperiode für geeignet ein-

gestuft das Einfliegen in den Bahnbereich zu verhindern. Aufgrund der verbleibenden Prognoseunsicher-

heit wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme durch ein Monitoring vor Inbetriebnahme über-

prüft und das Vergrämungskonzept ggf. angepasst (vgl. Ausführungen in der Artenschutzprüfung). 

S 8 Zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme wird die Störung winterschlafender Individuen 

reduziert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Eine Inbetriebnahme der Strecke ist ausschließlich in den Monaten zwischen 01. Mai und Ende Sep-

tember 15. Juli möglich. 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme wird eine Gewöhnung an den Bahnbetrieb vor der 

sensiblen Schwärm- und Winterschlafphase ermöglicht, da der Bahnbetrieb bereits erfolgt, wenn die 

Tiere im Jahr der Inbetriebnahme das Schwärm- und Winterquartier erreichen. Verschiedene Studien 

haben gezeigt, dass Fledermäuse eine Gewöhnung an auftretende Emissionen wie Lärm und Erschüt-

terung zeigen können (z.B. HAENSEL & THOMAS 2006, LUO et al. 2014). 

S 9 Beschränkung der Zeiten für die Tunnelinspektionen 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inspektionen wird die Tötung und Störung von Fledermäusen 

während sensibler Zeiten (Winterschlaf und Hauptschwärmzeit) reduziert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die jährliche visuelle Inspektion der Tunnel ist nur zwischen 01. Mai und 15. September möglich ist. 

 Die Tunnel und die Einhausungen bzw. Trennwände müssen mindestens alle drei Jahre gründlich 

handnah inspiziert werden. Jährlich finden außerdem Sichtkontrollen auf gravierende, betreibsge-

fährdende Schäden statt. Dabei wird mit Hubbühnen und mobilen Leitern gearbeitet. Auf eine Instal-

lation von Leiter- und Kameraschinen wird verzichtet. Die Kameras werden durch Drohnen ersetzt. 

Die Inspektion findet im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli.  

 Die dreijährliche Inspektion zur Überprüfung der Mauersteine ist auf die Zeit zwischen 01. Mai bis 

15. Juli ganztägig bzw. zwischen 16. Juli und 15. September auf die Zeit zwischen Sonnenauf- und 

-untergang zu beschränken. Während der dreijährlichen Inspektion ist der Bahnverkehr einzustellen. 
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Die dreijährlichen Inspektionen des Fledermausbereichs sind im Beisein einer ökologischen Baube-

gleitung durchzuführen. 

 Sofern die funktionale akustische Vergrämung während der Inspektion weiterlaufen kann, ist keine 

zusätzliche Kontrolle vor Wiederinbetriebnahme der Bahn erforderlich 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inspektion auf die Sommermonate werden Störungen auf weniger 

sensible Zeiten beschränkt und dadurch erhebliche negative Auswirkungen wie beispielsweise das Er-

wachen während des Winterschlafs vermieden. 

Durch die Einstellung des Bahnverkehrs während der dreijährlichen Inspektion, in der die Trennwände 

ausgebaut werden müssen, können auch Tötungen von Fledermäusen wirksam vermieden werden. 

S 11 Ökologische Baubegleitung 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen von Individuen und der Beeinträchtigung von Winter- und Schwärmquartieren 

der Mopsfledermaus. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind in enger Ab-

stimmung mit einem Fledermausexperten durchzuführen. Hierzu gehören insbesondere folgende 

Aufgaben: 

  Überwachung und Konkretisierung der Vergrämungsmaßnahmen für die Fledermäuse in den Tun-

neln (während der Baumaßnahmen, S 3), vor allem in Abstimmung mit dem abschnittsweisen Arbei-

ten (S 10). (Für die Mopsfledermaus nicht erforderlich). 

 Kontrolle der jeweiligen Bauabschnitte, die mit Tötungen oder Verletzung von Fledermäusen ver-

bunden sein können. Dies betrifft vor allem Arbeiten am Tunnelgewölbe (S 3, S 5) 

 Notbergen und Umsetzen ggf. vorgefundene Fledermäuse in ungefährdete Bereiche (S 3, S 5) 

 Temporärer Verschluss von Spalten nach vorheriger Kontrolle und anschließende Freigabe des Ar-

beitsbereichs (S 3, S 5) 

 Überwachung und Koordination der funktionsfähigen Anlage von Leitstrukturen in den Einschnitten 

(S 4) 

 Fachliche Begleitung der dreijährigen Tunnelinspektionen (S 9) 

 Festlegung der konkreten Standorte für die Installation von Hangplatzstrukturen, Ersatzbohrungen 

(S 12) (Für die Mopsfledermaus nicht erforderlich). 

 Sicherstellung, dass notwendigen Schutzmaßnahmen korrekt durchgeführt sowie unnötige Beein-

trächtigungen oder Beschädigungen vermieden werden und Genehmigungsauflagen eingehalten 

werden. Dazu gehören: 

- Einführung der bauausführenden Firmen in die Schutzmaßnahmen  
- Regelmäßige Kontrollen zur Sicherstellung der Einhaltung der Genehmigungsauflagen 
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- Einleitung von kurzfristigen vor-Ort-Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzun-
gen und erhebliche Störungen bei einer unvorhergesehenen Betroffenheit von Fleder-
mäusen sowie Abstimmung mit der Naturschutzbehörde über weitere ggf. erforderliche 
Maßnahmen 

- Erstellung eines fortlaufenden (tabellarischer) Zwischenberichts (Pflichtheft), um eine 
auflagenkonforme Durchführung der Maßnahmen während der Bautätigkeiten zu doku-
mentieren. Hier sind die beim Bau relevanten Auflagen mit Maßnahmen-Nr., Bezeich-
nung/Aufgabe der UBB, besondere Tätigkeiten/Überwachung sowie Umsetzungsfort-
schritt/ggf. erforderliche Nachbesserungen mit Begehungsdatum und eine Fotodokumen-
tation festzuhalten. 

- Dokumentation von im Arbeitsbereich in den Tunneln bzw. bei der Fällung von Bäumen 
angetroffene Fledermäuse (Art, Anzahl, Zustand, ggf. Tunnelsegment, Angaben zur Häl-
terung, Bergung und ggf. Verletzung/Tötung von Individuen) 

- Auf Nachfrage während der Bauarbeiten und spätestens vor Abschluss der Bauarbei-
ten/solange noch Nachbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind, erhält die Planfeststel-
lungsbehörde, UNB und HNB den Zwischenbericht bzw. einen bebilderten Kurzbericht 
der UBB. 

Die ökologische Baubegleitung ist vertraglich mit einer Weisungsbefugnis auszustatten. 

Wirksamkeit: 

Durch die ökologische Baubegleitung wird die fachgerechte Umsetzung der geplanten Maßnahmen, ins-

besondere in Bezug auf das Schwärm- und Winterquartier, gewährleistet. 

S 12 Verbesserung des Hangplatzpotenzials in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen und Schaffung potenzieller Hangplätze für Individuen der 

Mopsfledermaus 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Pro Tunnel sind 375 Hangplatzstrukturen zu installieren (z.B. Hohlblocksteine, Fledermauswand-

schalen). Im Sommer 2023 erfolgte bereits eine Installation von 375 Hangplatzstrukturen im Tunnel 

Hirsau und 268 Hangplatzstrukturen im Tunnel Forst.  

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 50 Hangplätze jeweils auf den ersten 100 m zu installieren 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 75 in der Tunnelmitte (±100 m) zu installieren 

 Es sind Hohlblocksteine unterschiedlichen Lochdurchmessers zu wählen, die ggf. im Bereich von 

geplanten Ausmauerungen direkt in das Tunnelgewölbe integriert werden können. In den Sommern 

2022 und 2023 erfolgte bereits eine Installation 2 im Tunnel Hirsau, 5 im Tunnel Forst.  

 Es sind weitere Ersatzbohrungen vorzusehen. Diese wurden bereits überwiegend vorgezogen um-

gesetzt. (Tunnel Hirsau: insgesamt 46 Bohrungen (44 mit Zugang zum Tunnelgewölbe), Tunnel Forst 

insgesamt 133 Bohrungen (106 mit Zugang zum Tunnelgewölbe)). Aufgrund der Forderung der HNB, 

dass pro Tunnelblock mindestens eine Bohrung mit Zugang zum dahinter liegenden Gewölbe vor-

handen sein muss, werden voraussichtlich im Sommer 2024 mindestens weitere 28 Bohrungen im 

Tunnel Forst und weitere 20 Bohrungen im Tunnel Hirsau erfolgen. Der Durchmesser der Bohrungen 

beträgt ca. 100 mm. Die genaue Verortung erfolgt in Abstimmung mit der UBB (S 11).  
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 Es sind weitere Zugänge hinter das Gewölbe zu schaffen: Entfernung der Rückwände der bestehen-

den Flucht- und Entwässerungsnischen sowie Prüfung der Öffnung der dahinterliegenden Abde-

ckungen. Insgesamt wurden im Tunnel Forst bereits vorgezogen 36 Nischenrückwände durch eine 

Bohrung (Durchmesser 325 mm) geöffnet, 23 davon mit Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. 

Im Tunnel Hirsau haben zwei der 4 Nischen einen Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. Hier 

wurde jeweils eine 30 cm x 60 cm große Öffnung geschaffen. 

 Es ist auf eine gleichmäßige Verteilung alle Hangplatzstrukturen in allen Bereichen der Tunnel zu 

achten 

 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abstimmungen mit der Unteren und Höheren Natur-

schutzbehörden, bereits vorgezogen  

Wirksamkeit: 

Durch die Schaffung neuer Zugänge hinter das Gewölbe werden Fluchtmöglichkeiten geschaffen, so 

dass nicht sichtbare Individuen der Großen Hufeisennase hinter dem Gewölbe bei Eingriffen in das Mau-

erwerk eine Fluchtmöglichkeit haben. 

Durch die Schaffung neuer Zugänge zu Hohlräumen hinter dem Gewölbe wird das Hangplatzpotenzial 

in den Tunneln deutlich erhöht und damit Beeinträchtigungen des als Winterquartier genutzten Tunnel 

Forst minimiert. Für die Mopsfledermaus wird vor allem das Entfernen der Rückwände der Nischen und 

ggf. Öffnen der dahinter befindlichen Abdeckung als wirksame Maßnahme angesehen. 

S 14 Gerichtete Beleuchtung 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung der Störung der Mopsfledermaus durch Licht 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Beleuchtung außerhalb der tatsächlichen Arbeitsbereiche (z.B. Zufahrten, Fluchtwege) ist so auszu-

richten, dass das obere Dritte des Tunnelgewölbes nicht beleuchtet wird.  

 Außerhalb der Tunnel ist ebenfalls eine nach unten gerichtete insektenfreundliche Beleuchtung (Wel-

lenlänge über 540 nm, Farbtemperatur < 2.700 K, möglichst geringe Leuchtstärke) zu installieren 

Wirksamkeit: 

Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), wird 

durch die gerichtete Beleuchtung vermieden, dass Hangplätze direkt angestrahlt werden bzw. die Fle-

dermäuse vor den Tunneln vergrämt werden. Somit werden Störungen der Mopsfledermaus vermieden. 

S 15 Zeitliche Steuerung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Verletzung der Mopsfledermaus durch die Ansaugwirkung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Es erfolgt eine zeitliche Steuerung der Lüfter. Diese werden am Morgen eine Stunde nach und am 

Abend eine Stunde vor Sonnenuntergang an- bzw. ausgeschaltet.  

Wirksamkeit: 
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Durch die zeitliche Taktung der Geräte außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse kann eine Verlet-

zung von Tieren vermeiden werden. 

S 16 Vergitterung der Tunnelportale 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung einer Beeinträchtigung des Kaltluftstroms in den Tunneln 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Vergitterungen an allen 4 Tunnelportalen am Eingang zum Fledermausbereich werden so vor-

genommen, dass sich das feine Gitter außen auf dem Drahttor befindet. Die Vergitterungen an den 

vier Eingängen zum Fledermausbereich werden weiterhin jährlich auf ein Zusetzen mit Laub etc. 

überprüft und das Laub wird entfernt. Überprüfung und Dokumentation durch die UBB (S 11) im 

ersten Jahr im September und erneut mehrmals nach Laubfall. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Laubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass der Kaltluftstrom in den Tunneln nicht beeinträchtigt wird. 

S 17 Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung des Einwanderns von Fledermäusen in den Bahnbereich über undichte Stellen  

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Dichtheit der Abschlüsse (vgl. Kapitel 3.1) wird durch die UBB/Fledermausexperte (S 11) bestätigt 

und undichte Abschlüsse werden abgedichtet und durch die UBB freigegeben werden.  

 Die Dichtheit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Gewölbe sowie zwischen Trennwand und 

Einhausung im Sinne einer dauerhaft fledermaussicheren/-dichten Konstruktion wird vom Vorhaben-

träger zugesagt.  

 Im Zuge der 3-jährlichen Inspektion ist die Dichtheit der Übergänge zwischen Trennwand und Ein-

hausung sowie zwischen Trennwand und Tunnel zu prüfen. Nicht dichte Verschlüsse werden vor 

Wiederinbetriebnahme des Bahnverkehrs abgedichtet. Die Freigabe vor Wiederinbetriebnahme des 

Bahnverkehrs erfolgt durch eine visuelle Kontrolle durch die UBB (S 11) 

Wirksamkeit: 

Durch die Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge zwischen Trennwand und Gewölbe 

sowie zwischen Trennwand und Einhausung kann ein Einwandern der Tiere wirkungsvoll verhindert wer-

den, wodurch Tötungen oder Verletzungen der Großen Hufeisennase vermieden werden. 

S 18 Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Mopsfledermaus durch Stau-

bablagerungen 



98 6. Lebensraumtypen und Arten – Darstellung und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Juli 2022 Juni 2024 Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart 

PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART MOPSFLEDERMAUS 

(BARBASTELLA BARBASTELLUS) [1308] 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Staubentwicklungen sind während der Bauausführung durch geeignete Maßnahmen zu vermei-

den.  

 Sofern seitens der UBB (S 11) dennoch Staubablagerungen in den Spalten des Fledermausbereichs 

festgestellt werden, sind diese vor Beginn der Schwärmzeit (vor dem 15. Juli) zu entfernen. Damit 

dabei keine Fledermäuse zu Schaden kommen, sind eine Umweltbaubegleitung (UBB) mit voraus-

laufender Kontrolle auf Fledermausbesatz und ggf. das Aussparen entsprechender Bereiche oder 

eine Bergung/Umsetzen, ein Arbeiten mit geringem Wasserdruck und ggf. weitere durch die UBB 

vor Ort festzulegende Maßnahmen erforderlich. 

 Diese Vermeidungsmaßnahme ist soweit erforderlich auch bei Instandsetzungsarbeiten vorzusehen. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Staubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass es zu keiner Beeinträchtigung von Hangplätzen der Mopsfledermaus kommt. 

5. Bewertung der Beeinträchtigungen im Zusammenwirken mit anderen Plänen und 

Projekten 

Die Abfrage zu möglichen Summationswirkungen ergab für die Mopsfledermaus folgende kumulierend 

zu berücksichtigen Pläne und Projekte: 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung/Umbau Entwässerung: Ausbau des Schotters und der Bet-

tung inklusive Kalksteinauffüllung bis zur Felsoberkante, Rückbau des mittig angeordneten Sam-

melkanals, Ersatzneubau zweier Entwässerungsrinnen links und rechts der Bahn mit Anschluss 

neu zu errichtender Querleitungen zur Abführung des Wassers aus den Entwässerungsnischen 

und abschließender Eindeckung der Tunnelsohle mit grobkörnigem Kalkschotter 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung der Tunnelgewölbe: Ausbessern von Mauerwerksfugen, in ei-

nigen Bereichen flächiges, teils bewehrtes Verfüllen von Schadstellen im Gewölbe mit Spritzbe-

ton und Einbau von Laibungs- und Ulmendrainagen in die Tunnelschalen 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Mopsfledermaus konnte jedoch für die Projekte im Einzelnen aus-

geschlossen werden. (vgl. Kapitel 2.2.2). Da die Projekte die gleichen Lebensstätten betreffen, sind ku-

mulierende Wirkungen anzunehmen. Unter Berücksichtigung aller Wirkungen wird insgesamt von einer 

hohen Beeinträchtigung der Mopsfledermaus ausgegangen. Dies begründet sich insbesondere durch 

die entstehenden Beeinträchtigungen des antragsgegenständlichen Projekts. 

6. Darstellung der Notwendigkeit weiterer Schadensbegrenzungsmaßnahmen auf-

grund kumulativer Wirkungen 

Unter Berücksichtigung möglicher kumulierender Wirkungen wären zusätzliche Schadensbegrenzungs-

maßnahmen erforderlich. Vorliegend werden durch die vorgesehenen Schadensbegrenzungsmaßnah-

men entstehende Beeinträchtigungen bestmöglich minimiert. Weitere Möglichkeiten der Schadensbe-

grenzung bestehen mit Blick auf das Projektziel nicht. 
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7. Abschließendes Bewertungsergebnis und Beurteilung der Erheblichkeit der Beein-

trächtigungen 

Für die Mopsfledermaus ist der geplante Einbau der Trennwandkonstruktion mit erheblichen Beein-

trächtigungen der Erhaltungsziele verbunden. 

Dies betrifft insbesondere das Erhaltungsziel Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsar-

men Höhlen, Stollen, Kellern, Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärm-

quartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation, für das eine Beeinträchtigung durch mögliche Indivi-

duenverluste der Mopsfledermaus aufgrund der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit 

der Maßnahmen S 4 - S 7 nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Für die Mopsfledermaus 

werden daher im Rahmen der Abweichungsprüfung (Kapitel 7) Maßnahmen zur Kohärenzsicherung vor-

gesehen. 

8. Bewertung möglicher Auswirkungen auf FFH-Gebiete mit funktionalem Zusammen-

hang 

Im Einzugsbereich der Tunnel als Winterquartier der Mopsfledermaus (30 km-Radius) liegen die FFH-

Gebiete Schönbuch (DE 7420-341) und Freudenstädter Heckengäu (DE 7516-341), in denen die Mops-

fledermaus gemeldet wurde. Direkte Auswirkungen auf diese FFH-Gebiete sind durch das Vorhaben 

auszuschließen. Unter Berücksichtigung der Betroffenheit von sporadisch vorkommenden Einzelindivi-

duen der Mopsfledermaus im FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten kön-

nen auch indirekte Auswirkungen ausgeschlossen werden. Insgesamt sind daher keine erheblichen 

Auswirkungen auf FFH-Gebiete im funktionalen Zusammenhang für diese Art anzunehmen. 
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6.2.3 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus) [1321] 

PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART WIMPERFLEDERMAUS 

(MYOTIS EMARGINATUS) [1321] 

1. Ansprüche und Verbreitung der Anhang II-Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Die Wimperfledermaus gilt als typischer Kulturfolger und nutzt im Sommer vor allem Gebäudequartiere 

wie beispielsweise Dachstühle oder Viehställe (STECK & BRINKMANN 2015). Im Winter sind die Tiere über-

wiegend in unterirdischen Quartieren wie Höhlen oder Stollen zu finden (DIETZ et al. 2016).  

Die Wimperfledermaus gilt als eine strukturgebundene Art, die ihre Beutearthropoden häufig direkt von 

der Vegetation absammelt (BRAUN & DIETERLEN 2003). Als Jagdhabitat dienen hierbei sowohl Viehställe 

als auch Wälder oder bachbegleitende Vegetation (DIETZ et al. 2016). Im Gegensatz zur Bechsteinfle-

dermaus oder den Langohrfledermäusen ortet die Wimperfledermaus ihre Beuteinsekten jedoch aktiv 

(durch Ultraschall) (STECK & BRINKMANN 2015). 

Wimperfledermäuse verlassen ihre Winterquartiere vergleichsweise spät, zum Teil erst im Mai, und sind 

zwischen Mai und September in den Sommerlebensräumen anzutreffen (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Im Spätsommer zeigen Wimperfledermäuse häufig Schwärmverhalten vor allem vor individuenstarken 

Winterquartieren (STECK & BRINKMANN 2015). 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg (BFN 2019, BRAUN & DIETERLEN 2003, LUBW 

2019b) 

Die Wimperfledermaus kommt vor allem in Südeuropa vor, weshalb ihre nördliche Verbreitungsgrenze 

durch den südlichen Teil Deutschlands verläuft. In Deutschland kommt die Art daher hauptsächlich in 

Bayern, Baden-Württemberg, Rheinland-Pfalz, dem Saarland sowie Nordrhein-Westfalen vor. In Baden-

Württemberg beschränken sich Nachweise auf den südwestlichen Teil des Landes. Wochenstuben wer-

den vor allem in der Rheinebene, Winterquartiere eher in höheren Lagen (Schwarzwald, Schwäbische 

Alb) nachgewiesen. 

Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg wird als ungünstig-unzureichend angegeben 

(LUBW 2019a). 

2. Bestand, Erhaltungszustand und Erhaltungsziele im Schutzgebiet und im detailliert 

untersuchten Bereich 

Bestand im Schutzgebiet (RP KARLSRUHE 2020) 

Im Rahmen der MaP-Erstellung wurden keine gezielten Erfassungen der Wimperfledermaus durchge-

führt. Vielmehr wurde auf bestehende Daten aus Artenschutzgutachten und ergänzenden Bestandskon-

trollen zum Unteren Neubulacher Stollen sowie auf seitens des Vorhabenträgers im Vorfeld des antrags-

gegenständlichen Vorhabens erhobene Daten zurückgegriffen. Bis zur Erstellung des Managementplans 

lagen Bestandserfassungen aus dem Neubulacher Stollen aus den Jahren 2012, 2015, 2017 und 2019 

vor sowie für die Tunnel Hirsau und Forst die Erhebungen von Nagel aus den Jahren 2010, 2011 und 

2014, die Winterquartierzählungen aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 sowie die Ergebnisse des Licht-

schranken-Foto-Monitorings für den Zeitraum September 2015 bis August 2018. 

Abgrenzung Lebensstätten: Für die Wimperfledermaus wurden im FFH-Gebiet die nachzumeldenden 

Tunnel Forst und Hirsau sowie der Untere Neubulacher Stollen abgegrenzt. Dabei wurde der Untere 

Neubulacher Stollen als langjährig genutztes Winterquartier, der Tunnel Hirsau als Schwärmquartier und 

Sommerlebensraum, der Tunnel Forst als Sommerlebensraum sowie das Nagoldtal als Lebensraum mit 
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Leitfunktion zu anderen Quartieren eingestuft. Insgesamt wurde daher für diese Art im FFH-Gebiet ca. 

161 ha Lebensstätte in zwei bestehenden und vier zukünftigen Teilgebieten abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der Habitate:  

Die Habitatqualität der Lebensstätten der Wimperfledermaus wird im FFH-Gebiet insgesamt mit der 

Wertstufe C (durchschnittlich bis beschränkt) bewertet. Obwohl die Qualität der Lebensstätten allesamt 

mit gut bewertet wurden, begründet sich dies mit den nur wenigen vorhandenen geeigneten Jagdhabita-

ten für diese Art und den Barrieren, die eine Anbindung an weiter entfernte wärmebegünstigte Gegenden 

einschränken. 

Der Zustand der Population, die sich im FFH-Gebiet vermutlich auf unregelmäßig auftretende Einzeltiere 

beschränkt, wird ebenfalls mit der Wertstufe C (durchschnittlich bis beschränkt) bewertet. 

Insgesamt wird der Erhaltungszustand der Art im FFH-Gebiet mit C (durchschnittlich bis beschränkt) 

bewertet. 

Erhaltungsziele (gemäß RP KARLSRUHE 2020) 

 Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und -außen-

rändern  

 Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, Hecken, Feldge-

hölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, (Streuobst-)Wiesen, Äckern  

 Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bau-

werken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Ein-

flugsituation  

 Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen Dachräumen so-

wie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren als Sommer- und 

Zwischenquartiere  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere günstige 

Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren  

 Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließlich der wichtigen 

Funktion von Viehställen als Jagdhabitate  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere In-

sekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen  

 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen 

sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien 

Entwicklungsziele (gemäß RP KARLSRUHE 2020) 

 Verbesserung der Hangplatzmöglichkeiten in den Winterquartieren 

 Aufwertung der Jagdgebiete außerhalb des FFH-Gebiets im Umfeld der Tunnel sowie zur Ver-

netzung mit den FFH-Gebieten Calwer Heckengäu und Gäulandschaft an der Würm 
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Vorkommen im detailliert untersuchten Bereich (eigene Erfassungen, ausführliche Darstellung in 

GÖG & CHIROTEC 2020) 

Im Rahmen der Erfassungen an den Tunneln wurde das Auftreten der Wimperfledermaus über einen 

Zeitraum von mehr als fünf Jahren detailliert untersucht. 

Die Wimperfledermaus nutzt weder den Tunnel Hirsau noch den Tunnel Forst zur Überwinterung. Wäh-

rend der Sommermonate nutzt die Wimperfledermaus allenfalls den Tunnel Hirsau für gelegentliche 

Jagdflüge. Tagesquartiere sind in dieser Zeit in den Tunneln nicht anzunehmen. Während der Schwärm-

phase trat die Art zwischen Mitte Juli und Mitte September mit sehr geringer Aktivität am Tunnel Hirsau 

auf. Im Tunnel Forst kommt die Art in dieser Zeit nicht vor. 

Insgesamt scheint für die Wimperfledermaus daher nur der Tunnel Hirsau eine geringe Bedeutung als 

Schwärmquartier und als Jagdgebiet aufzuweisen. 

3. Beeinträchtigung der Art durch das Vorhaben 
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4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Baubedingt kann es bei den punktuellen Eingriffen in die Hohlräume hinter der Tunnelschale sowie 

dem geplanten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung betriebsbedingter Indivi-

duenverluste (S 5, s. Ausführungen unter Wirkfaktor 4-3) zur Verletzung oder Tötung von Wimper-

fledermäusen kommen. Dies ist gemäß BFN (o. J.a)15 i. d. R. als erhebliche Beeinträchtigung zu 

werten. Da die Wimperfledermaus jedoch nicht in den Tunneln Forst und Hirsau zu überwintern 

scheint und auch während der Schwärmphase und der Sommermonate nur sporadisch an den 

Tunneln vorkommt, ist das Mortalitätsrisiko vorliegend als gering einzustufen. Das verbleibende 

Restrisiko und die daraus resultierende Beeinträchtigung kann darüber hinaus durch das morgend-

liche Ausleuchten der Arbeitsbereiche (S 3) bei gleichzeitiger Schaffung beruhigter Bereiche durch 

das abschnittsweise Arbeiten (S 10) erheblich reduziert werden. Zusätzlich wird das Tötungsrisiko 

durch die ökologische Baubegleitung (S 11), die die entsprechenden Arbeitsbereiche vor Eingriffen 

in das Mauerwerk kontrolliert, ggf. vorhandene Fledermäuse aus den gefährdeten Bereichen ent-

nimmt, in ungefährdete Bereiche umsetzt und die Bereiche anschließend für die Arbeiten freigibt 

sowie der Schaffung von Fluchtmöglichkeiten (S 12) weiter minimiert werden.  

Im Zusammenhang mit dem geplanten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung 

betriebsbedingter Individuenverluste (S 5), können baubedingte Verletzungen oder Tötungen der 

Wimperfledermaus vermieden werden, indem mindestens eine Woche vor den geplanten Spalten-

verschlüssen alle tiefreichenden Spalten im zukünftigen Bahnbereich mit einer Folie so verschlos-

sen werden, dass ein Ausfliegen noch möglich ist, aber keine Individuen mehr einfliegen können 

(S 5). Durch eine zusätzliche Sichtkontrolle und Freigabe der geplanten Arbeitsbereiche durch die 

ökologische Baubegleitung (S 11), können auch bei diesen Arbeiten Individuenverluste der Wim-

perfledermaus nahezu ausgeschlossen werden. 

Durch den Einsatz von mobilen Lüfter im unmittelbaren Umfeld der jeweiligen Arbeitsbereiche in 

den Tunneln kann es zur Tötung bzw. Verletzung von Individuen durch die starke Ansaugwirkung 

der Geräte kommen. Durch eine zeitliche Beschränkung des Einsatzes der Lüfter von einer Stunde 

                                                           
15 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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nach Sonnenaufgang bis einer Stunde vor Sonnenuntergang (S 15) in Kombination mit einer Um-

weltbaubegleitung (S 11) kann eine Tötung bzw. Verletzung der Wimperfledermaus in diesem Zu-

sammenhang ausgeschlossen werden.  

Insgesamt wird daher baubedingt von einer sehr geringen Beeinträchtigung durch Individuen-

verluste ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt durch die Bautätigkeit auf. Sie wirken in der 

Regel kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese 

Wirkfaktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich negative Auswirkungen, beispielsweise 

die Quartieraufgabe, zufolge haben. Dabei gilt die Wimperfledermaus als besonders empfindlich 

gegenüber Störungen, da bei dieser Art schon mehrfach die Aufgabe eines Quartiers in Folge von 

Störungen dokumentiert wurde (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Vorliegend nutzt die Wimperfleder-

maus ausschließlich den Tunnel Hirsau während der Schwärmzeit sporadisch als Quartier. Durch 

die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten in den Tunneln (S 1) und den daran angrenzenden 

Bereichen werden baubedingte Störungen der Wimperfledermaus bestmöglich vermieden. 

Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Vor allem 

während der Schwärmphase, wenn übertagende Individuen der Wimperfledermaus im Tunnel 

Hirsau anzunehmen sind, muss daher die Beleuchtung auf das Minimum reduziert werden. Durch 

die Installation einer Zeitschaltuhr (S 2) und einer gerichteten Beleuchtung (S 14) kann sicherge-

stellt werden, dass die Tunnel, mit Ausnahme der Vergrämungsbereiche (vgl. S 3), während der 

nächtlichen Aktivitätszeiten nicht beleuchtet werden und ausreichend Dunkelbereiche für ggf. über-

tagende Wimperfledermäuse vorhanden sind.  

Unter Berücksichtigung der lediglich sporadischen Nutzung des Tunnels Hirsau und der geplanten 

Maßnahmen, ist daher von einer sehr geringen Beeinträchtigung der Wimperfledermaus und 

der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

6-2 Organische Verbindungen 

Im Rahmen der Bauarbeiten können durch die eingesetzten Maschinen organische Verbindungen 

wie Öle oder Schmierstoffe auftreten, die mit negativen Auswirkungen für die Fledermäuse verbun-

den sein könnten. Der Eintrag von Schadstoffen kann jedoch unter Berücksichtigung eines sach-

gerechten Umgangs mit Gefahrstoffen etc. unter der Einhaltung aller hierfür geltender Vorschriften 

als unerheblich eingestuft werden. 

Gemäß MESCHEDE & RUDOLPH (2004) stellen unter den organischen Verbindungen für Fleder-

mäuse insbesondere chlorierte Kohlenwasserstoffe eine Gefährdung dar, da diese bereits in ge-

ringen Konzentrationen die Echoortung beeinflussen können. Diese sind beispielsweise in Pflan-

zenschutzmitteln enthalten. Da diese Substanzen jedoch in den Tunneln nicht zum Einsatz kom-

men werden, ist vorliegend keine Beeinträchtigung anzunehmen. 
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Insgesamt sind baubedingt keine Beeinträchtigungen der Wimperfledermaus durch organische 

Verbindungen zu erwarten. 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

Gemäß FRANK (1971, zitiert in BFN o. J.a)16 ist anzunehmen, dass Fledermäuse verrußte Höhlen 

meiden, weshalb durch diesen Wirkfaktor gegebenenfalls eine Beeinträchtigung zu erwarten ist. 

Baubedingt ist durch den Einsatz von Maschinen und den damit verbundenen Abgasen mit der 

Entstehung von Schadstoffen zu rechnen. Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten auf 

die Sommermonate (S 1), in der die Wimperfledermaus allenfalls am Tunnel Hirsau sporadisch 

vorkommt, sind direkte Auswirkungen auf diese Art nicht anzunehmen. Darüber hinaus sind auf-

grund der zu prognostizierenden Menge der ausgestoßenen Schadstoffe und der ergänzend zur 

natürlichen Bewetterung vorgesehenen Belüftung der Tunnel, die in Kombination zu einem Ab-

transport der Schadstoffe aus den Tunneln führen, keine weiteren negativen Auswirkungen auf die 

Wimperfledermaus anzunehmen. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung der Wimperfledermaus durch Ab-

gase oder vergleichbare Schadstoffe ausgegangen. 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Gemäß BFN (o. J.a)17 liegen derzeit keine Hinweise auf eine Relevanz des Wirkfaktors auf Fle-

dermäuse. Gemäß der Stellungnahme der HNB vom 19.10.2023 ist jedoch bekannt, dass ver-

staubte Bereiche und Spalten von Fledermäusen nicht als Hangplätze genutzt werden. Beim Ein-

bau der Trennwand ist von staubintensiven Arbeiten wie z.B. den Bohrungen zum Setzen der Anker 

auszugehen. Durch die bestmögliche Vermeidung von Staubentwicklung während der Arbeiten in 

den Tunneln und die Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen nach Abschluss der Ar-

beiten (S 18), kann jedoch eine mögliche Beeinträchtigung wirksam vermieden werden. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung der Wimperfledermaus durch 

Staubablagerungen ausgegangen. 

                                                           
16 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
17 Zuletzt abgerufen am 25.06.2024. 
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1-1 Überbauung / Versiegelung 

Anlagebedingt werden im Zusammenhang mit dem Einbau der Trennwandkonstruktion Spalten und 

Fugen, die als potenzielle Hangplätze für Fledermäuse dienen überbaut und stehen den Fleder-

mäusen daher zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Gemäß BFN (o. J.a)16 sind hierbei für die Wim-

perfledermaus regelmäßig Beeinträchtigungen anzunehmen.  

Wimperfledermäuse bevorzugen wärmere Winterquartiere in denen sie meist frei hängend (an der 

Decke oder den Wänden) gefunden werden (BRAUN & DIETERLEN 2003). Bei den visuellen Winter-

quartierzählungen wurden bisher nie überwinternde Wimperfledermäuse in den Tunneln dokumen-

tiert, weshalb anzunehmen ist, dass die Tunnel nicht zur Überwinterung genutzt werden. Da die 

Wimperfledermaus jedoch während der Schwärmphase sporadisch am Tunnel Hirsau auftritt, sind 

einzelne Quartiere während dieser Zeit nicht gänzlich auszuschließen. 

Durch den Einbau der Trennwandkonstruktion werden der Wimperfledermaus die Spalten im Bahn-

bereich zukünftig nicht mehr als Hangplatz zur Verfügung stehen. Da im Rahmen der durchgeführ-

ten Erkundungsbohrungen Hinweise gefunden wurden, dass hinter der Gewölbeschale weitere 

Spalten und Hohlräume vorhanden sind (SPANG 2020b), die potenzielle Hangplätze für Wimperfle-

dermäuse darstellen und im Zuge der Tunnelsanierung Ersatzbohrungen vorgesehen sind, die den 

Zugang zu diesen Bereichen ermöglichen (vgl. Anhang 9.6), kann davon ausgegangen werden, 

dass für die sporadisch vorkommenden Wimperfledermäuse auch nach dem Einbau der Trennwand 

ausreichend Hangplätze zur Verfügung stehen. 

Insgesamt ist durch den Einbau der Trennwand keine Beeinträchtigung der Lebensstätte der 

Wimperfledermaus zu erwarten. 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Durch den Bau der Rettungstreppe im östlichen Voreinschnitt des Tunnels Forst, wird in diesem 

Bereich zukünftig überwiegend Ruderalvegetation aufwachsen, größere Bäume oder Sträucher sind 

in diesem Bereich nicht möglich.  

Als strukturgebundene Fledermausart (BRINKMANN et al. 2012) weist die Wimperfledermaus eine 

besondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, wenn durch Eingriffe beispielsweise 

Leitlinien betroffen sind, entlang derer Transferflüge erfolgen (DIETZ et al. 2016). Demnach können 

die Eingriffe in die bestehende Vegetation mit negativen Auswirkungen für diese Art verbunden 

sein. Da die bestehende Vegetation anlagebedingt lediglich auf einem ca. 8 m breiten Streifen in 

der bahnrechten Böschung des östlichen Voreinschnitts durch die geplante Rettungstreppe unter-

brochen werden wird, ist die Funktion der Leitstrukturen auch in diesem Bereich gegeben. Darüber 

hinaus ist außerdem davon auszugehen, dass eine Orientierung auch anhand der bestehenden 

Topografie erfolgt, da vor allem am betroffenen Portal der Einschnitt sehr tief ist und daher eine 

Orientierung auch entlang der bestehenden Böschungen erfolgen wird. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung der Lebensstätte 

der Wimperfledermaus auszugehen. 
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3-5 Veränderung der Temperaturverhältnisse 

Eine signifikante Änderung der Temperaturverhältnisse kann sich insbesondere in Quartieren ne-

gativ für die Wimperfledermaus auswirken (BFN o. J.a)18. Vor allem während des Winterschlafs 

können sich nicht optimale Temperaturverhältnisse negativ auf die Überlebenswahrscheinlichkeit 

auswirken. Während zu hohe Temperaturen zu vermehrten Aufwachraten führen können und damit 

einen erhöhten Energiebedarf und einen vermehrten Abbau der Fettreserven zur Folge hätten, kön-

nen zu niedrige Temperaturen zu einem Erfrieren winterschlafender Individuen führen (DAVIS 1970, 

RANSOME 1971, SPEAKMAN & RACEY 1989). 

Gemäß dem bauphysikalischen Gutachten sind durch den Einbau der Trennwand allenfalls gering-

fügige Temperaturerhöhungen (0,3 Kelvin) im Fledermausbereich anzunehmen (KURZ & FISCHER 

2018). Dies begründet sich vor allem mit dem bestehenden Luftstrom in Längsrichtung der Tunnel, 

der maßgeblich für das Klima in den Tunneln verantwortlich ist und der durch den Einbau der Trenn-

wand nicht beeinträchtigt wird. Auch unter Berücksichtigung der großen tages- und jahreszeitlichen 

Temperaturschwankungen in den Tunneln (vgl. GÖG & CHIROTEC 2020), ist daher nicht von einer 

signifikanten Änderung der Temperaturverhältnisse auszugehen. Darüber hinaus ist hierbei zu be-

rücksichtigen, dass die Wimperfledermaus in den Tunneln nicht überwintert. 

Die Vergitterungen an den Tunnelportalen bestehen aus einem grobem Drahtgeflecht und einem 

feinmaschigen Gitter, welches von innen auf dieses angebracht wurde und durch Laub zugesetzt 

werden kann. Durch das Zusetzen mit Laub wird der für die günstigen Eigenschaften des Tunnels 

als Winterquartier wichtige Kaltluftdurchfluss herabgesetzt, insbesondere dann wenn der Quer-

schnitt im zukünftigen Fledermausbereich deutlich verkleinert ist. Um dies zu vermeiden, werden 

die feinen Fitter außen auf dem Drahtrohr angebracht und die Vergitterungen an den vier Eingängen 

des Fledermausbereiches jährlich auf das Zusetzen mit Laub kontrolliert und dieses ggf. entfernt 

(S 16).  

Insgesamt ist daher durch die anlagebedingte geringfüge Änderung der Temperaturverhältnisse 

von keiner Beeinträchtigung der Wimperfledermaus oder der Habitatqualität ihrer Lebensstätte 

auszugehen. 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Anlagebedingt ist durch den Einbau der Trennwandkonstruktion mit einer Beeinträchtigung der Tun-

nel als Schwärmquartier zu rechnen. Da die Wimperfledermaus lediglich am Tunnel Hirsau gele-

gentlich Schwärmverhalten zeigt, sind in diesem Zusammenhang allenfalls Beeinträchtigung des 

Schwärmquartiers am Tunnel Hirsau denkbar. Während des Modellversuchs 2018 wurde zeigte die 

Wimperfledermaus nicht am Nordportal des Tunnels Hirsau lediglich eine sehr geringe Aktivität do-

kumentiert, weshalb keine artspezifischen Aussagen für diese Art getroffen werden können. Insge-

samt zeigen jedoch die Ergebnisse des Modellversuchs, dass die meisten Fledermausarten auf den 

Aufbau der provisorischen Trennwand reagiert haben, indem sie ihre Aktivität zunächst an das Süd-

portal verlagerten, das zu diesem Zeitpunkt noch unverändert war. Nach der Verlängerung des Ver-

suchsaufbaus bis in den südlichen Einschnitt verteilte sich die Aktivität der meisten Fledermausarten 

an den beiden Portalen jedoch wieder wie üblich. In den Tunneln konnte während des Versuchs 

auch immer Fledermäuse im zukünftigen Fledermausbereich beobachtet werden, die dort ein ähn-

liches Verhalten wie in den Referenzphasen zeigten. Weiterhin konnte in dieser Zeit beobachtet 

                                                        
18 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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werden, dass sich ein Teil der Schwärmaktivität aus dem Tunnel heraus in den angrenzenden Ein-

schnitt, insbesondere in den Bereich oberhalb der Portale, verlagert hat (detaillierte Ausführungen 

s. GÖG & CHIROTEC 2020). Im zukünftigen Fledermausbereich wurden jedoch regelmäßig einzelne 

und Gruppen von Fledermäusen beobachtet. Auch wenn das Flugverhalten insgesamt geradliniger 

und die Verweildauer im Tunnel reduziert war, konnten keine Verhaltensänderungen hinsichtlich 

des Explorationsverhaltens und der Spalteneinflüge festgestellt werden (GÖG & CHIROTEC 2020). 

Basierend auf diesen Erkenntnissen wir daher derzeit davon ausgegangen, dass sich der Schwärm-

bereich zwar zukünftig vermehrt in die Einschnittsbereiche verlagern wird, es jedoch nicht zu einem 

ausgeprägten Meideverhalten kommen wird. 

Es ist anzunehmen, dass diese Beobachtungen auch auf die Wimperfledermaus übertragbar sind, 

weshalb es unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse unwahrscheinlich erscheint, dass die ge-

plante Trennwandkonstruktion mit nachhaltigen negativen Auswirkungen, die beispielsweise eine 

dauerhafte Abwanderung der Wimperfledermaus zur Folge hätte, verbunden ist. Das im Modellver-

such 2018 beobachtete Ausweichverhalten zu Beginn des Versuchs zeigt jedoch, dass die Trenn-

wand eine Beeinträchtigung für die Fledermäuse, und damit vermutlich auch für die Wimperfleder-

maus, darstellt. Um die Beeinträchtigungen des Schwärmquartiers für die Wimperfledermaus best-

möglich zu minimieren, werden die Einschnittsbereiche im unmittelbaren Umfeld der Tunnelportale 

so gestaltet, dass das Schwärmen in diesem Bereich gefördert wird (S 4). Darüber hinaus wird die 

Einhausung in diesem Bereich mit einer massiven Bauweise geplant, damit ein störungsarmer Be-

reich entsteht und damit das Schwärmen unterstützt wird.  

Insgesamt ist daher durch den Einbau der Trennwand mit einer geringen Beeinträchtigung der 

Wimperfledermaus oder der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 
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2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Betriebsbedingt werden regelmäßige Gehölzrückschnitte entlang der Trasse erforderlich. 

Als strukturgebundene Fledermausart (BRINKMANN et al. 2012) weist die Wimperfledermaus eine 

besondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, wenn durch Eingriffe beispielsweise 

Leitlinien betroffen sind, entlang derer Transferflüge erfolgen (DIETZ et al. 2016). Demnach können 

die Eingriffe in die bestehende Vegetation mit negativen Auswirkungen für diese Art verbunden sein. 

Um diese Auswirkungen zu minimieren, wird daher die Vegetation in den Einschnitten so gestaltet, 

dass sie als Leitstruktur für die Wimperfledermaus dienen kann (S 4). Pflegeschnitte sind in Abstim-

mung mit der ökologischen Baubegleitung (S 11) so durchzuführen, dass die Leitfunktion der Vege-

tation dauerhaft gewährleistet ist (S 4). 

Darüber hinaus ist außerdem davon auszugehen, dass eine Orientierung auch anhand der beste-

henden Topografie erfolgt, da die Einschnitte zum Teil sehr tief sind und daher eine Orientierung 

auch entlang der bestehenden Böschungen erfolgen wird. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung für die Wimperfle-

dermaus oder der Qualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Betriebsbedingt stellt insbesondere in den Tunneln die direkte Kollision der Wimperfledermaus mit 

dem fahrenden Zug und die Verwirbelungen ein Tötungsrisiko dar. Durch die Unterteilung der Be-
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standstunnel, in je einen Bahn- und einen Fledermausbereich, wird die Kollision im zukünftigen Fle-

dermausbereich vollständig verhindert. Um zu vermeiden, dass die Fledermäuse vom Fledermaus-

bereich in die Bahnkammer einwandern und es dadurch zu keiner Tötungen bzw. Verletzungen von 

Individuen kommt, ist die Dichtigkeit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Tunnelgewölbe so-

wie zwischen Trennwand und Einhausung von der UBB zu kontrollieren und freizugeben (S 17).  

Um den Fledermäusen im Fledermausbereich den größtmöglichen Flugraum zu ermöglichen, sind 

die Trennwand und die Einhausung sehr eng an das Lichtraumprofil gemäß Eisenbahn-Bau- und 

Betriebsordnung angelehnt. 

Ein Einfliegen oder Einwandern der Wimperfledermaus in die Einhausung und den Bahnbereich 

muss aufgrund des dort gegebenen sehr hohen Tötungsrisikos soweit wie möglich verhindert wer-

den. Durch die Verlängerung der Einhausung in die Voreinschnitte, den Verschluss der Spalten im 

Bahnbereich (S 5), einer geeigneten Gestaltung der Einschnitte (S 4) und des Eingangsbereiches 

der Einhausung (S 6) sowie der vollständige Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- 

und Winterperiode nach der baulichen Fertigstellung und die Vergrämung der Fledermäuse am Ein-

gang der Einhausung (S 7) wird über verschiede Ansätze ein Einfliegen der Fledermäuse in die 

Einhausung und den Bahnbereich verhindert. Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass sich 

die Wirkungen der einzelnen Maßnahmen summieren und vor allem durch die Kombination dieser 

ihre Wirkung entfalten. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Sichtprüfungen erforderlich, bei 

der beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspek-

tion erfolgt rein visuell und ist damit nicht mit einer Tötung von Fledermäusen verbunden. Alle drei 

Jahre wird im Rahmen einer sog. Großen Tunnelinspektion eine handnahe Sichtprüfung der Stahl-

betoneinhasung bzw. –trennwand vorgenommen. ist jedoch das manuelle Abklopfen des gesamten 

Mauerwerks erforderlich, das nur durch ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkon-

struktion möglich ist (MIC 2022). Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere in den 

Bahnbereich fliegen und dort mit dem fahrenden Zug kollidieren. Durch die zeitliche Beschränkung 

der Inspektion auf die Sommermonate und der Einstellung des Bahnverkehrs während der dreijähr-

lichen Inspektionen (S 9), kann jedoch eine Tötung der Wimperfledermaus wirksam verhindert wer-

den. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen wird betriebsbedingt von einer geringen Beeinträchti-

gung der Wimperfledermaus ausgegangen. 

Dennoch wird unter Berücksichtigung der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit des 

Schadensbegrenzungsmaßnahmenbündels S 4 bis S 7 im Hinblick auf das Verhindern von Einflü-

gen in die Einhausung (s. Wirksamkeitsprognosen unter Pkt. 4 des Formblatts) und des Urteils des 

Europäischen Gerichtshofs vom 26.04.2017 (Az.: C-142/16) wonach aus wissenschaftlicher Sicht 

kein vernünftiger Zweifel daran bestehen darf, dass sich ein Projekt nachteilig auf das betreffende 

Gebiet auswirken kann, von einer hohen Beeinträchtigung ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt betriebsbedingt auf und sind hinsichtlich ihrer 

Quelle im Wesentlichen auf den fahrenden Zug zurückzuführen. Sie wirken daher in der Regel 
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kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese Wirk-

faktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich negative Auswirkungen, beispielsweise 

die Quartieraufgabe, zufolge haben. Es gibt jedoch keine systematischen Untersuchungen zur 

Empfindlichkeit der Wimperfledermaus gegenüber Störungen an Quartieren. Sie gilt in Quartieren 

jedoch als störungsempfindliche Art (BRAUN & DIETERLEN 2003). Vor allem während des Winter-

schlafs können Störungen, die zu einem Aufwachen von Fledermäusen führen, mit negativen Aus-

wirkungen verbunden sein. Da in den Tunneln keine Wimperfledermäuse überwintern, beschrän-

ken sich Störungen allenfalls auf wenige Individuen der Wimperfledermaus während des Sommers 

und der Schwärmphase. Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen 

Beeinträchtigung führen, da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann 

(VOIGT et al. 2018). Durch den Einbau der Lärmschutzelemente als Trennwandkonstruktion in den 

Tunneln und der massiven Bauweise der Einhausung im Schwärmbereich wird ein Großteil der 

betriebsbedingten Emissionen erheblich reduziert, so dass Licht und optische Reize im Fleder-

mausbereich nicht auftreten werden. Auch der entstehende Lärm wird durch diese Elemente deut-

lich reduziert, so dass insbesondere im Ultraschallbereich eine erhebliche Lärmminderung zu er-

warten ist (KUNZ & FISCHER 2018). Durch die Minimierung der Emissionen im Fledermausbereich 

und unter Berücksichtigung der Tatsache, dass sich die verbleibenden Störungen auf wenige Indi-

viduen außerhalb der störungsempfindlichen Zeiten (Wochenstuben und Winterquartiere) be-

schränken, ist daher eine geringe Beeinträchtigung anzunehmen. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Inspektionen erforderlich, bei der 

beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspektion 

erfolgt visuell während alle drei Jahre das manuelle abklopfen des gesamten Mauerwerks erfor-

derlich ist, welches ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkonstruktion erfordert (MIC 

2022). Vor allem bei der dreijährlichen Inspektion kommt es daher zu Lärm, Licht und Erschütte-

rungen, die sich jedoch auf einen kurzen Zeitraum und auf die weniger störungsempfindlichen Zei-

ten (S 9) beschränken, in denen nur wenige Individuen den Tunnel Hirsau sporadisch nutzten. 

In Bezug auf betriebsbedingte Wirkungen ist daher von einer geringen Beeinträchtigung der 

Wimperfledermaus und der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4. Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung  

S 1 Bauzeitenbeschränkung für die Arbeiten in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung der Störung übertagender sowie schwärmender Individuen durch die Arbeiten in den Tun-

neln. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind grundsätzlich 

nur zwischen 1. Mai 15. Mai und Mitte September möglich. (Kann für die Wimperfledermaus entfal-

len) 

 In der Zeit 15. Juli bis 15. September (Schwärmphase) sind die Arbeiten darüber hinaus auf die 

Tagstunden (zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. 
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 Eingriffe in die nicht einsehbaren Räume hinter den Gewölben nur im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte 

Juli. Für den Verschluss von nicht einsehbaren Spalten mit Anschluss an den Raum hinter die Ge-

wölbe gilt eine Beschränkung auf den Zeitraum (Anfang) Mitte Juni bis Mitte Juli, da in diesem Zeit-

raum die wenigsten übertagenden Fledermäuse in den Tunneln erfasst wurden. Die Anbringung von 

Reusenverschlüssen erfolgt eine Woche vor dem endgültigen Spaltenverschluss. 

 Arbeiten an den Tunnelgewölben sind ausschließlich nach Freigabe durch die ökologische Baube-

gleitung möglich (vgl. S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten auf die Tagstunden werden Störungen der Wimper-

fledermaus während der Schwärmphase vermieden. Die Wirksamkeit der Maßnahme wird durch die 

Kombination mit der Maßnahme S 11 (ökologische Baubegleitung) noch weiter erhöht. 

S 2 Einbau einer Zeitschaltuhr für die Beleuchtung in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung der Beeinträchtigung der Tunnel als Schwärmquartier der Wimperfledermaus. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 In beiden Tunneln ist eine Zeitschaltuhr zur Regelung der Beleuchtung sicherzustellen.  

 In der Zeit 15. Juli 01. Juli bis 15. September (Schwärmphase) ist die Beleuchtung auf die Tagstun-

den (zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. 

 In der Zeit von 165. September bis 30. April ist grundsätzlich keine Beleuchtung möglich. (kann für 

die Wimperfledermaus entfallen) 

 Die Beleuchtung in den genannten Zeiträumen nur in Verbindung mit den Schadensbegrenzungs-

maßnahmen S 3, S 10 und S 14. 

 Dauerhafte Beleuchtung des Bahnbereichs durch die Tunnelsicherheitsbeleuchtung (Leuchtstärke 1 

Lux) ist nach Fertigstellung der Trennwandkonstruktion in beiden Tunneln zu jeder Zeit zulässig. Die 

Fledermausbereiche haben nach Abschluss der Fertigstellung der Trennwandkonstruktion unbe-

leuchtet zu bleiben.  

 Die betriebsbedingten Tunnelinspektionen werden im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 

durchgeführt. Die Stahlbetoneinhausung bzw. –trennwand wird regelmäßig einer handnahen Sicht-

prüfung unterzogen. Diese kann zu jeder Jahres- und Tageszeit erfolgen. Die Dauer beschränkt sich 

hierbei auf ein paar Tage. Für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungszwecke ist in der Fleder-

mauskammer eine mobile Beleuchtung vorgesehen.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Beleuchtung in den Tunneln auf die Tagstunden wird die Qua-

lität des Schwärmquartiers für die Wimperfledermaus erhalten. 

S 3 Vergrämung in den Tunneln mittels Licht 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Individuenverlusten. 
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Maßnahmenbeschreibung: 

 In den beiden Tunneln sind die Bereiche, in denen zeitnah Arbeiten an den Gewölben (insbesondere 

Spaltenverschlüsse) erfolgen sollen und in denen nicht ganztägig (als Nachtbaustelle) gearbeitet 

wird, jeweils ab 2 Stunden vor Sonnenaufgang auszuleuchten.  

 Die Beleuchtung maximal auf den zeitnah anstehenden Arbeitsabschnitt ab 2h vor Sonnenaufgang 

zu beschränken, der an einem Arbeitstag (tagsüber) bearbeitet werden kann. Dieser ist auf ein Mini-

mum zu beschränken und darf maximal einen weiteren Abschnitt entsprechend der S 10 umfassen. 

 Insbesondere während der Schwärmzeit sind jedoch in beiden Tunneln Dunkelbereiche vorzusehen, 

in denen auch in den Morgenstunden keine Beleuchtung erfolgt. Da aus Gründen der Arbeitssicher-

heit nicht auf eine Sicherheitsbeleuchtung im gesamten Tunnel verzichtet werden kann, wird in die-

sem Zusammenhang auf die gerichtete Beleuchtung (S 14) verwiesen, die Dunkelbereiche in den 

für die Fledermäuse relevanten Quartierbereichen gewährleistet. 

 Am Morgen des Arbeitstags hat eine Kontrolle des Arbeitsbereiches und ggf. Bergung bzw. Umset-

zung von noch im Baubereich vorhandenen Fledermäusen durch die Umweltbaubegleitung zu erfol-

gen. 

 Die Ausführung und räumliche Abgrenzungen sind mit der ökologischen Baubegleitung (S 11) abzu-

stimmen 

Wirksamkeit: 

Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), werden 

die Tiere diese ausgeleuchteten Bereiche meiden und die dunkleren Bereiche als Hangplätze wählen. 

Dadurch werden Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen bei Eingriffen in potenzielle Hangplätze 

vermieden. 

S 4 Strukturelle Gestaltung der Einschnitte 

Maßnahmenziel: 

Erhalt von Leitlinien für Transferflüge zu den Schwärmquartieren der Wimperfledermaus sowie Minimie-

rung des Einflugs in die Einhausung. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Leitstrukturen werden so angelegt, dass sie angrenzende Wälder oder lineare Gehölzstrukturen mit 

dem Eingang des Fledermausbereichs verbinden. Dabei laufen diese möglichst lang an den Bö-

schungsoberkanten entlang und beginnen ab ca. 40 m vor den Portalen allmählich auf den Fleder-

mauseingang an den Portalen zuzulaufen. 

 Die Böschungsbereiche die unmittelbar an die Portale angrenzen (oberhalb sowie bis ca. 20 m Ent-

fernung vom Portal) sollten vollständig mit Vegetation bestanden sein. Da ein Aufwuchs von größe-

ren Bäumen in diesem Bereich aus Gründen der Verkehrssicherung nicht möglich ist, muss hier 

mindestens der Aufwuchs von Sträuchern gefördert werden.  

 Um den Schwärmbereich für die Fledermäuse nochmals aufzuwerten, ist das Dach der Einhausung 

bis ca. 40 m Entfernung vom Portal extensiv zu begrünen. 
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 Die Begrünung der Einhausung endet einige Meter vor den Tunnelportalen, damit die Einflugmög-

lichkeiten nicht zusätzlich verschmälert werden. Ansitzmöglichkeiten für Greifvögel sind zu vermei-

den. Hierzu werden im unmittelbaren Umfeld der Portale keine größeren Gehölze, auf denen Greif-

vögel landen könnten belassen. Von der Verwendung eines sehr glatten Materials, wie von der HNB 

in der Stellungnahme vom 19.10.2023 vorgeschlagen, wird abgesehen, da aus Sicht des Gutachter-

büros die Gefahr besteht, dass dadurch Irritationen bei der Ortung auftreten können. Das Auftreten 

von Greifvögeln (insbesondere des Waldkauzes) wir jedoch im Rahmen des Monitorings überwacht 

und im Einzelfall spezifische Maßnahmen geplant.  

 Der Bereich um den Eingang der Einhausung muss möglichst frei von Vegetation gehalten werden. 

Hierzu ist die Sicherheitszone am Eingang der Einhausung ±20 m zu versiegeln oder Schotter aus-

zubringen. Die Vegetation in den Böschungen muss bis zu den an der Böschungsoberkante verlau-

fenden Leitstrukturen möglichst niedrig gehalten werden. 

 Pflegeschnitte sind so durchzuführen, dass eine durchgängige Funktion der Leitstrukturen gegeben 

ist. Daher erfolgt dieser in verteilt liegenden Abschnitten, welche zusammen maximal ein Viertel des 

Gehölzbestandes umfassen. 

Wirksamkeit: 

Durch die strukturelle Gestaltung der Einschnitte wird das Auffinden der Portale für die Wimperfleder-

maus gefördert (erhöhte Attraktivität) und gleichzeitig das Einfliegen in die Einhausung erschwert (redu-

zierte Attraktivität). Dabei entfaltet sich die Wirkung im Hinblick auf das Verhindern des Einfliegens in die 

Einhausung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 5, S 6, und S 7 und S 11. Aufgrund der 

verbleibenden Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Moni-

toring vor Inbetriebnahme überprüft. 

S 5 Verschluss der Spalten im Bahnbereich 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einwandern der Wimperfledermaus in den Bahnbereich dauerhaft zu verhindern, werden in die-

sem Bereich alle Spalten verschlossen. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die offenen Fugen und Spalten im Bahnbereich werden verschlossen.  

 Dies erfolgt für die Mauerwerksfugen (Quer- und Längsfugen) in der Regel mittels Mörtel oder Spritz-

beton.  

 Die Blockfugen und Entwässerungsschlitze können in der Regel aus technischen Gründen nicht ver-

schlossen werden. Diese Spalten sind mit einem feinmaschigen Gitter (Maschengröße maximal 

0,5 cm) zu verschließen. 

 Tiefreichende Spalten sind ab Anfang Mai so zu präparieren, dass Fledermäuse die ggf. noch hinter 

der Tunnelschale hängen durch die Spalte ausfliegen können, ein erneuter Einflug jedoch nicht mög-

lich ist. Dies kann zum Beispiel durch das Anbringen einer Folie erfolgen, die nur am oberen Ende 

fixiert wird und die Spalte vollständig verdeckt.  

 Der Verschluss einsehbarer Spalten ist zwischen 15. Mai und 15. September möglich. Abweichend 

davon werden tiefreichende, nicht einsehbare Spalten von (Anfang Juni) Mitte Juni – Mitte Juli ver-
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schlossen, eine Woche vor den geplanten Eingriffen, werden die Spalten mit einem Reusenver-

schluss präpariert. Die Folien sind dabei bündig auf der Tunnelinnenschale anzubringen. Die Innen-

schale im Bahnbereich wird mit einem engmaschigen Netz überzogen. 

 Entsprechend wird die Lichtvergrämung der Maßnahme S 3 auf den zeitnah anstehenden Arbeits-

schritt beschränkt, der an 1 Arbeitstag bearbeitet werden kann. Dieser wird auf ein Minimum be-

schränkt und umfasst max. einen weiteren Arbeitsschritt entsprechend Maßnahme S 10.  

 Der Verschluss der Spalten ist dann ab Anfang 15. Mai und erst nach vorheriger Kontrolle und Frei-

gabe durch die Umweltbaubegleitung möglich (vgl. S 11) 

Wirksamkeit: 

Durch den Verschluss der Spalten wird sichergestellt, dass keine Fledermäuse aus dem Fledermaus-

bereich über die Hohlräume hinter den Tunnelgewölben in den Bahnbereich gelangen können. Darüber 

hinaus minimiert diese Maßnahme auch die Auswirkungen des Bahnbetriebs (Lärm, Licht). 

Durch den vorgezogenen temporären Verschluss mit einer Folie, können auch baubedingte Tötungen 

(z.B. durch den Einschluss nicht sichtbarerer Individuen) wirksam vermieden werden. 

S 6 Gestaltung des Eingangsbereichs der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen der Wimperfledermaus in die Einhausung bzw. den Bahnbereich zu verhindern soll 

dieser möglichst unattraktiv gestaltet werden. Ziel ist dabei, dass die Wimperfledermaus den Bahnbe-

reich nicht als potenzielles Quartier ansieht. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Der vordere Bereich der Einhausung (ca. 40 m, Ausnahme südlicher Einschnitt Tunnel Hirsau mit 

ca. 86 m) wird aus einer stabilen Drahtkonstruktion gebildet. 

 Die Maschengröße sollte dabei so groß wie möglich sein, sodass die Einhausungen von den Fleder-

mäusen als Hindernis erkannt werden aber kein Durchflug möglich ist. Eine Möglichkeit stellt hierbei 

eine Konstruktion aus Maschendraht mit einer Maschenweite von maximal 2 1 cm dar. 

 Am Südportal des Tunnels Hirsau ist die Einhausung trotz größerer Gesamtlänge ebenfalls maximal 

nur auf den letzten 40 m als offene Gitterform ausgebildet.  

 Im Bereich der geschlossenen Einhausung, welche nicht bis zum Boden reicht, sondern hier zur 

Verbesserung der Druckverhältnisse bei der Zugdurchfahrt ein ca. 20 cm hoher Spalt bis zum Boden 

belässt, wird der offene Bereich durch ein Drahtgitter mit der Maschenweite von 1 cm verschlossen.  

 Die Dichtheit des Gitters wird durch die UBB/Fledermausexperte erstmalig und im Rahmen der 3-

jährlichen Tunnelinspektion überprüft und bestätigt; ggf. undichte Abschlüsse werden abgedichtet 

und durch die UBB freigegeben werden, bevor der Bahnverkehr nach der Inspektion wiederaufge-

nommen werden darf. 

Wirksamkeit: 

Durch die offene Ausgestaltung der Einhausung im Eingangsbereich wird die Attraktivität dieser für die 

Wimperfledermaus minimiert, da das Drahtgeflecht nicht dem typischen Suchbild eines Fledermausquar-

tiers entspricht. Somit wird die Wahrscheinlichkeit des Einfliegens minimiert. Dabei entfaltet sich die Wir-

kung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 4, S 5 und S 7. Aufgrund der verbleibenden 
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Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Monitoring vor Inbe-

triebnahme überprüft. 

S 7 Verschluss der Einhausung und Vergrämung am Eingang der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen der Wimperfledermaus in den Bahnbereich zu verhindern werden am Eingang der 

Einhausung und im näheren Umfeld Vergrämungsmaßnahmen installiert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Am Eingang der Einhausung werden Ultraschalllaute emittiert, welche das Einfliegen der Großen 

Hufeisennase verhindern sollen.  

 Zur akustischen und optischen Vergrämung werden außerdem Windspiele oder Flatterband im nä-

heren Umfeld installiert.  

 Weiterhin wird die Einhausung mindestens in der ersten für eine Schwärm- und Winterperiode nach 

der baulichen Fertigstellung des Provisoriums vollständig verschlossen. 

 Überprüfung der Dichtheit des Gitters bei Erreichen der Schwellenwerte des akustischen Monitorings 

erforderlich, sofern die Anwesenheit von Fledermäusen in den Tunneln nicht durch das ergänzende 

visuelle Monitoring vgl. S 7 eindeutig auf einen Einflug in den Bahnbereich zurückgeführt werden 

kann. 

Wirksamkeit: 

 Akustische Vergrämung 

Eine akustische Vergrämung von Fledermäusen ist grundsätzlich denkbar, da Lärm in der Lage ist, 

die Echos der Fledermäuse zu maskieren (LUO et al. 2015, SCHAUB et al. 2008, SIEMERS & SCHAUB 

2011). Es konnte jedoch gezeigt werden, dass Fledermäuse in Bezug auf Lärm einen Gewöhnungs-

effekt zeigen (LUO et al. 2014). Unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse ist davon auszugehen, 

dass eine akustische Vergrämung vermutlich primär einen kurzzeitigen Effekt auf die Fledermäuse 

haben wird. 

 Visuelle Vergrämung 

Über Möglichkeiten der visuellen Vergrämung bei Fledermäusen ist bisher nichts bekannt. Neben 

der Orientierung mittels Echolokation sind Fledermäuse weiterhin in der Lage sich visuell zu orien-

tieren (CRYAN et al. 2014, EKLÖF et al. 2014, MCGUIRE & FENTON 2010). Es ist daher plausibel, dass 

auch eine visuelle Vergrämung Erfolge bei Fledermäusen zeigen könnte. Versuche bei Vögeln zeig-

ten jedoch maximal kurzfristige Erfolge (zusammengefasst in BULLING et al. 2015). 

 Verschluss der Einhausung 

Vor allem wenn die Fledermäuse zum ersten Mal auf die Trennwandkonstruktion bzw. die Einhau-

sung an den beiden Tunneln treffen, ist anzunehmen, dass sie diese ausgiebig inspizieren werden. 

Gerade in dieser Erkundungsphase ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass Fledermäuse in die Ein-

hausung fliegen erhöht. Durch den Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Über-

winterungsphase kann ein Einfliegen in die Einhausung bzw. den Bahnbereich unterbunden und ein 

Gewöhnen der Fledermäuse an den Fledermausbereich gefördert werden. 
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Gemäß den obigen Ausführungen wird eine Kombination von Wind, akustischer und visueller Vergrä-

mung und der Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Winterperiode für geeignet ein-

gestuft, das Einfliegen in den Bahnbereich zu verhindern. Aufgrund der verbleibenden Prognoseunsi-

cherheit wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme durch ein Monitoring vor Inbetriebnahme 

überprüft und das Vergrämungskonzept ggf. angepasst (vgl. Ausführungen in der Artenschutzprüfung). 

S 9 Beschränkung der Zeiten für die Tunnelinspektionen 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inspektionen wird die Tötung und Störung von Fledermäusen 

während sensibler Zeiten (Winterschlaf und Hauptschwärmzeit) reduziert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die jährliche visuelle Inspektion der Tunnel ist nur zwischen 01. Mai und 15. September möglich ist. 

 Die Tunnel und die Einhausungen bzw. Trennwände müssen mindestens alle drei Jahre gründlich 

handnah inspiziert werden. Jährlich finden außerdem Sichtkontrollen auf gravierende, betreibsge-

fährdende Schäden statt. Dabei wird mit Hubbühnen und mobilen Leitern gearbeitet. Auf eine Instal-

lation von Leiter- und Kameraschinen wird verzichtet. Die Kameras werden durch Drohnen ersetzt. 

Die Inspektion findet im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli.  

 Die dreijährliche Inspektion zur Überprüfung der Mauersteine ist auf die Zeit zwischen 01. Mai bis 

15. Juli ganztägig bzw. zwischen 16. Juli und 15. September auf die Zeit zwischen Sonnenauf- und 

-untergang zu beschränken. Während der dreijährlichen Inspektion ist der Bahnverkehr einzustellen. 

Die dreijährlichen Inspektionen des Fledermausbereichs sind im Beisein einer ökologischen Baube-

gleitung durchzuführen. 

 Sofern die funktionale akustische Vergrämung während der Inspektion weiterlaufen kann, ist keine 

zusätzliche Kontrolle vor Wiederinbetriebnahme der Bahn erforderlich 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inspektion auf die Sommermonate werden Störungen auf weniger 

sensiblen Zeiten beschränkt und dadurch erhebliche negative Auswirkungen wie beispielsweise das Er-

wachen während des Winterschlafs vermieden. 

Durch die Einstellung des Bahnverkehrs währen der dreijährlichen Inspektion, in der die Trennwände 

ausgebaut werden müssen, können auch Tötungen von Fledermäusen wirksam vermieden werden. 

S 10 Abschnittsweises Arbeiten 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen von Individuen der Wimperfledermaus. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Bau- und Sanierungsarbeiten sind so zu planen, dass sie in so wenig Arbeitsdurchgängen wie 

möglich sowie räumlich und zeitlich zu konzentriert erfolgen. Dabei dürfen nur die abschnittsweisen 

Arbeitsbereiche voll beleuchtet werden. In den übrigen Bereichen erfolgt eine gerichtete Beleuchtung 

(S 14). 
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 Ein Arbeitsdurchgang erfolgt jeweils von einem Tunnelende zum anderen. Dabei beginnen diese 

möglichst an dem der Andienung abgeneigten Portal werden rückschreitend durch den Tunnel fort-

gesetzt, so dass ungestörte Bereiche entstehen, in denen weder Arbeiten noch Baustellenverkehr 

erfolgen. Beim Tunnel Forst erfolgt die Andienung aufgrund der Platzverhältnisse und Zufahrtsmög-

lichkeiten über das Westportal, beim Tunnel Hirsau über das Nordportal. 

 Die Baumaschinen sind in der Schwärmzeit nachts so abzustellen, dass die Tunnelportale frei zum 

Schwärmen angeflogen werden können. 

 Die detaillierte Planung des Bauablaufs erfolgt in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung 

(S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch das abschnittsweise Arbeiten werden beruhigte Bereiche geschaffen, in denen die Wimperfleder-

maus ungestörte Hangplätze findet. Dadurch wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme (S 3) 

erhöht, wodurch das Tötungsrisiko minimiert wird. 

S 11 Ökologische Baubegleitung 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen von Individuen und der Beeinträchtigung des Schwärmquartiers der Wimper-

fledermaus. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind in enger Ab-

stimmung mit einem Fledermausexperten durchzuführen. Hierzu gehören insbesondere folgende 

Aufgaben: 

  Überwachung und Konkretisierung der Vergrämungsmaßnahmen für die Fledermäuse in den Tun-

neln (während der Baumaßnahmen, S 3), vor allem in Abstimmung mit dem abschnittsweisen Arbei-

ten (S 10) 

 Kontrolle der jeweiligen Bauabschnitte, die mit Tötungen oder Verletzung von Fledermäusen ver-

bunden sein können. Dies betrifft vor allem Arbeiten am Tunnelgewölbe (S 3, S 5) 

 Notbergen und Umsetzen ggf. vorgefundene Fledermäuse in ungefährdete Bereiche (S 3, S 5) 

 Temporärer Verschluss von Spalten nach vorheriger Kontrolle und anschließende Freigabe des Ar-

beitsbereichs (S 3, S 5) 

 Überwachung und Koordination der funktionsfähigen Anlage von Leitstrukturen in den Einschnitten 

(S 4) 

 Fachliche Begleitung der dreijährigen Tunnelinspektionen (S 9) 

 Festlegung der konkreten Standorte für die Installation von Hangplatzstrukturen, Ersatzbohrungen 

(S 12) 

 Sicherstellung, dass notwendigen Schutzmaßnahmen korrekt durchgeführt sowie unnötige Beein-

trächtigungen oder Beschädigungen vermieden werden und Genehmigungsauflagen eingehalten 

werden. Dazu gehören: 

- Einführung der bauausführenden Firmen in die Schutzmaßnahmen  
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- Regelmäßige Kontrollen zur Sicherstellung der Einhaltung der Genehmigungsauflagen 
- Einleitung von kurzfristigen vor-Ort-Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzun-

gen und erhebliche Störungen bei einer unvorhergesehenen Betroffenheit von Fleder-
mäusen sowie Abstimmung mit der Naturschutzbehörde über weitere ggf. erforderliche 
Maßnahmen 

- Erstellung eines fortlaufenden (tabellarischer) Zwischenberichts (Pflichtheft), um eine 
auflagenkonforme Durchführung der Maßnahmen während der Bautätigkeiten zu doku-
mentieren. Hier sind die beim Bau relevanten Auflagen mit Maßnahmen-Nr., Bezeich-
nung/Aufgabe der UBB, besondere Tätigkeiten/Überwachung sowie Umsetzungsfort-
schritt/ggf. erforderliche Nachbesserungen mit Begehungsdatum und eine Fotodokumen-
tation festzuhalten. 

- Dokumentation von im Arbeitsbereich in den Tunneln bzw. bei der Fällung von Bäumen 
angetroffene Fledermäuse (Art, Anzahl, Zustand, ggf. Tunnelsegment, Angaben zur Häl-
terung, Bergung und ggf. Verletzung/Tötung von Individuen) 

- Auf Nachfrage während der Bauarbeiten und spätestens vor Abschluss der Bauarbei-
ten/solange noch Nachbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind, erhält die Planfeststel-
lungsbehörde, UNB und HNB den Zwischenbericht bzw. einen bebilderten Kurzbericht 
der UBB 

Die ökologische Baubegleitung ist vertraglich mit einer Weisungsbefugnis auszustatten. 

Wirksamkeit: 

Durch die ökologische Baubegleitung wird die fachgerechte Umsetzung der geplanten Maßnahmen, ins-

besondere in Bezug auf das Schwärmquartier, gewährleistet. 

S 12 Verbesserung des Hangplatzpotenzials in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen und Schaffung potenzieller Hangplätze für Individuen der 

Wimperfledermaus 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Pro Tunnel sind 375 Hangplatzstrukturen zu installieren (z.B. Hohlblocksteine, Fledermauswand-

schalen) (für die Wimperfledermaus nicht relevant) 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 50 Hangplätze jeweils auf den ersten 100 m zu installieren (für 

die Wimperfledermaus nicht relevant) 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 75 in der Tunnelmitte (±100 m) zu installieren (für die Wimper-

fledermaus nicht relevant) 

 Es sind Hohlblocksteine unterschiedlichen Lochdurchmessers zu wählen, die ggf. im Bereich von 

geplanten Ausmauerungen direkt in das Tunnelgewölbe integriert werden können (für die Wimper-

fledermaus nicht relevant) 

 Es sind weitere Ersatzbohrungen vorzusehen. Diese wurden bereits überwiegend vorgezogen um-

gesetzt. (Tunnel Hirsau: insgesamt 4046 Bohrungen (44 mit Zugang zum Tunnelgewölbe), Tunnel 

Forst insgesamt 60 133 Bohrungen (106 mit Zugang zum Tunnelgewölbe)). Aufgrund der Forderung 

der HNB, dass pro Tunnelblock mindestens eine Bohrung mit Zugang zum dahinter liegenden Ge-

wölbe vorhanden sein muss, werden vorraussichtlich im Sommer 2024 mindestens weitere 28 Boh-

rungen im Tunnel Forst und weitere 20 Bohrungen im Tunnel Hirsau erfolgen. Der Durchmesser der 

Bohrungen beträgt ca. 100 mm. Die genaue Verortung erfolgt in Abstimmung mit der UBB (S 11). 



118 6. Lebensraumtypen und Arten – Darstellung und Bewertung der Beeinträchtigungen 

Juli 2022 Juni 2024 Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion 

GÖG Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart 

PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART WIMPERFLEDERMAUS 

(MYOTIS EMARGINATUS) [1321] 

(Die Quantifizierung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutz-

prüfung) und übersteigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Wimper-

fledermaus) 

 Es sind weitere Zugänge hinter das Gewölbe zu schaffen: Entfernung der Rückwände der bestehen-

den Flucht- und Entwässerungsnischen sowie Prüfung der Öffnung der dahinterliegenden Abde-

ckungen. Insgesamt wurden im Tunnel Forst bereits vorgezogen 36 Nischenrückwände durch eine 

Bohrung (Durchmesser 325 mm) geöffnet, 23 davon mit Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. 

Im Tunnel Hirsau haben zwei der 4 Nischen einen Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. Hier 

wurde jeweils eine 30 cm x 60 cm große Öffnung geschaffen.  (Die Quantifizierung der Maßnahme 

orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und übersteigt damit das in im 

Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Wimperfledermaus) 

 Es ist auf eine gleichmäßige Verteilung aller Hangplatzstrukturen in allen Bereichen der Tunnel zu 

achten 

 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abstimmungen mit der Unteren und Höheren Natur-

schutzbehörden, bereits vorgezogen  

Wirksamkeit: 

Durch die Schaffung neuer Zugänge hinter das Gewölbe werden Fluchtmöglichkeiten geschaffen, so 

dass nicht sichtbare Individuen der Wimperfledermaus hinter dem Gewölbe bei Eingriffen in das Mauer-

werk eine Fluchtmöglichkeit haben. 

S 14 Gerichtete Beleuchtung 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung der Störung der Großen Hufeisennase durch Licht 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Beleuchtung außerhalb der tatsächlichen Arbeitsbereiche (z.B. Zufahrten, Fluchtwege) ist so auszu-

richten, dass das obere Dritte des Tunnelgewölbes nicht beleuchtet wird.  

 Außerhalb der Tunnel ist ebenfalls eine nach unten gerichtete insektenfreundliche Beleuchtung (Wel-

lenlänge über 540 nm, Farbtemperatur < 2.700 K, möglichst geringe Leuchtstärke) zu installieren 

Wirksamkeit: 

Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), wird 

durch die gerichtete Beleuchtung vermieden, dass Hangplätze direkt angestrahlt werden bzw. die Fle-

dermäuse vor den Tunneln vergrämt werden. Somit werden Störungen der Wimperfledermaus vermie-

den. 
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S 15 Zeitliche Steuerung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Verletzung der Wimperfledermaus durch die Ansaugwirkung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Es erfolgt eine zeitliche Steuerung der Lüfter. Diese werden am Morgen eine Stunde nach und am 

Abend eine Stunde vor Sonnenuntergang an- bzw. ausgeschaltet.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Taktung der Geräte außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse kann eine Verlet-

zung von Tieren vermeiden werden. 

S 16 Vergitterung der Tunnelportale 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung einer Beeinträchtigung des Kaltluftstroms in den Tunneln 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Vergitterungen an allen 4 Tunnelportalen am Eingang zum Fledermausbereich werden so vor-

genommen, dass sich das feine Gitter außen auf dem Drahttor befindet. Die Vergitterungen an den 

vier Eingängen zum Fledermausbereich werden weiterhin jährlich auf ein Zusetzen mit Laub etc. 

überprüft und das Laub wird entfernt. Überprüfung und Dokumentation durch die UBB (S 11) im 

ersten Jahr im September und erneut mehrmals nach Laubfall. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Laubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass der Kaltluftstrom in den Tunneln nicht beeinträchtigt wird. 

S 17 Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung des Einwanderns von Fledermäusen in den Bahnbereich über undichte Stellen  

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Dichtheit der Abschlüsse (vgl. Kapitel 3.1) wird durch die UBB/Fledermausexperte (S 11) bestätigt 

und undichte Abschlüsse werden abgedichtet und durch die UBB freigegeben werden.  

 Die Dichtheit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Gewölbe sowie zwischen Trennwand und 

Einhausung im Sinne einer dauerhaft fledermaussicheren/-dichten Konstruktion wird vom Vorhaben-

träger zugesagt.  

 Im Zuge der 3-jährlichen Inspektion ist die Dichtheit der Übergänge zwischen Trennwand und Ein-

hausung sowie zwischen Trennwand und Tunnel zu prüfen. Nicht dichte Verschlüsse werden vor 

Wiederinbetriebnahme des Bahnverkehrs abgedichtet. Die Freigabe vor Wiederinbetriebnahme des 

Bahnverkehrs erfolgt durch eine visuelle Kontrolle durch die UBB (S 11) 
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Wirksamkeit: 

Durch die Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge zwischen Trennwand und Gewölbe 

sowie zwischen Trennwand und Einhausung kann ein Einwandern der Tiere wirkungsvoll verhindert wer-

den, wodurch Tötungen oder Verletzungen der Wimperfledermaus vermieden werden. 

S 18 Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Wimperfledermaus durch 

Staubablagerungen 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Staubentwicklungen sind während der Bauausführung durch geeignete Maßnahmen zu vermei-

den.  

 Sofern seitens der UBB (S 11) dennoch Staubablagerungen in den Spalten des Fledermausbereichs 

festgestellt werden, sind diese vor Beginn der Schwärmzeit (vor dem 15. Juli) zu entfernen. Damit 

dabei keine Fledermäuse zu Schaden kommen, sind eine Umweltbaubegleitung (UBB) mit voraus-

laufender Kontrolle auf Fledermausbesatz und ggf. das Aussparen entsprechender Bereiche oder 

eine Bergung/Umsetzen, ein Arbeiten mit geringem Wasserdruck und ggf. weitere durch die UBB 

vor Ort festzulegende Maßnahmen erforderlich. 

 Diese Vermeidungsmaßnahme ist soweit erforderlich auch bei Instandsetzungsarbeiten vorzusehen. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Staubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass es zu keiner Beeinträchtigung von Hangplätzen der Wimperfledermaus kommt. 

5. Bewertung der Beeinträchtigungen im Zusammenwirken mit anderen Plänen und 

Projekten 

Die Abfrage zu möglichen Summationswirkungen ergab für die Wimperfledermaus folgende kumulierend 

zu berücksichtigen Pläne und Projekte: 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung/Umbau Entwässerung: Ausbau des Schotters und der Bet-

tung inklusive Kalksteinauffüllung bis zur Felsoberkante, Rückbau des mittig angeordneten Sam-

melkanals, Ersatzneubau zweier Entwässerungsrinnen links und rechts der Bahn mit Anschluss 

neu zu errichtender Querleitungen zur Abführung des Wassers aus den Entwässerungsnischen 

und abschließender Eindeckung der Tunnelsohle mit grobkörnigem Kalkschotter 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung der Tunnelgewölbe: Ausbessern von Mauerwerksfugen, in ei-

nigen Bereichen flächiges, teils bewehrtes Verfüllen von Schadstellen im Gewölbe mit Spritzbe-

ton und Einbau von Laibungs- und Ulmendrainagen in die Tunnelschalen 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Wimperfledermaus konnte jedoch für die Projekte im Einzelnen 

ausgeschlossen werden (vgl. Kapitel 2.2.2). Da die Projekte die gleichen Lebensstätten betreffen, sind 

kumulierende Wirkungen anzunehmen. Unter Berücksichtigung aller Wirkungen wird insgesamt von ei-

ner hohen Beeinträchtigung der Wimperfledermaus ausgegangen. Dies begründet sich insbesondere 

durch die entstehenden Beeinträchtigungen des antragsgegenständlichen Projekts. 
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6. Darstellung der Notwendigkeit weitere Schadensbegrenzungsmaßnahmen auf-

grund kumulativer Wirkungen 

Unter Berücksichtigung möglicher kumulierender Wirkungen wären zusätzliche Schadensbegrenzungs-

maßnahmen erforderlich. Vorliegend werden durch die vorgesehenen Schadensbegrenzungsmaßnah-

men entstehende Beeinträchtigungen bestmöglich minimiert. Weitere Möglichkeiten der Schadensbe-

grenzung bestehen mit Blick auf das Projektziel nicht. 

7. Abschließendes Bewertungsergebnis und Beurteilung der Erheblichkeit der Beein-

trächtigungen 

Für die Wimperfledermaus können im Zusammenhang mit dem geplanten Einbau der Trennwandkon-

struktion erhebliche Beeinträchtigungen der Erhaltungsziele nicht vollständig ausgeschlossen werden. 

Dies betrifft insbesondere das Erhaltungsziel Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsar-

men Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, 

auch im Hinblick auf die Einflugsituation, für das eine Beeinträchtigung durch mögliche Individuenverluste 

der Wimperfledermaus aufgrund der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit der Maßnah-

men S 4 - S 7 nicht vollständig ausgeschlossen werden können. Für die Wimperfledermaus werden da-

her im Rahmen der Abweichungsprüfung (Kapitel 7) Maßnahmen zur Kohärenzsicherung vorgesehen. 

8. Bewertung möglicher Auswirkungen auf FFH-Gebiete mit funktionalem Zusammen-

hang 

Im Einzugsbereich der Tunnel als Schwärmquartier der Wimperfledermaus (50 km-Radius) liegen insge-

samt 14 weiteren FFH-Gebiete, in denen die Wimperfledermaus gemeldet wurde (vgl. Tabelle 16 im 

Anhang). Direkte Auswirkungen auf diese FFH-Gebiete sind durch das Vorhaben auszuschließen. Unter 

Berücksichtigung der Betroffenheit von sporadisch vorkommenden Einzelindividuen der Wimperfleder-

maus im FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten können auch indirekte Aus-

wirkungen ausgeschlossen werden. Insgesamt sind daher keine erheblichen Auswirkungen auf FFH-

Gebiete im funktionalen Zusammenhang für diese Art anzunehmen. 
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PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART BECHSTEINFLEDERMAUS 

(MYOTIS BECHSTEINII) [1323] 

1. Ansprüche und Verbreitung der Anhang II-Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Diese Art gilt als eine typische Waldfledermausart, die während der sommerlichen Aktivitätsphase über-

wiegend Quartiere in Bäumen (Spechthöhlen, Astabbrüchen, Stammanrissen, etc.) aber auch Nistkästen 

nutzt (KERTH & KÖNIG 1999, KERTH et al. 2001). Über die Quartiernutzung dieser Art während der Win-

termonate ist bisher nur wenig bekannt. Die Art weist eine geringe Ortstreue zu ihren Winterquartieren 

auf und ist häufig über mehrere Jahre hinweg nicht in einem Winterquartier anwesend (BRAUN & 

DIETERLEN 2003, KRAPP & NIETHAMMER 2011). Alle bisherigen Nachweise stammen aus Höhlen, Stollen 

oder ähnlichem (STECK & BRINKMANN 2015). Es ist jedoch zu beachten, dass die Bechsteinfledermaus 

häufig nur mit wenigen oder keinen Individuen in den Winterquartieren gezählt wird, auch wenn die Art 

im Herbst vor diesem Quartier schwärmte (KEMME 1993, PARSONS et al. 2003, VAN SCHAIK et al. 2015). 

Es wird daher vermutet, dass diese Art zumindest teilweise in anderen Quartieren als an den Schwärm-

quartieren überwintert (GÖTZ 2005). Möglicherweise überwintert die Bechsteinfledermaus in anderen 

Quartieren wie beispielsweise Baumhöhlen, Kleinsäugerbauen oder unter Laubstreu (DIETZ et al. 2016, 

KRAPP & NIETHAMMER 2011, STECK & BRINKMANN 2015).  

Die Bechsteinfledermaus nutzt als Jagdhabitat bevorzugt Laubwälder mit einem hohen Anteil alter Ei-

chen und einem geschlossenen Kronenbereich, die häufig reich strukturiert sind und eine nur schwach 

ausgeprägter Krautschicht aufweisen (DIETZ & PIR 2009, NAPAL et al. 2010). Darüber hinaus jagen Bech-

steinfledermäuse jedoch gelegentlich auch in Laubmischwäldern, Nadelwäldern oder auch in Obstwie-

sen (NAPAL et al. 2010, STECK & BRINKMANN 2015). 

Die Bechsteinfledermaus ist im Sommerlebensraum in der Regel zwischen April und Oktober anzutref-

fen, wobei sich die Wochenstubenkolonien ab August auflösen. Diese Art schwärmt vor allem zwischen 

Mitte August und Mitte September, teilweise jedoch bis Oktober (GÖTZ 2005, KERTH et al. 2003, VAN 

SCHAIK et al. 2015). Der Einflug in das Winterquartier erfolgt ab Mitte September, in der Regel jedoch 

erst Ende Oktober, und ist daher nicht eindeutig von der Schwärmphase zu trennen (GÖTZ 2005, 

MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Dabei werden häufig nur wenige Kilometer zwischen Sommerlebensraum 

und Winterquartier zurückgelegt (DIETZ et al. 2016, KRAPP & NIETHAMMER 2011, MESCHEDE & RUDOLPH 

2004). 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg (BFN 2019, BRAUN & DIETERLEN 2003, STECK & 

BRINKMANN 2015) 

In Deutschland ist die Art in weiten Teilen des Landes mit Ausnahme großer Bereiche des Nordwest-

deutschen Tieflandes und der nördlichen Landesteile von Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpom-

mern verbreitet. Vorkommensschwerpunkte liegen in Südwestdeutschland (Baden-Württemberg, Rhein-

land-Pfalz), Hessen und den nordbayerischen Waldgebieten. In den übrigen Bundesländern sind nur 

kleine Inselvorkommen bekannt. In Baden-Württemberg ist sie in allen Großlandschaften nachgewiesen 

(außer Donau-Iller-Lech-Platte). Vorkommensschwerpunkte liegen in Eichenwäldern der Ober-

rheinebene und im Odenwald. Es existieren über 60 Nachweise von Wochenstubenkolonien. 

Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg wird als ungünstig-unzureichend angegeben 

(LUBW 2019a). 
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2. Bestand, Erhaltungszustand und Erhaltungsziele im Schutzgebiet und im detailliert 

untersuchten Bereich 

Bestand im Schutzgebiet (RP KARLSRUHE 2020) 

Im Rahmen der MaP-Erstellung wurden keine gezielten Erfassungen für die Bechsteinfledermaus durch-

geführt. Vielmehr wurde auf bestehende Daten aus Artenschutzgutachten und ergänzenden Bestands-

kontrollen zum Unteren Neubulacher Stollen sowie auf seitens des Vorhabenträgers im Vorfeld des an-

tragsgegenständlichen Vorhabens erhobene Daten zurückgegriffen. Bis zur Erstellung des Manage-

mentplans lagen Bestandserfassungen aus dem Unteren Neubulacher Stollen aus den Jahren 2012, 

2015, 2017 und 2019 vor sowie für die Tunnel Hirsau und Forst die Erhebungen von Nagel aus den 

Jahren 2010, 2011 und 2014, die Winterquartierzählungen aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 sowie 

die Ergebnisse des Lichtschranken-Foto-Monitorings für den Zeitraum September 2015 bis August 2018. 

Abgrenzung Lebensstätten:  

Für die Bechsteinfledermaus wurden im FFH-Gebiet verschiedene Lebensstätten auf einer Fläche von 

ca. 1.163 ha abgegrenzt. Alle im Gebiet vorhandenen Wälder (zzgl. einem Puffer von 25 m) sowie das 

gehölzreiche Offenland wurden als potenzielle Jagdhabitate und Leitstrukturen berücksichtigt. Darüber 

hinaus wurden der Untere Neubulacher Stollen und die nachzumeldenden Tunnel Hirsau und Forst als 

Schwärm- und Winterquartier eingestuft. Zumindest der Tunnel Hirsau scheint darüber hinaus auch im 

Sommer genutzt zu werden. 

Erhaltungszustand der Habitate:  

Für diese Art erfolgte aufgrund der eingeschränkten Erfassungsintensität im Rahmen der MaP-Bearbei-

tung keine abschließende Bewertung der Habitatqualität und des Zustands der Population im FFH-

Gebiet. Stattdessen erfolgte die Bewertung lediglich als Einschätzung. 

Im Ergebnis dessen wird der Erhaltungszustand der Bechsteinfledermaus im FFH-Gebiet als B (gut) 

eingeschätzt. 

Erhaltungsziele (gemäß RP KARLSRUHE 2020) 

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern, 

gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen Streuobstwiesen  

 Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Habitatbäumen, ins-

besondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Sommer- und Zwischenquartiere ein-

schließlich einer hohen Anzahl an Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hin-

blick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäu-

den und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Ein-

flugsituation  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere eine hohe 

Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere 

nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streuobstwiesen  
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 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen 

sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien 

Entwicklungsziele (gemäß RP KARLSRUHE 2020) 

 Erhöhung des Anteils von Laub- und Laubmischwäldern und Verbesserung der Ausstattung der 

Waldlebensräume mit Quartierpotenzialen 

 Verbesserung des Quartierangebotes und der Ausstattung des Offenlandes als Jagdgebiet 

 Verbesserung der Hangplatzmöglichkeiten in den Winterquartieren 

 Aufwertung der Jagdgebiete außerhalb des FFH-Gebiets im Umfeld der Tunnel sowie zur Ver-

netzung mit den FFH-Gebieten Calwer Heckengäu und Gäulandschaft an der Würm 

Vorkommen im detailliert untersuchten Bereich (eigene Erfassungen, ausführliche Darstellung in 

GÖG & CHIROTEC (2020)) 

Im Rahmen der Erfassungen an den Tunneln wurde das Auftreten der Bechsteinfledermaus über einen 

Zeitraum von mehr als fünf Jahren detailliert untersucht. 

Die Bechsteinfledermaus nutzt den Tunnel Hirsau zur Überwinterung, während sie am Tunnel Forst in 

dieser Zeit nicht vorkam. Unter Berücksichtigung der wenigen Nachweise kann davon ausgegangen wer-

den, dass es sich hierbei um wenige Individuen handelt, die den Tunnel Hirsau nur sporadisch als Win-

terquartier nutzen. Insgesamt wird am Tunnel Hirsau von einem Überwinterungsbestand von ca. 5 Indi-

viduen ausgegangen.  

Im Sommer ist die Bechsteinfledermaus an beiden Tunneln nur sporadisch vertreten. Dabei ist zumindest 

für den Tunnel Hirsau neben der Nutzung als Jagdhabitat auch eine gelegentliche Nutzung als Tages-

quartier nicht auszuschließen. Während der Schwärmphasen zeigt die Bechsteinfledermaus ebenfalls 

nur am Tunnel Hirsau eine erhöhte Aktivität, so dass ein Schwärmverhalten anzunehmen ist. Unter Be-

rücksichtigung der im Rahmen der Netzfänge gefangenen Bechsteinfledermäuse (46 Individuen, NAGEL 

(2014a)) am Tunnel Hirsau wird davon ausgegangen, dass der Schwärmbestand deutlich größer ist als 

der Überwinterungsbestand. In diesem Zusammenhang ist außerdem die Beobachtung mehrerer 

schwärmender Individuen am Eingang des Nordportals Tunnel Hirsau zu nennen, wo die Tiere eine cha-

rakteristische Spalte anflogen. Diese Spalte könnte daher ein Paarungsquartier für diese Art darstellen. 

Insgesamt hat für die Bechsteinfledermaus vor allem der Tunnel Hirsau eine mittlere bis hohe Bedeutung 

als Schwärmquartier und eine geringe Bedeutung als Winterquartier. Der Tunnel Forst ist für diese Art 

nicht von außerordentlicher Bedeutung. 
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3. Beeinträchtigung der Art durch das Vorhaben 
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4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Baubedingt kann es bei den Eingriffen in die Hohlräume hinter der Tunnelschale sowie dem ge-

planten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung betriebsbedingter Individuenver-

luste (S 5, s. Ausführungen unter Wirkfaktor 4-3), insbesondere während der Winterschlafphase, 

zur Verletzung oder Tötung von Bechsteinfledermäusen kommen. Dies ist gemäß BFN (o. J.a)19 

i. d. R. als erhebliche Beeinträchtigung zu werten. Diese Beeinträchtigung kann jedoch durch die 

entsprechende zeitliche Beschränkung der Arbeiten in den Tunneln auf die Sommermonate (S 1), 

in denen die Bechsteinfledermaus den Tunnel Hirsau selten als Tagesquartier nutzt, weitestgehend 

vermieden werden. Das verbleibende Restrisiko kann durch das morgendliche Ausleuchten der 

zeitnahen Arbeitsbereiche (S 3) bei gleichzeitiger Schaffung beruhigter Bereiche durch das ab-

schnittsweise Arbeiten (S 10) minimiert werden. Durch die Kombination mit der ökologischen Bau-

begleitung (S 11), die die entsprechenden Arbeitsbereiche vor Eingriffen in das Mauerwerk kon-

trolliert, ggf. vorhandene Fledermäuse aus den gefährdeten Bereichen entnimmt, in ungefährdete 

Bereiche umsetzt und die Bereiche anschließend für die Arbeiten freigibt (S 11) sowie der Schaf-

fung weiterer Fluchtmöglichkeiten (S 12) kann das baubedingte Tötungs- und Verletzungsrisiko für 

die Bechsteinfledermaus weiter minimiert werden.  

Im Zusammenhang mit dem geplanten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung 

betriebsbedingter Individuenverluste (S 5), können baubedingte Verletzungen oder Tötungen der 

Bechsteinfledermaus vermieden werden, indem mindestens eine Woche vor den geplanten 

Spaltenverschlüssen alle tiefreichenden Spalten im zukünftigen Bahnbereich mit einer Folie so ver-

schlossen werden, dass ein Ausfliegen noch möglich ist, aber keine Individuen mehr einfliegen 

können (S 5). Durch eine zusätzliche Sichtkontrolle und Freigabe der geplanten Arbeitsbereiche 

durch die ökologische Baubegleitung (S 11), können auch bei diesen Arbeiten Individuenverluste 

der Bechsteinfledermaus nahezu ausgeschlossen werden. 

Durch den Einsatz von mobilen Lüfter im unmittelbaren Umfeld der jeweiligen Arbeitsbereiche in 

den Tunneln kann es zur Tötung bzw. Verletzung von Individuen durch die starke Ansaugwirkung 

der Geräte kommen. Durch eine zeitliche Beschränkung des Einsatzes der Lüfter von einer Stunde 

nach Sonnenaufgang bis einer Stunde vor Sonnenuntergang (S 15) in Kombination mit einer Um-

weltbaubegleitung (S 11) kann eine Tötung bzw. Verletzung der Bechsteinfledermaus in diesem 

Zusammenhang ausgeschlossen werden.  

Insgesamt wird daher baubedingt von einer sehr geringen Beeinträchtigung durch Individuen-

verluste ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt durch die Bautätigkeit auf. Sie wirken in der 

Regel kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese 

Wirkfaktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

                                                           
19 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich negative Auswirkungen, beispielsweise 

die Quartieraufgabe, zufolge haben. Die Bechsteinfledermaus gilt in Quartieren als störungsemp-

findliche Art (KRAPP & NIETHAMMER 2011). Vor allem während des Winterschlafs können Störungen, 

die zu einem Aufwachen der Fledermäuse führen, mit negativen Auswirkungen verbunden sein. 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten in den Tunneln (S 1) und den daran angrenzen-

den Bereichen auf die Sommermonate, in denen die Bechsteinfledermaus die Tunnel nur spora-

disch nutzt, werden diese negativen Auswirkungen auf die Bechsteinfledermaus jedoch vermieden. 

Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Vor allem 

während der Schwärm- und Überwinterungsphase, wenn anzunehmen ist, dass die Bechsteinfle-

dermaus den Tunnel Hirsau als Quartier nutzt, muss daher die Beleuchtung auf das Minimum re-

duziert werden. Durch die Installation einer Zeitschaltuhr (S 2) und einer gerichteten Beleuchtung 

(S 14) kann sichergestellt werden, dass die Tunnel, mit Ausnahme der Vergrämungsbereiche (vgl. 

S 3), während dieser Zeiten nicht beleuchtet werden und ausreichend Dunkelbereiche vorhanden 

sind.  

Da diese Art die Tunnel während der Sommermonate nur sporadisch nutzt, ist lediglich von einer 

sehr geringen Beeinträchtigung der Art bzw. der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

6-2 Organische Verbindungen 

Im Rahmen der Bauarbeiten können durch die eingesetzten Maschinen organische Verbindungen 

wie Öle oder Schmierstoffe auftreten, die mit negativen Auswirkungen für die Fledermäuse verbun-

den sein könnten. Der Eintrag von Schadstoffen kann jedoch unter Berücksichtigung eines sach-

gerechten Umgangs mit Gefahrstoffen und unter Einhaltung aller hierfür geltender Vorschriften als 

unerheblich eingestuft werden. 

Gemäß MESCHEDE & RUDOLPH (2004) stellen unter den organischen Verbindungen für Fleder-

mäuse insbesondere chlorierte Kohlenwasserstoffe eine Gefährdung dar, da diese bereits in ge-

ringen Konzentrationen die Echoortung beeinflussen können. Diese sind beispielsweise in Pflan-

zenschutzmitteln enthalten. Da diese Substanzen jedoch in den Tunneln nicht zum Einsatz kom-

men werden, ist vorliegend keine Beeinträchtigung anzunehmen. 

Insgesamt sind baubedingt keine Beeinträchtigungen der Bechsteinfledermaus durch organische 

Verbindungen zu erwarten. 

6-4 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

Gemäß FRANK (1971, zitiert in BFN o. J.a)20 ist anzunehmen, dass Bechsteinfledermäuse verrußte 

Höhlen meiden, weshalb durch diesen Wirkfaktor gegebenenfalls eine Beeinträchtigung zu erwar-

ten ist. Baubedingt ist durch den Einsatz von Maschinen und den damit verbundenen Abgasen mit 

der Entstehung von Schadstoffen zu rechnen. Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten 

auf die Sommermonate (S 1), in der die Bechsteinfledermaus die Tunnel nahezu nicht nutzt, sind 

direkte Auswirkungen auf diese Art nicht anzunehmen. Darüber hinaus sind aufgrund der zu prog-

nostizierenden Menge der ausgestoßenen Schadstoffe und der ergänzend zur natürlichen Bewet-

                                                           
20 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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terung vorgesehenen Belüftung der Tunnel, die in Kombination zu einem Abtransport der Schad-

stoffe aus den Tunneln führen, keine weiteren negativen Auswirkungen auf die Bechsteinfleder-

maus anzunehmen. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung der Bechsteinfledermaus durch 

Abgase oder vergleichbare Schadstoffe ausgegangen. 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Gemäß BFN (o. J.a)21 liegen derzeit keine Hinweise auf eine Relevanz des Wirkfaktors auf Fle-

dermäuse. Gemäß der Stellungnahme der HNB vom 19.10.2023 ist jedoch bekannt, dass ver-

staubte Bereiche und Spalten von Fledermäusen nicht als Hangplätze genutzt werden. Beim Ein-

bau der Trennwand ist von staubintensiven Arbeiten wie z.B. den Bohrungen zum Setzen der Anker 

auszugehen. Durch die bestmögliche Vermeidung von Staubentwicklung während der Arbeiten in 

den Tunneln und die Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen nach Abschluss der Ar-

beiten (S 18), kann jedoch eine mögliche Beeinträchtigung wirksam vermieden werden. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung der Bechsteinfledermaus durch 

Staubablagerungen ausgegangen. 
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1-1 Überbauung / Versiegelung 

Anlagebedingt werden im Zusammenhang mit dem Einbau der Trennwandkonstruktion Spalten und 

Fugen, die als potenzielle Hangplätze für Fledermäuse dienen überbaut und stehen den Fleder-

mäusen daher zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Gemäß BFN (o. J.a)22 sind hierbei für die Bech-

steinfledermaus regelmäßig Beeinträchtigungen anzunehmen.  

Bechsteinfledermäuse bevorzugen frostfreie Bereiche in Winterquartieren in denen sie meist frei 

hängend (an der Decke oder den Wänden) gefunden werden (BRAUN & DIETERLEN 2003). Unter 

Berücksichtigung der geringen Anzahl überwinternder Bechsteinfledermäuse (ca. 5 Individuen) im 

Tunnel Hirsau und da im Rahmen der durchgeführten Erkundungsbohrungen Hinweise gefunden 

wurden, dass hinter der Gewölbeschale weitere Spalten und Hohlräume vorhanden sind (SPANG 

2020b), deren Zugang im Rahmen der Tunnelsanierung geschaffen wird (vgl. Anhang 9.6), kann 

davon ausgegangen werden, dass für diese Art auch nach dem Einbau der Trennwandkonstruktion 

ausreichend Hangplätze zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird die Bechsteinfledermaus au-

ßerdem von der Schaffung neuer Hangplatzstrukturen (S 12) profitieren.  

Insgesamt ist durch den Einbau der Trennwand eine geringe Beeinträchtigung der Lebensstätte 

der Bechsteinfledermaus zu erwarten. 

Nach Auffassung der HNB (vgl. Stellungnahme vom 19.10.2023) kommt es beim Einbau der Trenn-

wand zu einer erheblichen Beeinträchtigung der Winterhangplatzmöglichkeiten. Zudem sind laut 

Auffassung der HNB erhebliche Beeinträchtigungen auf den Paarungserfolg und den Schwärmbe-

stand anzunehmen. Die Begründung ist der Stellungnahme der HNB zu entnehmen. 

                                                           
21 Zuletzt abgerufen am 25.06.2024. 
22 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Durch den Bau der Rettungstreppe im östlichen Voreinschnitt des Tunnels Forst, wird in diesem 

Bereich zukünftig überwiegend Ruderalvegetation aufwachsen, größere Bäume oder Sträucher sind 

in diesem Bereich nicht möglich 

Als strukturgebundene Fledermausart (BRINKMANN et al. 2012) weist die Bechsteinfledermaus eine 

besondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, wenn durch Eingriffe beispielsweise 

Leitlinien betroffen sind, entlang derer Transferflüge erfolgen (BRAUN & DIETERLEN 2003). Demnach 

können die Eingriffe in die bestehende Vegetation mit negativen Auswirkungen für diese Art ver-

bunden sein. Da die bestehende Vegetation anlagebedingt lediglich auf einem ca. 8 m breiten 

Streifen in der bahnrechten Böschung des östlichen Voreinschnitts durch die geplante Rettungs-

treppe unterbrochen werden wird, ist die Funktion der Leitstrukturen auch in diesem Bereich gege-

ben. Darüber hinaus ist außerdem davon auszugehen, dass eine Orientierung auch anhand der 

bestehenden Topografie erfolgt, da vor allem am betroffenen Portal der Einschnitt sehr tief ist und 

daher eine Orientierung auch entlang der bestehenden Böschungen erfolgen wird. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung der Lebensstätte 

der Bechsteinfledermaus auszugehen. 

3-5 Veränderung der Temperaturverhältnisse 

Vor allem während des Winterschlafs können sich nicht optimale Temperaturverhältnisse negativ 

auf die Überlebenswahrscheinlichkeit auswirken. Während zu hohe Temperaturen zu vermehrten 

Aufwachraten führen können und damit einen erhöhten Energiebedarf und einen vermehrten Abbau 

der Fettreserven zur Folge hätten, können zu niedrige Temperaturen zu einem Erfrieren winter-

schlafender Individuen führen (DAVIS 1970, RANSOME 1971, SPEAKMAN & RACEY 1989). 

Gemäß dem bauphysikalischen Gutachten sind durch den Einbau der Trennwand allenfalls gering-

fügige Temperaturerhöhungen (0,3 Kelvin) im Fledermausbereich anzunehmen (KURZ & FISCHER 

2018). Dies begründet sich vor allem mit dem bestehenden Luftstrom in Längsrichtung der Tunnel, 

der maßgeblich für das Klima in den Tunneln verantwortlich ist und der durch den Einbau der Trenn-

wand nicht beeinträchtigt wird. Auch unter Berücksichtigung der großen tages- und jahreszeitlichen 

Temperaturschwankungen in den Tunneln (vgl. GÖG & CHIROTEC 2020), ist daher nicht von einer 

signifikanten Änderung der Temperaturverhältnisse auszugehen. 

Die Vergitterungen an den Tunnelportalen bestehen aus einem grobem Drahtgeflecht und einem 

feinmaschigen Gitter, welches von innen auf dieses angebracht wurde und durch Laub zugesetzt 

werden kann. Durch das Zusetzen mit Laub wird der für die günstigen Eigenschaften des Tunnels 

als Winterquartier wichtige Kaltluftdurchfluss herabgesetzt, insbesondere dann wenn der Quer-

schnitt im zukünftigen Fledermausbereich deutlich verkleinert ist. Um dies zu vermeiden, werden 

die feinen Fitter außen auf dem Drahtrohr angebracht und die Vergitterungen an den vier Eingängen 

des Fledermausbereiches jährlich auf das Zusetzen mit Laub kontrolliert und dieses ggf. entfernt 

(S 16).  

Insgesamt ist daher anlagebedingte nicht von einer signifikanten Änderung der Temperaturverhält-

nisse in den Tunneln und damit von keiner Beeinträchtigung der Bechsteinfledermaus bzw. der 

Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 
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4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Anlagebedingt ist eine Beeinträchtigung der Tunnel als Winterquartier durch den Einbau der Trenn-

wandkonstruktion nicht auszuschließen. Während des Modellversuchs 2018 wurde die Bechstein-

fledermaus regelmäßig am Tunnel Hirsau dokumentiert. Die Aktivität im Bereich der Lichtschranken 

zeigen, dass die Bechsteinfledermäuse auf den Aufbau der simulierten Trennwandkonstruktion mit 

einer Aktivitätsverlagerung vom Nordportal an das zu diesem Zeitpunkt noch unveränderte Südpor-

tal reagiert haben. Nach der Verlängerung des Versuchsaufbaus bis in den südlichen Einschnitt 

verteilte sich die Aktivität der Bechsteinfledermaus an den beiden Portalen jedoch wieder wie üblich. 

Unter Berücksichtigung dieser Erkenntnisse ist daher anzunehmen, dass die Trennwandkonstruk-

tion bzw. die Unterteilung der Tunnel in einen Bahn- und einen Fledermausbereich nicht zu einem 

drastischen Aktivitätsrückgang während der Schwärmphase führen wird. Um die Beeinträchtigun-

gen des Schwärmquartiers für die Bechsteinfledermaus bestmöglich zu minimieren, werden die Ein-

schnittsbereiche im unmittelbaren Umfeld der Tunnelportale so gestaltet, dass das Schwärmen in 

diesem Bereich gefördert wird (S 4). Darüber hinaus wird die Einhausung in diesem Bereich mit 

einer massiven Bauweise geplant, damit ein störungsarmer Bereich entsteht und damit das Schwär-

men unterstützt wird. Die Beeinträchtigung des Schwärmquartiers wird daher als noch tolerierbar 

eingeschätzt. 

Die Ergebnisse des Modellversuchs 2018 legen nahe, dass sich der Schwärmbereich nach dem 

Einbau der Trennwandkonstruktion aus den Tunneln heraus in die angrenzenden Einschnitte verla-

gern wird. Hierdurch kommt es zu einer räumlichen Trennung des Schwärm- und Überwinterungs-

bereiches, was wiederum die Attraktivität der Tunnel als Winterquartier verringern wird (detaillierte 

Ausführungen s. GÖG & CHIROTEC 2020). Dies könnte bei der Bechsteinfledermaus zu einer Be-

standsabnahme führen, da diese Art vermutlich nur eine geringe Bindung an ihre Winterquartiere 

aufweist (BRAUN & DIETERLEN 2003, KRAPP & NIETHAMMER 2011) und somit auch eine bestehende 

Tradierung weniger positiven Einfluss haben könnte. Am Nordportal des Tunnels Hirsau, welches 

sich durch die größte Bechsteinfledermausaktivität auszeichnet, kann durch die Freistellung und 

Sicherung des Firststollens (S 13) im zukünftigen Schwärmbereich ein neuer Zugang zu den Hohl-

räumen hinter dem Gewölbe ermöglicht werden, und dadurch die negativen Auswirkungen minimiert 

werden. Darüber hinaus ist diese Art besonders manövrierfähig (NORBERG & RAYNER 1987), so dass 

sich die Bechsteinfledermaus ohne Probleme in engen Räumen, wie im zukünftig kleineren Fleder-

mausbereich, bewegen kann.  

Eine Prognose zu den Auswirkungen der geplanten Trennwandkonstruktion ist für die Bechstein-

fledermaus besonders schwierig, weshalb auch im Sinne des Vorsorgeaspektes von einer Beein-

trächtigung der Habitatqualität der Lebensstätte ausgegangen wird.  

Insgesamt ist daher von einer hohen Beeinträchtigung der Habitatqualität der Lebensstätte in 

diesem Zusammenhang auszugehen. 
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2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Betriebsbedingt werden regelmäßige Gehölzrückschnitte entlang der Trasse erforderlich. 

Als strukturgebundene Fledermausart (BRINKMANN et al. 2012) weist die Bechsteinfledermaus eine 

besondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, wenn durch Eingriffe beispielsweise 

Leitlinien betroffen sind, entlang derer Transferflüge erfolgen (BRAUN & DIETERLEN 2003). Demnach 

können die Eingriffe in die bestehende Vegetation mit negativen Auswirkungen für diese Art verbun-

den sein. Um diese Auswirkungen zu minimieren, wird daher die Vegetation in den Einschnitten so 

gestaltet, dass sie als Leitstruktur für die Bechsteinfledermaus dienen kann (S 4). Pflegeschnitte 

sind in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung (S 11) so durchzuführen, dass die Leitfunk-

tion der Vegetation dauerhaft gewährleistet ist (S 4). 

Darüber hinaus ist außerdem davon auszugehen, dass eine Orientierung auch anhand der beste-

henden Topografie erfolgt, da an den vier Portalen die Einschnitte zum Teil sehr tief sind und daher 

eine Orientierung auch entlang der bestehenden Böschungen stattfindet. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung für die Bechsteinfle-

dermaus oder der Qualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Betriebsbedingt stellt insbesondere in den Tunneln die direkte Kollision der Bechsteinfledermaus 

mit dem fahrenden Zug und die Verwirbelung ein Tötungsrisiko dar. Durch die Unterteilung der Be-

standstunnel, jeweils in einen Bahn- und einen Fledermausbereich, wird die Kollision im zukünftigen 

Fledermausbereich vollständig verhindert. Um zu vermeiden, dass die Fledermäuse vom Fleder-

mausbereich in die Bahnkammer einwandern und es dadurch zu keiner Tötungen bzw. Verletzun-

gen von Individuen kommt, ist die Dichtigkeit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Tunnelge-

wölbe sowie zwischen Trennwand und Einhausung von der UBB zu kontrollieren und freizugeben 

(S 17). Um den Fledermäusen im Fledermausbereich den größtmöglichen Flugraum zu ermögli-

chen, sind die Trennwand und die Einhausung sehr eng an das Lichtraumprofil gemäß Eisenbahn-

Bau- und Betriebsordnung angelehnt.  

Ein Einfliegen oder Einwandern der Bechsteinfledermaus in die Einhausung und den Bahnbereich 

muss aufgrund des dort gegebenen sehr hohen Tötungsrisikos soweit wie möglich verhindert wer-

den. Durch die Verlängerung der Einhausung in die Voreinschnitte, den Verschluss der Spalten im 

Bahnbereich (S 5), einer geeigneten Gestaltung der Einschnitte (S 4) und des Eingangsbereiches 

der Einhausung (S 6) sowie der vollständige Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- 

und Winterperiode nach der baulichen Fertigstellung und die Vergrämung der Fledermäuse am Ein-

gang der Einhausung (S 7) wird über verschiede Ansätze ein Einfliegen der Fledermäuse in die 

Einhausung und den Bahnbereich verhindert. Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass sich 

die Wirkungen der einzelnen Maßnahmen summieren und vor allem durch die Kombination dieser 

ihre Wirkung entfalten. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Sichtprüfungen erforderlich, bei 

der beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspek-

tion erfolgt rein visuell und ist damit nicht mit einer Tötung von Fledermäusen verbunden. Alle drei 

Jahre wird im Rahmen einer sog. Großen Tunnelinspektion eine handnahe Sichtprüfung der Stahl-

betoneinhasung bzw. –trennwand vorgenommen. ist jedoch das manuelle Abklopfen des gesamten 
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Mauerwerks erforderlich, das nur durch ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkon-

struktion möglich ist (MIC 2022). Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere in den 

Bahnbereich fliegen und dort mit dem fahrenden Zug kollidieren. Durch die zeitliche Beschränkung 

der Inspektion auf die Sommermonate und der Einstellung des Bahnverkehrs während der dreijähr-

lichen Inspektionen (S 9), kann jedoch eine Tötung der Bechsteinfledermaus wirksam verhindert 

werden. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen wird betriebsbedingt von einer geringen Beeinträchti-

gung der Bechsteinfledermaus ausgegangen. 

Dennoch wird unter Berücksichtigung der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit 

des Schadensbegrenzungsmaßnahmenbündels S 4 bis S 7 im Hinblick auf das Verhindern von 

Einflügen in die Einhausung (s. Wirksamkeitsprognosen unter Pkt. 4 des Formblatts) und des Ur-

teils des Europäischen Gerichtshofs vom 26.04.2017 (Az.: C-142/16) wonach aus wissenschaftli-

cher Sicht kein vernünftiger Zweifel daran bestehen darf, dass sich ein Projekt nachteilig auf das 

betreffende Gebiet auswirken kann, von einer hohen Beeinträchtigung ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt betriebsbedingt auf und sind hinsichtlich ihrer 

Quelle im Wesentlichen auf den fahrenden Zug zurückzuführen. Sie wirken daher in der Regel 

kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese Wirk-

faktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Immissionen und damit verbundene Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich ne-

gative Auswirkungen, beispielsweise die Quartieraufgabe, zur Folge haben. Vor allem während 

des Winterschlafs können Störungen, die zu einem Aufwachen der Fledermäuse führen, mit nega-

tiven Auswirkungen verbunden sein. Durch den Einbau der Lärmschutzelemente als Trennwand-

konstruktion in den Tunneln und der massiven Bauweise der Einhausung im Schwärmbereich wird 

ein Großteil der betriebsbedingten Emissionen erheblich reduziert, so dass Licht und optische 

Reize im Fledermausbereich nicht auftreten werden. Auch der entstehende Lärm wird durch diese 

Elemente deutlich reduziert, so dass insbesondere im Ultraschallbereich eine erhebliche Lärmmin-

derung zu erwarten ist (KUNZ & FISCHER 2018). Es gibt keine systematischen Untersuchungen zur 

Empfindlichkeit der Bechsteinfledermaus gegenüber Störungen an Quartieren. Sie gilt in Quartie-

ren jedoch als störungsempfindliche Art (BRAUN & DIETERLEN 2003). Vor allem während des Win-

terschlafs können Störungen, die zu einem Aufwachen der Fledermäuse führen, mit negativen 

Auswirkungen verbunden sein. Neuere Studien geben jedoch Hinweise darauf, dass vor allem sy-

nanthrope Fledermausarten eine gewisse Toleranz und ggf. eine Habituation gegenüber anthropo-

genen Störungen (insbesondere Lärm) zeigen können (LUO et al. 2014). Inwieweit diese Erkennt-

nisse auch auf die Bechsteinfledermaus zu übertragen sind, die typischerweise Quartiere außer-

halb anthropogener Bereiche nutzt, bleibt offen. Auch HAENSEL & THOMAS (2006) gehen in Bezug 

auf durch Sprengungen verursachte Erschütterungen grundsätzlich von einem Gewöhnungseffekt 

und einer geringen Empfindlichkeit aus. Durch die zeitliche Begrenzung der Inbetriebnahme auf 

die Sommermonate (S 8) wird verhindert, dass diese Wirkfaktoren erstmals während der sensiblen 

Winterschlafphase auftreten und gleichzeitig eine Gewöhnung erfolgen kann.  
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Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Haupt-

sächlich während des Sommers sowie der Schwärm- und Überwinterungsphase, wenn anzuneh-

men ist, dass die Tunnel als Quartier genutzt werden, muss daher die Beleuchtung auf das Mini-

mum reduziert werden. Durch die geplante Unterteilung der Tunnel in einen Bahn- und einen Fle-

dermausbereich werden die betriebsbedingten Lichtemissionen vom Fledermausbereich vollstän-

dig abgeschottet. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Inspektionen erforderlich, bei der 

beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspektion 

erfolgt visuell während alle drei Jahre das manuelle abklopfen des gesamten Mauerwerks erfor-

derlich ist, welches ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkonstruktion erfordert (MIC 

2022). Vor allem bei der dreijährlichen Inspektion kommt es daher zu Lärm, Licht und Erschütte-

rungen, die vor allem während der sensiblen Zeiten (Winterschlaf und Schwärmphase) mit Störun-

gen für die Bechsteinfledermaus verbunden sein kann. Durch die zeitliche Beschränkung der In-

spektionen auf die weniger sensiblen Zeiten (S 9) können jedoch die negativen Auswirkungen für 

die Bechsteinfledermaus weitestgehend minimiert werden. 

In Bezug auf betriebsbedingte Wirkungen ist daher von einer geringen Beeinträchtigung der 

Bechsteinfledermaus und der Habitatqualität ihrer Lebensstätte auszugehen. 

4. Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung  

S 1 Bauzeitenbeschränkung für die Arbeiten in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung der Tötung und Störung überwinternder bzw. übertagender sowie schwärmender Individuen 

durch die Arbeiten in den Tunneln. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind grundsätzlich 

nur zwischen 1. Mai 15. Mai und Mitte September möglich. 

 In der Zeit 15. Juli bis 15. September (Schwärmphase) sind die Arbeiten darüber hinaus auf die 

Tagstunden (zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. 

 Eingriffe in die nicht einsehbaren Räume hinter den Gewölben nur im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte 

Juli. Für den Verschluss von nicht einsehbaren Spalten mit Anschluss an den Raum hinter die Ge-

wölbe gilt eine Beschränkung auf den Zeitraum (Anfang) Mitte Juni bis Mitte Juli, da in diesem Zeit-

raum die wenigsten übertagenden Fledermäuse in den Tunneln erfasst wurden. Die Anbringung von 

Reusenverschlüssen erfolgt eine Woche vor dem endgültigen Spaltenverschluss. 

 Arbeiten an den Tunnelgewölben sind ausschließlich nach Freigabe durch die ökologische Baube-

gleitung möglich (vgl. S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten auf die Zeiten außerhalb des Winterschlafs wird das 

Tötungsrisiko und Störungen für die Bechsteinfledermaus deutlich reduziert, da die Art während des 

Sommers nur sehr sporadisch an den Tunneln vorkommt und darüber hinaus ein Fluchtverhalten möglich 
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ist. Die Wirksamkeit der Maßnahme wird durch die Kombination mit der Maßnahme S 11 (ökologische 

Baubegleitung) noch weiter erhöht. 

S 2 Einbau einer Zeitschaltuhr für die Beleuchtung in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung der Beeinträchtigung der Tunnel als Schwärm- und Winterquartier für Fledermäuse. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 In der Zeit 015. Juli bis 15. September (Schwärmphase) ist die Beleuchtung auf die Tagstunden 

(zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. 

 In der Zeit von 156. September bis 30. April ist grundsätzlich keine Beleuchtung möglich. 

 Die Beleuchtung in den genannten Zeiträumen nur in Verbindung mit den Schadensbegrenzungs-

maßnahmen S 3, S 10 und S 14. 

 Dauerhafte Beleuchtung des Bahnbereichs durch die Tunnelsicherheitsbeleuchtung (Leuchtstärke 1 

Lux) ist nach Fertigstellung der Trennwandkonstruktion in beiden Tunneln zu jeder Zeit zulässig. Die 

Fledermausbereiche haben nach Abschluss der Fertigstellung der Trennwandkonstruktion unbe-

leuchtet zu bleiben.  

 Die betriebsbedingten Tunnelinspektionen werden im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 

durchgeführt. Die Stahlbetoneinhausung bzw. –trennwand wird regelmäßig einer handnahen Sicht-

prüfung unterzogen. Diese kann zu jeder Jahres- und Tageszeit erfolgen. Die Dauer beschränkt sich 

hierbei auf ein paar Tage. Für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungszwecke ist in der Fleder-

mauskammer eine mobile Beleuchtung vorgesehen.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Beleuchtung in den Tunneln auf die Tagstunden außerhalb 

des Winterschlafs wird die Qualität der Lebensstätte für die Bechsteinfledermaus erhalten. Die Wirksam-

keit der Maßnahme wird durch die Kombination mit den Maßnahme S 3, S 10 und S 14 noch weiter 

erhöht. 

S 3 Vergrämung in den Tunneln mittels Licht 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Individuenverlusten. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 In den beiden Tunneln sind die Bereiche, in denen zeitnah Arbeiten an den Gewölben (insbesondere 

Spaltenverschlüsse) erfolgen sollen und in denen nicht ganztägig (als Nachtbaustelle) gearbeitet 

wird, jeweils ab 2 Stunden vor Sonnenaufgang auszuleuchten.  

 Die Beleuchtung maximal auf den zeitnah anstehenden Arbeitsabschnitt ab 2h vor Sonnenaufgang 

zu beschränken, der an einem Arbeitstag (tagsüber) bearbeitet werden kann. Dieser ist auf ein Mini-

mum zu beschränken und darf maximal einen weiteren Abschnitt entsprechend der S 10 umfassen. 

 Insbesondere während der Schwärmzeit sind jedoch in beiden Tunneln Dunkelbereiche vorzusehen, 

in denen auch in den Morgenstunden keine Beleuchtung erfolgt. Da aus Gründen der Arbeitssicher-
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heit nicht auf eine Sicherheitsbeleuchtung im gesamten Tunnel verzichtet werden kann, wird in die-

sem Zusammenhang auf die gerichtete Beleuchtung (S 14) verwiesen, die Dunkelbereiche in den 

für die Fledermäuse relevanten Quartierbereichen gewährleistet. 

 Am Morgen des Arbeitstags hat eine Kontrolle des Arbeitsbereiches und ggf. Bergung bzw. Umset-

zung von noch im Baubereich vorhandenen Fledermäusen durch die Umweltbaubegleitung zu erfol-

gen. 

 Die Ausführung und räumliche Abgrenzungen sind mit der ökologischen Baubegleitung (S 11) abzu-

stimmen 

Wirksamkeit: 

Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), werden 

die Tiere diese ausgeleuchteten Bereiche meiden und die dunkleren Bereiche als Hangplätze wählen. 

Dadurch werden Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen bei Eingriffen in potenzielle Hangplätze 

vermieden. 

S 4 Strukturelle Gestaltung der Einschnitte 

Maßnahmenziel: 

Erhalt von Leitlinien für Transferflüge zu den Winter- und Schwärmquartieren der Bechsteinfledermaus 

sowie Minimierung des Einflugs in die Einhausung. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Leitstrukturen werden so angelegt, dass sie angrenzende Wälder oder lineare Gehölzstrukturen mit 

dem Eingang des Fledermausbereichs verbinden. Dabei laufen diese möglichst lang an den Bö-

schungsoberkanten entlang und beginnen ab ca. 40 m vor den Portalen allmählich auf den Fleder-

mauseingang an den Portalen zuzulaufen. 

 Die Böschungsbereiche die unmittelbar an die Portale angrenzen (oberhalb sowie bis ca. 20 m Ent-

fernung vom Portal) sollten vollständig mit Vegetation bestanden sein. Da ein Aufwuchs von größe-

ren Bäumen in diesem Bereich aus Gründen der Verkehrssicherung nicht möglich ist, muss hier 

mindestens der Aufwuchs von Sträuchern gefördert werden.  

 Um den Schwärmbereich für die Fledermäuse nochmals aufzuwerten, ist das Dach der Einhausung 

bis ca. 40 m Entfernung vom Portal extensiv zu begrünen. 

 Die Begrünung der Einhausung endet einige Meter vor den Tunnelportalen, damit die Einflugmög-

lichkeiten nicht zusätzlich verschmälert werden. Ansitzmöglichkeiten für Greifvögel sind zu vermei-

den. Hierzu werden im unmittelbaren Umfeld der Portale keine größeren Gehölze, auf denen Greif-

vögel landen könnten belassen. Von der Verwendung eines sehr glatten Materials, wie von der HNB 

in der Stellungnahme vom 19.10.2023 vorgeschlagen, wird abgesehen, da aus Sicht des Gutachter-

büros die Gefahr besteht, dass dadurch Irritationen bei der Ortung auftreten können. Das Auftreten 

von Greifvögeln (insbesondere des Waldkauzes) wir jedoch im Rahmen des Monitorings überwacht 

und im Einzelfall spezifische Maßnahmen geplant.  

 Der Bereich um den Eingang der Einhausung muss möglichst frei von Vegetation gehalten werden. 

Hierzu ist die Sicherheitszone am Eingang der Einhausung ±20 m zu versiegeln oder Schotter aus-

zubringen. Die Vegetation in den Böschungen muss bis zu den an der Böschungsoberkante verlau-

fenden Leitstrukturen möglichst niedrig gehalten werden. 
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 Pflegeschnitte sind so durchzuführen, dass eine durchgängige Funktion der Leitstrukturen gegeben 

ist. Daher erfolgt dieser in verteilt liegenden Abschnitten, welche zusammen maximal ein Viertel des 

Gehölzbestandes umfassen. 

Wirksamkeit: 

Durch die strukturelle Gestaltung der Einschnitte wird das Auffinden der Portale für die Bechsteinfleder-

maus gefördert (erhöhte Attraktivität) und gleichzeitig das Einfliegen in die Einhausung erschwert (redu-

zierte Attraktivität). Dabei entfaltet sich die Wirkung im Hinblick auf das Verhindern des Einfliegens in die 

Einhausung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 5, S 6, und S 7 und S 11. Aufgrund der 

verbleibenden Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Moni-

toring vor Inbetriebnahme überprüft. 

S 5 Verschluss der Spalten im Bahnbereich 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einwandern der Bechsteinfledermaus in den Bahnbereich dauerhaft zu verhindern, werden in 

diesem Bereich alle Spalten verschlossen. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die offenen Fugen und Spalten im Bahnbereich werden verschlossen.  

 Dies erfolgt für die Mauerwerksfugen (Quer- und Längsfugen) in der Regel mittels Mörtel oder Spritz-

beton.  

 Die Blockfugen und Entwässerungsschlitze können in der Regel aus technischen Gründen nicht ver-

schlossen werden. Diese Spalten sind mit einem feinmaschigen Gitter (Maschengröße maximal 

0,5 cm) zu verschließen. 

 Tiefreichende Spalten sind ab Anfang Mai so zu präparieren, dass Fledermäuse die ggf. noch hinter 

der Tunnelschale hängen durch die Spalte ausfliegen können, ein erneuter Einflug jedoch nicht mög-

lich ist. Dies kann zum Beispiel durch das Anbringen einer Folie erfolgen, die nur am oberen Ende 

fixiert wird und die Spalte vollständig verdeckt.  

 Der Verschluss einsehbarer Spalten ist zwischen 15. Mai und 15. September möglich. Abweichend 

davon werden tiefreichende, nicht einsehbare Spalten von (Anfang Juni) Mitte Juni – Mitte Juli ver-

schlossen, eine Woche vor den geplanten Eingriffen, werden die Spalten mit einem Reusenver-

schluss präpariert. Die Folien sind dabei bündig auf der Tunnelinnenschale anzubringen. Die Innen-

schale im Bahnbereich wird mit einem engmaschigen Netz überzogen. 

 Entsprechend wird die Lichtvergrämung der Maßnahme S 3 auf den zeitnah anstehenden Arbeits-

schritt beschränkt, der an 1 Arbeitstag bearbeitet werden kann. Dieser wird auf ein Minimum be-

schränkt und umfasst max. einen weiteren Arbeitsschritt entsprechend Maßnahme S 10.  

 Der Verschluss der Spalten ist dann ab Anfang 15. Mai und erst nach vorheriger Kontrolle und Frei-

gabe durch die Umweltbaubegleitung möglich (vgl. S 11) 

Wirksamkeit: 

Durch den Verschluss der Spalten wird sichergestellt, dass keine Fledermäuse aus dem Fledermaus-

bereich über die Hohlräume hinter den Tunnelgewölben in den Bahnbereich gelangen können. Darüber 

hinaus minimiert diese Maßnahme auch die Auswirkungen des Bahnbetriebs (Lärm, Licht). 
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Durch den vorgezogenen temporären Verschluss mit einer Folie, können auch baubedingte Tötungen 

(z.B. durch den Einschluss nicht sichtbarerer Individuen) wirksam vermieden werden. 

S 6 Gestaltung des Eingangsbereichs der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen der Bechsteinfledermaus in die Einhausung bzw. den Bahnbereich zu verhindern soll 

dieser möglichst unattraktiv gestaltet werden. Ziel ist dabei, dass die Bechsteinfledermaus den Bahnbe-

reich nicht als potenzielles Quartier ansieht. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Der vordere Bereich der Einhausung (ca. 40 m, Ausnahme südlicher Einschnitt Tunnel Hirsau mit 

ca. 86 m) wird aus einer stabilen Drahtkonstruktion gebildet. 

 Die Maschengröße sollte dabei so groß wie möglich sein, sodass die Einhausungen von den Fleder-

mäusen als Hindernis erkannt werden aber kein Durchflug möglich ist. Eine Möglichkeit stellt hierbei 

eine Konstruktion aus Maschendraht mit einer Maschenweite von maximal 2 1 cm dar. 

 Am Südportal des Tunnels Hirsau ist die Einhausung trotz größerer Gesamtlänge ebenfalls maximal 

nur auf den letzten 40 m als offene Gitterform ausgebildet.  

 Im Bereich der geschlossenen Einhausung, welche nicht bis zum Boden reicht, sondern hier zur 

Verbesserung der Druckverhältnisse bei der Zugdurchfahrt ein ca. 20 cm hoher Spalt bis zum Boden 

belässt, wird der offene Bereich durch ein Drahtgitter mit der Maschenweite von 1 cm verschlossen.  

 Die Dichtheit des Gitters wird durch die UBB/Fledermausexperte erstmalig und im Rahmen der 3-

jährlichen Tunnelinspektion überprüft und bestätigt; ggf. undichte Abschlüsse werden abgedichtet 

und durch die UBB freigegeben werden, bevor der Bahnverkehr nach der Inspektion wiederaufge-

nommen werden darf. 

Wirksamkeit: 

Durch die offene Ausgestaltung der Einhausung im Eingangsbereich wird die Attraktivität dieser für die 

Bechsteinfledermaus minimiert, da das Drahtgeflecht nicht dem typischen Suchbild eines Fledermaus-

quartiers entspricht. Somit minimiert sich die Wahrscheinlichkeit des Einfliegens. Dabei entfaltet sich die 

Wirkung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 4, S 5 und S 7. Aufgrund der verbleiben-

den Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Monitoring vor 

Inbetriebnahme überprüft.. 

S 7 Verschluss der Einhausung und Vergrämung am Eingang der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen der Bechsteinfledermaus in den Bahnbereich zu verhindern werden am Eingang der 

Einhausung und im näheren Umfeld Vergrämungsmaßnahmen installiert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Am Eingang der Einhausung werden Ultraschalllaute emittiert, welche das Einfliegen der Bechstein-

fledermaus verhindern sollen.  

 Zur akustischen und optischen Vergrämung werden außerdem Windspiele oder Flatterband im nä-

heren Umfeld installiert.  
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 Weiterhin wird die Einhausung mindestens in der ersten für eine Schwärm- und Winterperiode nach 

der baulichen Fertigstellung des Provisoriums vollständig verschlossen. 

 Überprüfung der Dichtheit des Gitters bei Erreichen der Schwellenwerte des akustischen Monitorings 

erforderlich, sofern die Anwesenheit von Fledermäusen in den Tunneln nicht durch das ergänzende 

visuelle Monitoring vgl. S 7 eindeutig auf einen Einflug in den Bahnbereich zurückgeführt werden 

kann. 

Wirksamkeit: 

 Akustische Vergrämung 

Eine akustische Vergrämung von Fledermäusen ist grundsätzlich denkbar, da Lärm in der Lage ist, 

die Echos der Fledermäuse zu maskieren (LUO et al. 2015, SCHAUB et al. 2008, SIEMERS & SCHAUB 

2011). Es konnte jedoch gezeigt werden, dass Fledermäuse in Bezug auf Lärm einen Gewöhnungs-

effekt zeigen (LUO et al. 2014). Unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse ist davon auszugehen, 

dass eine akustische Vergrämung vermutlich primär einen kurzzeitigen Effekt auf die Fledermäuse 

haben wird. 

 Visuelle Vergrämung 

Über Möglichkeiten der visuellen Vergrämung bei Fledermäusen ist bisher nichts bekannt. Neben 

der Orientierung mittels Echolokation sind Fledermäuse weiterhin in der Lage sich visuell zu orien-

tieren (CRYAN et al. 2014, EKLÖF et al. 2014, MCGUIRE & FENTON 2010). Es ist daher plausibel, dass 

auch eine visuelle Vergrämung Erfolge bei Fledermäusen zeigen könnte. Versuche bei Vögeln zeig-

ten jedoch maximal kurzfristige Erfolge (zusammengefasst in BULLING et al. 2015). 

 Verschluss der Einhausung 

Vor allem wenn die Fledermäuse zum ersten Mal auf die Trennwandkonstruktion bzw. die Einhau-

sung an den beiden Tunneln treffen, ist anzunehmen, dass sie diese ausgiebig inspizieren werden. 

Gerade in dieser Erkundungsphase ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass Fledermäuse in die Ein-

hausung fliegen erhöht. Durch den Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Über-

winterungsphase kann ein Einfliegen in die Einhausung bzw. den Bahnbereich unterbunden und ein 

Gewöhnen der Fledermäuse an den Fledermausbereich gefördert werden. 

Gemäß den obigen Ausführungen wird eine Kombination von Wind, akustischer und visueller Vergrä-

mung und der Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Winterperiode für geeignet ein-

gestuft das Einfliegen in den Bahnbereich zu verhindern. Aufgrund der verbleibenden Prognoseunsicher-

heit wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme durch ein Monitoring vor Inbetriebnahme über-

prüft und das Vergrämungskonzept ggf. angepasst (vgl. Ausführungen in der Artenschutzprüfung). 

S 8 Zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme wird die Störung winterschlafender Individuen 

reduziert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Eine Inbetriebnahme der Strecke ist ausschließlich in den Monaten zwischen 01. Mai und Ende Sep-

tember 15. Juli möglich. 
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Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme wird eine Gewöhnung an den Bahnbetrieb vor der 

sensiblen Schwärm- und Winterschlafphase ermöglicht, da der Bahnbetrieb bereits erfolgt, wenn die 

Tiere im Jahr der Inbetriebnahme das Schwärm- und Winterquartier erreichen. Verschiedene Studien 

haben gezeigt, dass Fledermäuse eine Gewöhnung an auftretende Emissionen wie Lärm und Erschüt-

terung zeigen können (z.B. HAENSEL & THOMAS 2006, LUO et al. 2014). 

S 9 Beschränkung der Zeiten für die Tunnelinspektionen 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inspektionen wird die Tötung und Störung von Fledermäusen 

während sensibler Zeiten (Winterschlaf und Hauptschwärmzeit) reduziert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die jährliche visuelle Inspektion der Tunnel ist nur zwischen 01. Mai und 15. September möglich. 

 Die Tunnel und die Einhausungen bzw. Trennwände müssen mindestens alle drei Jahre gründlich 

handnah inspiziert werden. Jährlich finden außerdem Sichtkontrollen auf gravierende, betreibsge-

fährdende Schäden statt. Dabei wird mit Hubbühnen und mobilen Leitern gearbeitet. Auf eine Instal-

lation von Leiter- und Kameraschinen wird verzichtet. Die Kameras werden durch Drohnen ersetzt. 

Die Inspektion findet im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli.  

 Die dreijährliche Inspektion zur Überprüfung der Mauersteine ist auf die Zeit zwischen 01. Mai bis 

15. Juli ganztägig bzw. zwischen 16. Juli und 15. September auf die Zeit zwischen Sonnenauf- und 

-untergang zu beschränken. Während der dreijährlichen Inspektion ist der Bahnverkehr einzustellen. 

Die dreijährlichen Inspektionen des Fledermausbereichs sind im Beisein einer ökologischen Baube-

gleitung durchzuführen. 

 Sofern die funktionale akustische Vergrämung während der Inspektion weiterlaufen kann, ist keine 

zusätzliche Kontrolle vor Wiederinbetriebnahme der Bahn erforderlich 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inspektion auf die Sommermonate werden Störungen auf weniger 

sensiblen Zeiten beschränkt und dadurch erhebliche negative Auswirkungen wie beispielsweise das Er-

wachen während des Winterschlafs vermieden. 

Durch die Einstellung des Bahnverkehrs während der dreijährlichen Inspektion, in der die Trennwände 

ausgebaut werden müssen, können auch Tötungen von Fledermäusen wirksam vermieden werden. 

S 10 Abschnittsweises Arbeiten 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen von Individuen der Bechsteinfledermaus. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Bau- und Sanierungsarbeiten sind so zu planen, dass sie in so wenig Arbeitsdurchgängen wie 

möglich sowie räumlich und zeitlich zu konzentriert erfolgen. Dabei dürfen nur die abschnittsweisen 

Arbeitsbereiche voll beleuchtet werden. In den übrigen Bereichen erfolgt eine gerichtete Beleuchtung 

(S 14). 
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 Ein Arbeitsdurchgang erfolgt jeweils von einem Tunnelende zum anderen. Dabei beginnen diese 

möglichst an dem der Andienung abgeneigten Portal werden rückschreitend durch den Tunnel fort-

gesetzt, so dass ungestörte Bereiche entstehen, in denen weder Arbeiten noch Baustellenverkehr 

erfolgen. Beim Tunnel Forst erfolgt die Andienung aufgrund der Platzverhältnisse und Zufahrtsmög-

lichkeiten über das Westportal, beim Tunnel Hirsau über das Nordportal. 

 Die Baumaschinen sind in der Schwärmzeit nachts so abzustellen, dass die Tunnelportale frei zum 

Schwärmen angeflogen werden können. 

 Die detaillierte Planung des Bauablaufs erfolgt in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung 

(S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch das abschnittsweise Arbeiten werden beruhigte Bereiche geschaffen, in denen die Bechsteinfle-

dermaus ungestörte Hangplätze findet. Dadurch wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme (S 3) 

erhöht, wodurch das Tötungsrisiko minimiert wird. 

S 11 Ökologische Baubegleitung 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen von Individuen und der Beeinträchtigung von Winter- und Schwärmquartieren 

der Bechsteinfledermaus. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind in enger Ab-

stimmung mit einem Fledermausexperten durchzuführen. Hierzu gehören insbesondere folgende 

Aufgaben: 

  Überwachung und Konkretisierung der Vergrämungsmaßnahmen für die Fledermäuse in den Tun-

neln (während der Baumaßnahmen, S 3), vor allem in Abstimmung mit dem abschnittsweisen Arbei-

ten (S 10) 

 Kontrolle der jeweiligen Bauabschnitte, die mit Tötungen oder Verletzung von Fledermäusen ver-

bunden sein können. Dies betrifft vor allem Arbeiten am Tunnelgewölbe (S 3, S 5) 

 Notbergen und Umsetzen ggf. vorgefundene Fledermäuse in ungefährdete Bereiche (S 3, S 5) 

 Temporärer Verschluss von Spalten nach vorheriger Kontrolle und anschließende Freigabe des Ar-

beitsbereichs (S 3, S 5) 

 Überwachung und Koordination der funktionsfähigen Anlage von Leitstrukturen in den Einschnitten 

(S 4) 

 Fachliche Begleitung der dreijährigen Tunnelinspektionen (S 9) 

 Festlegung der konkreten Standorte für die Installation von Hangplatzstrukturen, Ersatzbohrungen 

(S 12). 

 Sicherstellung, dass notwendigen Schutzmaßnahmen korrekt durchgeführt sowie unnötige Beein-

trächtigungen oder Beschädigungen vermieden werden und Genehmigungsauflagen eingehalten 

werden. Dazu gehören: 

- Einführung der bauausführenden Firmen in die Schutzmaßnahmen  
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- Regelmäßige Kontrollen zur Sicherstellung der Einhaltung der Genehmigungsauflagen 
- Einleitung von kurzfristigen vor-Ort-Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzun-

gen und erhebliche Störungen bei einer unvorhergesehenen Betroffenheit von Fleder-
mäusen sowie Abstimmung mit der Naturschutzbehörde über weitere ggf. erforderliche 
Maßnahmen 

- Erstellung eines fortlaufenden (tabellarischer) Zwischenberichts (Pflichtheft), um eine 
auflagenkonforme Durchführung der Maßnahmen während der Bautätigkeiten zu doku-
mentieren. Hier sind die beim Bau relevanten Auflagen mit Maßnahmen-Nr., Bezeich-
nung/Aufgabe der UBB, besondere Tätigkeiten/Überwachung sowie Umsetzungsfort-
schritt/ggf. erforderliche Nachbesserungen mit Begehungsdatum und eine Fotodokumen-
tation festzuhalten. 

- Dokumentation von im Arbeitsbereich in den Tunneln bzw. bei der Fällung von Bäumen 
angetroffene Fledermäuse (Art, Anzahl, Zustand, ggf. Tunnelsegment, Angaben zur Häl-
terung, Bergung und ggf. Verletzung/Tötung von Individuen) 

- Auf Nachfrage während der Bauarbeiten und spätestens vor Abschluss der Bauarbei-
ten/solange noch Nachbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind, erhält die Planfeststel-
lungsbehörde, UNB und HNB den Zwischenbericht bzw. einen bebilderten Kurzbericht 
der UBB. 

 

Die ökologische Baubegleitung ist vertraglich mit einer Weisungsbefugnis auszustatten. 

Wirksamkeit: 

Durch die ökologische Baubegleitung wird die fachgerechte Umsetzung der geplanten Maßnahmen, ins-

besondere in Bezug auf das Schwärm- und Winterquartier, gewährleistet. 

S 12 Verbesserung des Hangplatzpotenzials in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen und Schaffung potenzieller Hangplätze für Individuen der 

Bechsteinfledermaus 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Pro Tunnel sind 375 Hangplatzstrukturen zu installieren (z.B. Hohlblocksteine, Fledermauswand-

schalen). Im Sommer 2023 erfolgte bereits eine Installation von 375 Hangplatzstrukturen im Tunnel 

Hirsau und 268 Hangplatzstrukturen im Tunnel Forst.(Die Quantifizierung der Maßnahme orientiert 

sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und übersteigt damit das in im Rahmen 

der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Bechsteinfledermaus) 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 50 Hangplätze jeweils auf den ersten 100 m zu installieren (Die 

Quantifizierung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) 

und übersteigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Bechsteinfleder-

maus) 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 75 in der Tunnelmitte (±100 m) zu installieren (Die Quantifizie-

rung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und über-

steigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Bechsteinfledermaus) 

 Es sind Hohlblocksteine unterschiedlichen Lochdurchmessers zu wählen, die ggf. im Bereich von 

geplanten Ausmauerungen direkt in das Tunnelgewölbe integriert werden können. In den Sommern 
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2022 und 2023 erfolgte bereits eine Installation 2 im Tunnel Hirsau, 5 im Tunnel Forst.  (Die Quanti-

fizierung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und 

übersteigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Bechsteinfledermaus) 

 Es sind weitere Ersatzbohrungen vorzusehen (Tunnel Hirsau: insgesamt 40 Bohrungen, Tunnel 

Forst insgesamt 60 Bohrungen). Der Durchmesser der Bohrungen beträgt ca. 100 mm. Diese wur-

den bereits überwiegend vorgezogen umgesetzt. (Tunnel Hirsau: insgesamt 46 Bohrungen (44 mit 

Zugang zum Tunnelgewölbe), Tunnel Forst insgesamt 133 Bohrungen (106 mit Zugang zum Tun-

nelgewölbe)). Aufgrund der Forderung der HNB, dass pro Tunnelblock mindestens eine Bohrung mit 

Zugang zum dahinter liegenden Gewölbe vorhanden sein muss, werden voraussichtlich im Sommer 

2024 mindestens weitere 28 Bohrungen im Tunnel Forst und weitere 20 Bohrungen im Tunnel Hirsau 

erfolgen. Der Durchmesser der Bohrungen beträgt ca. 100 mm. Die genaue Verortung erfolgt in Ab-

stimmung mit der UBB (S 11). (Die Quantifizierung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller 

Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und übersteigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte 

Erfordernis für die Bechsteinfledermaus) 

 Es sind weitere Zugänge hinter das Gewölbe zu schaffen: Entfernung der Rückwände der bestehen-

den Flucht- und Entwässerungsnischen sowie Prüfung der Öffnung der dahinterliegenden Abde-

ckungen. Insgesamt wurden im Tunnel Forst bereits vorgezogen 36 Nischenrückwände durch eine 

Bohrung (Durchmesser 325 mm) geöffnet, 23 davon mit Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. 

Im Tunnel Hirsau haben zwei der 4 Nischen einen Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. Hier 

wurde jeweils eine 30 cm x 60 cm große Öffnung geschaffen. (Die Quantifizierung der Maßnahme 

orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und übersteigt damit das in im 

Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für die Bechsteinfledermaus) 

 Es ist auf eine gleichmäßige Verteilung aller Hangplatzstrukturen in allen Bereichen der Tunnel zu 

achten 

 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abstimmungen mit der Unteren und Höheren Natur-

schutzbehörden, bereits vorgezogen  

Wirksamkeit: 

Durch die Schaffung neuer Zugänge hinter das Gewölbe werden Fluchtmöglichkeiten geschaffen, so 

dass nicht sichtbare Individuen der Bechsteinfledermaus hinter dem Gewölbe bei Eingriffen in das Mau-

erwerk eine Fluchtmöglichkeit haben. 

Durch die Schaffung neuer Hangplätze und Zugänge zu Hohlräumen hinter dem Gewölbe wird das Hang-

platzpotenzial in den Tunneln deutlich erhöht und damit Beeinträchtigungen des als Schwärm- und Win-

terquartier genutzten Tunnel Hirsau minimiert.  

S 13 Freistellen des Firststolleneingangs 

Maßnahmenziel: 

Schaffung eines weiteren Zugangs zum Tunnel Hirsau. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Der Eingang zum Firststollen am Nordportal des Tunnels Hirsau, der von Vegetationsaufwuchs ver-

deckt ist, ist freizuschneiden und durch regelmäßige Pflegearbeiten freizuhalten. 

 Der Eingang ist zu sichern, so dass der Eingang dauerhaft erhalten bleibt. 
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 Die Umsetzung der Maßnahme ist in Abstimmung mit der ökologische Baubegleitung durchzuführen. 

Wirksamkeit: 

Durch die Freistellung des Firststollens wird ein weiterer Zugang zum Tunnel Hirsau geschaffen. Da sich 

dieser unmittelbar im zukünftigen Schwärmbereich befindet, in dem die Fledermäuse häufig ein intensi-

ves Explorationsverhalten zeigen, erscheint ein kurzfristiges Auffinden des neuen Eingangs als sehr 

wahrscheinlich. Durch diesen neuen Zugang wird die Verbindung zwischen dem Schwärm- und Winter-

quartier am Nordportal des Tunnels Hirsau, welches gleichzeitig das Portal mit der höchsten Schwärm-

aktivität darstellt, gefördert. Darüber hinaus mündet dieser Zugang unmittelbar hinter das Tunnelgewölbe 

und bietet daher weitere Hangplätze. 

S 14 Gerichtete Beleuchtung 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung der Störung der Bechsteinfledermaus durch Licht 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Beleuchtung außerhalb der tatsächlichen Arbeitsbereiche (z.B. Zufahrten, Fluchtwege) ist so auszu-

richten, dass das obere Dritte des Tunnelgewölbes nicht beleuchtet wird.  

 Außerhalb der Tunnel ist ebenfalls eine nach unten gerichtete insektenfreundliche Beleuchtung (Wel-

lenlänge über 540 nm, Farbtemperatur < 2.700 K, möglichst geringe Leuchtstärke) zu installieren 

Wirksamkeit: 

Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), wird 

durch die gerichtete Beleuchtung vermieden, dass Hangplätze direkt angestrahlt werden bzw. die Fle-

dermäuse vor den Tunneln vergrämt werden. Somit werden Störungen der Bechsteinfledermaus vermie-

den. 

S 15 Zeitliche Steuerung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Verletzung der Bechsteinfledermaus durch die Ansaugwirkung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Es erfolgt eine zeitliche Steuerung der Lüfter. Diese werden am Morgen eine Stunde nach und am 

Abend eine Stunde vor Sonnenuntergang an- bzw. ausgeschaltet.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Taktung der Geräte außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse kann eine Verlet-

zung von Tieren vermeiden werden. 

S 16 Vergitterung der Tunnelportale 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung einer Beeinträchtigung des Kaltluftstroms in den Tunneln 

Maßnahmenbeschreibung: 
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 Die Vergitterungen an allen 4 Tunnelportalen am Eingang zum Fledermausbereich werden so vor-

genommen, dass sich das feine Gitter außen auf dem Drahttor befindet. Die Vergitterungen an den 

vier Eingängen zum Fledermausbereich werden weiterhin jährlich auf ein Zusetzen mit Laub etc. 

überprüft und das Laub wird entfernt. Überprüfung und Dokumentation durch die UBB (S 11) im 

ersten Jahr im September und erneut mehrmals nach Laubfall. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Laubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass der Kaltluftstrom in den Tunneln nicht beeinträchtigt wird. 

S 17 Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung des Einwanderns von Fledermäusen in den Bahnbereich über undichte Stellen  

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Dichtheit der Abschlüsse (vgl. Kapitel 3.1) wird durch die UBB/Fledermausexperte (S 11) bestätigt 

und undichte Abschlüsse werden abgedichtet und durch die UBB freigegeben werden.  

 Die Dichtheit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Gewölbe sowie zwischen Trennwand und 

Einhausung im Sinne einer dauerhaft fledermaussicheren/-dichten Konstruktion wird vom Vorhaben-

träger zugesagt.  

 Im Zuge der 3-jährlichen Inspektion ist die Dichtheit der Übergänge zwischen Trennwand und Ein-

hausung sowie zwischen Trennwand und Tunnel zu prüfen. Nicht dichte Verschlüsse werden vor 

Wiederinbetriebnahme des Bahnverkehrs abgedichtet. Die Freigabe vor Wiederinbetriebnahme des 

Bahnverkehrs erfolgt durch eine visuelle Kontrolle durch die UBB (S 11) 

Wirksamkeit: 

Durch die Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge zwischen Trennwand und Gewölbe 

sowie zwischen Trennwand und Einhausung kann ein Einwandern der Tiere wirkungsvoll verhindert wer-

den, wodurch Tötungen oder Verletzungen der Bechsteinfledermaus vermieden werden. 

S 18 Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Bechsteinfledermaus durch 

Staubablagerungen 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Staubentwicklungen sind während der Bauausführung durch geeignete Maßnahmen zu vermei-

den.  

 Sofern seitens der UBB (S 11) dennoch Staubablagerungen in den Spalten des Fledermausbereichs 

festgestellt werden, sind diese vor Beginn der Schwärmzeit (vor dem 15. Juli) zu entfernen. Damit 

dabei keine Fledermäuse zu Schaden kommen, sind eine Umweltbaubegleitung (UBB) mit voraus-

laufender Kontrolle auf Fledermausbesatz und ggf. das Aussparen entsprechender Bereiche oder 
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eine Bergung/Umsetzen, ein Arbeiten mit geringem Wasserdruck und ggf. weitere durch die UBB 

vor Ort festzulegende Maßnahmen erforderlich. 

 Diese Vermeidungsmaßnahme ist soweit erforderlich auch bei Instandsetzungsarbeiten vorzusehen. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Staubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass es zu keiner Beeinträchtigung von Hangplätzen der Bechsteinfledermaus kommt. 

5. Bewertung der Beeinträchtigungen im Zusammenwirken mit anderen Plänen und 

Projekten 

Die Abfrage zu möglichen Summationswirkungen ergab für die Bechsteinfledermaus folgende kumulie-

rend zu berücksichtigen Pläne und Projekte: 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung/Umbau Entwässerung: Ausbau des Schotters und der Bet-

tung inklusive Kalksteinauffüllung bis zur Felsoberkante, Rückbau des mittig angeordneten Sam-

melkanals, Ersatzneubau zweier Entwässerungsrinnen links und rechts der Bahn mit Anschluss 

neu zu errichtender Querleitungen zur Abführung des Wassers aus den Entwässerungsnischen 

und abschließender Eindeckung der Tunnelsohle mit grobkörnigem Kalkschotter 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung der Tunnelgewölbe: Ausbessern von Mauerwerksfugen, in ei-

nigen Bereichen flächiges, teils bewehrtes Verfüllen von Schadstellen im Gewölbe mit Spritzbe-

ton und Einbau von Laibungs- und Ulmendrainagen in die Tunnelschalen 

Eine erhebliche Beeinträchtigung der Bechsteinfledermaus konnte jedoch für die Projekte im Einzelnen 

ausgeschlossen werden. (vgl. Kapitel 2.2.2). Da die Projekte die gleichen Lebensstätten betreffen, sind 

kumulierende Wirkungen anzunehmen. Unter Berücksichtigung aller Wirkungen wird insgesamt von ei-

ner hohen Beeinträchtigung der Bechsteinfledermaus ausgegangen. Dies begründet sich insbesondere 

durch die entstehenden Beeinträchtigungen des antragsgegenständlichen Projekts. 

6. Darstellung der Notwendigkeit weitere Schadensbegrenzungsmaßnahmen auf-

grund kumulativer Wirkungen 

Unter Berücksichtigung möglicher kumulierender Wirkungen wären zusätzliche Schadensbegrenzungs-

maßnahmen erforderlich. Vorliegend werden durch die vorgesehenen Schadensbegrenzungsmaßnah-

men entstehende Beeinträchtigungen bestmöglich minimiert. Weitere Möglichkeiten der Schadensbe-

grenzung bestehen mit Blick auf das Projektziel nicht. 

7. Abschließendes Bewertungsergebnis und Beurteilung der Erheblichkeit der Beein-

trächtigungen 

Für die Bechsteinfledermaus ist der geplante Einbau der Trennwandkonstruktion unter Berücksichtigung 

der vorgesehenen Schadensbegrenzungsmaßnahmen mit erheblichen Beeinträchtigungen der Er-

haltungsziele verbunden. 

Dies betrifft insbesondere das Erhaltungsziel Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsar-

men Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, 

auch im Hinblick auf die Einflugsituation. Für dieses Erhaltungsziel können, unter Berücksichtigung der 

geringen Bindung dieser Art an ihre Winterquartiere, erhebliche Beeinträchtigungen im Hinblick auf die 
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Habitatqualität des Winterquartiers nicht ausgeschlossen werden. Weiterhin sind erhebliche Beeinträch-

tigungen auch infolge möglicher Individuenverluste der Bechsteinfledermaus aufgrund der verbleibenden 

Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit der Maßnahmen S 4 - S 7 nicht vollständig auszuschließen. Für 

die Bechsteinfledermaus werden daher im Rahmen der Abweichungsprüfung (Kapitel 7) Maßnahmen 

zur Kohärenzsicherung vorgesehen. 

8. Bewertung möglicher Auswirkungen auf FFH-Gebiete mit funktionalem Zusammen-

hang 

Im Einzugsbereich der Tunnel als Schwärm- und Winterquartier der Bechsteinfledermaus (25 km-Ra-

dius) liegen insgesamt 10 weiteren FFH-Gebiete, in denen die Bechsteinfledermaus gemeldet wurde 

(vgl. Tabelle 16 im Anhang). Direkte Auswirkungen auf diese FFH-Gebiete sind durch das Vorhaben 

auszuschließen. Negative Auswirkungen auf die Bechsteinfledermaus sind insbesondere im Hinblick auf 

die Nutzung der Tunnel als Winterquartier zu erwarten, so dass sich die Beeinträchtigung auf wenige 

Individuen beschränken wird. Da Bechsteinfledermäuse häufig keine übermäßige Bindung an ihre Win-

terquartiere aufweisen und diese regelmäßig wechseln (BRAUN & DIETERLEN 2003, KRAPP & NIETHAMMER 

2011), kann davon ausgegangen werden, dass die Bechsteinfledermäuse verschiedene Winterquartiere 

kennen. Falls es zu einem Bestandsrückgang überwinternder Bechsteinfledermäuse kommt, kann ange-

nommen werden, dass die Fledermäuse in andere Winterquartiere ausgewichen sind. Indirekte Auswir-

kungen auf FFH-Gebiete im funktionalen Zusammenhang, z.B. ein Bestandsrückgang in Wochenstuben 

im Einzugsbereich der Tunnel, ist somit nicht anzunehmen. Insgesamt sind daher keine erheblichen 

Auswirkungen auf FFH-Gebiete im funktionalen Zusammenhang für diese Art anzunehmen. 

Nach Auffassung der HNB (vgl. Stellungnahme vom 19.10.2023) können erhebliche Auswirkungen auf 

FFH-Gebiete im funktionalen Zusammenhang nicht ausgeschlossen werden. Die Begründung ist der 

Stellungnahme der HNB zu entnehmen.  
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PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART GROßES MAUSOHR 

(MYOTIS MYOTIS) [1324] 

1. Ansprüche und Verbreitung der Anhang II-Art 

Lebensraumansprüche und Verhaltensweisen  

Sowohl Wochenstuben als auch solitäre Männchen des Großen Mausohrs nutzen vor allem geräumige 

Dachstühle (GÖTTSCHE et al. 2008, SPITZENBERGER & WEISS 2012, ZAHN et al. 2006). Die Männchen 

nutzen darüber hinaus häufig auch Fledermaus- und Nistkästen sowie vereinzelt Baumhöhlen oder Ge-

bäude (BRAUN & DIETERLEN 2003, DIETZ et al. 2016). Eine Besonderheit stellen zudem Nachweise von 

Männchenquartieren und Wochenstuben an Brücken dar, was eine gewisse Unempfindlichkeit des Gro-

ßen Mausohrs gegenüber Verkehrslärm vermuten lässt (HECK & BARZ 2000). Das Große Mausohr über-

wintert in unterirdischen, natürlichen oder künstlichen Höhlen, Bunkern oder Kellern (BRAUN & DIETERLEN 

2003, DIETZ et al. 2016). KRAPP & NIETHAMMER (2011) trugen Fälle zusammen, in denen sich einzelne 

Tiere in Felsspalten und Baumhöhlen zum Überwintern zurückziehen.  

Das Große Mausohr jagt oberflächennah und ist auf die Erbeutung von Bodeninsekten spezialisiert 

(ARLETTAZ 1996, PLANK et al. 2012). Als Jagdhabitat bevorzugt die Art daher Lebensräume mit Zugang 

zum Boden, wie unterholzfreie Wälder, gemähte Wiesen oder Siedlungsräume (ARLETTAZ 1999, ZAHN et 

al. 2008, ZAHN et al. 2006). 

Zwischen April und August befinden sich die Weibchen in den Wochenstuben, wo etwa zwischen Ende 

Mai und Ende Juni Jungtiere geborgen werden (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). Ab August suchen Männ-

chen und Weibchen die Paarungsquartiere auf (BRAUN & DIETERLEN 2003). Bis zum Oktober, werden 

Große Mausohren zudem schwärmend an potenziellen Winterquartieren beobachtet, wobei, im Gegen-

satz zu anderen Arten, ein Weibchenüberschuss herrscht (HAENSEL et al. 2009, VAN SCHAIK et al. 2015). 

Ob es während des Schwärmens zur Kopulation kommt, ist unklar. Für das Große Mausohr könnte statt-

dessen die Funktion der Erkundung von Winterquartieren während des Schwärmens eine größere Rolle 

spielen, da ein relativ großer Anteil der schwärmenden Tiere im gleichen Quartier überwinternd nachge-

wiesen werden konnte (HAENSEL et al. 2009). Ab Ende September / Anfang Oktober beginnt der Winter-

schlaf, wobei die Zahl der Tiere bis zum März weiter zunimmt (MESCHEDE & RUDOLPH 2004). 

Verbreitung in Deutschland / in Baden-Württemberg (BFN 2019, BRAUN & DIETERLEN 2003, LUBW 

2019b) 

In ganz Deutschland weit verbreitet. Hauptvorkommen liegen im Süden und in den wärmebegünstigten 

Bereichen der Mittelgebirge. In Norddeutschland erreicht die Art ihre nördliche Verbreitungsgrenze. In 

Schleswig-Holstein sind bisher keine Wochenstubennachweise und in Mecklenburg-Vorpommern nur 

zwei Wochenstuben bekannt.  

In Baden-Württemberg ist die Art nahezu landesweit verbreitet, die überwiegende Zahl der Sommerquar-

tiere liegen in Höhenlagen zwischen 150 und 400 m ü. NN. Schwerpunkte der Verbreitung sind im Main-

Tauberkreis, Hohenlohe, Schwäbisch Hall und Heilbronn. Weiterhin sind Vorkommen in Südbaden, in 

der Vorbergzone und dem angrenzenden Westteil des Schwarzwaldes, in der Bodenseeregion, dem 

oberschwäbischen Hügelland und dem gesamten Neckartal bekannt. Die überwiegende Zahl der Win-

terfunde befinden sich in Höhenlagen zwischen 600 bis 800 m ü. NN mit einer Konzentration auf Höhlen- 

und stollenreiche Bergregionen (vor allem Schwäbische Alb). 

Der Erhaltungszustand der Art in Baden-Württemberg wird als günstig angegeben (LUBW 2019a). 
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2. Bestand, Erhaltungszustand und Erhaltungsziele im Schutzgebiet und im detailliert 

untersuchten Bereich 

Bestand im Schutzgebiet (RP KARLSRUHE 2020) 

Für das Große Mausohr lagen zur Erstellung des Managementplans aktuelle Daten und Erfassungen 

(2015, 2017 und 2018) aus bekannten und potenziellen Wochenstuben-, Einzel- und Paarungsquartieren 

im FFH-Gebiet sowie angrenzender Gebiete vor. Darüber hinaus lagen Untersuchungen für das Winter-

quartier Neubulacher Stollen aus den Jahren 2012, 2015, 2017 und 2019 vor sowie für die Tunnel Hirsau 

und Forst die Erhebungen von Nagel aus den Jahren 2010, 2011 und 2014, die Winterquartierzählungen 

aus den Jahren 2017, 2018 und 2019 sowie die Ergebnisse des Lichtschranken-Foto-Monitorings für 

den Zeitraum September 2015 bis August 2018. 

Im Gebiet ist eine Wochenstube des Großen Mausohrs in Calw bekannt. Diese umfasste bis 2008 zum 

Teil über 700 Individuen und wurde daher als bundesweit bedeutsam eingestuft. Seit 2008 ist die Popu-

lation in dieser Wochenstube jedoch ohne erkennbaren Grund rückläufig und umfasst derzeit (Stand 

2018) ca. 180 Individuen. Als Winterquartiere werden im FFH-Gebiet der Untere Neubulacher Stollen 

von ca. 28-36 Großen Mausohren, der Marienstollen mit ca. 1 bis 6 Individuen, der Neue Wasserstollen 

mit 2 Individuen (zuletzt 2012) sowie die Tunnel Forst und Hirsau mit ca. 40 bzw. 50 überwinternden 

Individuen benannt. 

Abgrenzung Lebensstätten: Insgesamt wurden im Gebiet ca. 1.462 ha Lebensstätten für das Große Mau-

sohr abgegrenzt. Hierbei handelt es sich um vier Quartiere und ein Jagdhabitat. Die vier Quartiere um-

fassen die nachgewiesene Wochenstube in einem Wohnhaus in Calw und die Winterquartiernachweise 

im Unteren Stollen Neubulach sowie in den nachzumeldenden Tunneln Forst und Hirsau. Als Jagdhabitat 

wurde das gesamte FFH-Gebiet abgegrenzt. 

Erhaltungszustand der Habitate:  

Für diese Art erfolgte aufgrund der eingeschränkten Erfassungsintensität im Rahmen der MaP-Erstellung 

keine abschließende Bewertung der Habitatqualität und des Zustands der Population im FFH-Gebiet. 

Stattdessen erfolgte die Bewertung lediglich als Einschätzung. 

Im Ergebnis dessen wird der Erhaltungszustand der Population im FFH-Gebiet jedoch als C (durch-

schnittlich bis beschränkt) eingeschätzt. 

Erhaltungsziele (RP KARLSRUHE 2020) 

 Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausreichenden Anteil an 

Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht  

 Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland, Äckern, Streu-

obstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen  

 Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen Dachräumen, so-

wie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baumhöhlen, Spalten, Gebäuden und 

Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und unterirdischen Bau-

werken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Ein-

flugsituation  
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 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbesondere eine hohe 

Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winterquartieren  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, insbesondere 

Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen 

 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Gefahrenquellen 

sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien 

Entwicklungsziele (RP KARLSRUHE 2020) 

 Erhöhung des Anteils von Laub- und Laubmischwäldern und Verbesserung der Ausstattung der 

Waldlebensräume mit Quartierpotenzialen 

 Verbesserung des Quartierangebotes und der Ausstattung des Offenlandes als Jagdgebiet 

 Verbesserung des Quartierangebotes in Gebäuden außerhalb des Gebietes 

 Verbesserung der Hangplatzmöglichkeiten in den Winterquartieren 

 Aufwertung der Jagdgebiete außerhalb des FFH-Gebiets im Umfeld der Tunnel und im Nahbe-

reich der Wochenstube in Calw, auch zur Vernetzung mit den FFH-Gebieten Calwer Heckengäu 

und Gäulandschaft an der Würm 

Vorkommen im detailliert untersuchten Bereich (eigene Erfassungen, ausführliche Darstellung in 

GÖG & CHIROTEC 2020) 

Im Rahmen der Erfassungen an den Tunneln wurde das Auftreten des Großen Mausohrs über einen 

Zeitraum von mehr als fünf Jahren detailliert untersucht. 

Die Art nutzt beide Tunnel regelmäßig mit mehreren Individuen zur Überwinterung. Der Bestand wird im 

Tunnel Hirsau auf ca. 50 und im Tunnel Forst auf ca. 35 Individuen geschätzt. Auch während der Som-

mermonate nutzen Individuen des Großen Mausohrs beide Tunnel regelmäßig. Die Tunnel scheinen 

überwiegend zur Jagd oder zum Transfer genutzt zu werden, wenngleich für beide Tunnel gelegentlich 

übertagende Einzelindividuen nicht auszuschließen sind. Während der Schwärmphasen wurde das 

Große Mausohr an beiden Tunneln mit mittlerer Aktivität dokumentiert. Weiterhin wurde in beiden Tun-

neln Paarungsquartiere des Großen Mausohrs nachgewiesen (NAGEL 2014b). 

Die Tunnel haben daher eine mittlere bis hohe Bedeutung als Schwärm- und Winterquartier für diese Art. 

Während des Sommers haben beide Tunnel eine geringe bis mittlere Bedeutung als Jagdhabitat und 

Tagesquartier für das Große Mausohr. 
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3. Beeinträchtigung der Art durch das Vorhaben 
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4-1 Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Baubedingt kann es bei den punktuellen Eingriffen in die Hohlräume hinter der Tunnelschale sowie 

dem geplanten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung betriebsbedingter Indivi-

duenverluste (S 5, s. Ausführungen unter Wirkfaktor 4-3), insbesondere während der Winterschlaf-

phase, zur Verletzung oder Tötung von Großen Mausohren kommen. Dies ist gemäß BFN (o. J.a)23 

i. d. R. als erhebliche Beeinträchtigung zu werten. Diese Beeinträchtigung kann jedoch durch die 

entsprechende zeitliche Beschränkung der Arbeiten in den Tunneln auf die Sommermonate (S 1) 

deutlich minimiert werden. Während der Sommermonate ist in beiden Tunnel gelegentlich von 

übertagenden Großen Mausohren auszugehen. Durch das Ausleuchten der aktuell genutzten Ar-

beitsbereiche ab ca. 2 Stunden vor Sonnenaufgang (S 3) bei gleichzeitiger Schaffung beruhigter 

Bereiche durch das abschnittsweise Arbeiten (S 10) wird ein Ausweichen Großer Mausohren in 

ungefährdete Bereiche gefördert, wodurch das Tötungs- und Verletzungsrisiko minimiert wird. Dar-

über hinaus kann durch die ökologische Baubegleitung (S 11) die die entsprechenden Arbeitsbe-

reiche vor Eingriffen in das Mauerwerk kontrolliert, ggf. vorhandene Fledermäuse aus den gefähr-

deten Bereichen entnimmt, in ungefährdete Bereiche umsetzt und die Bereiche anschließend für 

die Arbeiten freigibt (S 11) sowie der Schaffung weiterer Fluchtmöglichkeiten (S 12) das verblei-

bende Restrisiko für diese Individuen weiter verringert werden.  

Im Zusammenhang mit dem geplanten Verschluss der Spalten im Bahnbereich zur Vermeidung 

betriebsbedingter Individuenverluste (S 5), können baubedingte Verletzungen oder Tötungen von 

Großen Mausohren vermieden werden, indem mindestens eine Woche vor den geplanten Spalten-

verschlüssen alle tiefreichenden Spalten im zukünftigen Bahnbereich mit einer Folie so verschlos-

sen werden, dass ein Ausfliegen noch möglich ist, aber keine Individuen mehr einfliegen können 

(S 5). Durch eine zusätzliche Sichtkontrolle und Freigabe der geplanten Arbeitsbereiche durch die 

ökologische Baubegleitung (S 11), können auch bei diesen Arbeiten Individuenverluste des Gro-

ßen Mausohrs nahezu ausgeschlossen werden. 

Durch den Einsatz von mobilen Lüfter im unmittelbaren Umfeld der jeweiligen Arbeitsbereiche in 

den Tunneln kann es zur Tötung bzw. Verletzung von Individuen durch die starke Ansaugwirkung 

der Geräte kommen. Durch eine zeitliche Beschränkung des Einsatzes der Lüfter von einer Stunde 

nach Sonnenaufgang bis einer Stunde vor Sonnenuntergang (S 15) in Kombination mit einer Um-

weltbaubegleitung (S 11) kann eine Tötung bzw. Verletzung des Großen Mausohrs in diesem Zu-

sammenhang ausgeschlossen werden.  

Insgesamt wird daher unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen von einer geringen Be-

einträchtigung durch Individuenverluste ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

                                                           
23 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022 
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Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt durch die Bautätigkeit auf. Sie wirken in der 

Regel kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese 

Wirkfaktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich negative Auswirkungen, beispielsweise 

die Quartieraufgabe, zufolge haben. Neuere Studien geben Hinweise darauf, dass vor allem sy-

nanthrope Fledermausarten eine gewisse Toleranz und ggf. eine Habituation gegenüber anthropo-

genen Störungen zeigen können (LUO et al. 2014). Vor allem während des Winterschlafs können 

jedoch Störungen, die zu einem Aufwachen der Fledermäuse führen, mit negativen Auswirkungen 

verbunden sein. Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten in den Tunneln (S 1) und den 

daran angrenzenden Bereichen werden diese negativen Auswirkungen auf das Große Mausohr 

jedoch minimiert. 

Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Für das 

Große Mausohr konnte bereits gezeigt werden, dass Licht im oder am Quartier zu einem verän-

derten Ausflugverhalten und sogar zu erhöhter Mortalität führen kann (STONE 2013). Vor allem 

während der Schwärm- und Überwinterungsphase, wenn anzunehmen ist, dass das Große Maus-

ohr die Tunnel als Quartier nutzt, muss die Beleuchtung auf das Minimum reduziert werden. Durch 

die Installation einer Zeitschaltuhr (S 2) und einer gerichteten Beleuchtung (S 14) kann sicherge-

stellt werden, dass die Tunnel während dieser Zeiten, mit Ausnahme der Vergrämungsbereiche 

(vgl. S 3), nicht beleuchtet werden und ausreichend Dunkelbereiche vorhanden sind.  

Da diese Art die Tunnel während der Sommermonate nur gelegentlich als Tagesquartier nutzt, ist 

unter Berücksichtigung der geplanten Maßnahmen insgesamt von einer geringen Beeinträchti-

gung des Großen Mausohrs bzw. der Habitatqualität der Lebensstätte auszugehen. 

6-2 Organische Verbindungen 

Im Rahmen der Bauarbeiten können durch die eingesetzten Maschinen organische Verbindungen 

wie Öle oder Schmierstoffe auftreten, die mit negativen Auswirkungen für die Fledermäuse verbun-

den sein könnten. Der Eintrag von Schadstoffen kann jedoch unter Berücksichtigung eines sach-

gerechten Umgangs mit Gefahrstoffen etc. unter der Einhaltung aller hierfür geltender Vorschriften 

als unerheblich eingestuft werden. 

Gemäß MESCHEDE & RUDOLPH (2004) stellen unter den organischen Verbindungen für Fleder-

mäuse insbesondere chlorierte Kohlenwasserstoffe eine Gefährdung dar, da diese bereits in ge-

ringen Konzentrationen die Echoortung beeinflussen können. Diese sind beispielsweise in Pflan-

zenschutzmitteln enthalten. Da diese Substanzen jedoch in den Tunneln nicht zum Einsatz kom-

men werden, ist vorliegend keine Beeinträchtigung anzunehmen. 

Insgesamt sind baubedingt keine Beeinträchtigungen des Großen Mausohrs durch organische 

Verbindungen zu erwarten. 
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6-4 Sonstige durch Verbrennungs- und Produktionsprozesse entstehende Schadstoffe 

Gemäß FRANK (1971, zitiert in BFN o. J.a)24 ist anzunehmen, dass Große Mausohren verrußte 

Höhlen meiden, weshalb durch diesen Wirkfaktor gegebenenfalls eine Beeinträchtigung zu erwar-

ten ist. Baubedingt ist durch den Einsatz von Maschinen und den damit verbundenen Abgasen mit 

der Entstehung von Schadstoffen zu rechnen. Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten 

auf die Sommermonate (S 1), in der das Große Mausohr die Tunnel nur gelegentlich als Tages-

quartier nutzt, sind allenfalls geringe Auswirkungen auf diese Art nicht anzunehmen. Darüber hin-

aus sind aufgrund der zu prognostizierenden Menge der ausgestoßenen Schadstoffe und der er-

gänzend zur natürlichen Bewetterung vorgesehenen Belüftung der Tunnel, die in Kombination zu 

einem Abtransport der Schadstoffe aus den Tunneln führen, keine weiteren negativen Auswirkun-

gen auf das Große Mausohr anzunehmen. 

Insgesamt wird daher baubedingt von einer geringen Beeinträchtigung des Großen Mausohrs 

durch Abgase oder vergleichbare Schadstoffe ausgegangen. 

6-6 Depositionen mit strukturellen Auswirkungen (Staub / Schwebst. u. Sedimente) 

Gemäß BFN (o. J.a)25 liegen derzeit keine Hinweise auf eine Relevanz des Wirkfaktors auf Fle-

dermäuse. Gemäß der Stellungnahme der HNB vom 19.10.2023 ist jedoch bekannt, dass ver-

staubte Bereiche und Spalten von Fledermäusen nicht als Hangplätze genutzt werden. Beim Ein-

bau der Trennwand ist von staubintensiven Arbeiten wie z.B. den Bohrungen zum Setzen der Anker 

auszugehen. Durch die bestmögliche Vermeidung von Staubentwicklung während der Arbeiten in 

den Tunneln und die Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen nach Abschluss der Ar-

beiten (S 18), kann jedoch eine mögliche Beeinträchtigung wirksam vermieden werden. 

Insgesamt wird daher baubedingt von keiner Beeinträchtigung des Großen Mausohrs durch 

Staubablagerungen ausgegangen. 
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1-1 Überbauung / Versiegelung 

Anlagebedingt werden im Zusammenhang mit dem Einbau der Trennwandkonstruktion Spalten und 

Fugen, die als potenzielle Hangplätze für Fledermäuse dienen überbaut und stehen den Fleder-

mäusen daher zukünftig nicht mehr zur Verfügung. Gemäß BFN (o. J.a)26 sind hierbei für das Große 

Mausohr regelmäßig Beeinträchtigungen anzunehmen. 

Große Mausohren bevorzugen große, frostfreie Bereiche in Winterquartieren in denen sie meist frei 

hängend (an der Decke oder den Wänden) oder in Spalten gefunden werden (BRAUN & DIETERLEN 

2003). In den Tunneln hängen sie nahezu ausschließlich in vertikalen Fugen (Block- und Querfugen) 

und in den bestehenden Entwässerungsschlitzen. Im Rahmen der durchgeführten Erkundungsboh-

rungen wurden Hinweise gefunden, dass hinter der Gewölbeschale weitere Spalten und Hohlräume 

vorhanden sind (SPANG 2020b). Im Zuge der Tunnelsanierung werden bereits Ersatzbohrungen vor-

gesehen, die den Fledermäusen weitere neue Zugänge zu den Bereichen hinter das Gewölbe schaf-

fen (vgl. Anhang 9.6). Dennoch entfallen durch den Einbau der Trennwandkonstruktion im zukünfti-

gen Bahnbereich alle potenziellen Hangplätze, so dass eine Beeinträchtigung für ca. 50 überwin-

ternden Großen Mausohren im Tunnel Hirsau bzw. ca. 35 im Tunnel Forst anzunehmen ist. Durch 

                                                           
24 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
25 Zuletzt abgerufen am 25.06.2024. 
26 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022. 
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die Installation von weiteren Hangplätzen (Hohlblocksteine und Fledermauskästen) im Fledermaus-

bereich (S 12), kann davon ausgegangen werden, dass für diese Art auch nach dem Einbau der 

Trennwandkonstruktion ausreichend Hangplätze zur Verfügung stehen. 

Insgesamt ist in diesem Zusammenhang eine noch tolerierbare Beeinträchtigung der Lebens-

stätte des Großen Mausohrs zu erwarten. 

2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Durch den Bau der Rettungstreppe im östlichen Voreinschnitt des Tunnels Forst, wird in diesem 

Bereich zukünftig überwiegend Ruderalvegetation aufwachsen, größere Bäume oder Sträucher sind 

in diesem Bereich nicht möglich. 

Als strukturgebundene Fledermausart (BRINKMANN et al. 2012) weist das Große Mausohr eine be-

sondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, wenn durch Eingriffe beispielsweise Leit-

linien betroffen sind, entlang derer Transferflüge erfolgen (BRAUN & DIETERLEN 2003). Demnach 

können die Eingriffe in die bestehende Vegetation mit negativen Auswirkungen für diese Art verbun-

den sein. Da die bestehende Vegetation anlagebedingt lediglich auf einem ca. 8 m breiten Streifen 

in der bahnrechten Böschung des östlichen Voreinschnitts durch die geplante Rettungstreppe un-

terbrochen werden wird, ist die Funktion der Leitstrukturen auch in diesem Bereich gegeben. Dar-

über hinaus ist außerdem davon auszugehen, dass eine Orientierung auch anhand der bestehen-

den Topografie erfolgt, da vor allem am betroffenen Portal der Einschnitt sehr tief ist und daher eine 

Orientierung auch entlang der bestehenden Böschungen stattfindet. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung für das Große Mau-

sohr und die Habitatqualität der Lebensstätte auszugehen. 

3-5 Veränderung der Temperaturverhältnisse 

Vor allem während des Winterschlafs können sich nicht optimale Temperaturverhältnisse negativ 

auf die Überlebenswahrscheinlichkeit auswirken. Während zu hohe Temperaturen zu vermehrten 

Aufwachraten führen können und damit einen erhöhten Energiebedarf und einen vermehrten Abbau 

der Fettreserven zur Folge hätten, können zu niedrige Temperaturen zu einem Erfrieren winter-

schlafender Individuen führen (DAVIS 1970, RANSOME 1971, SPEAKMAN & RACEY 1989). 

Gemäß dem bauphysikalischen Gutachten sind durch den Einbau der Trennwand allenfalls gering-

fügige Temperaturerhöhungen (0,3 Kelvin) im Fledermausbereich anzunehmen (KURZ & FISCHER 

2018). Dies begründet sich vor allem mit dem bestehenden Luftstrom in Längsrichtung der Tunnel, 

der maßgeblich für das Klima in den Tunneln verantwortlich ist und der durch den Einbau der Trenn-

wand nicht beeinträchtigt wird. Auch unter Berücksichtigung der großen tages- und jahreszeitlichen 

Temperaturschwankungen in den Tunneln (vgl. GÖG & CHIROTEC 2020), ist daher nicht von einer 

signifikanten Änderung der Temperaturverhältnisse auszugehen. 

Die Vergitterungen an den Tunnelportalen bestehen aus einem grobem Drahtgeflecht und einem 

feinmaschigen Gitter, welches von innen auf dieses angebracht wurde und durch Laub zugesetzt 

werden kann. Durch das Zusetzen mit Laub wird der für die günstigen Eigenschaften des Tunnels 

als Winterquartier wichtige Kaltluftdurchfluss herabgesetzt, insbesondere dann wenn der Quer-

schnitt im zukünftigen Fledermausbereich deutlich verkleinert ist. Um dies zu vermeiden, werden 

die feinen Fitter außen auf dem Drahtrohr angebracht und die Vergitterungen an den vier Eingängen 
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des Fledermausbereiches jährlich auf das Zusetzen mit Laub kontrolliert und dieses ggf. entfernt 

(S 16).  

Insgesamt ist daher durch die anlagebedingte geringfüge Änderung der Temperaturverhältnisse 

von keiner Beeinträchtigung der Lebensstätte des Großen Mausohrs auszugehen. 

4-2 Anlagebedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Anlagebedingt ist eine Beeinträchtigung der Tunnel als Winterquartier durch den Einbau der Trenn-

wandkonstruktion nicht auszuschließen. Während des Modellversuchs 2018 wurde das Große Mau-

sohr am Tunnel Hirsau dokumentiert und zeigte während der gesamten Modellversuchs-Phase II 

(installierte Trennwand) am Nordportal eine leicht verringerte Aktivität, die erst in der Modellver-

suchs-Phase III wieder anstieg. Vor dem Hintergrund der übrigen Ergebnisse des Modellversuchs 

kann davon ausgegangen werden, dass diese Art ihre Aktivität während dieser Zeit auf die Bereiche 

vor den Tunneln verlagert hat. Hierdurch kommt es zu einer räumlichen Trennung des Schwärm- 

und Überwinterungsbereiches, was wiederum die Attraktivität der Tunnel als Winterquartier verrin-

gern würde (detaillierte Ausführungen s. GÖG & CHIROTEC 2020). Am Nordportal es Tunnels Hirsau 

kann durch die Freistellung und Sicherung des Firststollens (S 13) ein neuer Zugang zum Tunnel 

im zukünftigen Schwärmbereich ermöglicht werden, wodurch die negativen Auswirkungen minimiert 

werden. Um die Beeinträchtigungen des Schwärmquartiers für das Große Mausohr bestmöglich zu 

minimieren, werden die Einschnittsbereiche im unmittelbaren Umfeld der Tunnelportale so gestaltet, 

dass das Schwärmen in diesem Bereich gefördert wird (S 4). Darüber hinaus wird die Einhausung 

in diesem Bereich mit einer massiven Bauweise geplant, damit ein störungsarmer Bereich entsteht 

und damit das Schwärmen unterstützt wird. 

Im Tunnel konnten während des Versuchs außerdem immer Fledermäuse im zukünftigen Fleder-

mausbereich beobachtet werden, die dort ein ähnliches Verhalten wie in den Referenzphasen zeig-

ten. Weiterhin konnte in dieser Zeit beobachtet werden, dass sich ein Teil der Schwärmaktivität aus 

dem Tunnel heraus in den angrenzenden Einschnitt, insbesondere in den Bereich oberhalb der 

Portale, verlagert hat (detaillierte Ausführungen s. GÖG & CHIROTEC 2020). Im zukünftigen Fleder-

mausbereich wurden jedoch regelmäßig einzelne und Gruppen von Fledermäusen beobachtet. 

Auch wenn das Flugverhalten insgesamt geradliniger und die Verweildauer im Tunnel reduziert war, 

konnten keine Verhaltensänderungen hinsichtlich des Explorationsverhaltens und der Spaltenein-

flüge festgestellt werden (GÖG & CHIROTEC 2020).  

Unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse wird derzeit nicht von einem plötzlichen Meide- oder Ab-

wanderungsverhalten der Tunnel durch das Große Mausohr ausgegangen. Dennoch ist durch die 

geplante Trennwandkonstruktion eine Beeinträchtigung der Tunnel als Schwärm- und Winterquar-

tier des Großen Mausohrs anzunehmen. 

Insgesamt ist durch den Einbau der Trennwand von einer hohen Beeinträchtigung der Qualität 

der Lebensstätte des Großen Mausohrs auszugehen. 
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2-1 Direkte Veränderung von Vegetation- / Biotopstrukturen 

Betriebsbedingt werden regelmäßige Gehölzrückschnitte entlang der Trasse erforderlich. 

Als strukturgebundene Fledermausart (BRINKMANN et al. 2012) weist das Große Mausohr eine be-

sondere Empfindlichkeit gegenüber diesem Wirkfaktor auf, wenn durch Eingriffe beispielsweise Leit-

linien betroffen sind, entlang derer Transferflüge erfolgen (BRAUN & DIETERLEN 2003). Demnach 

können die Eingriffe in die bestehende Vegetation mit negativen Auswirkungen für diese Art verbun-

den sein. Um diese Auswirkungen zu minimieren, wird daher die Vegetation in den Einschnitten des 

Tunnels Forst so gestaltet, dass sie als Leitstruktur für das Große Mausohr dienen kann (S 4). Pfle-

geschnitte sind in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung (S 11) so durchzuführen, dass 

die Leitfunktion der Vegetation dauerhaft gewährleistet ist (S 4). 

Darüber hinaus ist außerdem davon auszugehen, dass eine Orientierung auch anhand der beste-

henden Topografie erfolgt, da die Einschnitte zum Teil sehr tief sind und daher eine Orientierung 

auch entlang der bestehenden Böschungen stattfindet. 

Insgesamt ist daher in diesem Zusammenhang von keiner Beeinträchtigung für das Große Mau-

sohr bzw. der Habitatqualität der Lebensstätte auszugehen. 

4-3 Betriebsbedingte Barriere- oder Fallenwirkung / Mortalität 

Betriebsbedingt stellt insbesondere in den Tunneln die direkte Kollision des Großen Mausohrs mit 

dem fahrenden Zug und die Verwirbelung ein Tötungsrisiko dar. Durch die Unterteilung der Be-

standstunnel, jeweils in einen Bahn- und einen Fledermausbereich, wird die Kollision im zukünftigen 

Fledermausbereich vollständig verhindert. Um zu vermeiden, dass die Fledermäuse vom Fleder-

mausbereich in die Bahnkammer einwandern und es dadurch zu keiner Tötungen bzw. Verletzun-

gen von Individuen kommt, ist die Dichtigkeit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Tunnelge-

wölbe sowie zwischen Trennwand und Einhausung von der UBB zu kontrollieren und freizugeben 

(S 17). Um den Fledermäusen im Fledermausbereich den größtmöglichen Flugraum zu ermögli-

chen, sind die Trennwand und die Einhausung sehr eng an das Lichtraumprofil gemäß Eisenbahn-

Bau- und Betriebsordnung angelehnt. 

Ein Einfliegen oder Einwandern des Großen Mausohrs in die Einhausung bzw. den Bahnbereich 

muss aufgrund des dort gegebenen sehr hohen Tötungsrisikos soweit wie möglich verhindert wer-

den. Durch die Verlängerung der Einhausung in die Voreinschnitte, den Verschluss der Spalten im 

Bahnbereich (S 5), einer geeigneten Gestaltung der Einschnitte (S 4) und des Eingangsbereiches 

der Einhausung (S 6) sowie der vollständige Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- 

und Winterperiode nach der baulichen Fertigstellung und die Vergrämung der Fledermäuse am Ein-

gang der Einhausung (S 7) wird über verschiede Ansätze ein Einfliegen der Fledermäuse in die 

Einhausung und den Bahnbereich verhindert. Es kann dabei davon ausgegangen werden, dass sich 

die Wirkungen der einzelnen Maßnahmen summieren und vor allem durch die Kombination dieser 

ihre Wirkung entfalten. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Sichtprüfungen erforderlich, bei 

der beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspek-

tion erfolgt rein visuell und ist damit nicht mit einer Tötung von Fledermäusen verbunden. Alle drei 

Jahre wird im Rahmen einer sog. Großen Tunnelinspektion eine handnahe Sichtprüfung der Stahl-

betoneinhasung bzw. –trennwand vorgenommen. ist jedoch das manuelle Abklopfen des gesamten 
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Mauerwerks erforderlich, das nur durch ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkon-

struktion möglich ist (MIC 2022). Dadurch kann nicht ausgeschlossen werden, dass Tiere in den 

Bahnbereich fliegen und dort mit dem fahrenden Zug kollidieren. Durch die zeitliche Beschränkung 

der Inspektion auf die Sommermonate und der Einstellung des Bahnverkehrs während der dreijähr-

lichen Inspektionen (S 9), kann jedoch eine Tötung des Großen Mausohrs wirksam verhindert wer-

den. 

Unter Berücksichtigung der Maßnahmen wird betriebsbedingt von einer geringen Beeinträchti-

gung des Großen Mausohrs ausgegangen. 

Dennoch wird unter Berücksichtigung der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit 

des Schadensbegrenzungsmaßnahmenbündels S 4 bis S 7 im Hinblick auf das Verhindern von 

Einflügen in die Einhausung (s. Wirksamkeitsprognose unter Pkt. 4 des Formblatts) und des Urteils 

des Europäischen Gerichtshofs vom 26.04.2017 (Az.: C-142/16) wonach aus wissenschaftlicher 

Sicht kein vernünftiger Zweifel daran bestehen darf, dass sich ein Projekt nachteilig auf das betref-

fende Gebiet auswirken kann, von einer hohen Beeinträchtigung ausgegangen. 

5-1 Akustische Reize (Schall)  

5-2 Optische Reize / Bewegung (ohne Licht) 

5-3 Licht 

5-4 Erschütterung / Vibration 

Die hier betrachteten Wirkfaktoren treten allesamt betriebsbedingt auf und sind hinsichtlich ihrer 

Quelle im Wesentlichen auf den fahrenden Zug zurückzuführen. Sie wirken daher in der Regel 

kumulativ, weshalb ihre Auswirkungen nur schwer voneinander abzugrenzen sind und diese Wirk-

faktoren nachfolgend gemeinsam betrachtet werden. 

Immissionen und damit verbundene Störungen an Fledermausquartieren können grundsätzlich ne-

gative Auswirkungen, beispielsweise die Quartieraufgabe, zur Folge haben. Vor allem während 

des Winterschlafs können Störungen, die zu einem Aufwachen der Fledermäuse führen, mit nega-

tiven Auswirkungen verbunden sein. Durch den Einbau der Lärmschutzelemente als Trennwand-

konstruktion in den Tunneln und der massiven Bauweise der Einhausung im Schwärmbereich wird 

ein Großteil der betriebsbedingten Emissionen erheblich reduziert, so dass Licht und optische 

Reize im Fledermausbereich nicht auftreten werden. Auch der entstehende Lärm wird durch diese 

Elemente deutlich reduziert, so dass insbesondere im Ultraschallbereich eine erhebliche Lärmmin-

derung zu erwarten ist (KUNZ & FISCHER 2018). Es gibt jedoch keine systematischen Untersuchun-

gen zur Empfindlichkeit des Großen Mausohrs gegenüber Störungen an Quartieren. Aufgrund von 

regelmäßigen Quartieren in Kirchen oder Brücken kann das Große Mausohr als relativ störungs-

unempfindliche Art hinsichtlich Schall oder Vibrationen angesehen werden (BRAUN & DIETERLEN 

2003, DIETZ et al. 2016). Dies legen auch die Ergebnisse von LUO et al. (2014) nahe, die zeigen 

konnten, dass vor allem synanthrope Fledermausarten eine gewisse Toleranz und ggf. eine Habi-

tuation gegenüber anthropogenen Störungen (insbesondere Lärm) zeigen. HAENSEL & THOMAS 

(2006) gehen in Bezug auf durch Sprengungen verursachte Erschütterungen ebenfalls von einem 

Gewöhnungseffekt und einer geringen Empfindlichkeit aus. Durch die zeitliche Begrenzung der 

Inbetriebnahme auf die Sommermonate (S 8) wird verhindert, dass diese Wirkfaktoren erstmals 

während der sensiblen Winterschlafphase auftreten und gleichzeitig eine Gewöhnung erfolgen 

kann.  
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Darüber hinaus kann in Quartieren vor allem Licht zu einer erheblichen Beeinträchtigung führen, 

da hierdurch das Ausflugverhalten signifikant verändert werden kann (VOIGT et al. 2018). Vor allem 

im Tunnel muss daher die Beleuchtung auf das Minimum reduziert werden. Durch die geplante 

Unterteilung der Tunnel in einen Bahn- und einen Fledermausbereich werden die betriebsbeding-

ten Lichtemissionen vom Fledermausbereich vollständig abgeschottet. 

Zur Aufrechterhaltung eines sicheren Bahnbetriebs sind jährliche Inspektionen erforderlich, bei der 

beide Tunnel jeweils vollständig auf Schäden kontrolliert werden müssen. Die jährliche Inspektion 

erfolgt visuell während alle drei Jahre das manuelle abklopfen des gesamten Mauerwerks erfor-

derlich ist, welches ein Ausbauen der oberen Elemente der Trennwandkonstruktion erfordert (MIC 

2022). Vor allem bei der dreijährlichen Inspektion kommt es daher zu Lärm, Licht und Erschütte-

rungen, die während der sensiblen Phasen (Winterschlaf und Schwärmphase) mit Störungen für 

das Große Mausohr verbunden sein können. Durch die zeitliche Beschränkung der Inspektionen 

auf die weniger sensiblen Zeiten (S 9) können jedoch die negativen Auswirkungen für das Große 

Mausohr weitestgehend minimiert werden. 

In Bezug auf betriebsbedingte Wirkungen ist daher von einer geringen Beeinträchtigung des 

Großen Mausohrs bzw. der Habitatqualität der Lebensstätte auszugehen. 

4. Vorhabenbezogene Maßnahmen zur Schadensbegrenzung  

S 1 Bauzeitenbeschränkung für die Arbeiten in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung der Tötung und Störung überwinternder bzw. übertagender sowie schwärmender Individuen 

durch die Arbeiten in den Tunneln. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind grundsätzlich 

nur zwischen 1. Mai 15. Mai und Mitte September möglich. 

 In der Zeit 15. Juli bis 15. September (Schwärmphase) sind die Arbeiten darüber hinaus auf die 

Tagstunden (zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. 

 Eingriffe in die nicht einsehbaren Räume hinter den Gewölben nur im Zeitraum Mitte Mai bis Mitte 

Juli. Für den Verschluss von nicht einsehbaren Spalten mit Anschluss an den Raum hinter die Ge-

wölbe gilt eine Beschränkung auf den Zeitraum (Anfang) Mitte Juni bis Mitte Juli, da in diesem Zeit-

raum die wenigsten übertagenden Fledermäuse in den Tunneln erfasst wurden. Die Anbringung von 

Reusenverschlüssen erfolgt eine Woche vor dem endgültigen Spaltenverschluss. 

 Arbeiten an den Tunnelgewölben sind ausschließlich nach Freigabe durch die ökologische Baube-

gleitung möglich (vgl. S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Arbeiten auf die Zeiten außerhalb des Winterschlafs wird das 

Tötungsrisiko und die Störungen für das Große Mausohr deutlich reduziert, da die Art während des Som-

mers nur gelegentlich an den Tunneln vorkommt und darüber hinaus ein Fluchtverhalten möglich ist. Die 

Wirksamkeit der Maßnahme wird durch die Kombination mit der Maßnahme S 11 (ökologische Baube-

gleitung) noch weiter erhöht. 
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S 2 Einbau einer Zeitschaltuhr für die Beleuchtung in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung der Beeinträchtigung der Tunnel als Schwärm- und Winterquartier für Fledermäuse. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 In der Zeit 015. Juli bis 15. September (Schwärmphase) ist die Beleuchtung auf die Tagstunden 

(zwischen Sonnenauf- und –untergang) zu beschränken. 

 In der Zeit von 156. September bis 30. April ist grundsätzlich keine Beleuchtung möglich. 

 Die Beleuchtung in den genannten Zeiträumen nur in Verbindung mit den Schadensbegrenzungs-

maßnahmen S 3, S 10 und S 14. 

 Dauerhafte Beleuchtung des Bahnbereichs durch die Tunnelsicherheitsbeleuchtung (Leuchtstärke 1 

Lux) ist nach Fertigstellung der Trennwandkonstruktion in beiden Tunneln zu jeder Zeit zulässig. Die 

Fledermausbereiche haben nach Abschluss der Fertigstellung der Trennwandkonstruktion unbe-

leuchtet zu bleiben.  

 Die betriebsbedingten Tunnelinspektionen werden im Zeitraum zwischen Mitte Juni und Mitte Juli 

durchgeführt. Die Stahlbetoneinhausung bzw. –trennwand wird regelmäßig einer handnahen Sicht-

prüfung unterzogen. Diese kann zu jeder Jahres- und Tageszeit erfolgen. Die Dauer beschränkt sich 

hierbei auf ein paar Tage. Für Inspektions-, Wartungs- und Instandhaltungszwecke ist in der Fleder-

mauskammer eine mobile Beleuchtung vorgesehen.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitlichen Beschränkungen der Beleuchtung in den Tunneln auf die Tagstunden außerhalb 

des Winterschlafs wird die Qualität der Lebensstätte für das Große Mausohr erhalten. Die Wirksamkeit 

der Maßnahme wird durch die Kombination mit den Maßnahme S 3, S 10 und S 14 noch weiter erhöht. 

S 3 Vergrämung in den Tunneln mittels Licht 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Individuenverlusten. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 In den beiden Tunneln sind die Bereiche, in denen zeitnah Arbeiten an den Gewölben (insbesondere 

Spaltenverschlüsse) erfolgen sollen und in denen nicht ganztägig (als Nachtbaustelle) gearbeitet 

wird, jeweils ab 2 Stunden vor Sonnenaufgang auszuleuchten.  

 Die Beleuchtung maximal auf den zeitnah anstehenden Arbeitsabschnitt ab 2h vor Sonnenaufgang 

zu beschränken, der an einem Arbeitstag (tagsüber) bearbeitet werden kann. Dieser ist auf ein Mini-

mum zu beschränken und darf maximal einen weiteren Abschnitt entsprechend der S 10 umfassen. 

 Insbesondere während der Schwärmzeit sind jedoch in beiden Tunneln Dunkelbereiche vorzusehen, 

in denen auch in den Morgenstunden keine Beleuchtung erfolgt. Da aus Gründen der Arbeitssicher-

heit nicht auf eine Sicherheitsbeleuchtung im gesamten Tunnel verzichtet werden kann, wird in die-

sem Zusammenhang auf die gerichtete Beleuchtung (S 14) verwiesen, die Dunkelbereiche in den 

für die Fledermäuse relevanten Quartierbereichen gewährleistet. 
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 Am Morgen des Arbeitstags hat eine Kontrolle des Arbeitsbereiches und ggf. Bergung bzw. Umset-

zung von noch im Baubereich vorhandenen Fledermäusen durch die Umweltbaubegleitung zu erfol-

gen. 

 Die Ausführung und räumliche Abgrenzungen sind mit der ökologischen Baubegleitung (S 11) abzu-

stimmen 

Wirksamkeit: 

Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), werden 

die Tiere diese ausgeleuchteten Bereiche meiden und die dunkleren Bereiche als Hangplätze wählen. 

Dadurch werden Tötungen oder Verletzungen von Fledermäusen bei Eingriffen in potenzielle Hangplätze 

vermieden. 

S 4 Strukturelle Gestaltung der Einschnitte 

Maßnahmenziel: 

Erhalt von Leitlinien für Transferflüge zu den Winter- und Schwärmquartieren des Großen Mausohrs 

sowie Minimierung des Einflugs in die Einhausung. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Leitstrukturen werden so angelegt, dass sie angrenzende Wälder oder lineare Gehölzstrukturen mit 

dem Eingang des Fledermausbereichs verbinden. Dabei laufen diese möglichst lang an den Bö-

schungsoberkanten entlang und beginnen ab ca. 40 m vor den Portalen allmählich auf den Fleder-

mauseingang an den Portalen zuzulaufen. 

 Die Böschungsbereiche die unmittelbar an die Portale angrenzen (oberhalb sowie bis ca. 20 m Ent-

fernung vom Portal) sollten vollständig mit Vegetation bestanden sein. Da ein Aufwuchs von größe-

ren Bäumen in diesem Bereich aus Gründen der Verkehrssicherung nicht möglich ist, muss hier 

mindestens der Aufwuchs von Sträuchern gefördert werden.  

 Um den Schwärmbereich für die Fledermäuse nochmals aufzuwerten, ist das Dach der Einhausung 

bis ca. 40 m Entfernung vom Portal extensiv zu begrünen. 

 Die Begrünung der Einhausung endet einige Meter vor den Tunnelportalen, damit die Einflugmög-

lichkeiten nicht zusätzlich verschmälert werden. Ansitzmöglichkeiten für Greifvögel sind zu vermei-

den. Hierzu werden im unmittelbaren Umfeld der Portale keine größeren Gehölze, auf denen Greif-

vögel landen könnten belassen. Von der Verwendung eines sehr glatten Materials, wie von der HNB 

in der Stellungnahme vom 19.10.2023 vorgeschlagen, wird abgesehen, da aus Sicht des Gutachter-

büros die Gefahr besteht, dass dadurch Irritationen bei der Ortung auftreten können. Das Auftreten 

von Greifvögeln (insbesondere des Waldkauzes) wir jedoch im Rahmen des Monitorings überwacht 

und im Einzelfall spezifische Maßnahmen geplant.  

 Der Bereich um den Eingang der Einhausung muss möglichst frei von Vegetation gehalten werden. 

Hierzu ist die Sicherheitszone am Eingang der Einhausung ±20 m zu versiegeln oder Schotter aus-

zubringen. Die Vegetation in den Böschungen muss bis zu den an der Böschungsoberkante verlau-

fenden Leitstrukturen möglichst niedrig gehalten werden. 

 Pflegeschnitte sind so durchzuführen, dass eine durchgängige Funktion der Leitstrukturen gegeben 

ist. Daher erfolgt dieser in verteilt liegenden Abschnitten, welche zusammen maximal ein Viertel des 

Gehölzbestandes umfassen. 
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Wirksamkeit: 

Durch die strukturelle Gestaltung der Einschnitte wird das Auffinden der Portale für das Große Mausohr 

gefördert (erhöhte Attraktivität) und gleichzeitig das Einfliegen in die Einhausung erschwert (reduzierte 

Attraktivität). Dabei entfaltet sich die Wirkung im Hinblick auf das Verhindern des Einfliegens in die Ein-

hausung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 5, S 6, und S 7 und S 11. Aufgrund der 

verbleibenden Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Moni-

toring vor Inbetriebnahme überprüft. 

S 5 Verschluss der Spalten im Bahnbereich 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einwandern des Großen Mausohrs in den Bahnbereich dauerhaft zu verhindern, werden in die-

sem Bereich alle Spalten verschlossen. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die offenen Fugen und Spalten im Bahnbereich werden verschlossen.  

 Dies erfolgt für die Mauerwerksfugen (Quer- und Längsfugen) in der Regel mittels Mörtel oder Spritz-

beton.  

 Die Blockfugen und Entwässerungsschlitze können in der Regel aus technischen Gründen nicht ver-

schlossen werden. Diese Spalten sind mit einem feinmaschigen Gitter (Maschengröße maximal 

0,5 cm) zu verschließen. 

 Tiefreichende Spalten sind ab Anfang Mai so zu präparieren, dass Fledermäuse die ggf. noch hinter 

der Tunnelschale hängen durch die Spalte ausfliegen können, ein erneuter Einflug jedoch nicht mög-

lich ist. Dies kann zum Beispiel durch das Anbringen einer Folie erfolgen, die nur am oberen Ende 

fixiert wird und die Spalte vollständig verdeckt.  

 Der Verschluss einsehbarer Spalten ist zwischen 15. Mai und 15. September möglich. Abweichend 

davon werden tiefreichende, nicht einsehbare Spalten von (Anfang Juni) Mitte Juni – Mitte Juli ver-

schlossen, eine Woche vor den geplanten Eingriffen, werden die Spalten mit einem Reusenver-

schluss präpariert. Die Folien sind dabei bündig auf der Tunnelinnenschale anzubringen. Die Innen-

schale im Bahnbereich wird mit einem engmaschigen Netz überzogen. 

 Entsprechend wird die Lichtvergrämung der Maßnahme S 3 auf den zeitnah anstehenden Arbeits-

schritt beschränkt, der an 1 Arbeitstag bearbeitet werden kann. Dieser wird auf ein Minimum be-

schränkt und umfasst max. einen weiteren Arbeitsschritt entsprechend Maßnahme S 10.  

 Der Verschluss der Spalten ist dann ab Anfang 15. Mai und erst nach vorheriger Kontrolle und Frei-

gabe durch die Umweltbaubegleitung möglich (vgl. S 11) 

Wirksamkeit: 

Durch den Verschluss der Spalten wird sichergestellt, dass keine Fledermäuse aus dem Fledermaus-

bereich über die Hohlräume hinter den Tunnelgewölben in den Bahnbereich gelangen können. Darüber 

hinaus minimiert diese Maßnahme auch die Auswirkungen des Bahnbetriebs (Lärm, Licht). 

Durch den vorgezogenen temporären Verschluss mit einer Folie, können auch baubedingte Tötungen 

(z.B. durch den Einschluss nicht sichtbarerer Individuen) wirksam vermieden werden. 
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S 6 Gestaltung des Eingangsbereichs der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen des Großen Mausohrs in die Einhausung bzw. den Bahnbereich zu verhindern soll 

dieser möglichst unattraktiv gestaltet werden. Ziel ist dabei, dass das Große Mausohr den Bahnbereich 

nicht als potenzielles Quartier ansieht. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Der vordere Bereich der Einhausung (ca. 40 m, Ausnahme südlicher Einschnitt Tunnel Hirsau mit 

ca. 86 m) wird aus einer stabilen Drahtkonstruktion gebildet. 

 Die Maschengröße sollte dabei so groß wie möglich sein, sodass die Einhausungen von den Fleder-

mäusen als Hindernis erkannt werden aber kein Durchflug möglich ist. Eine Möglichkeit stellt hierbei 

eine Konstruktion aus Maschendraht mit einer Maschenweite von maximal 2 1 cm dar. 

 Am Südportal des Tunnels Hirsau ist die Einhausung trotz größerer Gesamtlänge ebenfalls maximal 

nur auf den letzten 40 m als offene Gitterform ausgebildet.  

 Im Bereich der geschlossenen Einhausung, welche nicht bis zum Boden reicht, sondern hier zur 

Verbesserung der Druckverhältnisse bei der Zugdurchfahrt ein ca. 20 cm hoher Spalt bis zum Boden 

belässt, wird der offene Bereich durch ein Drahtgitter mit der Maschenweite von 1 cm verschlossen.  

 Die Dichtheit des Gitters wird durch die UBB/Fledermausexperte erstmalig und im Rahmen der 3-

jährlichen Tunnelinspektion überprüft und bestätigt; ggf. undichte Abschlüsse werden abgedichtet 

und durch die UBB freigegeben werden, bevor der Bahnverkehr nach der Inspektion wiederaufge-

nommen werden darf. 

Wirksamkeit: 

Durch die offene Ausgestaltung der Einhausung im Eingangsbereich wird die Attraktivität dieser für das 

Große Mausohr minimiert, da das Drahtgeflecht nicht dem typischen Suchbild eines Fledermausquartiers 

entspricht. Somit minimiert sich soll die Wahrscheinlichkeit des Einfliegens. Dabei entfaltet sich die Wir-

kung insbesondere in Kombination mit den Maßnahmen S 4, S 5 und S 7. Aufgrund der verbleibenden 

Prognoseunsicherheit wird die Wirksamkeit dieses Maßnahmenbündels durch ein Monitoring vor Inbe-

triebnahme überprüft. 

S 7 Verschluss der Einhausung und Vergrämung am Eingang der Einhausung 

Maßnahmenziel: 

Um ein Einfliegen des Großen Mausohrs in den Bahnbereich zu verhindern werden am Eingang der 

Einhausung und im näheren Umfeld Vergrämungsmaßnahmen installiert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Am Eingang der Einhausung werden Ultraschalllaute emittiert, welche das Einfliegen des Großen 

Mausohrs verhindern sollen.  

 Zur akustischen und optischen Vergrämung werden außerdem Windspiele oder Flatterband im nä-

heren Umfeld installiert.  

 Weiterhin wird die Einhausung mindestens in der ersten für eine Schwärm- und Winterperiode nach 

der baulichen Fertigstellung des Provisoriums vollständig verschlossen. 
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 Überprüfung der Dichtheit des Gitters bei Erreichen der Schwellenwerte des akustischen Monitorings 

erforderlich, sofern die Anwesenheit von Fledermäusen in den Tunneln nicht durch das ergänzende 

visuelle Monitoring vgl. S 7 eindeutig auf einen Einflug in den Bahnbereich zurückgeführt werden 

kann. 

Wirksamkeit: 

 Akustische Vergrämung 

Eine akustische Vergrämung von Fledermäusen ist grundsätzlich denkbar, da Lärm in der Lage ist, 

die Echos der Fledermäuse zu maskieren (LUO et al. 2015, SCHAUB et al. 2008, SIEMERS & SCHAUB 

2011). Es konnte jedoch gezeigt werden, dass Fledermäuse in Bezug auf Lärm einen Gewöhnungs-

effekt zeigen (LUO et al. 2014). Unter Berücksichtigung aller Erkenntnisse ist davon auszugehen, 

dass eine akustische Vergrämung vermutlich primär einen kurzzeitigen Effekt auf die Fledermäuse 

haben wird. 

 Visuelle Vergrämung 

Über Möglichkeiten der visuellen Vergrämung bei Fledermäusen ist bisher nichts bekannt. Neben 

der Orientierung mittels Echolokation sind Fledermäuse weiterhin in der Lage sich visuell zu orien-

tieren (CRYAN et al. 2014, EKLÖF et al. 2014, MCGUIRE & FENTON 2010). Es ist daher plausibel, dass 

auch eine visuelle Vergrämung Erfolge bei Fledermäusen zeigen könnte. Versuche bei Vögeln zeig-

ten jedoch maximal kurzfristige Erfolge (zusammengefasst in BULLING et al. 2015). 

 Verschluss der Einhausung 

Vor allem wenn die Fledermäuse zum ersten Mal auf die Trennwandkonstruktion bzw. die Einhau-

sung an den beiden Tunneln treffen, ist anzunehmen, dass sie diese ausgiebig inspizieren werden. 

Gerade in dieser Erkundungsphase ist daher die Wahrscheinlichkeit, dass Fledermäuse in die Ein-

hausung fliegen erhöht. Durch den Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Über-

winterungsphase kann ein Einfliegen in die Einhausung bzw. den Bahnbereich unterbunden und ein 

Gewöhnen der Fledermäuse an den Fledermausbereich gefördert werden. 

Gemäß den obigen Ausführungen wird eine Kombination von Wind, akustischer und visueller Vergrä-

mung und der Verschluss der Einhausung in der ersten Schwärm- und Winterperiode für geeignet ein-

gestuft das Einfliegen in den Bahnbereich zu verhindern. Aufgrund der verbleibenden Prognoseunsicher-

heit wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme durch ein Monitoring vor Inbetriebnahme über-

prüft und das Vergrämungskonzept ggf. angepasst (vgl. Ausführungen in der Artenschutzprüfung). 

S 8 Zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme wird die Störung winterschlafender Individuen 

reduziert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Eine Inbetriebnahme der Strecke ist ausschließlich in den Monaten zwischen 01. Mai und Ende Sep-

tember 15. Juli möglich. 
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Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inbetriebnahme kann wird eine Gewöhnung an den Bahnbetrieb 

vor der sensiblen Schwärm- und Winterschlafphase ermöglicht, da der Bahnbetrieb bereits erfolgt, wenn 

die Tiere im Jahr der Inbetriebnahme das Schwärm- und Winterquartier erreichen. Verschiedene Studien 

haben gezeigt, dass Fledermäuse eine Gewöhnung an auftretende Emissionen wie Lärm und Erschüt-

terung zeigen können (z.B. HAENSEL & THOMAS 2006, LUO et al. 2014). 

S 9 Beschränkung der Zeiten für die Tunnelinspektionen 

Maßnahmenziel: 

Durch eine zeitliche Beschränkung der Inspektionen wird die Tötung und Störung von Fledermäusen 

während sensibler Zeiten (Winterschlaf und Hauptschwärmzeit) reduziert. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die jährliche visuelle Inspektion der Tunnel ist nur zwischen 01. Mai und 15. September möglich. 

 Die Tunnel und die Einhausungen bzw. Trennwände müssen mindestens alle drei Jahre gründlich 

handnah inspiziert werden. Jährlich finden außerdem Sichtkontrollen auf gravierende, betreibsge-

fährdende Schäden statt. Dabei wird mit Hubbühnen und mobilen Leitern gearbeitet. Auf eine Instal-

lation von Leiter- und Kameraschinen wird verzichtet. Die Kameras werden durch Drohnen ersetzt. 

Die Inspektion findet im Zeitraum von Mitte Juni bis Mitte Juli.  

 Die dreijährliche Inspektion zur Überprüfung der Mauersteine ist auf die Zeit zwischen 01. Mai bis 

15. Juli ganztägig bzw. zwischen 16. Juli und 15. September auf die Zeit zwischen Sonnenauf- und 

-untergang zu beschränken. Während der dreijährlichen Inspektion ist der Bahnverkehr einzustellen. 

Die dreijährlichen Inspektionen des Fledermausbereichs sind im Beisein einer ökologischen Baube-

gleitung durchzuführen. 

 Sofern die funktionale akustische Vergrämung während der Inspektion weiterlaufen kann, ist keine 

zusätzliche Kontrolle vor Wiederinbetriebnahme der Bahn erforderlich 

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Beschränkung der Inspektion auf die Sommermonate werden Störungen auf weniger 

sensiblen Zeiten beschränkt und dadurch erhebliche negative Auswirkungen wie beispielsweise das Er-

wachen während des Winterschlafs vermieden. 

Durch die Einstellung des Bahnverkehrs währen der dreijährlichen Inspektion, in der die Trennwände 

ausgebaut werden müssen, können auch Tötungen von Fledermäusen wirksam vermieden werden. 

S 10 Abschnittsweises Arbeiten 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen von Individuen des Großen Mausohrs. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Bau- und Sanierungsarbeiten sind so zu planen, dass sie in so wenig Arbeitsdurchgängen wie 

möglich sowie räumlich und zeitlich zu konzentriert erfolgen. Dabei dürfen nur die abschnittsweisen 

Arbeitsbereiche voll beleuchtet werden. In den übrigen Bereichen erfolgt eine gerichtete Beleuchtung 

(S 14). 
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 Ein Arbeitsdurchgang erfolgt jeweils von einem Tunnelende zum anderen. Dabei beginnen diese 

möglichst an dem der Andienung abgeneigten Portal werden rückschreitend durch den Tunnel fort-

gesetzt, so dass ungestörte Bereiche entstehen, in denen weder Arbeiten noch Baustellenverkehr 

erfolgen. Beim Tunnel Forst erfolgt die Andienung aufgrund der Platzverhältnisse und Zufahrtsmög-

lichkeiten über das Westportal, beim Tunnel Hirsau über das Nordportal. 

 Die Baumaschinen sind in der Schwärmzeit nachts so abzustellen, dass die Tunnelportale frei zum 

Schwärmen angeflogen werden können. 

 Die detaillierte Planung des Bauablaufs erfolgt in Abstimmung mit der ökologischen Baubegleitung 

(S 11). 

Wirksamkeit: 

Durch das abschnittsweise Arbeiten werden beruhigte Bereiche geschaffen, in denen das Große Maus-

ohr ungestörte Hangplätze findet. Dadurch wird die Wirksamkeit der Vergrämungsmaßnahme (S 3) er-

höht, wodurch das Tötungsrisiko minimiert wird. 

S 11 Ökologische Baubegleitung 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen von Individuen und der Beeinträchtigung von Winter- und Schwärmquartieren 

des Großen Mausohrs. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Arbeiten in den Tunneln und den unmittelbar angrenzenden Einschnittsbereichen sind in enger Ab-

stimmung mit einem Fledermausexperten durchzuführen. Hierzu gehören insbesondere folgende 

Aufgaben: 

 Überwachung und Konkretisierung der Vergrämungsmaßnahmen für die Fledermäuse in den Tun-

neln (während der Baumaßnahmen, S 3), vor allem in Abstimmung mit dem abschnittsweisen Arbei-

ten (S 10) 

 Kontrolle der jeweiligen Bauabschnitte, die mit Tötungen oder Verletzung von Fledermäusen ver-

bunden sein können. Dies betrifft vor allem Arbeiten am Tunnelgewölbe (S 3, S 5) 

 Notbergen und Umsetzen ggf. vorgefundene Fledermäuse in ungefährdete Bereiche (S 3, S 5) 

 Temporärer Verschluss von Spalten nach vorheriger Kontrolle und anschließende Freigabe des Ar-

beitsbereichs (S 3, S 5) 

 Überwachung und Koordination der funktionsfähigen Anlage von Leitstrukturen in den Einschnitten 

(S 4) 

 Fachliche Begleitung der dreijährigen Tunnelinspektionen (S 9) 

 Festlegung der konkreten Standorte für die Installation von Hangplatzstrukturen, Ersatzbohrungen 

(S 12) 

 Sicherstellung, dass notwendigen Schutzmaßnahmen korrekt durchgeführt sowie unnötige Beein-

trächtigungen oder Beschädigungen vermieden werden und Genehmigungsauflagen eingehalten 

werden. Dazu gehören: 

- Einführung der bauausführenden Firmen in die Schutzmaßnahmen  
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- Regelmäßige Kontrollen zur Sicherstellung der Einhaltung der Genehmigungsauflagen 
- Einleitung von kurzfristigen vor-Ort-Schutzmaßnahmen zur Vermeidung von Verletzun-

gen und erhebliche Störungen bei einer unvorhergesehenen Betroffenheit von Fleder-
mäusen sowie Abstimmung mit der Naturschutzbehörde über weitere ggf. erforderliche 
Maßnahmen 

- Erstellung eines fortlaufenden (tabellarischer) Zwischenberichts (Pflichtheft), um eine 
auflagenkonforme Durchführung der Maßnahmen während der Bautätigkeiten zu doku-
mentieren. Hier sind die beim Bau relevanten Auflagen mit Maßnahmen-Nr., Bezeich-
nung/Aufgabe der UBB, besondere Tätigkeiten/Überwachung sowie Umsetzungsfort-
schritt/ggf. erforderliche Nachbesserungen mit Begehungsdatum und eine Fotodokumen-
tation festzuhalten. 

- Dokumentation von im Arbeitsbereich in den Tunneln bzw. bei der Fällung von Bäumen 
angetroffene Fledermäuse (Art, Anzahl, Zustand, ggf. Tunnelsegment, Angaben zur Häl-
terung, Bergung und ggf. Verletzung/Tötung von Individuen) 

- Auf Nachfrage während der Bauarbeiten und spätestens vor Abschluss der Bauarbei-
ten/solange noch Nachbesserungsmöglichkeiten vorhanden sind, erhält die Planfeststel-
lungsbehörde, UNB und HNB den Zwischenbericht bzw. einen bebilderten Kurzbericht 
der UBB. 

Die ökologische Baubegleitung ist vertraglich mit einer Weisungsbefugnis auszustatten. 

Wirksamkeit: 

Durch die ökologische Baubegleitung wird die fachgerechte Umsetzung der geplanten Maßnahmen, ins-

besondere in Bezug auf das Schwärm- und Winterquartier, gewährleistet. 

S 12 Verbesserung des Hangplatzpotenzials in den Tunneln 

Maßnahmenziel: 

Vermeidung von Tötungen oder Verletzungen und Schaffung potenzieller Hangplätze für Individuen des 

Großen Mausohrs 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Pro Tunnel sind 375 Hangplatzstrukturen zu installieren (z.B. Hohlblocksteine, Fledermauswand-

schalen). Im Sommer 2023 erfolgte bereits eine Installation von 375 Hangplatzstrukturen im Tunnel 

Hirsau und 268 Hangplatzstrukturen im Tunnel Forst. (Die Quantifizierung der Maßnahme orientiert 

sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und übersteigt damit das in im Rahmen 

der FFH-VP ermittelte Erfordernis für das Große Mausohr) 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 50 Hangplätze jeweils auf den ersten 100 m zu installieren (Die 

Quantifizierung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) 

und übersteigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für das Große Mausohr) 

 Pro Tunnel sind hiervon mindestens 75 in der Tunnelmitte (±100 m) zu installieren (Die Quantifizie-

rung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und über-

steigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für das Große Mausohr) 

 Es sind Hohlblocksteine unterschiedlichen Lochdurchmessers zu wählen, die ggf. im Bereich von 

geplanten Ausmauerungen direkt in das Tunnelgewölbe integriert werden können. In den Sommern 

2022 und 2023 erfolgte bereits eine Installation 2 im Tunnel Hirsau, 5 im Tunnel Forst. (Die Quanti-

fizierung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und 

übersteigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für das Große Mausohr) 
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 Es sind weitere Ersatzbohrungen vorzusehen (Tunnel Hirsau: insgesamt 40 Bohrungen, Tunnel 

Forst insgesamt 60 Bohrungen). Der Durchmesser der Bohrungen beträgt ca. 100 mm. Diese wur-

den bereits überwiegend vorgezogen umgesetzt. (Tunnel Hirsau: insgesamt 46 Bohrungen (44 mit 

Zugang zum Tunnelgewölbe), Tunnel Forst insgesamt 133 Bohrungen (106 mit Zugang zum Tun-

nelgewölbe)). Aufgrund der Forderung der HNB, dass pro Tunnelblock mindestens eine Bohrung mit 

Zugang zum dahinter liegenden Gewölbe vorhanden sein muss, werden voraussichtlich im Sommer 

2024 mindestens weitere 28 Bohrungen im Tunnel Forst und weitere 20 Bohrungen im Tunnel Hirsau 

erfolgen. Der Durchmesser der Bohrungen beträgt ca. 100 mm. Die genaue Verortung erfolgt in Ab-

stimmung mit der UBB (S 11). (Die Quantifizierung der Maßnahme orientiert sich an dem Bedarf aller 

Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und übersteigt damit das in im Rahmen der FFH-VP ermittelte 

Erfordernis für das Große Mausohr) 

 Es sind weitere Zugänge hinter das Gewölbe zu schaffen: Entfernung der Rückwände der bestehen-

den Flucht- und Entwässerungsnischen sowie Prüfung der Öffnung der dahinter liegenden Abde-

ckungen. Insgesamt wurden im Tunnel Forst bereits vorgezogen 36 Nischenrückwände durch eine 

Bohrung (Durchmesser 325 mm) geöffnet, 23 davon mit Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. 

Im Tunnel Hirsau haben zwei der 4 Nischen einen Zugang zu dahinterliegenden Hohlräumen. Hier 

wurde jeweils eine 30 cm x 60 cm große Öffnung geschaffen. (Die Quantifizierung der Maßnahme 

orientiert sich an dem Bedarf aller Zielarten (vgl. Artenschutzprüfung) und übersteigt damit das in im 

Rahmen der FFH-VP ermittelte Erfordernis für das Große Mausohr) 

 Es ist auf eine gleichmäßige Verteilung aller Hangplatzstrukturen in allen Bereichen der Tunnel zu 

achten 

 Die Umsetzung der Maßnahme erfolgt nach Abstimmungen mit der Unteren und Höheren Natur-

schutzbehörden, bereits vorgezogen  

Wirksamkeit: 

Durch die Schaffung neuer Zugänge hinter das Gewölbe werden Fluchtmöglichkeiten geschaffen, so 

dass nicht sichtbare Individuen des Großen Mausohrs hinter dem Gewölbe bei Eingriffen in das Mauer-

werk eine Fluchtmöglichkeit haben. 

Durch die Schaffung neuer Hangplätze und Zugänge zu Hohlräumen hinter dem Gewölbe wird das Hang-

platzpotenzial in den Tunneln deutlich erhöht und damit Beeinträchtigungen der als Schwärm- und Win-

terquartier genutzten Tunnel minimiert. Von den zu schaffenden Hangplatzstrukturen wird das Große 

Mausohr insbesondere von den Hangplätzen im mittleren Tunnelbereich und größeren Spaltenbreiten 

bzw. Lochgrößen profitieren. 

S 13 Freistellen des Firststolleneingangs 

Maßnahmenziel: 

Schaffung eines weiteren Zugangs zum Tunnel Hirsau. 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Der Eingang zum Firststollen am Nordportal des Tunnels Hirsau, der von Vegetationsaufwuchs ver-

deckt ist, ist freizuschneiden (erfolgte bereits im Sommer 2021) und durch regelmäßige Pflegearbei-

ten freizuhalten. 

 Der Eingang ist zu sichern, so dass er dauerhaft erhalten bleibt. 
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 Die Umsetzung der Maßnahme ist in Abstimmung mit der ökologische Baubegleitung durchzuführen. 

Wirksamkeit: 

Durch die Freistellung des Firststollens wird ein weiterer Zugang zum Tunnel Hirsau geschaffen. Da sich 

dieser unmittelbar im zukünftigen Schwärmbereich befindet, in dem die Fledermäuse häufig ein intensi-

ves Explorationsverhalten zeigen, erscheint ein kurzfristiges Auffinden des neuen Eingangs als sehr 

wahrscheinlich. Durch diesen neuen Zugang wird die Verbindung zwischen dem Schwärm- und Winter-

quartier am Nordportal des Tunnels Hirsau, welches gleichzeitig das Portal mit der höchsten Schwärm-

aktivität darstellt, gefördert. Darüber hinaus mündet dieser Zugang unmittelbar hinter das Tunnelgewölbe 

und bietet daher weitere Hangplätze. 

S 14 Gerichtete Beleuchtung 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung der Störung des Großen Mausohrs durch Licht 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Beleuchtung außerhalb der tatsächlichen Arbeitsbereiche (z.B. Zufahrten, Fluchtwege) ist so auszu-

richten, dass das obere Dritte des Tunnelgewölbes nicht beleuchtet wird.  

 Außerhalb der Tunnel ist ebenfalls eine nach unten gerichtete insektenfreundliche Beleuchtung (Wel-

lenlänge über 540 nm, Farbtemperatur < 2.700 K, möglichst geringe Leuchtstärke) zu installieren 

Wirksamkeit: 

Da Fledermäuse empfindlich gegenüber Licht im Quartier sind (STONE 2013, VOIGT et al. 2018), wird 

durch die gerichtete Beleuchtung vermieden, dass Hangplätze direkt angestrahlt werden bzw. die Fle-

dermäuse vor den Tunneln vergrämt werden. Somit werden Störungen des Großen Mausohrs vermie-

den. 

S 15 Zeitliche Steuerung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Verletzung des Großen Mausohrs durch die Ansaugwirkung der mobilen Lüfter 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Es erfolgt eine zeitliche Steuerung der Lüfter. Diese werden am Morgen eine Stunde nach und am 

Abend eine Stunde vor Sonnenuntergang an- bzw. ausgeschaltet.  

Wirksamkeit: 

Durch die zeitliche Taktung der Geräte außerhalb der Aktivitätszeit der Fledermäuse kann eine Verlet-

zung von Tieren vermeiden werden. 

S 16 Vergitterung der Tunnelportale 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung einer Beeinträchtigung des Kaltluftstroms in den Tunneln 

Maßnahmenbeschreibung: 
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 Die Vergitterungen an allen 4 Tunnelportalen am Eingang zum Fledermausbereich werden so vor-

genommen, dass sich das feine Gitter außen auf dem Drahttor befindet. Die Vergitterungen an den 

vier Eingängen zum Fledermausbereich werden weiterhin jährlich auf ein Zusetzen mit Laub etc. 

überprüft und das Laub wird entfernt. Überprüfung und Dokumentation durch die UBB (S 11) im 

ersten Jahr im September und erneut mehrmals nach Laubfall. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Laubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass der Kaltluftstrom in den Tunneln nicht beeinträchtigt wird. 

S 17 Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung des Einwanderns von Fledermäusen in den Bahnbereich über undichte Stellen  

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Dichtheit der Abschlüsse (vgl. Kapitel 3.1) wird durch die UBB/Fledermausexperte (S 11) bestätigt 

und undichte Abschlüsse werden abgedichtet und durch die UBB freigegeben werden.  

 Die Dichtheit der Abschlüsse zwischen Trennwand und Gewölbe sowie zwischen Trennwand und 

Einhausung im Sinne einer dauerhaft fledermaussicheren/-dichten Konstruktion wird vom Vorhaben-

träger zugesagt.  

 Im Zuge der 3-jährlichen Inspektion ist die Dichtheit der Übergänge zwischen Trennwand und Ein-

hausung sowie zwischen Trennwand und Tunnel zu prüfen. Nicht dichte Verschlüsse werden vor 

Wiederinbetriebnahme des Bahnverkehrs abgedichtet. Die Freigabe vor Wiederinbetriebnahme des 

Bahnverkehrs erfolgt durch eine visuelle Kontrolle durch die UBB (S 11) 

Wirksamkeit: 

Durch die Überprüfung der Dichtigkeit der Spalten und Übergänge zwischen Trennwand und Gewölbe 

sowie zwischen Trennwand und Einhausung kann ein Einwandern der Tiere wirkungsvoll verhindert wer-

den, wodurch Tötungen oder Verletzungen der Bechsteinfledermaus vermieden werden. 

S 18 Entfernung nicht vermeidbarer Staubablagerungen 

Maßnahmenziel:  

Vermeidung von Beeinträchtigung der Fortpflanzungs- und Ruhestätten des Großen Mausohrs durch 

Staubablagerungen 

Maßnahmenbeschreibung: 

 Die Staubentwicklungen sind während der Bauausführung durch geeignete Maßnahmen zu vermei-

den.  

 Sofern seitens der UBB (S 11) dennoch Staubablagerungen in den Spalten des Fledermausbereichs 

festgestellt werden, sind diese vor Beginn der Schwärmzeit (vor dem 15. Juli) zu entfernen. Damit 

dabei keine Fledermäuse zu Schaden kommen, sind eine Umweltbaubegleitung (UBB) mit voraus-

laufender Kontrolle auf Fledermausbesatz und ggf. das Aussparen entsprechender Bereiche oder 
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eine Bergung/Umsetzen, ein Arbeiten mit geringem Wasserdruck und ggf. weitere durch die UBB 

vor Ort festzulegende Maßnahmen erforderlich. 

 Diese Vermeidungsmaßnahme ist soweit erforderlich auch bei Instandsetzungsarbeiten vorzusehen. 

Wirksamkeit: 

Durch das Entfernen des Staubes und der Überprüfung durch die UBB (S 11) kann sichergestellt werden, 

dass es zu keiner Beeinträchtigung von Hangplätzen des Großen Mausohrs kommt. 

5. Bewertung der Beeinträchtigungen im Zusammenwirken mit anderen Plänen und 

Projekten 

Die Abfrage zu möglichen Summationswirkungen ergab für das Große Mausohr folgende kumulierend 

zu berücksichtigen Pläne und Projekte: 

 Bebauungsplan Sportpark Calw 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung/Umbau Entwässerung: Ausbau des Schotters und der Bet-

tung inklusive Kalksteinauffüllung bis zur Felsoberkante, Rückbau des mittig angeordneten Sam-

melkanals, Ersatzneubau zweier Entwässerungsrinnen links und rechts der Bahn mit Anschluss 

neu zu errichtender Querleitungen zur Abführung des Wassers aus den Entwässerungsnischen 

und abschließender Eindeckung der Tunnelsohle mit grobkörnigem Kalkschotter 

 Hermann-Hesse-Bahn, Sanierung der Tunnelgewölbe: Ausbessern von Mauerwerksfugen, in ei-

nigen Bereichen flächiges, teils bewehrtes Verfüllen von Schadstellen im Gewölbe mit Spritzbe-

ton und Einbau von Laibungs- und Ulmendrainagen in die Tunnelschalen 

Durch geeignete Schadensbegrenzungsmaßnahmen konnte für die Projekte im Einzelnen eine erhebli-

che Beeinträchtigung des Großen Mausohrs ausgeschlossen werden (vgl. Kapitel 2.2.2). Die Wirkungen 

im Projekt Bebauungsplan Sportpark Calw wirkten vor allem auf Nahrungsgebiete des Großen Mausohrs 

aus, weshalb Summationseffekte mit den durch den Einbau der Trennwand entstehenden Wirkungen 

nicht anzunehmen sind. 

In Bezug auf die vorangegangenen Sanierungsarbeiten sind jedoch kumulierende Wirkungen anzuneh-

men, da die Vorhaben die gleichen Lebensstätten betreffen. Unter Berücksichtigung aller Wirkungen wird 

insgesamt von einer hohen Beeinträchtigung des Großen Mausohrs ausgegangen. Dies begründet sich 

insbesondere durch die entstehenden Beeinträchtigungen des antragsgegenständlichen Projekts. 

6. Darstellung der Notwendigkeit weitere Schadensbegrenzungsmaßnahmen auf-

grund kumulativer Wirkungen 

Unter Berücksichtigung möglicher kumulierender Wirkungen wären zusätzliche Schadensbegrenzungs-

maßnahmen erforderlich. Vorliegend werden durch die vorgesehenen Schadensbegrenzungsmaßnah-

men entstehende Beeinträchtigungen bestmöglich minimiert. Weitere Möglichkeiten der Schadensbe-

grenzung bestehen mit Blick auf das Projektziel nicht. 

7. Abschließendes Bewertungsergebnis und Beurteilung der Erheblichkeit der Beein-

trächtigungen 
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PRÜFUNG DER VERTRÄGLICHKEIT FÜR DIE ANHANG II-ART GROßES MAUSOHR 

(MYOTIS MYOTIS) [1324] 

Für das Große Mausohr ist der geplante Einbau der Trennwandkonstruktion unter Berücksichtigung der 

vorgesehenen Schadensbegrenzungsmaßnahmen mit erheblichen Beeinträchtigungen der Erhal-

tungsziele verbunden. 

Dies betrifft insbesondere das Erhaltungsziel Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsar-

men Höhlen und unterirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquartiere, 

auch im Hinblick auf die Einflugsituation, bei dem eine Beeinträchtigungen im Hinblick auf die Habitat-

qualität des Winterquartiers und eine damit verbundene langfristige Bestandsabnahme nicht ausge-

schlossen werden kann. Weiterhin sind erhebliche Beeinträchtigungen auch infolge möglicher Individu-

enverluste des Großen Mausohrs aufgrund der verbleibenden Prognoseunsicherheit zur Wirksamkeit 

der Maßnahmen S 4 - S 7 nicht vollständig auszuschließen, die sich auf den Zustand der Population im 

Gebiet auswirken könnte. Für das Große Mausohr werden daher im Rahmen der Abweichungsprüfung 

(Kapitel 7) Maßnahmen zur Kohärenzsicherung vorgesehen. 

8. Bewertung möglicher Auswirkungen auf FFH-Gebiete mit funktionalem Zusammen-

hang 

Im Einzugsbereich der Tunnel als Schwärm- und Winterquartier des Großen Mausohrs (100 km-Radius) 

liegen insgesamt 121 weiteren FFH-Gebiete, in denen das Große Mausohr gemeldet wurde (vgl. Tabelle 

16 im Anhang). Direkte Auswirkungen auf diese FFH-Gebiete sind durch das Vorhaben auszuschließen. 

Dennoch sind Beeinträchtigungen der Tunnel als Schwärm- und Winterquartier von ca. 50 bzw. ca. 35 

Großen Mausohren anzunehmen, die sich indirekt auch auf die FFH-Gebiete im funktionalen Zusam-

menhang, z.B. ein Bestandsrückgang in Wochenstuben im Einzugsbereich der Tunnel, auswirken kön-

nen. Obwohl keine Informationen vorliegen aus welchen Sommerlebensräumen (bzw. FFH-Gebieten im 

funktionalen Zusammenhang) die schwärmenden und überwinternden Großen Mausohren kommen, 

können erheblichen Beeinträchtigungen für die FFH-Gebiete im funktionalen Zusammenhang nicht 

sicher ausgeschlossen werden. 
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6.3 Abschließende Bewertung der FFH-Verträglichkeit des Vorhabens mit 
den Erhaltungszielen des FFH-Gebietes DE 7317-341 Kleinenztal und 
Schwarzwaldrandplatten  

Im Zuge der Umsetzung der FCS-Maßnahmen (vgl. (GÖG 2024b) im FFH-Gebiet DE 

7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten kommt es zu keiner Beeinträchti-

gung, da es sich lediglich um die Neupflanzung von drei Bäumen in der ausgewiesenen 

Lebensstätte des Großen Mausohrs handelt. Darüber hinaus kommt es mittel- bis lang-

fristig zur Aufwertung der Lebensräume der gemeldeten Fledermausarten. 

Durch den geplanten Einbau der Trennwandkonstruktion sind bau-, anlage- und be-

triebsbedingte Wirkungen auf die nachgewiesenen Anhang II-Arten Große Hufeisen-

nase, Mopsfledermaus, Wimperfledermaus, Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr 

zu erwarten. Diese betreffen insbesondere die Erhaltungsziele zum Schutz von 

Schwärm- und Winterquartieren dieser Arten im FFH-Gebiet. Unter Berücksichtigung der 

auf die Bedürfnisse der Fledermäuse angepassten Planungen sowie der vorgesehenen 

Schadensbegrenzungsmaßnahmen bleibt im Ergebnis festzuhalten, dass: 

 für die Anhang II-Arten Große Hufeisennase, Mopsfledermaus, Wimperfleder-

maus, Bechsteinfledermaus und Großes Mausohr eine erhebliche Beeinträchti-

gung der Erhaltungsziele anlagebedingt nicht sicher auszuschließen ist. Konkret 

betrifft dies die Erhaltung […] von geeigneten, störungsfreien oder störungsar-

men Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als […] Winter- 

oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation 

 für die Anhang II-Art Großes Mausohr und nach Auffassung der HNB (vgl. Stel-

lungnahme vom 19.10.2023) auch für die Bechsteinfledermaus eine erhebliche 

Beeinträchtigung von FFH-Gebieten im funktionalen Zusammenhang  

nicht ausgeschlossen werden kann. 

Insgesamt ist das Vorhaben damit unverträglich mit den Erhaltungszielen des FFH-

Gebietes.  

Soll trotz festgestellter erheblicher Beeinträchtigungen eine Realisierung des Vorhabens 

angestrebt werden ist ein Ausnahmeverfahren unumgänglich. Für den Ausnahmeantrag 

sind bestimmte Voraussetzungen zu erfüllen. Das Vorhaben kann nur bei Vorliegen der 

Ausnahmevoraussetzungen gemäß § 34 BNatSchG zugelassen werden.  
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7 Abweichungsprüfung 

7.1 Ausnahmevoraussetzungen 

Eine abweichende Zulassung eines Vorhabens, das die Erhaltungsziele eines FFH-

Gebietes erheblich beeinträchtigt, ist an die Ausnahmegründe des § 34 Abs. 3 und 4 

BNatSchG bzw. Art. 6 Abs. 4 der FFH-Richtlinie geknüpft. Der Auslegungsleitfaden der 

EUROPÄISCHE KOMMISSION (2019/C 33/01) zum Art. 6 Abs. 4 benennt diese wie folgt:  

Ist trotz negativer Ergebnisse der Verträglichkeitsprüfung aus zwingenden Gründen des 

überwiegenden öffentlichen Interesses einschließlich solcher sozialer oder wirtschaftli-

cher Art ein Plan oder Projekt durchzuführen und ist eine Alternativlösung nicht vorhan-

den, so ergreift der Mitgliedstaat alle notwendigen Ausgleichsmaßnahmen, um sicher-

zustellen, dass die globale Kohärenz von Natura 2000 geschützt ist. Der Mitgliedstaat 

unterrichtet die Kommission über die von ihm ergriffenen Ausgleichsmaßnahmen. 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ausnahmevoraussetzungen für den Einbau 

einer Trennwandkonstruktion zum Fledermausschutz in und vor die Bestandstunnel 

Forst und Hirsau dargelegt. 

Die Reihenfolge der Abarbeitung der Tatbestandsvoraussetzungen orientiert sich dabei 

am Leitfaden der EUROPÄISCHEN KOMMISSION (2019/C 33/01), wonach zunächst die Al-

ternativlosigkeit, anschließend die zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen In-

teresses und zum Schluss die Kohärenzsicherungsmaßnahmen darzustellen sind. 

Es sind dementsprechend zusammengefasst folgende Voraussetzungen darzulegen: 

1. Darstellung der Alternativlosigkeit 

2. Darlegung der zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen Interesses 

3. Ausgleichs- bzw. Kohärenzsicherungsmaßnahmen für die betroffenen Arten 

In den nachfolgenden Kapiteln werden die Ausnahmegründe für die PFI Tunnel Forst 

und Tunnel Hirsau dargelegt. 

7.2 Bewertung der Alternativen und Begründung für die Auswahl der ge-
prüften Lösung 

Im Zuge des Planungsprozesses der antragsgegenständlichen Maßnahme wurden ver-

schiedene Lösungsmöglichkeiten untersucht. Diese werden nachfolgend dargestellt. 

Hierbei werden die nachfolgend aufgeführten fachlichen und rechtlichen Vorgaben für 

die Alternativenprüfung berücksichtigt und umgesetzt.  

Im Gebietsschutz hat sich der Vorrang der naturschutzfachlich vorzugswürdigsten Alter-

native etabliert. Vorzugswürdig ist eine Alternative unter Berücksichtigung der Funktio-

nen des Schutzregimes nach Art. 4 FFH-RL dann, wenn sich mit ihr die Planungsziele 
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an einem nach dem Schutzkonzept der FFH-RL günstigeren Standort oder mit geringe-

rer Eingriffsintensität verwirklichen lassen. Der Vorrang der naturschutzfachlich vorzugs-

würdigsten Alternative wird dadurch begrenzt, dass nicht jede, sondern nur zumutbare 

Alternativen dem Vorhabenträger abverlangt werden können. Was in der konkreten Si-

tuation zumutbar ist, ist anhand von naturschutzinternen und -externen Kriterien zu be-

urteilen (SIMON et al. 2015). 

Zu den naturschutzexternen Kriterien gehören gemäß SIMON et al. (2015) (unter Bezug-

nahme auf nachfolgend dargestellte einschlägige Urteile): 

 zunächst die mit dem Vorhaben verfolgten essentiellen Planungsziele (vgl.: Bun-
desverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 12.03.2008, Az.: 9 A 3.06 - Juris 
RdNr. 170; Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 17.01.2007, Az.: 9 
A 20.05 –, Juris RdNr. 143) und die jeweils für die Alternativen zu erwartenden 
Kosten (vgl. Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 27. Januar 2000, 
Az.: 4 C 2.99 -, Juris RdNr. 30/31). 

 Grundsätzlich können auch eine Vielzahl nicht explizit auf das Vorhaben bezo-
gener, insbesondere öffentliche Belange, die Zumutbarkeit relativieren (z. B. Ge-
sundheitsgefahren durch Lärm oder Schadstoffe, Denkmalschutzaspekte, be-
deutsame Kulturgüter, Trink- und Heilquellenschutzgebiete etc.). 

 Alternativen dürfen als unzumutbar ausgeschieden werden, wenn der mit ihnen 
erreichbare naturschutzfachliche Erfolg außer Verhältnis zu den Belastungen na-
turschutzexterner Belange steht (Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil 
vom 12.03.2008, Az.: 9 A 3.06 –, Juris RdNr. 169). 

Hinsichtlich der naturschutzinternen Gründe können auch Alternativen unzumutbar sein, 

wenn sich die naturschutzrechtlichen Schutzvorschriften am Alternativstandort als 

ebenso wirksame Zulassungssperre erweisen wie an dem vom Vorhabenträger gewähl-

ten Standort (Bundesverwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 6. November 2012, Az.: 

9 A 17.11, RdNr. 70). Das heißt, dass Alternativen, die ihrerseits das Verbot des § 34 

Abs. 2 BNatSchG (oder andere gesetzliche Verbotstatbestände) verwirklichen (Bundes-

verwaltungsgericht (BVerwG), Urteil vom 12.03.2008, Az.: 9 A 3.06), als unzumutbar 

anzusehen sind. 

SIMON et al. (2015) führen hierzu beispielhaft aus: In diesem Zusammenhang können 

grundsätzlich auch artenschutzrechtliche Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 

BNatSchG – ein entsprechendes Gewicht vorausgesetzt – Bedeutung erlangen. Steht 

vorhabenbedingt eine gravierende artenschutzrechtliche Betroffenheit bei der Wahl ei-

ner Variante einer fachlich geringer zu bewertenden habitatrechtlichen Betroffenheit ge-

genüber, kann dies im Rahmen der Alternativenwahl Bedeutung gewinnen. Vergleich-

bares kann auch für starke Betroffenheiten des gesetzlichen Biotopschutzes nach § 30 

BNatSchG bzw. nationaler Schutzgebiete z. B. nach §§ 23ff. BNatSchG gelten, wobei 

hierbei jedoch der Unterschied zwischen europarechtlichen Schutzgütern und „nur“ na-

tionalen Schutzgütern zu beachten ist. 



7. Abweichungsprüfung 173 

Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion Juli 2022 Juni 2024 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

7.2.1 Standortalternativen 

Maßgeblich für die Prüfung von Alternativen sind die vom Vorhabenträger in zulässiger 

Weise verfolgten Ziele. Ziel des Vorhabenträgers ist vorliegend die Reaktivierung des 

sich in seinem Eigentum befindlichen und nicht von Eisenbahnbetriebszwecken freige-

stellten öffentlichen Verkehrsweges der Württembergischen Schwarzwaldbahn, um den 

östlichen Landkreis Calw wieder per Schiene an die Räume Stuttgart und Sindelfingen/ 

Böblingen anzuschließen. Ziel des Vorhabenträgers ist insoweit auch die Nutzung sei-

nes Eigentums entsprechend der Widmung. Eine Umsteigeverbindung, bei der das Teil-

stück Weil der Stadt – Calw mit dem Bus zurückgelegt werden muss, besteht bisher 

schon. Ziel ist also eine bessere (zuverlässigere und qualitativ hochwertigere) Anbin-

dung. Diese soll mit dem Verkehrsträger Schiene erreicht werden. Der Anteil des moto-

risierten Individualverkehrs soll durch eine Stärkung des ÖPNV gesenkt und der Anteil 

der Nutzer erhöht werden. Das bisherige Angebot im ÖPNV ist als eher schlecht zu be-

zeichnen. Die Kombination von Bus und Bahn wird aus Nutzersicht als unzuverlässig 

betrachtet. Das zukünftige Angebot der Hermann-Hesse-Bahn soll attraktiv, hochwertig 

und verlässlich sein und optimale Verbindungen wechselseitige Verbindungen zwischen 

dem östlichen Landkreis Calw und der Region Stuttgart bieten. 

Da die für die Reaktivierung notwendigen Maßnahmen an den bestehenden Bahnanla-

gen ansetzen, bieten sich für die Streckenführung deshalb von vorneherein grundsätz-

lich keine – realistischen – Trassenalternativen an, weil mit diesen das erklärte und we-

sentliche Planungsziel der Reaktivierung der bestehenden historischen Bahnstrecke 

nicht erreicht werden kann (vgl.: BVerwG, Urt. vom 12. März 2008 - 9 A 3.06 -, Juris 

RdNr. 170; BVerwG, Urt. vom 17. Januar 2007 – 9 A 20.05 –, Juris RdNr. 143). 

7.2.2 Technische bzw. betriebliche Alternativen 

Im Scoping-Verfahren, im Termin zur Vorstellung des HHB-Betriebskonzeptes am 

13. November 2013 sowie in verschiedenen anderen Terminen wurden sowohl von Sei-

ten der Unteren Naturschutzbehörde (UNB) und der Höheren Naturschutzbehörde 

(HNB) als auch von den Vertretern der anerkannten Naturschutzverbände verschiedene 

Vorschläge unterbreitet, um die Beeinträchtigungen der in den Tunneln vorkommenden 

Fledermäuse ganz zu vermeiden bzw. zu minimieren. 

Im Einzelnen wurde vorgeschlagen: 

(1) Während der Schwärmzeit der Fledermäuse findet Schienenersatzverkehr statt 

(d. h. der Bahnverkehr wird eingestellt und die Fahrgäste werden ersatzweise mit 

Bussen befördert). 

(2) Die Strecke wird verkürzt 

(a) bis Calw-Kreiskrankenhaus verbunden mit einer Standseilbahn bzw. einem 

Schrägaufzug bis zum Haltepunkt Calw ZOB rund 70-80 m tiefer im Nagoldtal. 
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(b) bis Calw-Heumaden verbunden mit einer Busanbindung bis zum Haltepunkt 

Calw ZOB. 

(3) Die Durchfahrtgeschwindigkeit in den Tunneln wird reduziert 

(a) auf 40 km/h oder auf 60 km/h in beiden Tunneln (Variante 1).  

(b) auf 40 km/h oder auf 60 km/h ausschließlich im Hirsauer Tunnel (Variante 2).  

(c) auf 40 km/h oder auf 60 km/h nach 20 Uhr zu Zeiten des Stundentaktes (Vari-

ante 3). 

(d) auf 30 km/h in beiden Tunneln 

(4) Es werden an jedem der Bestandstunnel Rolltore angebracht, die nur dann öffnen, 

wenn ein Zug den Tunnel durchfährt und die übrige Zeit zum Zwecke der Vergrä-

mung und dem Schutz der Fledermäuse geschlossen sind. 

Die Vorschläge wurden im Hinblick auf die Realisierbarkeit und die Zumutbarkeit in di-

versen Stellungnahmen betrachtet. Diese sind im Anhang (Kapitel 9.6) nachzulesen. 

Nachfolgend werden die Ergebnisse zusammengefasst (stichpunktartig) dargestellt und 

damit die Wahl der Antragsalternative begründet. Die Vorschläge werden als Alternati-

ven mit der oben erfolgten Nummerierung bezeichnet. 

Alternative 1: Schienenersatzverkehr während der Schwärmzeit der Fledermäuse 

 Ein Verkehr mit Bussen bietet im Vergleich zu einem mit Schienenfahrzeugen 
eine geringere Kapazität und Qualität. 

 Das Ziel der Verlässlichkeit ist mit Bussen weniger gut zu erreichen. 

 Typischerweise und so auch in diesem Fall ist die Fahrzeit mit einem Bus erheb-
lich länger, so dass das Angebot nicht gleichwertig ist. 

 Busbasiertes Angebot besteht bereits und wird als unattraktiv wahrgenommen. 

 Schienenersatzverkehr wird stets als minderwertig betrachtet. Er ist i.d.R. ein nur 
vorübergehender Ersatz von begrenzter Dauer im Falle einmaliger Ereignisse 
wie z.B. Bauarbeiten und nicht gleichwertig. Im Falle der Hermann-Hesse-Bahn 
soll aber ein Teil des Schienenverkehrsangebots regelmäßig durch einen Bus-
verkehr ersetzt werden. 

 Es ist daher davon auszugehen, dass nur ein geringer Anteil an Nutzern auf den 
ÖPNV umsteigen wird. 

 Indem der Vorhabenträger sein Ziel so definiert, dass eine bessere Verbindung 
per Schiene erreicht werden soll, hat er es auf diesen Verkehrsträger konkreti-
siert. Er möchte nicht nur allgemein eine bessere Anbindung, sondern eine sol-
che mit der Bahn. 

 Zudem unterscheidet auch der Gesetzgeber zwischen den verschiedenen Ver-
kehrsmitteln. Indem die übrigen Leistungen im Öffentlichen Nahverkehr auf den 
Schienenverkehr ausgerichtet werden sollen, macht er deutlich, dass er Straße 
und Schiene nicht als gleichwertig betrachtet. 

Fazit: Ausgehend von dem durch den Vorhabenträger definierten Projektziel und unter 

Zugrundelegung der in der Stellungnahme der TransportTechnologie-Consult 

Karlsruhe GmbH (TTK) vom April 2014 (vgl. Kapitel 9.6 im Anhang) dargestellten 
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verkehrlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen der Maßnahme, stellt ein Schie-

nenersatzverkehr mit Bussen in der Schwärmzeit somit keine zumutbare Alter-

native dar. 

Alternative 2a: Verkürzte Wiederinbetriebnahme bis Calw-Krankenhaus  

 Fledermauspopulation im Hirsauer Tunnel soll vor Auswirkungen des Bahnbe-
triebes grundsätzlich geschützt werden.  

 Für die Fledermäuse im Tunnel Forst sind nach wie vor erhebliche Beeinträchti-
gungen im Schwärm- und Winterquartier zu erwarten. 

 Neubau Bahnhof Calw-Krankenhaus erforderlich, da von hier eine Anbindung an 
den Haltepunkt Calw Nagoldtalbahn und Busverkehr Calw ZOB über einen 
Schrägaufzug bzw. ein Standseilbahnsystem erfolgen soll. 

 Durch den Neubau des Aufzuges/der Seilbahn sind erhebliche städtebauliche 
Spannungen und Beeinträchtigungen der direkten Umgebung in Calw zu erwar-
ten. Es ist davon auszugehen, dass das für die Seilbahn oder den (Schräg-) Auf-
zug notwendige Planrechtsverfahren nicht konfliktfrei durchgeführt werden kann, 
da Häuser „überfahren“ werden. 

 Das vom Vorhabenträger definierte Ziel, die Anbindung des Landkreises Calw 
per Schiene an die Räume Stuttgart und Sindelfingen/Böblingen, wird mit dem 
Bau eines Schrägaufzug/einer Seilbahn auf einer Teilstrecke nicht erreicht. Die 
TTK (vgl. Anhang) führt hierzu aus, dass mit erheblichen Fahrgastverlusten zu 
rechnen ist. 

 Die TTK führt in ihrer gutachterlichen Stellungnahme vom April 2014 unter Ziffer 
3 zudem aus, dass die Förderfähigkeit dieser Variante nicht gegeben ist, sodass 
allein aus diesem Aspekt heraus nicht von einer zumutbaren Alternative im Sinne 
des § 45 Abs. 7 S. 2 bzw. § 34 Abs. 3 BNatSchG ausgegangen werden kann. 
Ohne Fördermittel ist das Gesamtprojekt nicht realisierbar. 

Alternative 2b: Verkürzte Wiederinbetriebnahme bis Calw-Heumaden  

 Fledermauspopulation im Hirsauer Tunnel soll vor Auswirkungen des Bahnbe-
triebes grundsätzlich geschützt werden.  

 Für die Fledermäuse im Tunnel Forst sind nach wie vor erhebliche Beeinträchti-
gungen im Schwärm- und Winterquartier zu erwarten. 

 Die Anbindung des Haltpunktes Heumaden an den Haltepunkt Calw Nagoldtal-
bahn und Busverkehr Calw ZOB soll über eine Busverbindung erfolgen. 

 Da auch bei dieser Alternative der Verkehr auf einer Teilstrecke statt auf der 
Schiene über Busse abgewickelt werden soll, wird auf die Ausführungen unter 
Alternative 1 verwiesen. Diese gelten entsprechend. 

 Nach der Stellungnahme der TTK (April 2014) Ziffer 4.4 ist davon auszugehen, 
dass der Hermann-Hesse-Bahn jährlich etwa 75.000 Schülerfahrten pro Jahr ver-
loren gingen, ferner wäre in der Summe mit einer Verlagerung von weiteren 
80.000 Jedermannsfahrten auf den MIV auszugehen. 

Fazit: In Anbetracht der durch den Vorhabenträger definierten Ziele stellen sich die Al-

ternativen 2a und 2b somit beide ebenso wie Alternative 1 nicht als zumutbare 

Alternativen im Sinne der oben benannten Gesetze dar. 
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Alternative 3: Reduzierung Durchfahrtgeschwindigkeit  

Zum Schutz der Fledermäuse, die sich in den Bestandstunneln der Strecke angesiedelt 

haben, wurde angeregt, diese langsamer zu durchfahren. 

Der Vorhabenträger hat daraufhin DB Netz gebeten, die Auswirkungen einer Geschwin-

digkeitsreduktion auf 40 km/h oder auf 60 km/h in beiden Tunneln auf den Fahrplan zu 

ermitteln (im Folgenden Variante 3a genannt). Feststehende Eingangsparameter für die 

Berechnung waren die Anschlussbeziehungen in Renningen mit der S6 und der S60, die 

Fahrplanlagen auf dem Abschnitt der DB zwischen Renningen und Weil der Stadt sowie 

die Begegnung in Ostelsheim. Die Geschwindigkeitsreduktion in den Bestandstunneln 

verlängert die Fahrzeit zwischen Ostelsheim und Calw (und umgekehrt). Ein von Ren-

ningen nach Calw fahrender Zug braucht ab Ostelsheim länger für die Strecke nach Calw 

ZOB und kommt dort folglich später an. 

Da der Zug zwecks Kreuzung mit dem Gegenzug zu einem fixen Zeitpunkt in Ostelsheim 

sein muss, muss er aufgrund der längeren Fahrzeit zwischen Calw ZOB und Ostelsheim 

früher in Calw ZOB losfahren, um diese längere Fahrzeit zu kompensieren. 

Ebenfalls durch DB Netz geprüft wurden die Auswirkungen des „langsamer Fahrens aus-

schließlich im Hirsauer Tunnel“ (Variante 3b). Geprüft wurden Durchfahrtsgeschwindig-

keiten von 40 km/h oder 60 km/h. Der dabei berechnete Fahrplan ist auch für die Vari-

ante 3c – „Langsamer fahren nach 20 Uhr zu Zeiten des Stundentaktes“ - gültig. 

Variante 3a: Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h bzw. auf 60 km/h in beiden Tun-
neln 

 Bei 40 km/h wird der Fahrplanpuffer komplett „aufgefressen“ und auch die Min-
destwendezeit von 3 Minuten wird deutlich (um 1 Minute und 45 Sekunden) un-
terschritten. 

 Bei 60 km/h verringert sich der Fahrplanpuffer auf einen für den Aufgabenträger 
unvertretbar niedrigen Wert von 35 Sekunden.  

 In beiden Fällen ist somit eine überschlagene Wende notwendig. 

 Aufgrund der notwendigen überschlagenen Wende steigt der Bedarf an Fahrzeu-
gen von 2 auf 3.  

 Im Bereich Calw ZOB ist zusätzliche bahntechnische Infrastruktur (mehr Wei-
chen, mehr Gleise, mehr Signale) notwendig.  

 Die durch Fahrzeugmehrbedarf und zusätzliche Infrastruktur entstehenden Kos-
ten sowie der durch die verlängerte Reisezeit verringerte Nutzen wirken sich ne-
gativ auf die Standardisierte Bewertung aus und führen dazu, dass dem Projekt 
kein volkswirtschaftlicher Nutzen nachgewiesen werden kann. Eine Förderung 
nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz ist in diesem Fall ausge-
schlossen. 
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Variante 3b: Geschwindigkeitsreduzierung auf 40 km/h bzw. auf 60 km/h ausschließlich 
im Hirsauer Tunnel 

 Es wird zwar sowohl bei 40 km/h als auch bei 60 km/h die Mindestwendezeit von 
3 Minuten nicht unterschritten, der Fahrplanpuffer verringert sich aber auf inak-
zeptable 36 Sekunden (40 km/h) bzw. 97 Sekunden (60 km/h).  

 Es ist in beiden Fällen eine überschlagene Wende notwendig. 

 Aufgrund der notwendigen überschlagenen Wende steigt wie in Variante 3a der 
Bedarf an Fahrzeugen und an zusätzlicher bahntechnischer Infrastruktur.  

 Dies wirkt sich wie in Variante 3a negativ auf die Kosten sowie den Nutzen und 
damit auf die Standardisierte Bewertung aus und führt dazu, dass dem Projekt 
kein volkswirtschaftlicher Nutzen nachgewiesen werden kann und keine Förde-
rung (s.o.) möglich ist. 

Variante 3c: Geschwindigkeitsreduzierung nach 20 Uhr zu Zeiten des Stundentaktes 

 ist ebenfalls eine überschlagene Wende notwendig.  

 Es ergibt sich dadurch kein unmittelbarer Fahrzeugmehrbedarf. Das zweite Fahr-
zeug, welches im derzeitigen Betriebsprogramm in der Zeit des Stundentakts (ab 
20 Uhr) in die Abstellung gehen würde, bleibt aber weiter im Einsatz.  

 Dadurch entstehen in jedem Fall zusätzliche Betriebskosten (Lohnkosten für den 
zweiten Lokführer, Diesel usw.). Wie schon bei den Varianten 3a und 3b erhöhen 
sich auch bei der Variante 3c die Investitionskosten aufgrund zusätzlich notwen-
diger bahntechnischer Infrastruktur im Bereich Calw ZOB. 

Fazit Variante 3a-c:  Angesichts der dargelegten betrieblichen Zwänge und finanzi-

ellen Rahmenbedingungen, insbesondere aufgrund der negativen Auswirkungen 

der angeregten Geschwindigkeitsreduzierungen auf die Förderfähigkeit des Vor-

habens bzw. die Fahrplanstabilität stellen sich die betrachteten Varianten nicht 

als zumutbare Alternative dar. 

Bereits in 2013 wurde seitens der Höheren Naturschutzbehörde zudem darauf hinge-

wiesen, dass die Reduktion der Durchfahrtgeschwindigkeiten - sei es auf 40 km/h oder 

auf 60 km/h - aus Sicht der Höheren Naturschutzbehörde möglicherweise keine Vermei-

dungsmaßnahme darstellt, deren Wirksamkeit so sicher und nachweisbar ist, dass da-

von ausgegangen werden könnte, dass mit Sicherheit nicht gegen die Zugriffsverbote 

des § 44 Absatz 1 BNatSchG verstoßen wird. Vorbehaltlich einer nicht erfolgten ab-

schließende Verbotsprüfung dieses Sachverhaltes, wird diese Einschätzung auch unter 

Berücksichtigung des Vorsorgegrundsatzes geteilt. 

Im Rahmen der weiteren Planung und Abstimmungen mit Behördenvertretern und Ver-

bänden und letztlich im Rahmen der Schlichtungsgespräche seit 2017, wurde eine wei-

tere Variante der Geschwindigkeitsreduzierung diskutiert. Aus Sicht der Verbände war 

dies zunächst die favorisierte Lösung. Sie wurde daraufhin näher beleuchtet und wird 

nachfolgend dargestellt. Die Argumente dafür und dagegen wurden im Wesentlichen im 

Rahmen der Schlichtungsgespräche erarbeitet und sind den Dokumentationen dieser 

entnommen. 
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Variante 3d: Geschwindigkeitsreduzierung auf 30 km/h in beiden Tunneln 

 Die Reduzierung der Geschwindigkeit in den Tunneln bedingt, um zu funktionie-
ren eine Beschränkung auf die Strecke von Calw bis Weil der Stadt (anstatt wie 
geplant bis Renningen). 

 Die Geschwindigkeitsreduktion würde zu einer Reisezeitverlängerung und damit 
einem verminderten Reisezeitnutzen führen, der sich negativ auf die Standardi-
sierte Bewertung von Verkehrswegeinvestitionen des öffentlichen Personennah-
verkehrs auswirkt. Damit könnte der Nachweis der Wirtschaftlichkeit nach § 3 
GVFG nicht erbracht werden. 

 Dem Vorteil (Tempo 30 in den Tunneln) stünde als Nachteil gegenüber, dass 
aufgrund eines zusätzlichen Umstiegs (Fahrgäste, die in Renningen umsteigen, 
müssten zusätzlich in Weil der Stadt umsteigen) die Fahrgastzahl zurückginge. 
Man schätze einen signifikanten Fahrgastrückgang, der mit Sicherheit zu einem 
deutlichen Einbruch des Nutzen-Kosten-Faktors führe. 

 Tempo 30 in den Tunneln würde reichen, um das Tötungsrisiko in einen nicht 
signifikanten Bereich zu reduzieren. Allerdings geht es nicht nur um die Sommer-
abende, sondern auch andere Zeiten im Jahr (Winterende, tagsüber) 

 Tempo 30 im bestehenden System (Calw-Renningen) würde bedeuten, dass 
man eine weitere Kreuzung (7 Mio. € Infrastrukturkosten plus 3. Fahrzeug plus 
Betriebskosten) benötigt. 

 Tempo 30 im verkürzten System (z.B. Heumaden-Renningen) würde das Prob-
lem entschärfen, bedeutet aber einen zusätzlichen Umstieg (Standseilbahn, 
Shuttlebus o.ä.) (vgl. Variante 3b) 

 aus Sicht der Gutachter und Verbände kann die Vermeidung durch Tempo 30 
nur in Kombination mit einer Schaffung von Ersatzlebensräumen und einer Ver-
grämung erfolgen, um die Stabilität der Population zu gewährleisten 

 Vergrämung (mit Licht oder Lärm) wurde seitens der Verbände und Fachleute für 
Fledermäuse als schwierig erachtet, sodass ein hohes Restrisiko bei der Beur-
teilung der Wirksamkeit verbleibt. Es bestanden hier praktische und auch natur-
schutzrechtliche Bedenken. Auch der zeitliche Rahmen für die Dauer einer sol-
chen Umsiedlung war unklar, ebenso wie die Feststellung, wann die Maßnahme 
als wirksam zu beurteilen ist. 

 Ob eine vollständige Vergrämung in künstlich angelegte Ersatzquartiere funktio-
niert, ist fraglich. Es liegen noch keine Erfahrungen mit derart großen Populatio-
nen und für die Kombinationen von Winter-, Sommer- und Schwärmquartieren 
vor. 

 Zudem bleibt auch bei Tempo 30 ein Restrisiko im Hinblick auf Kollisionen mit 
schwärmenden Tieren im Einschnittsbereich vor den Tunneln 

Fazit: Sowohl aus betriebstechnischer und wirtschaftlicher als auch aus naturschutz-

fachlicher und -rechtlicher Sicht, war die Variante von großen Unsicherheiten im 

Hinblick auf die Machbarkeit geprägt.  

Alternative 4: Rolltore an jedem Bestandstunnel  

 Der Einbau eines Rolltors vor einem Tunnelportal würde die Errichtung eines 
temporären Fahrthindernisses auf freier Strecke bedeuten und wäre somit si-
cherheitsrelevant. 
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 pro Tunnel wären 4 Signale erforderlich 

 Die gesamte Anlage (Tore, Signale, geschilderte Abhängigkeiten) müsste eine 
eisenbahntechnische Zulassung erhalten. Aktuell gibt es keine solche Anlage am 
Markt, sodass beim EBA eine Zulassung im Einzelfall beantragt werden muss, 
was zeitlich und finanziell aufwendig ist. 

 nachträgliche Elektrifizierung macht die Konstruktion noch komplexer, da zusätz-
lich eine Abhängigkeit zur Abschaltung, Einschaltung und Überbrückung der 
Oberleitung hergestellt werden muss. 

 hohe Wartungsintervalle, da der Verschleiß bei 100-150 Torbewegungen pro Tag 
sehr hoch ist 

 Vorhaltung einer Störungsbereitschaft bei nicht ordnungsgemäßer Funktion der 
Tore 

 Konstruktion und Bau der Tore, die Entwicklung der sicherungstechnischen Ab-
hängigkeiten zur Signaltechnik, die 4 Signale und die Einpassung der gesamten 
Anlage in die Stellwerkslogik hätten für den Dieselbetreib pro Tunnel nach grober 
Schätzung des sachverständigen Bauingenieurs Mehrkosten des Vorhabenträ-
gers im unteren bis mittleren sechsstelligen Bereich zur Folge. Für einen Elekt-
robetrieb wären die Investitionskosten nochmals deutlich höher. Hinzu kämen die 
geschilderten dauerhaften Betriebskosten. 

 Durch das Rolltor würden die Tunnel als Winterquartier für die Fledermäuse voll-
ständig zerstört 

 Zudem bleibt ein Restrisiko im Hinblick auf Kollisionen mit schwärmenden Tieren 
im Einschnittsbereich vor den Tunneln 

Fazit: Im Ergebnis ist aufgrund der dargelegten nicht unerheblichen Mehrkosten für den 

Vorhabenträger sowohl für die zusätzliche Infrastruktur als auch für den Betrieb, 

insbesondere jedoch aufgrund der Störanfälligkeit der Maßnahme und das – mit 

erheblichen zeitlichen Verzögerungen verbundene – Erfordernis der Entwicklung 

und Zulassung der Konstruktion von der Unzumutbarkeit der Maßnahme für den 

Vorhabenträger auszugehen. 

7.2.3 Darstellung der Antragsalternative und Begründung für die Auswahl 

Im Rahmen der Schlichtungsgespräche in 2017 wurde neben der oben dargestellten 

Tempo 30-Variante zudem eine Zweiteilung der Tunnel intensiv diskutiert. Diese Alter-

native ermöglicht eine Koexistenz von Fledermäusen und Bahnbetrieb in den Tunneln 

und würde das Kollisionsrisiko für die Fledermäuse nahezu vollständig minimieren. Den-

noch konnten im Vorfeld negative Auswirkungen auf die Fledermäuse durch die räumli-

che Veränderung in den Tunneln und den angrenzenden Einschnittsbereichen nicht zu-

verlässig prognostiziert werden. Daher wurden für diese Alternative Untersuchungen be-

auftragt, die das Verhalten der Fledermäuse an provisorischen Einhausungen der Gleise 

untersuchen sollten, um die oben dargestellten offenen Fragen und Unsicherheiten zu 

klären. Parallel wurden die technischen Anforderungen tiefergehend untersucht und 
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neue Lösungsmöglichkeiten in die Betrachtung eingestellt wie beispielsweise die Tiefer-

legung der Gleise, um einen möglichst großen Gewölberaum für die Fledermäuse zu 

erhalten und gleichzeitig die technischen Anforderungen im Hinblick auf Lichtraumprofil 

und Rettungswege zu berücksichtigen. Auch eine Nachrüstung im Falle einer nachträg-

lichen Elektrifizierung ist möglich. Die Lage des Gleises wurde so nah wie möglich an 

einer Seite des jeweiligen Tunnels und so tief wie möglich angeordnet. So wird die ma-

ximal mögliche Größe des Fledermausbereichs erreicht, und den Fledermäusen insbe-

sondere auch im oberen Gewölbebereich der größtmögliche Anteil an der Gewölbeflä-

che zur Verfügung gestellt. Es wurden nochmals verschiedene Varianten der Trennwand 

untersucht. Die beiden wichtigsten waren dabei eine Stahlkonstruktion mit Ausfachun-

gen durch Aluminiumelemente und eine Lösung mit Betonfertigteilen. Da letztere Lösung 

schwer ein- und ausbaubar wäre, im gekrümmten Verlauf des Tunnels Hirsau auch An-

passungsprobleme aufwürfe und kostenmäßig ungünstiger läge, fiel die Entscheidung 

auf die Stahl-/Aluminium-Konstruktion. Die Verkleidung dieser Trennwand besteht aus 

Aluminium-Kassetten ähnlich zu Lärmschutzwänden, sodass hierdurch auch eine Stö-

rung der Fledermäuse im Winterquartier vermieden werden kann. Das Thema der mik-

roklimatischen Veränderungen wurde in einem gesonderten Gutachten untersucht 

(KURZ & FISCHER 2018) und kam zu dem Ergebnis, dass relevante Veränderungen nicht 

zu erwarten sind. 

Zur Fledermausleitung wird bei allen Einhausungen ein begrüntes Dach aufgesetzt. Die-

ses soll in Kombination mit einer entsprechenden Anlage von Leitstrukturen in den Ein-

schnitten die Fledermäuse bis zum Einflug in ihren Fledermausbereich führen, sodass 

Einflüge in den Bahnbereich vermieden werden können. 

Insgesamt können, wie im Artenschutzgutachten und in der FFH-Verträglichkeitsprüfung 

dargestellt, wesentliche Konfliktpunkte durch den Einbau einer Trennwandkonstruktion 

in die Bestandstunnel vermindert werden. Insbesondere betriebsbedingte Kollisionen 

und Störungen können vermieden und der Erhalt der Winterquartiere für die vorkom-

menden Fledermausarten gewährleistet werden. Im Rahmen der Schlichtungsgesprä-

che erwies sich diese Variante daher als Vorzugsvarianten, die auch auf eine Akzeptanz 

seitens der beteiligten Verbände sowie der Behörden gestoßen ist. 

 

7.3 Nachweis der zwingenden Gründe des überwiegend öffentlichen In-
teresses 

Nachfolgend werden die vom Vorhabenträger geltend gemachten zwingenden Gründe 

des überwiegend öffentlichen Interesses dargestellt: 

Die geplanten Maßnahmen dienen dazu, die bestimmungsgemäße Nutzung des nach 

§ 4, Satz 1, Nr. 3 BNatSchG privilegierten öffentlichen Verkehrsweges der Württember-

gischen Schwarzwaldbahn weiterhin zu gewährleisten. In dem Zusammenhang wird 
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auch auf die als Anlage FFH3 beigefügte Bestätigung des Bestandsschutzes durch das 

damals zuständige Ministerium für Umwelt und Verkehr aus dem Jahr 2004 sowie auf 

den Schutz des Eigentums hingewiesen. Die Maßnahmen sind des Weiteren erforder-

lich, um den Anforderungen des § 4 Abs. 1 und 3 AEG zu genügen. 

Mit dem Schienenpersonennahverkehrsangebot (SPNV) der Hermann-Hesse-Bahn ver-

folgt der Landkreis das Ziel, den östlichen Landkreis Calw mit einem attraktiven, leis-

tungsfähigen und umweltfreundlichen öffentlichen Verkehrsangebot an die Räume Stutt-

gart und Sindelfinger/Böblingen anzuschließen. Die Attraktivität des nordöstlichen Land-

kreises als Wohn- und Gewerbestandort sowie als Naherholungsregion soll erhöht und 

der negativen demographischen Entwicklung nachhaltig entgegengewirkt werden.  

Die SPNV-Anbindung der Großen Kreisstadt Calw sowie der Gemeinden Althengstett 

und Ostelsheim soll erheblich verbessert werden. Die zahlreichen Berufspendler sollen 

mit der Hermann-Hesse-Bahn eine zuverlässige, schnelle und umweltfreundlichere Al-

ternative zum motorisierten Individualverkehr erhalten. Gleiches gilt für die Freizeitpend-

ler aus dem Großraum Stuttgart, für die der Nordschwarzwald ein wichtiges Naherho-

lungsgebiet ist. Mit der Einrichtung eines komfortablen, zuverlässigen und leistungsfähi-

gen SPNV-Angebots soll die Grundvoraussetzung für eine Verkehrsverlagerung von der 

Straße auf die Schiene geschaffen werden. Durch die Abkürzung der Hacksbergschleife 

und den zweigleisigen Ausbau im Bereich Ostelsheim soll die bestehende Infrastruktur 

im Eigentum des Landkreises Calw optimiert und ein zuverlässiges, attraktives und zu-

gleich kostengünstiges Betriebskonzept (Halbstundentakt tags; Stundentakt nachts) mit 

optimiertem Anschluss an die S-Bahn Stuttgart in Renningen ermöglicht werden. 

7.4 Darstellung der vorgesehenen Kohärenzsicherungsmaßnahmen 

7.4.1 Grundsätzliche Anforderungen an Kohärenzsicherungsmaßnahme 

Gemäß Auslegungsleitfaden zu Artikel 6 Absatz 4 der Habitat-Richtlinie 92/43/EWG 

(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2019/C 33/01) müssen Kohärenzsicherungsmaßnahmen si-

cherstellen, dass der Beitrag eines Gebiets zur Erhaltung eines günstigen Zustandes der 

natürlichen Lebensräume und der Habitate der Arten innerhalb der betroffenen biogeo-

grafischen Region erhalten wird. Sie müssen gewährleisten, dass die globale Kohärenz 

des Netzes Natura 2000 gewahrt bleibt.  

Als Möglichkeiten zur Kohärenzsicherung nennen der Auslegungsleitfaden 

(EUROPÄISCHE KOMMISSION 2007), wie auch das Oxford-Papier (EUROPÄISCHE 

KOMMISSION GD UMWELT 2001) folgende Maßnahmen: 

 Wiederherstellungs- oder Verbesserungsmaßnahmen in bestehenden Gebieten:  

Wiederherstellung des Lebensraums, um seinen Erhaltungswert zu bewahren 
und die Erfüllung der für das Gebiet festgelegten Erhaltungsziele sicherzustellen, 
oder 
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Verbesserung des verbleibenden Lebensraums proportional zu dem Verlust, der 
durch den Plan bzw. das Projekt in dem für Natura 2000 ausgewiesenen Gebiet 
entstanden ist; 

 Neuanlage eines Lebensraums: die Neuanlage eines Lebensraums in einem 
neuen oder erweiterten Gebiet, das in das Netz Natura 2000 einzugliedern ist; 

 Wie oben ausgeführt und in Verbindung mit anderen Maßnahmen: Beantragung 
eines neuen Gebiets laut Habitat- bzw. Vogelschutz-Richtlinie. 

 Erhaltung des Gesamtbestands an Lebensräumen – Maßnahmen zur Verhinde-
rung einer weiteren Untergrabung der Kohärenz des Netzes Natura 2000. 

Grundsätzlich sollte das Ergebnis der Kohärenzsicherungsmaßnahmen in der Regel zu 

dem Zeitpunkt zur Verfügung stehen, wenn in dem mit dem Projekt im Zusammenhang 

stehenden Gebiet ein Schaden eintritt. Unter bestimmten Umständen (d. h. wenn die 

oben genannte Bedingung nicht in vollem Umfang erfüllt werden kann) sind zusätzliche 

Maßnahmen zum Ausgleich der zwischenzeitlich eintretenden Verluste erforderlich (time 

lag) (EUROPÄISCHE KOMMISSION 2007). 

7.4.2 Kohärenzsicherungsmaßnahme Anhang II-Arten Große Hufeisennase 
[1304], Mopsfledermaus [1308], Wimperfledermaus [1321], Bechsteinfleder-
maus [1323] und Großes Mausohr [1324]  

Mit der Umsetzung des Einbaus einer Trennwandkonstruktion zum Fledermausschutz in 

und vor die Bestandstunnel Forst und Hirsau sind erhebliche Beeinträchtigungen für die 

Große Hufeisennase, das Große Mausohr, die Mops-, die Wimper- und die Bechstein-

fledermaus zu erwarten. Diese entstehen für die Arten Große Hufeisennase, Mops- und 

Wimperfledermaus vorrangig aus verbleibenden Prognoseunsicherheit der Schadens-

begrenzungsmaßnahme S 7 (Verschluss der Einhausung und Vergrämung am Eingang 

der Einhausung), deren Wirksamkeit nicht mit hinreichender Sicherheit prognostiziert 

werden kann (vgl. EuGH, Urteil vom 26.04.2017, Az.: C-142/16) sowie für die Bechst-

einfledermaus und das Große Mausohr außerdem aus der durch die Trennwände resul-

tierenden räumlichen Trennung der Schwärmräume von den Winterquartieren und der 

damit verbundenen verringerten Attraktivität der Tunnel als Winterquartiere. Somit ist 

eine Beeinträchtigung des für alle Arten formulierten Erhaltungsziels Erhaltung […] von 

geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und 

anderen Bauwerken als […] Winter- oder Schwärmquartiere, auch im Hinblick auf die 

Einflugsituation nicht hinreichend sicher auszuschließen. 

Der Erhaltungszustand der Arten im Gebiet wurde unterschiedlich bewertet. Während 

der Erhaltungszustand der Großen Hufeisennase, des Großen Mausohrs, der Mops- und 

der Wimperfledermaus im Gebiet mit C (durchschnittlich bis beschränkt) bewertet wurde, 

befindet sich die Bechsteinfledermaus im Gebiet in einem guten Erhaltungszustand 

(Wertstufe B). Um eine Verbesserung des Erhaltungszustands der Großen Hufeisen-

nase, des Großen Mausohrs, der Mops- und der Wimperfledermaus zu ermöglich bzw. 
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den guten Erhaltungszustand der Bechsteinfledermaus im Gebiet auch weiterhin zu ge-

währleisten sind geeignete, störungsarme Schwärm- und Winterquartiere wichtige Habi-

tatelemente. Aus diesem Grund werden alle fünf Arten von einer Schaffung neuer 

Schwärm- und Winterquartiere profitieren, so dass dies als geeignete Maßnahme zur 

Kohärenzsicherung angesehen wird. Um einen direkten Bezug zu den betroffenen Indi-

viduen zu gewährleisten wurde außerdem darauf geachtet einen räumlichen Bezug zu 

den aktuell als Schwärm- und Winterquartiere genutzten Tunneln herzustellen. Aus die-

sem Grund wurde ein Ersatzquartier in der Nähe zum Nordportal des Tunnels Hirsau 

(nachfolgend Fledermausersatzquartier Hirsau) und ein weiteres in der Nähe des Ost-

portals Tunnel Forst (nachfolgend Fledermausersatzquartier Forst) geplant bzw. bereits 

gebaut.  

Beide Fledermausersatzquartiere sind außerdem in die Natura 2000 Gebietskulisse zu 

integrieren. 

Nach Auffassung der HNB (vgl. Stellungnahme vom 19.10.2023) ist zudem die Integra-

tion weitere Habitatflächen für die Bechsteinfledermaus erforderlich. Aktuell werden zwei 

Möglichkeiten geprüft, eine davon soll umgesetzt werden. Zum einen werden für zwei 

bekannten Wochenstubenkolonien der Bechsteinfledermaus auf der Gemarkung Haiter-

bach kurzfristig Kästen installiert und langfristig die Wälder um die Kastengebiete fleder-

mausfreundlich bewirtschaftet, um so das Quartierangebot langfristig zu verbessern. An-

dererseits werden zwei Stollen-Eingänge des Schnaizteichsystems in Neuenbürg aufge-

wertet und gesichert.   

Aktuell laufen Abtstimmungen mit beiden Gemeinden, ob diese der Integration der Maß-

nahmenflächen in die Natura 2000-Gebietskulisse zustimmen.  

7.4.2.1 Fledermausersatzquartier Hirsau 

Lage der Maßnahmenfläche 

Die Maßnahmenfläche liegt auf dem Flurstück 1932/1 im Norden der Gemarkung Calw, 

zwischen Fuchsloch und Welzberg oberhalb der Deponie Tälesbach. Der Standort be-

findet sich am Osthang des Welzberges. In unmittelbarer Nähe verläuft ein Forstweg, 

welcher aus Richtung Fuchsklinge um den Welzberg herum, entlang des Gutleutbergs 

in Richtung Calw führt. Die Entfernung von Nordportal des Tunnels Hirsau beträgt ca. 

300 m. 

Vorgesehene Maßnahmen 

K 1 Neubau eines Ersatzwinter- und -schwärmquartiers am Tunnel Hirsau 

Zur Erhöhung der Wirksamkeit wurde das Ersatzquartier bereits im Sommer 2021 fertig-

gestellt (detaillierte Ausführungen s. unten). Das Ersatzquartier wurde so gestaltet, dass 

es den Ansprüchen der im Tunnel Hirsau vorkommenden Fledermausarten gerecht wird 
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(vgl. Tabelle 12). Grundsätzlich muss das Ersatzquartier auch über längere Kälteperio-

den frostfreie Bereiche haben und eine hohe relative Luftfeuchte von 80-100% aufwei-

sen. Weiterhin kann man die vorkommenden Arten hinsichtlich ihrer mikroklimatischen 

Präferenzen in zwei Gruppen unterteilen (vgl. Tabelle 12). Kältetolerante Arten (z.B. 

Mopsfledermaus), die in der Regel auch ein vergleichsweise trockenes Mikroklima be-

vorzugen und Arten, die deutlich frostfreie Bereiche mit einer höheren Luftfeuchtigkeit 

favorisieren (z.B. Großes Mausohr und Bechsteinfledermaus). 

Der Bau des Ersatzquartiers erfolgte mit gebrauchsüblichen Tonnengewölbe-Fertigele-

menten (Abbildung 5). Es wurden unterschiedlich große Tonnengewölbe-Fertigelemente 

verwendet, die zur Erhöhung des Hangplatzangebotes in einander geschoben wurden. 

Diese einzelnen Elemente weisen eine Breite von 1,50-2,50 m und eine Höhe von 2,40-

2,70 m auf. Die Elemente wurden in offener Bauweise in den Hang eingebracht und an-

schließend mit dem Aushubmaterial überschüttet. Das Ersatzquartier setzt sich aus zwei 

parallel verlaufenden Tonnengewölbe-Röhren zusammen, die mit der bestehenden 

Hangneigung im hinteren Teil ansteigen und eine Länge von ca. 30 m haben. Von jeder 

dieser beiden Röhren zweigt jeweils ein Seitenarm ab, die beide eine leicht abschüssige 

Neigung aufweisen und jeweils ca. 12 m lang sind (Abbildung 6). 

Der Eingang des Ersatzquartiers wurde mit einer fledermausfreundlichen Tür gesichert, 

so dass dieses von Fledermäusen genutzt werden kann, aber ein Betreten Unbefugter 

unterbunden wird. Im Inneren wurden verschiedene mikroklimatische Verhältnisse (von 

kühl-trocken bis mäßig-kühl-feucht) geschaffen und verschiedene Hangplatzmöglichkei-

ten für die Fledermäuse geschaffen (vgl. Abbildung 7 und Anlage FFH1). 

Tabelle 12: Bevorzugte Hangplätze und mikroklimatische Bedingungen der im Tunnel Hirsau über-
winternden Fledermausarten. Apricot = gemeldete Anhang II-Arten, fett = Zielarten der 

Kohärenzsicherungsmaßnahmen 

Art 
Überwinterungs-
bestand Tunnel 

Forst 
Hangplätze Mikroklima 

Gruppe: Kühles und trockenes Klima 

Braunes/Graues Langohr 315 
Überwiegend in Spalten 
oder an Wänden, häufig 
in sehr kühlen Bereichen 

2 bis 7°C, trocken 
bis feucht 

Zwergfledermäuse 70 Überwiegend in Spalten 
-2 bis 7°C, eher 

trocken 

Breitflügelfledermaus 10 
In Spalten und Boden-

geröll 
0 bis 6°C, eher tro-

cken 

Mopsfledermaus 1 
Enge Spalten oder frei 

hängend 
2 bis 6°C, trocken 

Gruppe: mäßig kühles und feuchtes Klima 

Kleine Bartfledermaus 300 
Frei hängend an Wänden 

oder in Spalten 
-2,5 bis 8,5°C, 

feucht 
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Art 
Überwinterungs-
bestand Tunnel 

Forst 
Hangplätze Mikroklima 

Fransenfledermaus 160 
In engen Spalten oder im 

Bodengeröll 
2,5 bis 8°C, feucht 

Großes Mausohr 51 
Frei hängend oder in 

Spalten 
2,5 bis 9,5°C, 

feucht 

Wasserfledermaus 20 
In Spalten oder frei hän-

gend an Decken oder 
Wänden 

3 bis 8°C, feucht 

Bechsteinfledermaus 5 
Überwinterung vermut-

lich überwiegend in 
Baumhöhlen 

1 bis 9°C, feucht 

 

     

Abbildung 5: Tonnengewölbe-Fertigelement für das Fledermausersatzquartier (Quelle: Zweckverband 
Hermann-Hesse-Bahn). 
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Abbildung 6: Ersatzquartier Hirsau / doppeltes Tonnengewölbe (DR. SAPNG 2019), unmaßstäblich. 
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Abbildung 7: Innenausbau des Ersatzquartiers Hirsau. 
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Bewertung der Wirksamkeit 

Fledermausfachliche Aspekte 

Insgesamt kann im Vorfeld nur schwer abgeschätzt werden, ob ein neues Winterquartier 

angenommen wird oder nicht. Häufig erfolgt die Besiedlung neuer Winterquartiere sehr 

langsam über einen Zeitraum mehrerer Jahre bis Jahrzehnte (SCHULZ & SCHULZ 2012). 

Der Besiedlungserfolg hängt stark von den Bedingungen im Winterquartier ab. So wurde 

beispielsweise eine Bunkersiedlung in Kropp, Schleswig-Holstein, in den Jahren 2005 

und 2008 optimiert und Überwinterungsmöglichkeiten für Fledermäuse geschaffen. Bis 

2014 erhöhten sich die Bestände kontinuierlich auf ca. 1.600 überwinternde Fleder-

mäuse (GÖTTSCHE 2014). Bei den Zählungen im Januar 2019 ist die Anzahl überwin-

ternder Fledermäuse noch einmal, auf mittlerweile 2.811, gestiegen (WEIDELANDSCHAFT 

E.V. o. J.)27. Der Bunkerkomplex gehört damit mittlerweile zu den drei größten bekannten 

Winterquartieren für unterirdisch überwinternde Arten in Schleswig-Holstein. Da die 

Wahrscheinlichkeit einer Besiedlung über die Zeit zunimmt, ist ein möglichst großer zeit-

licher Vorlauf für diese Maßnahme entscheidend. Aus diesem Grund wurde der Bau des 

Ersatzquartiers bereits im Vorfeld geplant und in einem gesonderten Bauantrag bean-

tragt. Die Genehmigung für das Vorhaben liegt mit dem Schreiben vom 08.01.2020 vor 

und die Bauausführung erfolgte bereits im Zeitraum Mai 2020 bis Juli 2021. Hierbei ist 

auch zu berücksichtigen, dass die Tunnel weiterhin ihre Funktion als Schwärm- und Win-

terquartier erfüllen werden und allenfalls ein schleichender Bestandsrückgang erwartet 

wird, weshalb eine langsame Besiedlung des Ersatzquartiers über einen längeren Zeit-

raum dennoch zur Kohärenzsicherung beiträgt. 

Maßgeblich für einen Besiedlungserfolg scheint unter anderem die Entwicklung eines 

geeigneten Mikroklimas zu sein. Fledermäuse haben zum Teil spezifische Ansprüche an 

die klimatischen Bedingungen in Winterquartieren (KŁYS 2013, KRAPP & NIETHAMMER 

2011, MITCHELL-JONES et al. 2010), die sich zwischen den einzelnen Arten zum Teil 

deutlich unterscheiden können (vgl. Tabelle 12). Nutzen unterschiedliche Fledermäuse 

das gleiche Quartier, so wird dieses daher verschiedene Bereiche mit unterschiedlichen 

mikroklimatischen Bedingungen aufweisen. Bei der Planung des Ersatzquartiers Hirsau 

wurde daher darauf geachtet, verschiedene mikroklimatische Verhältnisse (von kühl-tro-

cken bis mäßig-kühl-feucht) zu schaffen, die nach der Fertigstellung des Ersatzquartiers 

nachjustiert werden können (z.B. durch das Öffnen/Schließen von Lüftungsröhren). 

Auch bei der Innengestaltung des Ersatzquartiers wurde darauf geachtet, eine möglichst 

große Variabilität verschiedener Hangstrukturen in allen Bereichen des Ersatzquartiers 

anzubieten. Hierdurch wird die Annahmewahrscheinlichkeit für ein breites Artenspekt-

rum erhöht. 

Vorliegend kann außerdem die Nähe zu dem bereits von vielen Fledermäusen genutzten 

Tunnel Hirsau zu einer erfolgreichen Besiedlung beitragen. Denn die Besiedlung eines 

                                                           
27 Zuletzt abgerufen am 02.12.2020 
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neuen Quartiers erfolgt häufig zunächst durch erkundungsfreudige oder neugierige Ar-

ten, zu denen beispielsweise die Langohrfledermäuse gehören, die auch am Tunnel 

Hirsau mit vielen Individuen auftreten. Diesen sogenannten Pionierarten folgen dann 

häufig weitere Arten, insbesondere, wenn sich an einem Quartier intensives Schwärm-

verhalten entwickelt (KUGELSCHAFTER eigene Beobachtungen). Das Ersatzquartier liegt 

ca. 300 m vom Nordportal des Tunnels Hirsau entfernt, das die höchste Schwärmaktivi-

tät der vier Portale aufweist. Es ist daher anzunehmen, dass vor allem während der 

Schwärmphase die Fledermausaktivität auch im Umfeld des Portals, d.h. im Bereich des 

Fledermausersatzquartiers, erhöht sein wird. Um das Auffinden des Ersatzquartiers für 

die Fledermäuse weiter zu unterstützen, werden außerdem Leitstrukturen vom Ein-

schnitt des Nordportals zum Ersatzquartier angelegt (vgl. Abbildung 8 und Tabelle 13).  

In unmittelbarer Nähe zum Eingang des Fledermausersatzquartiers werden außerdem 

zwei Teiche aufgewertet, indem eine natürliche Vegetationszonierung und eine natur-

nahe Vegetation an und in den Teichen angelegt wird (vgl. Abbildung 8 und Tabelle 14). 

Dadurch wird das Insektenaufkommen und damit das Nahrungsangebot im unmittelba-

ren Umfeld des Fledermausersatzquartiers erhöht, was sich wiederum positiv auf die 

Fledermausaktivität und damit den Besiedlungserfolg auswirken kann.  

 

Abbildung 8: Lage des Fledermausersatzquartiers Hirsau und der geplanten ergänzenden Maßnahmen 
(Anlage Leitstrukturen und Aufwertung Teiche) zum Nordportal Tunnel Hirsau. 
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Tabelle 13: Beschreibung der in der Artenschutzprüfung (GÖG 2024b) geplanten Anlage von Leit-
strukturen. 

Ergänzende Maßnahme im Umfeld des Fledermausersatzquartiers Hirsau 

Maßnahme in der Artenschutzprüfung 
F 2.1: Anlage von Leitstrukturen am Ersatzquartier 

Hirsau  

Ziel/Begründung 

Verbesserung der Anbindung des neuen Ersatzquartiers am Tunnel Hirsau. Hierdurch soll das 
Auffinden des neuen Ersatzquartiers für die Fledermäuse verbessert werden. 

Länge:  365 m 

Beschreibung: 

Zwischen dem nördlichen Einschnitt des Tunnels Hirsau und dem neuen Ersatzquartier werden 
zwei Leitstrukturen angelegt. Diese verlaufen entlang des bestehenden Weges (südl. Täles-
bachumfluters) und entlang des Tälesbachumfluters (nördlich). 

Die Leitstrukturen werden als linienförmige Vegetationselemente angelegt. Hierzu können je 
nach Gegebenheiten heckenartige Strukturen (Mindesthöhe 2 m) oder Einzelbaumpflanzungen 
(Heister) vorgesehen werden. Dabei ist der Abstand zwischen den Einzelbäumen möglichst 
klein zu wählen und darf keinesfalls mehr als 10 m betragen. 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Die Maßnahme ist mittelfristig, innerhalb von 1-2 Vegetationsperioden, wirksam. Die Umsetzung 
sollte daher mindestens ein Jahr vor Inbetriebnahme der Bahn erfolgen. 

Unterhaltungspflege: 

Alle 10 bis 15 Jahre wird eine Gehölzpflege der Leitstrukturen erforderlich. Dabei ist zu beach-
ten, dass ein vollständiges auf-den-Stock-setzen in der Regel nicht möglich ist. Die Durchgän-
gigkeit der Leistrukturen muss auch nach der Unterhaltungspflege gegeben sein, so dass sich 
die Pflegeschnitte jeweils nur auf Einzelgehölze beschränken. Die Umsetzung der Maßnahme 
ist mit einem Fledermausexperten abzustimmen. 

 

Tabelle 14: Beschreibung der in der Artenschutzprüfung (GÖG 2024b) geplanten Aufwertung von 
Himmelsteichen. 

Ergänzende Maßnahme im Umfeld des Fledermausersatzquartiers Hirsau 

Maßnahme in der Artenschutzprüfung F 7.2-3: Aufwertung bestehender Teiche 

Ziel/Begründung 

Die Maßnahme dient der Verbesserung potenzieller Nahrungsräume im Umfeld des Tunnels 
Hirsau und des Fledermausersatzquartiers Hirsau als Schwärm- und Winterquartiere. 

Flächenbedarf 

Die aufzuwertenden Himmelsteiche haben insgesamt eine Fläche von 375 m² (Teich A: 235 m² 
und Teich B: 140 m²). 

Beschreibung 

Die beiden aufzuwertenden Himmelsteiche befinden sich nordwestlich des nördlichen Vorein-
schnitts des Tunnels Hirsau auf dem Gelände der ehemaligen Deponie Tälesbach. Durch die 
Aufwertung sollen die beiden Teiche möglichst naturnah umgestalten werden, um somit die An-
siedlung von Insektenlarven zu fördern, welche dann als Imago als Nahrungsgrundlage für die 
Fledermäuse dienen. Die Gestaltung der Teiche erfolgt so, dass die Teiche als Jagdhabitat für 
die Fledermäuse fungieren können. Nach bisherigen Beobachtungen sind die Himmelsteiche 
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Ergänzende Maßnahme im Umfeld des Fledermausersatzquartiers Hirsau 

trotz Verdunstungseffekten auch im Sommer wasserhaltend (Beobachtungen von Anfang Juli – 
Ende September 2020). 

Herstellung der natürlichen Vegetationszonierung: 
Zunächst wird stellenweise eine natürliche Vegetationszonierung (Sumpf-, Flachwasser- und Tie-
fenzone) hergestellt, um eine Regenerationszone zu schaffen. Darüber hinaus fördert eine ab-
wechslungsreiche Uferstruktur und damit das Vorhandensein vielfältiger Habitate die Ausbildung 
artenreicher aquatischer Biozönosen. Um einen möglichst sanften Übergang zwischen den ver-
schiedenen Vegetationszonen zu ermöglichen, müssen stellenweise die Böschung bzw. der Bö-
schungsfuß abgeflacht werden. Die Sumpfzone sollte dabei über eine Breite von mindestens 
30 cm und eine Wassertiefe von 5 – 20 cm verfügen, da diese ein wichtiges Habitat darstellt. 
Daran angeschlossen mit einer Breite von 30 – 50 cm sollte eine Flachwasserzone folgen, wel-
che ein Habitat für Pflanzen beherbergt, welche Nährstoffe aus dem Wasser und Boden aufneh-
men und somit übermäßiges Algenwachstum entgegenwirken. Diese sollte in etwa 20 – 60 cm 
tief sein. Die daran anschließende Tiefenwasserzone der Teiche wird nicht mit Schwimmblatt-
pflanzen bepflanzt, da eine Beutedetektion durch die Fledermäuse sicher zu stellen ist. 

Maßnahme zur Böschungssicherung (FREISTAAT SACHSEN 2005): 
An den Stellen, welche nicht im Zuge der Herstellung einer Vegetationszonierung abgeflacht wer-
den, wird die abfallende Böschung gesichert, um Erosionen vor dem Aufkommen der Vegetation 
zu verhindern. Dazu werden begrünte Böschungsschutzmatten aus Naturfasergewebe verwen-
det, die flächig auf der Böschung verlegt werden. Vor dem Verlegen sollte die Böschung frei von 
Steinen sein, damit keine Hohlräume entstehen. Die Böschungsschutzmatte wird in einzelnen 
Bahnen auf die Böschung aufgerollt, wobei diese sich mindestens 30 cm dachziegelartig über-
lappen. An den Rändern muss die Matte mindestens 20 cm tief eingegraben werden. Das Ge-
otextil wird mit Holzpflöcken gesichert (2 – 3 Stücke/m²). Die Böschungsschutzmatten werden in 
Kombination mit Rasensoden verwendet, dabei ist darauf zu achten, dass die Befestigung durch 
die Soden und an den Stößen erfolgt. Die Böschungsschutzmatten werden über die fertig einge-
bauten Rasensoden verlegt. 

Herstellung einer naturnahen Vegetation: 
Die Gehölze am Ufer des kleineren Teiches B sollen so beschnitten werden, dass die Äste bzw. 
Zweige nicht über die Böschungsoberkante des Teiches ragen, wobei somit eine gehölzfreie Puf-
ferzone entstehen soll (mindestens 3 m). Mit dieser Maßnahme soll verhindert werden, dass Fall-
laub in den Teich gelangt. Auf Neuanpflanzungen von Gehölzen in unmittelbarer Nähe der beiden 
Teiche wird somit ebenfalls verzichtet. 

Bei diesen Teichen findet eine Initialbepflanzung durch die Anpflanzung von Ufer- und Wasser-
pflanzen statt, um den Gewässern Nährstoffe zu entziehen. Dieses Vorgehen ist empfehlenswert, 
da die Teiche im Sommer 2020 einen ausgedehnten Algenteppich aufgewiesen haben.  

Die Sumpfzone der Teiche eignet sich zur Anpflanzung von mittelhochwüchsigen Seggen der 
Gattung Carex sowie von Röhrichtbeständen (beispielsweise Zwerg-Rohrkolben, Flatter-Binsen). 
Es ist drauf zu achten, dass Arten mit geringerem Ausbreitungsdrang verwendet werden. Durch 
die Anpflanzung der Pflanzen in Gitterkörben kann die Ausbreitung der Röhrichte vermindert und 
damit die Verlandung der Teiche hinausgezögert werden. 

In der Flachwasser- und Tiefenwasserzone erfolgt eine Anpflanzung von submersen Makrophy-
ten, diese tragen zur Nährstoffreduktion bei und liefern Sauerstoff. Dabei ist darauf zu achten, 
dass Makrophyten verwendet werden, welche nicht über die Wasseroberfläche hinausragen, um 
ausrechend freie Anflugfläche für die Fledermäuse zu gewährleisten. Ab einer Wassertiefe von 
60 cm können beispielsweise Hornblattgewächse angepflanzt werden. Diese sind freischwim-
mend, sollten aber aufgrund ihres Ausbreitungsdrangs regelmäßig mit dem Kescher abgefischt 
werden. 
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Ergänzende Maßnahme im Umfeld des Fledermausersatzquartiers Hirsau 

 
Abbildung 9: Uferumgestaltung der Himmelsteiche nahe des Fledermausersatzquartiers Hirsau. 

Zeitpunkt der Durchführung: 

Es dauert ca. 1 Jahr bis sich eine Ufervegetation ausgebildet hat. Allerdings zählen Insekten zu 
den Pionieren bei der Besiedlung eines Teiches. Da das Larvenstadium von Zuckmücken 2 Jahre 
andauert, sollte der Teich mindestens 2 Jahre Vorlauf haben bis dieser ein Nahrungsangebot für 
Fledermäuse aufweist. 

Unterhaltungspflege: 

Um die Biotopfunktion der Teiche zu erhalten, ist die Freistellung der Teiche eine effektive Maß-
nahme. Im Zuge dessen werden regelmäßig nachwachsende Äste und Zweige an Gehölzen im 
Umfeld der Teiche beschnitten, so dass diese nicht über die Teiche ragen und damit diesen mit 
Laubbefall zusetzen. Diese Freistellungsarbeiten sollten unter Berücksichtigung der Vogelbrut-
zeiten lediglich von Oktober bis Februar durchgeführt werden. 

Die Rasensoden sollten erstmals bei einer Halmlänge von 6 – 10 cm beschnitten und das Mähgut 
beräumt werden (FREISTAAT SACHSEN 2005). Bei nachfolgenden Mahden ist ein schmaler Wie-
senstreifen am Gewässerrand zu belassen. 

Zur Erhaltung der Teiche können Pflegemaßnahmen wie Entkrautung und Entschlammung not-
wendig sein, um der fortschreitenden Verlandung und Verschlammung entgegenzuwirken. Da 
insbesondere die Entschlammung ein starker Eingriff in das Gewässer darstellt, sollte diese erst 
dann durchgeführt werden, wenn das Gewässer seine Lebensraumfunktion zu verlieren droht. 
Entscheidend bei der Entkrautung ist, dass keine vollständige Entfernung der Vegetation erfolgt. 
Diese Pflegemaßnahmen sind im Herbst oder Winter durchzuführen, wenn Insekten- und Amphi-
bienlarven größtenteils metamorphosiert sind. Idealerweise sollten diese Maßnahmen rotierend 
stattfinden, sodass ein Mosaik an Gewässern in verschiedenen Entwicklungsstadien erhalten 
wird. Der Zyklus der Maßnahmendurchführung muss in Abhängigkeit der aktuellen Situation an 
den Teichen festgesetzt werden und kann nicht im Vorhinein geplant werden. 
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Sonstige Aspekte zur Wirksamkeit 

Zuständig für die Umsetzung und zukünftige Betreuung der Maßnahme ist der Zweck-

verband Hermann-Hesse-Bahn. Die Genehmigung für das Vorhaben liegt mit dem 

Schreiben vom 08.01.2020 vor und die Bauausführung erfolgte bereits im Zeitraum Mai 

2020 bis Juli 2021. Das Fledermausersatzquartier liegt auf dem Flurstück 1932/1 im Nor-

den der Gemarkung Calw, zwischen Fuchsloch und Welzberg oberhalb der Deponie Tä-

lesbach, und befindet sich im Eigentum der Stadt Calw. Zur Sicherung der Fläche wur-

den bereits Grunddienstbarkeiten eingetragen und Nutzungsvereinbarungen geschlos-

sen. 

Fazit 

Aufgrund der wenigen Erfahrungen zur Wirksamkeit eines Neubaus von Fledermauser-

satzquartieren, ist nach aktuellem Kenntnisstand keine gesicherte Prognose möglich. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Ausführungen kann jedoch davon ausge-

gangen werden, dass das geplanten Ersatzquartier grundsätzlich als Schwärm- und 

Winterquartier für die Fledermäuse geeignet ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang 

die Entwicklung eines geeigneten Mikroklimas, welches durch ein Monitoring überprüft 

und auch nach Fertigstellung des Baus noch angepasst werden kann. Auch die Lage 

des Ersatzquartiers wurde so gewählt, dass ein Auffinden des Ersatzquartiers gefördert 

wird. Dies wird außerdem durch ergänzende Maßnahmen im Umfeld des Ersatzquartiers 

weiter begünstigt. Unter Berücksichtigung aller Faktoren wird daher von einer hohen 

Wirksamkeit der Maßnahme ausgegangen. 

Darüber hinaus ist auch die Umsetzung und Betreuung der geplanten Maßnahme lang-

fristig gesichert. 

Monitoring 

Zur Überwachung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen ist ein Monitoring vorgesehen. 

Dieses wird bereits seit September 2021 umgesetzt und ist folgendermaßen angelegt: 

Maßnahmenbezogenes Monitoring: 

Nach dem Bau des Ersatzquartiers wurde die fachgerechte Umsetzung durch einen Fle-

dermausexperten bestätigt. Außerdem wurden am 30.09.2021 in fünf verschiedenen Be-

reichen des Quartiers Klimalogger ausgebracht, die stündlich die Temperatur und die 

relative Luftfeuchte aufzeichnen (Bereich 1: neben dem Eingang, Bereich 2: am Über-

gang zu Bereich 4, Bereich 3a: am Ende des Ganges, Bereich 3b: im hinteren Drittel des 

Ganges, Bereich 4: am Ende des Ganges), die mindestens für den ersten Winter die 

relative Luftfeuchte und Temperatur im Quartier aufzeichnen.  

Hierzu wurde das Quatier in verschiedene Bereiche eingeteilt. Die Klimalogger wurden 

an folgenden Standorten installiert und folgenden Überwinterungsgilden zugeordnet: 
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 Bereich 1: neben dem Eingang (kältetolerante Spaltenbewohner) 

 Bereich 2: am Übergang zu Bereich 4 (kältetolerante Spaltenbewohner) 

 Bereich 3a: am Ende des Ganges (Spaltenbewohner frostfreier Bereiche) 

 Bereich 3b: im hinteren Drittel des Ganges (Spaltenbewohner frostfreier Berei-
che) 

 Bereich 4: am Ende des Ganges (Großraumbewohner wärmerer Bereiche) 

Ein weiterer Klimalogger wurde im Außenbereich angebracht. Die Daten werden durch 

einen Fledermausexperten getrennt analysiert und bewertet (Verlauf und monatliche 

Durchschnittswerte). Aufgrund von Schwankungen der Außentemperaturen, welche auf 

nicht beeinflussbare Wettersituationen v.a. im Hinblick auf den Klimawandel zurückzu-

führen sind und auch in natürlichen Quartieren gegeben sind, können keine festgelegten 

mittleren Monatstemperaturen von 0-3°C bei möglichst geringen Schwankungen im un-

teren Bereich der Seitenarme in 3 Wintern zugesagt werden. Stellen sich im Quartier 

keine geeigneten mikroklimatischen Verhältnisse ein (vgl. Tabelle 12), so sind Maßnah-

men zur Verbesserung des Mikroklimas erforderlich. 

Die Messungen können beendet werden, wenn in 3 Wintern Fledermäuse aus den 3 

Gilden überwinternd festgestellt wurden. 

Die vorläufige Auswertung der Klimalogger aus dem Zeitraum 30. September 2021 bis 

03. März 2022 ergab, dass sich die Temperatur im Ersatzquartier Hirsau im ersten Win-

ter auf einem relativ konstanten Niveau eingespielt haben. Die durchschnittliche Tempe-

ratur lag in den Monaten Dezember bis März in den unterschiedlichen Bereichen zwi-

schen ca. 4 und 6°C. Jedoch stellte sich in allen Bereichen eine sehr hohe relative Luft-

feuchtigkeit ein (überwiegend 100%). Derzeit werden verschiedene Maßnahmen ge-

prüft, die zu einer Reduzierung der relativen Luftfeuchtigkeit führen könnten. 

Populationsbezogenes Monitoring: 

Es findet eine jährliche visuelle Winterquartierkontrolle im Zeitraum Februar/März statt, 

die die Entwicklung der Winterquartierbestände dokumentiert. Hierzu sind die Hang-

platzmöglichkeiten zu nummerieren und den verschiedenen mikroklimatischen Berei-

chen zuzuordnen. Auf dieser Basis erfolgt eine gilden-bezogene Beurteilung der Hang-

platzsituation. Sofern sich gildenweise bestimmte günstige Bereiche erkennen lassen, in 

denen nicht ausreichend Hangplatzmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sind vor der 

nächsten Überwinterungsperiode zusätzliche (bevorzugte) Hangplatzstrukturen in die-

sen Bereichen anzubringen. Außerdem wurde eine Lichtschranke an der Einflugöffnung 

installiert, die seit September 2021 alle Ein- und Ausflüge dokumentiert. Ergänzend 

hierzu wurde außerdem ein Batcorder im Bereich 1 installiert, der die Fledermausaktivi-

tät akustisch aufzeichnet. 
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Die vorläufige Auswertung der Batcorder aus dem Zeitraum 30. September 2021 bis 03. 

März 2022 zeigte an mehreren Tagen im Zeitraum 01.10.2021 bis 16.10.2021 Fleder-

mausaktivität verschiedener Arten. 

7.4.2.2 Fledermausersatzquartier Forst 

Lage der Maßnahmenfläche 

Die Maßnahmenumsetzung liegt auf den Flurstücken 1752, 1753, 1754, 1817 und 1815 

der Gemarkung Althengstett im Osten der Gemeinde Althengstett im Landkreis Calw, 

südlich der Bahntrasse zwischen Weil der Stadt und Calw. Das Ersatzquartier wird süd-

lich des östlichen Voreinschnitts Tunnel Forst innerhalb eines größeren zusammenhän-

genden Streuobstgebietes unterirdisch angelegt. Die Entfernung vom Ostportal des Tun-

nels Forst beträgt ca. 120 m. 

Vorgesehene Maßnahmen 

K 2 Neubau eines Ersatzwinter- und -schwärmquartiers am Tunnel Forst 

Zur Erhöhung der Wirksamkeit wurde das Ersatzquartier bereits im Winter 2021/22 fer-

tiggestellt (detaillierte Ausführungen s. unten). Das Ersatzquartier wurde so gestaltet, 

dass es den Ansprüchen der im Tunnel Forst überwinternden Fledermausarten gerecht 

wird (vgl. Tabelle 15). Grundsätzlich muss das Ersatzquartier auch über längere Kälte-

perioden frostfreie Bereiche haben und eine hohe relative Luftfeuchte von 80-100% auf-

weisen. Weiterhin kann man die vorkommenden Arten hinsichtlich ihrer mikroklimati-

schen Präferenzen in zwei Gruppen unterteilen (vgl. Tabelle 15). Kältetolerante Arten 

(z.B. Mopsfledermaus), die in der Regel auch ein vergleichsweise trockenes Mikroklima 

bevorzugen und Arten, die deutlich frostfreie Bereiche mit einer höheren Luftfeuchtigkeit 

favorisieren (z.B. Großes Mausohr). 

Der Bau des Ersatzquartiers erfolgte mit gebrauchsüblichen Tonnengewölbe-Fertigele-

menten (Abbildung 5, Seite 185). Es wurden unterschiedlich große Tonnengewölbe-Fer-

tigelemente verwendet, die zur Erhöhung des Hangplatzangebotes in einander gescho-

ben wurden. Diese einzelnen Elemente weisen eine Breite von 1,50-2,50 m und eine 

Höhe von 2,40-2,70 m auf. Die Elemente wurden in offener Bauweise in den Boden ein-

gebracht und anschließend mit dem Aushubmaterial überschüttet, sodass eine ebene 

Fläche entsteht. Das Ersatzquartier setzt sich aus zwei parallel verlaufenden Tonnenge-

wölbe-Röhren zusammen, die eine leichte Neigung in nordöstliche Richtung und eine 

Länge von ca. 53 m haben. Von der nördlichen Röhre zweigt ein Seitenarm ab, der un-

terirdisch in nördliche Richtung verläuft und im oberen Böschungsbereich des östlichen 

Voreinschnitts des Tunnel Forst endet (Abbildung 10). 

Das Ersatzquartier weißt zwei Eingänge auf: einen Schacht im südöstlichen Bereich und 

eine Tür am nördlichen Ende des Seitenarms. Beide Eingänge wurden fledermaus-
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freundlich gesichert, so dass Fledermäuse ungehindert einfliegen können, aber ein Be-

treten Unbefugter unterbunden wird. Im Inneren werden verschiedene mikroklimatische 

Verhältnisse (von kühltrocken bis mäßig-kühlfeucht) und verschiedene Hangplatzmög-

lichkeiten für die Fledermäuse geschaffen (vgl. Abbildung 11 und Anlage FFH2). 

Tabelle 15: Bevorzugte Hangplätze und mikroklimatische Bedingungen der im Tunnel Forst überwin-
ternden Fledermausarten. Apricot = gemeldete Anhang II-Arten, fett = Zielarten der Ko-

härenzsicherungsmaßnahmen 

Art 
Überwinterungs-
bestand Tunnel 

Forst 
Hangplätze Mikroklima 

Gruppe: Kühles und trockenes Klima 

Kleine Bartfledermaus 28 
Frei hängend an Wänden 

oder in Spalten 
-2,5 bis 8,5°C, 

feucht 

Braunes/Graues Langohr 110 
Überwiegend in Spalten 
oder an Wänden, häufig 
in sehr kühlen Bereichen 

2 bis 7°C, trocken 
bis feucht 

Zwergfledermäuse 160 Überwiegend in Spalten 
-2 bis 7°C, eher 

trocken 

Breitflügelfledermaus 10 
In Spalten und Boden-

geröll 
0 bis 6°C, eher tro-

cken 

Mopsfledermaus 1 
Enge Spalten oder frei 

hängend 
2 bis 6°C, trocken 

Gruppe: mäßig kühles und feuchtes Klima 

Kleine Bartfledermaus 28 
Frei hängend an Wänden 

oder in Spalten 
-2,5 bis 8,5°C, 

feucht 

Fransenfledermaus 120 
In engen Spalten oder im 

Bodengeröll 
2,5 bis 8°C, feucht 

Großes Mausohr 35 
Frei hängend oder in 

Spalten 
2,5 bis 9,5°C, 

feucht 

Wasserfledermaus 2 
In Spalten oder frei hän-

gend an Decken oder 
Wänden 

3 bis 8°C, feucht 

Große Hufeisennase 1 
Frei hängend an der De-

cke, einzeln oder in 
Gruppen 

5 bis 12°C, feucht 

Gruppe: wärmere Bereiche 

Großes Mausohr 35 
Frei hängend oder in 

Spalten 
2,5 bis 9,5°C, 

feucht 

Große Hufeisennase 1 
Frei hängend an der De-

cke, einzeln oder in 
Gruppen 

5 bis 12°C, feucht 
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Abbildung 10: Ersatzquartier Forst / doppeltes Tonnengewölbe (DR. SPANG 2020a), unmaßstäblich. 
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Abbildung 11: Innenausbau des Ersatzquartiers Forst. 
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Bewertung der Wirksamkeit 

Fledermausfachliche Aspekte 

Insgesamt kann im Vorfeld nur schwer abgeschätzt werden, ob ein neues Winterquartier 

angenommen wird oder nicht (s. Ausführungen Kapitel 7.4.2.1). Da die Wahrscheinlich-

keit einer Besiedlung über die Zeit zunimmt, ist ein möglichst großer zeitlicher Vorlauf 

für diese Maßnahme entscheidend. Aus diesem Grund wurde der Bau des Ersatzquar-

tiers bereits im Vorfeld geplant und in einem gesonderten Bauantrag beantragt. Die Ge-

nehmigung für das Vorhaben liegt mit dem Schreiben vom 27.07.2020 vor und der Bau 

erfolgte im Frühjahr bis Winter 2021/22. Hierbei ist auch zu berücksichtigen, dass die 

Tunnel weiterhin ihre Funktion als Schwärm- und Winterquartier erfüllen werden und al-

lenfalls ein schleichender Bestandsrückgang erwartet wird, weshalb eine langsame Be-

siedlung des Ersatzquartiers über einen längeren Zeitraum dennoch zur Kohärenzsiche-

rung beträgt. 

Maßgeblich für einen Besiedlungserfolg scheint unter anderem die Entwicklung eines 

geeigneten Mikroklimas zu sein (s. Ausführungen Kapitel 7.4.2.1). Bei der Planung des 

Ersatzquartiers Forst wurde daher darauf geachtet, verschiedene mikroklimatische Ver-

hältnisse (von kühl-trocken bis mäßig-kühl-feucht) zu schaffen, die auch nach der Fer-

tigstellung des Ersatzquartiers nachjustiert werden können (z.B. durch das Öff-

nen/Schließen von Lüftungsröhren). Auch bei der Innengestaltung des Ersatzquartiers 

wurde darauf geachtet, eine möglichst große Variabilität verschiedener Hangstrukturen 

in allen Bereichen des Ersatzquartiers anzubieten. Hierdurch wird die Annahmewahr-

scheinlichkeit für ein breites Artenspektrum erhöht. 

Vorliegend kann die Nähe zu dem bereits von vielen Fledermäusen genutzten Tunnel 

Forst zu einer erfolgreichen Besiedlung beitragen (s. Ausführungen in Kapitel 7.4.2.1). 

Die Einflugöffnung des Fledermausersatzquartiers Forst mündet in den oberen Ein-

schnittsbereich des östlichen Voreinschnitts Tunnel Forst und liegt dabei relativ nah am 

Ostportal (Abbildung 12), an dem die größte Schwärmaktivität am Tunnel Forst festge-

stellt wurde. Der nördliche Eingang wurde dabei so ausgestaltet und ausgerichtet, dass 

ein geeigneter und störungsarmer Raum entsteht, in dem sich ein Schwärmverhalten 

entwickeln kann. 

Auch die geplanten Leitstrukturen, die die Fledermäuse zukünftig zum Fledermausbe-

reich leiten sollen, führen unmittelbar an der Einflugöffnung des Ersatzquartiers vorbei, 

wodurch ein Auffinden wahrscheinlicher wird. Eine weitere Einflugöffnung befindet sich 

im südwestlichen Bereichs des Ersatzquartiers, wo ein Schacht nach oben in die Obst-

wiese führt. Diese stellt für viele Fledermausarten ein geeignetes Jagdhabitat dar 

(BRAUN & DIETERLEN 2003), so dass auch hier ein Auffinden des Eingangs durch jagende 

Individuen gegeben ist. 
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Abbildung 12: Lage des Fledermausersatzquartiers Forst zum Ostportal Tunnel Forst. 

Sonstige Aspekte zur Wirksamkeit 

Zuständig für die Umsetzung und zukünftige Betreuung der Maßnahme ist der Zweck-

verband Hermann-Hesse-Bahn. Die Genehmigung für das Vorhaben liegt mit dem 

Schreiben vom 27.07.2020 vor und der erfolgte im Frühjahr bis Winter 2021/22. Das 

Fledermausersatzquartier liegt auf den Flurstücken 1753, 1754, 1817 und 1815 der Ge-

markung Althengstett im Osten der Gemeinde Althengstett im Landkreis Calw, südlich 

der Bahntrasse. Der Zweckverband ist Eigentümer der Flurstücke 1753, 1754, und 1815. 

Das Wegeflurstück 1817 gehört der Gemeinde Althengstett und wird nur unterirdisch 

gequert. Eine Nutzungsvereinbarung für dieses Grundstück liegt jedoch vor. 

Fazit 

Aufgrund der wenigen Erfahrungen zur Wirksamkeit eines Neubaus von Fledermauser-

satzquartieren, ist nach aktuellem Kenntnisstand keine gesicherte Prognose möglich. 

Unter Berücksichtigung der oben genannten Ausführungen kann davon ausgegangen 

werden, dass das geplanten Ersatzquartier grundsätzlich als Schwärm- und Winterquar-

tier für die Fledermäuse geeignet ist. Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Entwick-

lung eines geeigneten Mikroklimas, welches durch ein Monitoring überprüft und auch 

nach Fertigstellung des Baus noch angepasst werden kann. Auch die Lage des Er-

satzquartiers wurde so gewählt, dass ein Auffinden des Ersatzquartiers gefördert wird. 
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Unter Berücksichtigung aller Faktoren wird daher fledermausfachlich von einer hohen 

Wirksamkeit der Maßnahme ausgegangen.  

Darüber hinaus ist auch die Umsetzung und Betreuung der geplanten Maßnahme lang-

fristig gesichert. 

Monitoring 

Zur Überwachung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen ist ein Monitoring vorgesehen. 

Dieses ist folgendermaßen angelegt: 

Maßnahmenbezogenes Monitoring: 

Nach dem Bau des Ersatzquartiers wird die fachgerechte Umsetzung durch einen Fle-

dermausexperten bestätigt. Außerdem wurden am 25.08.2023 werden in verschiedenen 

Bereichen des Quartiers Klimalogger ausgebracht, die stündlich die Temperatur und die 

relative Luftfeuchte aufzeichnen. die mindestens für den ersten Winter die relative Luft-

feuchte und Temperatur im Quartier aufzeichnen.  

Hierzu wurde das Quatier in verschiedene Bereiche eingeteilt. Die Klimalogger wurden 

an folgenden Standorten installiert und folgenden Überwinterungsgilden zugeordnet: 

 Bereich 1: neben dem Eingang (kältetolerante Spaltenbewohner) 

 Bereich 2: ein Segment neben dem Schacht (kältetolerante Spaltenbewohner 
und Spaltenbewohner frostfreier Bereiche) 

 Bereich 2: in den nördlichen Röhre am Übergang zu Bereich 3 (Spaltenbewohner 
frostfreier Bereiche und Großraumbewohner wärmerer Bereiche) 

 Bereich 3: am Ende des nördlichen Ganges (Großraumbewohner wärmerer Be-
reiche) 

Ein weiterer Klimalogger wurde im Außenbereich angebracht. Die Daten werden durch 

einen Fledermausexperten getrennt analysiert und bewertet (Verlauf und monatliche 

Durchschnittswerte). Aufgrund von Schwankungen der Außentemperaturen, welche auf 

nicht beeinflussbare Wettersituationen v.a. im Hinblick auf den Klimawandel zurückzu-

führen sind und auch in natürlichen Quartieren gegeben sind, können keine festgelegten 

mittleren Monatstemperaturen von 0-3°C bei möglichst geringen Schwankungen auf ca. 

einem Drittel der Gangstrecke in 3 Wintern zugesagt werden. Stellen sich im Quartier 

keine geeigneten mikroklimatischen Verhältnisse ein (vgl. Tabelle 15), so sind Maßnah-

men zur Verbesserung des Mikroklimas erforderlich.  

Die Messungen können beendet werden, wenn in 3 Wintern Fledermäuse aus den 3 

Gilden überwinternd festgestellt wurden. 

Populationsbezogenes Monitoring: 

Es findet eine jährlich visuelle Winterquartierkontrolle im Zeitraum Februar/März statt, 

die die Entwicklung der Winterquartierbestände dokumentiert. Hierzu sind die Hang-
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platzmöglichkeiten zu nummerieren und den verschiedenen mikroklimatischen Berei-

chen zuzuordnen. Auf dieser Basis erfolgt eine gilden-bezogene Beurteilung der Hang-

platzsituation. Sofern sich gildenweise bestimmte günstige Bereiche erkennen lassen, in 

denen nicht ausreichend Hangplatzmöglichkeiten zur Verfügung stehen, sind vor der 

nächsten Überwinterungsperiode zusätzliche (bevorzugte) Hangplatzstrukturen in die-

sen Bereichen anzubringen. Außerdem sollen zur Erfassung der Fledermausaktivität 

Lichtschranken und Batcorder im Ersatzquartier installiert werden. 

7.4.2.3 Aufwertung von Sommerlebensräumen für die Bechsteinfledermaus  

Lage der Maßnahmenflächen 

Die Maßnahmenflächen liegen auf den Flurstücken 4797, 4845, 4911, 4912, 4913, 4941, 

5010, 5039, 5059, 5156, 5165, 5237, 5239, 5241, 5242, 5287, 5288, 5295, 5368, und 

5959 der Gemarkung Haiterbach im Landkreis Calw.  

Vorgesehene Maßnahmen 

K 3 Aufwertung von Quartier- und Jagdhabitaten für die Bechsteinfledermaus im Um-

feld bekannter Wochenstuben 

Die Maßnahme dient der Verbesserung des Sommerlebensraums der Bechsteinfleder-

maus im Umfeld von zwei bekannten Wochenstubenkolonien auf der Gemarkung Hai-

terbach. Hierzu werden verschiedene Teilmaßnahmen durchgeführt. 

K 3.1 Installation von Fledermauskästen (vgl. F 3.4 (Wochenstuben Mbec 01 und Mbec 

02) in GÖG (2024b)) 

Zur kurzfristigen Verbesserung des Quartierangebots werden 200 Rundkästen auf einer 

Fläche von 16,8 ha installiert. Weiterhin werden 25 Rundkästen auf einer Fläche von 

3,2 ha im Bereich des Naturdenkmals Nr. 143 "bus" Laubholzhain um den Schafstall 

installiert. Die Umsetzung der Maßnahme sollte möglichst vor Inbetriebnahme des Bahn-

betriebs erfolgen. 

Folgende Aspekte sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen: 

 Aufhängung in 3-5 m Höhe (außer der Reichweite von Spaziergängern; eine Kon-
trollierbarkeit muss gewährleistet sein) 

 Kästen dürfen nicht frei hängen, sondern müssen am Stamm anliegen 

 unterschiedliche Exposition (von schattig bis sonnig, bei Bevorzugung der wet-
terabgewandten Seite) und Positionierung am Bestandsrand und innerhalb des 
Bestandes. Eine Installation entlang von Wegen ist zu bevorzugen, da das die 
Wartung erleichtert und Kästen, die entlang von Wald-Kanten (Wegen, Schnei-
sen, Waldrand) hängen, erfahrungsgemäß auch leichter von Fledermäusen auf-
gefunden werden. 

 der freie An- und Abflug muss gewährleistet sein (eine dichte Strauchschicht un-
ter der Hangstelle ist zu meiden) 
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 Anbringung in Gruppen aus ca. fünf bis zehn Kästen (auf jeweils ca. 500 m²). 
Zwischen den Gruppen sollte ein Abstand von mindestens 100 m eingehalten 
werden 

 pro Baum wird nur ein Kasten zu installiert 

 Bevorzugt sollten Laubbäume mit einem BHD von >40 cm ausgewählt werden 

 

K 3.2 Fledermausfreundliche Bewirtschaftung zur Entwicklung von Habitatbäumen und 

Aufwertung von Nahrungshabitaten (vgl. F 6.1 (Wochenstuben Mbec 01 und Mbec 

02) in GÖG (2024b)) 

Förderung von Laubbaumarten in Nadelholzbeständen (F 6.1.2.c, Mbec 01) 

Laubbäume bieten vor allem für höhlenbewohnende Fledermausarten in der Regel ein 

deutlich höheres Quartierangebot als Nadelbäume (MESCHEDE & HELLER 2000). In Be-

ständen mit einem hohen Nadelbaumanteil ist deshalb eine Änderung der Baumarten-

zusammensetzung erstrebenswert, um das Habitatpotenzial für Fledermäuse zu verbes-

sern. Dazu können Nadelwaldbestände kontinuierlich in Mischbestände mit standorthei-

mischen Laubbaumarten umgewandelt werden. Wünschenswert ist dabei auch eine 

hohe Artenvielfalt bei den Laubbäumen. Die Erhöhung des Insektenangebotes erfolgt 

ggf. durch eine Anpflanzung von blüten- und insektenreichen Gehölzen wie z.B. (je nach 

standörtlicher Gegebenheit): Vogelbeere (Sorbus aucuparia), Wildkirsche (Prunus 

avium), Traubenkirsche (Prunus padus), Elsbeere (Sorbus torminalis), Wildbirne (Pyrus 

pyraster), Wildapfel (Malus sylvestris) Eiche (Quercus robur), Winterlinde (Tilia cordata), 

Zitterpappel (Populus tremula), Weiden (Salix spec). Bei den Flächen handelt es sich 

um recht unterschiedliche Bestände. Auf allen Flächen ist die Reduzierung der Fichte 

mit Entwicklung von Laubmischwäldern vorgesehen. In den Beständen k13 und k15 wer-

den die Kiefern Überhälter belassen.  

Folgende Aspekte sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen: 

 Förderung der Laubverjüngung in Nadelwäldern und Mischbeständen und wenn 
weitestgehend Laubwald, kleinflächiger Naturverjüngung 

 Entnahme von Bedrängern vorwiegend Fichte  

 Die älteren Douglasien werden belassen, Douglasiennaturverjüngung wird ent-
nommen, keine Erhöhung des Douglasienanteils 

 Zulassen und Förderung der Sukzession von Weichholzarten  

 ggf. Verbissschutz durch Umzäunung  

 Förderung von Licht- und Nebenbaumarten zur Erhöhung der Artenvielfalt (vor-
wiegend Bu/Ei)  

 Auflichtung / Ausstockung auf Teilflächen mit ggf. Anpflanzung von blütenreichen 
und insektenträchtigen Baumarten  

 Ziel Kronenschlussgrad von 80% 
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Sicherung von Habitatbäumen und –baumanwärtern (HB) (F 6.1.3, Mbec 01) 

Auf einer Fläche von 13,4 ha sollen in Summe ca. 200 HB als Quartiermöglichkeiten 

geschaffen werden. 

Folgende Aspekte sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen: 

 Gezielte Kartierung und Auswahl potenzieller Quartierbäume, Anwärterbäume 
und des stehenden Totholzes  

 Bevorzugt werden Laubbäume > 40cm BHD mit erkennbaren Quartierstrukturen 
(Specht- oder Fäulnishöhlen, Stammrissen, Zwieseln, Totholz etc.) ausgewählt. 
Zusätzlich können auch Laubbäume, bevorzugt Eiche oder Buche mit einem 
BHD > 40cm ohne erkennbare Quartierstrukturen als Anwärterbäume gewählt 
werden. Auch hier werden Bäume mit bereits vorhandenen Schad-stellen (z.B. 
Specht-Initial-Höhlen, Zwiesel, Blitzrinnen) bevorzugt. 

 Aus Gründen der Arbeitssicherheit im Wald werden, wenn möglich, Habitat-
bäume und Habitatbaumanwärter in Gruppen ausgewiesen (in Anlehnung an das 
A&T-Konzept 10-15 Bäume/Gruppe, keine Gleichverteilung auf der Fläche)  

 Um die dauerhafte Sicherung der Habitatbäume sicherzustellen, sollten diese 
nicht an Wegesrändern, Wanderwegen oder Laufstrecken ausgewählt werden. 

 Markierung der zu erhaltende Bäume, Übernahme ins Forst-GIS. 

 Dauerhaftes Belassen von liegendem und stehendem Totholz auf der Fläche, 
sofern es keinen Konflikt mit der Verkehrssicherungspflicht gibt. 

 

Ausweisung Waldrefugium (F6.1.1, Mbec 02) 

In Waldrefugien wird die forstliche Nutzung vollständig aufgegeben und damit eine na-

türliche Waldentwicklung ermöglicht. Die Bäume verbleiben bis zum natürlichen Zerfall 

in der Fläche und können durch die verlängerte Präsenzdauer in aller Regel mehr und 

qualitativ hochwertigere Funktionen für die Artenvielfalt übernehmen  (HURST et al. 

2020). Das Alter, insbesondere von Laubbäumen, korreliert sowohl mit der Verfügbarkeit 

von Habitatstrukturen, als auch mit der Insektenverfügbarkeit. Die Fläche ist dauerhaft 

aus der forstlichen Nutzung zu nehmen. 

Anlage strukturreicher Waldsäume (F6.1.2d, Mbec 02) 

Strukturreiche Waldränder stellen ein wichtiges Bindeglied zwischen Wald und Offen-

land dar. Sie sorgen einerseits für ein stabiles Waldinnenklima und können andererseits 

aufgrund ihrer Artenvielfalt ein wichtiges Jagdhabitat für Fledermäuse bilden (MESCHEDE 

& HELLER 2000). Vor allem auf Licht angewiesene Arten können hier gezielt gefördert 

werden, beispielsweise Weiden, Zitterpappeln, Wildobst und auch Eichen sowie 

Straucharten wie z.B. Schlehe, Weißdorn und Kornelkirsche (DIETZ & KRANNICH 2019). 

Diese Artenvielfalt, auch fruchttragender und blütenreicher Gehölze sorgt für ein hohes 

Angebot an Insekten und Gliedertieren.  Beweidung der Fläche ist möglich. 

Folgende Aspekte sind bei der Umsetzung zu berücksichtigen: 

 Am Waldrand auf min. 150 m Länge: Entwicklung eines artenreichen Saums mit 
einem stufigen Aufbau von Kraut- über Strauch- zu Baumschicht von 30 m Breite.  
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 Ausbuchtungen nach innen und außen zur Vergrößerung der Randlinie mit ein-
zel- und gruppenweiser Anpflanzung sowie Pflanzlücken durch Entnahme ein-
zelner Kiefern  

 Belassen von Laubbäumen, Totholz und Herauspflegen der bereits vorhandenen 
heimischer Strauch- und Baumarten.  

 Vor allem auf Licht angewiesene Arten können hier gezielt gefördert werden, bei-
spielsweise Weiden, Zitterpappeln, Wildobst und Eichen sowie Straucharten wie 
Schlehe, Holunder und Kornelkirsche (DIETZ & KRANNICH 2019).  

 Entwicklung eines blütenreichen Stauden- und Krautsaums mit Etablierung von 
blühenden Pflanzen  

 Erhalt und ggf. Freistellung kronenstarker und alter Bäume im Waldrandbereich  

 regelmäßige Pflegeeinsätze zur Vermeidung von Sukzession, Totholz in Form 
von Totholzhaufen in der Fläche belassen 

 

Aufwertung (Halb)Offenland (F 4.3, Mbec 02) 

Ziel der Maßnahme ist die Verbesserung potentieller Nahrungsräume im Umfeld der 

Quartiere bekannter Wochenstuben durch Aufwertung und langfristige Pflege von Streu-

obstbeständen. 

Es werden bestehende Streuobstbestände aufgewertet. Dies erfolgt durch die Pflege der 

vorhandenen Streuobstbäume durch angepasste Schnittmaßnahmen sowie ggf. durch 

Nachpflanzungen von alten Streuobstsorten im lückigen Bestand. Die Schnittmaßnah-

men werden je nach Altersstruktur und Vitalität des Baumes festgelegt und angepasst. 

Jungbäume erhalten alle 1-2 Jahre einen Erziehungsschnitt. Ertragsbäume werden alle 

2-3 Jahre durch einen Ertragsschnitt gepflegt. Altbäume sowie Bäume mit einem deutli-

chen Pflegerückstand erhalten einen Revitalisierungsschnitt. Dieser erstreckt sich über 

eine mehrere Jahre verteilte Initialpflege, die anschließend in eine Instandhaltungspflege 

alle 3-5 Jahre übergeht. Neben der Pflege der Bestandsbäume werden zusätzlich auch 

Nachpflanzungen durchgeführt, um die Bestände zu verjüngen. Damit können die Streu-

obstbestände langfristig als Nahrungsräume für die Fledermäuse erhalten werden. Ge-

pflanzt werden Obstbaum-Hochstämme (mind. 1,80 hoch) mit Fokus auf alten und loka-

len Sorten, um die genetische Vielfalt und Biodiversität zu erhöhen. Angestrebt wird eine 

Bestandsdichte von 40 bis 50 Bäumen pro Hektar. Je nach Bodenbeschaffenheit werden 

im Zusammenhang mit der Pflanzung Bodenverbesserungen vorgenommen. Zum 

Schutz vor Verbiss durch Wild- oder Weidetiere werden die Nachpflanzungen mit Ver-

bissschutz geschützt. Die Nachpflanzungen erhalten einen Pflanzschnitt sowie einen 

jährlichen Erziehungsschnitt, der anschließend in einen Instandhaltungsschnitt über-

geht. Ebenso wird eine Bewässerung in den Sommermonaten vorgenommen sowie die 

Baumscheibe freigehalten. 
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Bewertung der Wirksamkeit 

K 3.1 Installation von Fledermauskästen im Umfeld bestehender Wochenstuben 

Fledermauskästen werden von vielen Fledermausarten als Ersatz oder Ergänzung für 

natürliche Baumquartiere angenommen. Da Fledermauskästen jedoch kein adäquater 

Ersatz für natürliche Baumquartiere sind (u.a. MESCHEDE & HELLER (2000), ZAHN & 

HAMMER (2017)), wird diese Maßnahme immer mit dauerhaft wirksamen Maßnahmen 

kombiniert. In Bezug auf die Wirksamkeit der Maßnahme für die Bechsteinfledermaus 

ist zu berücksichtigen, dass diese Art bekanntermaßen Kästen als Quartiere annimmt 

(z.B. KERTH et al. (2001), SIEMERS & SWIFT (2006)). Dabei wird die Wahrscheinlichkeit 

der Annahme vor allem dadurch erhöht, dass die Kolonie bereits Fledermauskästen nut-

zen (ZAHN & HAMMER 2017). Daher wird die Prognosesicherheit für Kolonien, die vor 

einer geplanten Installation von Fledermauskästen nutzen von (LANUV NRW o. J.)28 als 

hoch bewertet. Vorliegend nutzen beide Kolonien bereits seit vielen Jahren die vorhan-

denen Rundkästen in den Streuobstwiesen und am Waldrand, so dass von einer kurz-

fristigen Wirksamkeit ausgegangen werden kann. 

K 3.2 Fledermausfreundliche Bewirtschaftung zur Entwicklung von Habitatbäumen und 

Aufwertung von Nahrungshabitaten 

Diese Maßnahme ist eine Kombination verschiedener Teilmaßnahmen die allesamt der 

Verbesserung des Quartier- und Nahrungsangebots für die Bechsteinfledermaus die-

nen. Die Förderung von Laubbaumarten in Nadelholzbeständen, die Aufwertung von 

(Halb)Offenland und die Anlage strukturreicher Waldsäume entfalten kurz- bis mittelfris-

tig ihre Wirkungen und führen insbesondere zur Erhöhung des Nahrungsangebotes 

(LANUV NRW o. J.)29, wohingegen die Sicherung von Habitatbäumen und –baumanwär-

tern und die Ausweisung von Waldrefugien vor allem der Erhöhung des Quartierange-

botes dienen. Allerdings sind die Maßnahmen sind in der Regel erst mittel bis langfristig 

wirksam. Um den Zeitraum bis zur vollen Wirksamkeit dieser Maßnahmen zu überbrü-

cken, wir daher in diesen Bereichen kurzfristig die Maßnahme K 3.1 umgesetzt. Unter 

Berücksichtigung der Ökologie der Bechsteinfledermaus als typische Waldart mit einer 

Präferenz für alte, baumhöhlenreiche Laubwaldbestände (vgl. Kapitel 6.2.4) und der 

Kombination mit der Maßnahme K 3.1 kann grundsätzlich von einer hohen Wirksamkeit 

der Maßnahmen ausgegangen werden.  

 

Monitoring 

Zur Überwachung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen ist ein Monitoring vorgesehen. 

Dieses ist folgendermaßen angelegt: 

                                                           
28 Abgerufen am 25.06.2024 
29 Abgerufen am 25.06.2024 
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K 3.1 Installation von Fledermauskästen im Umfeld bestehender Wochenstuben 

Wenn Spuren bei der jährlichen Wartung (im Herbst) festgestellt werden, erfolgt eine 

Kotanalyse hinsichtlich der Artzugehörigkeit. Wenn sich durch größere Kotmengen etc. 

Hinweise auf Wochenstuben ergeben, ist eine Kontrolle zur Wochenstubenzeit (endo-

skopisch) und nur für die Kästen mit entsprechenden Hinweisen erforderlich. 

Auf Grundlage der Begehungen im Zuge des populationsbezogenen Monitorings wird 

der Erfolg der Maßnahmenkombination pro Kolonie in regelmäßigen Abständen (alle 3 

Jahre) bewertet. Ggf. werden Vorschläge für Nachbesserungsbedarf gemacht. 

Maßnahmenbezogen:  

Umsetzung in Abstimmung mit einer fachlich geeigneten Person, die nach Fertigstellung 

die korrekte Umsetzung und somit Wirksamkeit prüft.  

Populationsbezogen: 

jährliche Kastenkontrolle, bei Bedarf Ausflugkontrolle, wenn bei einer größeren Zahl von 

Tieren die Koloniegröße nicht ermittelt werden kann. Dokumentation von Individuenfun-

den und Kotspuren 

 

K 3.2 Fledermausfreundliche Bewirtschaftung zur Entwicklung von Habitatbäumen und 

Aufwertung von Nahrungshabitaten 

Betrachtung der Maßnahmenkombination für 1 Kolonie insgesamt alle 3 Jahre mit For-

mulierung und ggf. Umsetzung von Nachbesserungsbedarf 

Maßnahmenbezogen:  

Umsetzung in Abstimmung mit einer fachlich geeigneten Person, die nach Fertigstellung 

die korrekte Umsetzung und somit Wirksamkeit prüft. 

Populationsbezogen:  

Nicht erforderlich. 

7.4.2.4 Verbesserung eines bestehenden Winterquartiers der Bechsteinfledermaus 

Lage der Maßnahmenflächen 

Im Gewann Schnaizteich auf der Gemarkung Neuenbürg befindet sich ein ehemaliges, 

als Kulturdenkmal geschütztes Bergwerk, welches aus einem unterirdischen Stollensys-

tem mit insgesamt vier Eingängen besteht, die nach der Stilllegung in den 1860er Jahren 

teilweise eingestürzt sind. 
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Vorgesehene Maßnahmen 

K 4 Sicherung von zwei Stollen des Schnaizteichsystems  

Als Kohärenzsicherungsmaßnahme ist die Sicherung der A- und C-Stollen sowie die In-

tegration des gesamten Stollensystems in das FFH-Gebiet vorgesehen. Die Maßnah-

men zur Sicherung wurden bereits in den Jahren 2016 bis 2018 durch Herrn Dr. Dietz 

im Auftrag des Regierungspräsidiums Karlsruhe geplant. Und werden nachfolgend ver-

kürzt dargestellt.  

Die Maßnahme dient der Sicherung und erneuten Freistellung der teilweise verstürzten 

Stollen des Schnaizteichsystems. Hierdurch soll ein bereits genutztes Fledermauswin-

terquartier erhalten und neue Zugänge geschaffen werden. 

Freistellung und Sicherung des Stolleneingangs A: 

Der Eingang des Stollens A muss stabilisiert werden. Hierzu sind zunächst die Verbruch-

massen um den Eingangsbereich abzubaggern ein massiver Betonverbau oder ein Ver-

bau aus Betonfertigelementen einzusetzen. Der neue Verbau ist hinten an den massiven 

Felsen anzuschließen. In den Verbau ist ein massives Fledermaustor einzubauen. 

Freistellung und Sicherung des Stolleneingangs C: 

Der teilweise verfallene Stolleneingang wird zunächst freigebaggert. Im Anschluss wird 

der Eingang durch den Einbau von Betonfertigelementen stabilisiert und gesichert. In 

den Verbau ist ein massives Fledermaustor einzubauen. 

Bewertung der Wirksamkeit 

Bei dem Stollensystem Schnaizteich handelt es sich um ein bekanntes und bereits ge-

nutztes Winterquartier von mindestens 4 Fledermausarten (Großes Mausohr, Bartfleder-

mäuse, Wasserfledermaus und Bechsteinfledermaus, RP Karlsruhe, nachrichtlich am 

19. Januar 2024). Darüber hinaus wurde vor allem am Stolleneingang A eine hohe 

Schwärmaktivität dokumentiert (RP Karlsruhe, nachrichtlich am 19. Januar 2024). Durch 

die geplanten Maßnahmen werden die Zugangsmöglichkeiten für die Fledermäuse ver-

bessert und mögliche Störungen, beispielsweise durch unbefugtes Betreten während 

des Winterschlafs, unterbunden. Aus diesem Grund ist für die geplante Maßnahme von 

einer hohen und kurzfristigen Wirksamkeit auszugehen. 

Monitoring 

Zur Überwachung der Funktionsfähigkeit der Maßnahmen ist ein Monitoring vorgesehen. 

Dieses ist folgendermaßen angelegt: 

Maßnahmenbezogenes Monitoring: 

Umsetzung in Abstimmung mit einer fachlich geeigneten Person, die nach Fertigstellung 

die korrekte Umsetzung und somit Wirksamkeit prüft. 
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Populationsbezogenes Monitoring: 

Jährliche visuelle Winterquartierkontrollen der begehbaren Bereiche (Februar/März), zu-

sätzlich akustisches Monitoring während der herbstlichen Schwärmphase (Mitte Juli bis 

November). Aufgrund der beschränkten Begehbarkeit des Stollensystems ist kein quan-

titatives Monitoring möglich. Durch die Kombination der oben genannten Methoden kann 

daher allenfalls ein grober Bestandstrend und die Artendiversität beschrieben werden. 

Auf dieser Basis erfolgt daher, sofern im Rahmen des Risikomanagements erforderlich, 

eine fachliche Einschätzung zur Wirksamkeit durch den Expertenbeirat. 

7.5 Abschließende Bewertung 

Der geplante Einbau einer Trennwandkonstruktion zum Fledermausschutz in und vor die 

Bestandstunnel Forst und Hirsau ist mit erheblichen Beeinträchtigungen der Erhaltungs-

ziele des FFH-Gebiets DE 7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten verbun-

den. Betroffen sind die Anhang II-Arten Große Hufeisennase, Großes Mausohr, Mops-, 

Wimper- und Bechsteinfledermaus. 

Die Voraussetzungen für eine Ausnahme gemäß § 34 BNatSchG sind wie folgt gegeben: 

 Die vorgesehene Alternative ist das Ergebnis eines umfangreichen Alterna-
tivenvergleichs. Im Rahmen dessen konnte gezeigt werden, dass keine zumut-
baren Alternativen vorhanden sind. 

 Das Vorhaben dient dazu, die bestimmungsgemäße Nutzung des nach § 4, S 1, 
Nr. 3 BNatSchG privilegierten öffentlichen Verkehrsweges der Württembergi-
schen Schwarzwaldbahn weiterhin zu gewährleisten. Mit dem Schienenperso-
nennahverkehrsangebot (SPNV) der Hermann-Hesse-Bahn verfolgt der Vorha-
benträger das Ziel, den östlichen Landkreis Calw mit einem attraktiven, leistungs-
fähigen und umweltfreundlichen öffentlichen Verkehrsangebot an die Räume 
Stuttgart und Sindelfingen/Böblingen anzuschließen. Hierdurch sind durch das 
Vorhaben zwingende Gründe des überwiegenden öffentlichen Interesses gege-
ben. 

 Durch den Neubau von zwei Fledermausersatzquartieren (alle Arten) und durch 
die Aufwertung von Sommerlebensräumen bzw. eines bestehenden Winterquar-
tiers der Bechsteinfledermaus kann die Verbesserung und Entwicklung der be-
troffenen Arten ermöglicht werden. Durch die Erweiterung des FFH-Gebietes DE 
7317-341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten wird außerdem die globale 
Kohärenz des Netzes Natura 2000 gesichert. 
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9 Anhang 

9.1 Bewertungsskala (6-stufig) mit Erläuterungen der Beeinträchtigungs-
grade (nach BMVBW 2004a) 

Grad der Beein-
trächtigung 

Erläuterung der Beeinträchtigung 

n
ic

h
t 

e
rh

e
b

lic
h

 

keine Das Vorhaben löst - auch in der Zukunft durch indirekt ausgelöste Prozesse - keine 
quantitativen und/oder qualitativen Veränderungen des Vorkommens der Art des An-
hang II bzw. des Lebensraums des Anhangs I aus. Alle für die Art bzw. für den Le-
bensraum relevanten Strukturen und Funktionen des Schutzgebiets (= für sie maß-
gebliche Bestandteile) bleiben im vollem Umfang und voller Leistungsfähigkeit erhal-
ten. Wenn sich die Art bzw. der Lebensraum im Schutzgebiet im Ist-Zustand in einem 
noch nicht günstigen Erhaltungszustand befindet, wird die notwendige zukünftige 
Verbesserung der aktuellen Situation nicht behindert. Im Einzelfall kann sich durch 
das Vorhaben eine Förderung des Lebensraums oder der Art bzw. der zu ihrem Er-
halt notwendigen Funktionen ergeben. 

gering Das Vorhaben löst geringfügige quantitative oder qualitative Veränderungen des Vor-
kommens der Art bzw. des Lebensraums aus. Die Beeinträchtigung ist von sehr be-
grenzter Reichweite. Sie betrifft im Wesentlichen Eigenschaften der Struktur, wäh-
rend kein Einfluss auf die Ausprägung der Kriterien der Funktionen und der Wieder-
herstellungsmöglichkeiten erkennbar ist. Die punktuelle Betroffenheit eines Teilberei-
ches löst keinerlei negative Entwicklungen in anderen Teilen des Schutzgebiets aus. 
Damit sind die Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung bzw. Wiederherstellung 
des günstigen Erhaltungszustandes der Art des Anhangs II bzw. des Lebensraums 
des Anhangs I vollständig gewahrt. 
Beeinträchtigungen von geringem Grad entsprechen 
- geringfügigen Verlusten oder Störungen des Lebensraums bzw. des Habitats der Art, die 

keine irreversiblen Folgen auslösen, 
- leichte Bestandsschwankungen einer Art des Anhangs II bzw. von charakteristischen Ar-

ten des Lebensraums, die auch infolge natürlicher Prozesse auftreten können (z.B. Tod 
einzelner Individuen von einer größeren, stabilen Population) und die vom Bestand prob-
lemlos und in kurzer Zeit (eine Reproduktionsphase) durch natürliche Regenerationsme-
chanismen ausgeglichen werden können. 

- irreversible Folgen von sehr geringem Umfang wie z.B. Flächenverlusten von wenigen m². 

Als gering werden ferner extrem schwache Beeinträchtigungen bewertet, die zwar 
ohne aufwendige Untersuchungen unterhalb der Nachweisbarkeitsgrenze liegen, je-
doch wahrscheinlich sind. 

noch tolerierbar Das Vorhaben löst geringfügige quantitative oder qualitative Veränderungen des Vor-
kommens der Art bzw. des Lebensraums aus. Es muss klar begründet werden, dass 
sich aus der lokalen Betroffenheit eines Teilbereichs keine irreversiblen Folgen für 
andere Erhaltungsziele in anderen Teilen des Schutzgebiets und kein Verlust für die 
Lebensraum- bzw. Habitatvielfalt im Schutzgebiet ergeben können. Damit sind die 
Voraussetzungen zur langfristigen Sicherung bzw. Wiederherstellung des günstigen 
Erhaltungszustands der Art des Anhangs II bzw. des Lebensraums der Anhangs I 
gewahrt. Als noch tolerabel kann eine zeitweilige Beeinträchtigung eingestuft werden, 
die ohne unterstützende Maßnahmen aufgrund eigener Regenerationsfähigkeit des 
betroffenen Bestands bzw. der betroffenen Lebensgemeinschaft vollständig reversi-
bel ist. Ferner ist zu begründen, warum sich aus zeitweiligen Einbußen keine irrever-
siblen Folgen ergeben werden. Wenn eine irreversible Beeinträchtigung verbleibt, 
darf sie allenfalls lokal wirksam sein. Das Entwicklungspotenzial der Art bzw. des 
Lebensraums im Schutzgebiet wird außerhalb des im Verhältnis zum Gesamtgebiet 
kleinräumigen, direkt betroffenen Bereiches nicht eingeschränkt. 
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Grad der Beein-
trächtigung 

Erläuterung der Beeinträchtigung 

e
rh
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hoch Mit einem hohen Beeinträchtigungspotenzial wird die gebietsspezifische Schwelle 
der Erheblichkeit überschritten. 
Die Stufe „hoher Beeinträchtigungsgrad“ kennzeichnet Beeinträchtigungen, die zwar 
räumlich und zeitlich begrenzt bleiben werden, jedoch aufgrund ihrer Intensität vor 
dem Hintergrund des betroffenen Schutzgebiets nicht tolerabel sind. Ein Eingriff, der 
im Falle von großen und stabilen Vorkommen als noch tolerierbar eingestuft werden 
kann, löst für kleine bzw. aus sonstigen Gründen empfindliche Vorkommen eine 
schwerwiegende Beeinträchtigung aus. 
Ferner fallen in diese Kategorie Beeinträchtigungen, die zunächst nur räumlich und 
zeitlich begrenzt auftreten. Indirekt oder langfristig können sie sich über die erst lokal 
betroffenen Artbestände und Lebensraumvorkommen ausweiten. Es werden auch 
Funktionen und Wiederherstellungsmöglichkeiten des Lebensraums bzw. der Le-
bensstätten der Art partiell beeinträchtigt. Damit können irreversible Folgen für Vor-
kommen in anderen Teilen des Schutzgebiets nicht ausgeschlossen werden. 

sehr hoch Der Eingriff führt zu einer substanziellen quantitativen und/oder qualitativen Beein-
trächtigung von Strukturen, Funktionen und/oder Voraussetzungen zur Entwicklung, 
die zur Aufrechterhaltung bzw. Wiederherstellung des günstigen Erhaltungszustands 
eines Lebensraums des Anhangs I oder einer Art des Anhangs II im Schutzgebiet 
notwendig sind. 
Eine Restfläche des Lebensraums wird im Schutzgebiet zwar weiterhin ausgebildet 
sein, bzw. ein Teil der relevanten Funktionen werden weiterhin erfüllt sein, jedoch auf 
einem für das Schutzgebiet gravierend niedrigeren Niveau als vor dem Eingriff. Die 
Beeinträchtigung löst qualitative Veränderungen aus, die eine Degradation des Le-
bensraums bzw. des Habitats der Art einleiten können. Hierbei sind auch Verände-
rungen zu berücksichtigen, die zwar nicht die Zuordnung der betroffenen Flächen 
zum Lebensraumtyp in Frage stellen, dennoch einem Degradationsstadium innerhalb 
der Spanne der Ausprägung des Lebensraums entsprechen. 
Die betroffene Art verschwindet zwar nicht aus dem Schutzgebiet, die Situation ihres 
Bestands hat sich jedoch empfindlich verschlechtert. Für eine Art kann die Beein-
trächtigung sowohl durch direkten Tod, als auch durch Verlust oder Verschlechterung 
wesentlicher Habitatqualitäten mit negativer Rückkopplung auf den Bestand auslö-
sen. 

extrem hoch Eine extrem hohe Beeinträchtigung führt unmittelbar oder mittel- bis langfristig zu ei-
nem nahezu vollständigen Verlust der betroffenen Arten und Lebensräume im be-
troffenen Schutzgebiet. 
Prozesse werden eingeleitet, die den langfristigen Fortbestand eines Lebensraums 
im Schutzgebiet gefährden. In manchen Fällen führt die quantitative oder qualitative 
Abnahme von Lebensraumflächen zu einem ungünstigen Verhältnis von gestörten zu 
intakten Zonen, das z.B. die Einwanderung von konkurrenzkräftigeren Arten und die 
Verdrängung der charakteristischen Arten eines Lebensraumes auslösen kann. Hier-
unter fallen auch die Veränderungen, die die Wiederherstellungsmöglichkeiten für 
den Lebensraum irreversibel einschränken (z.B. Zunahme der Nährstoffverfügbarkeit 
in Mooren nach Grundwasserabsenkungen durch Torfmineralisation).  
Der Bestand einer Art wird vollständig vernichtet oder geht so drastisch zurück, dass 
die Mindestgröße für die langfristige Überlebensfähigkeit des Bestands unterschritten 
wird. Der eventuell verbleibende Restbestand wird so empfindlich, dass er durch na-
türliche Schwankungen der Standortfaktoren oder der Bestandsdynamik ausgelöscht 
werden könnte. Die Beeinträchtigung führt zu Habitatverlusten, die die langfristige 
Überlebensfähigkeit des Bestands im Gebiet gefährden. 
Durch den Eingriff wird eine mobile Tierart aus dem Schutzgebiet irreversibel ver-
grämt, sodass das Gebiet für sie seine Bedeutung verliert. 
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9.2 Gebietsspezifische Erhaltungsziele FFH-Gebiet Kleinenztal und 
Schwarzwaldrandplatten  

Die gebietsbezogenen Erhaltungsziele sind der Beiratsfassung des Managementplans 

entnommen (RP KARLSRUHE 2020). 

3150 Natürliche nährstoffreiche Seen 

 Erhaltung der natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie  

 Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials 
der mäßig nährstoffreichen bis nährstoffreichen, basenreichen Gewässer  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationszonierung und Artenausstat-
tung, insbesondere mit Arten der Krebsscheren- und Wasserschlauch-Schwe-
ber-Gesellschaften (Hydrocharition), Untergetauchten Laichkrautgesellschaften 
(Potamogetonion) oder Seerosen-Gesellschaften (Nymphaeion)  

 Erhaltung von ausreichend störungsfreien Gewässerzonen  

3260 Fließgewässer mit flutender Wasservegetation 

 Erhaltung einer natürlichen oder naturnahen Gewässermorphologie, Fließge-
wässerdynamik und eines naturnahen Wasserregimes  

 Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials 
der Gewässer  

 Erhaltung eines für Gewässerorganismen durchgängigen Fließgewässernetzes  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 
der Fluthahnenfußgesellschaften (Ranunculion fluitantis), Wasserstern-Frosch-
laichalgen-Gesellschaften (Callitricho-Batrachion) oder flutenden Wassermoo-
sen  

6230* Artenreiche Borstgrasrasen  

 Erhaltung der Geländemorphologie mit offenen, besonnten, flachgründigen 
Standorten und charakteristischen Sonderstrukturen wie Felsblöcke oder ein-
zelne Rohbodenstellen  

 Erhaltung der trockenen bis mäßig feuchten, bodensauren, nährstoffarmen 
Standortverhältnisse  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur einschließlich Saum-
bereichen und einzelnen Gehölzen wie Weidbäume in beweideten Beständen  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 
der Borstgras-Rasen (Nardetalia)  

 Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünsti-
genden Bewirtschaftung oder Pflege  

6410 Pfeifengraswiesen 

 Erhaltung von lehmigen, anmoorigen bis torfigen Böden auf feuchten bis wech-
selfeuchten Standorten mit hohen Grund-, Sicker- oder Quellwasserständen  
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 Erhaltung der nährstoffarmen basen- bis kalkreichen oder sauren Standortver-
hältnisse  

 Erhaltung einer mehrschichtigen Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypi-
schen Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Pfeifengras-Wiesen (Moli-
nion caeruleae), des Waldbinsen-Sumpfs (Juncetum acutiflori) oder der Gauch-
heil-Waldbinsen-Gesellschaft (Anagallido tenellae-Juncetum acutiflora)  

 Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten, die Nährstoffarmut begünsti-
genden Bewirtschaftung oder Pflege  

6430 Feuchte Hochstaudenfluren 

 Erhaltung von frischen bis feuchten Standorten an Gewässerufern und quelligen 
oder sumpfigen Standorten an Wald- und Gebüschrändern  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen, durch Hochstauden geprägten, gehölzar-
men Vegetationsstruktur und der natürlichen Standortdynamik  

 Erhaltung einer lebensraum- und standorttypisch unterschiedlichen Artenaus-
stattung, insbesondere mit Arten der nassen Staudenfluren (Filipendulion ulma-
riae), nitrophytischen Säume voll besonnter bis halbschattiger und halbschattiger 
bis schattiger Standorte (Aegopodion podagrariae und Galio-Allia-rion), Fluß-
greiskraut-Gesellschaften (Senecion fluviatilis), Zaunwinden-Gesellschaften an 
Ufern (Convolvulion sepium), Subalpinen Hochgrasfluren (Calamagrostion a-
rundinaceae) oder Subalpinen Hochstaudenfluren (Adenostylion alliariae), aus-
genommen artenarmer Dominanzbestände von Nitrophyten  

 Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Pflege  

6510 Magere Flachland-Mähwiesen  

 Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig tro-
ckenen bis mäßig feuchten Standorten  

 Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter-, Mittel- und Obergrasschicht 
geprägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, 
insbesondere mit Arten der Tal-Fettwiesen, planaren und subontanen Glatthafer-
Wiesen (Arrhenatherion eleatioris) und einem hohen Anteil an Magerkeitszeigern  

 Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung  

6520 Berg-Mähwiesen 

 Erhaltung von mäßig nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen sowie mäßig tro-
ckenen bis mäßig feuchten Standorten  

 Erhaltung einer mehrschichtigen, durch eine Unter- und Mittelgrasschicht ge-
prägten Vegetationsstruktur und einer lebensraumtypischen Artenausstattung, 
insbesondere mit Arten der Gebirgs-Goldhafer-Wiesen (Polygono-Trisetion)  

 Erhaltung einer dem Lebensraumtyp angepassten Bewirtschaftung  

7120 Geschädigte Hochmoore  

 Erhaltung und Regeneration der im Wassershaushalt beeinträchtigten oder teil-
abgetorften, aber noch regenerierbaren Hochmoore  



9. Anhang 223 

Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion Juli 2022 Juni 2024 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

 Erhaltung und Wiederherstellung der nährstoffarmen Standortverhältnisse sowie 
der natürlich sauren Bodenreaktion ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge  

 Erhaltung und Wiederherstellung des hochmoortypischen Wasserregimes und 
Gewässerchemismus im Moorkörper und in den Moorrandbereichen  

 Erhaltung und Regeneration einer hochmoortypischen Vegetationsstruktur und 
Artenausstattung, insbesondere mit Arten der Schlenkengesellschaften (Rhyn-
chosporion albae), Hochmoor-Torfmoosgesellschaften tiefer und mittlerer Lagen 
(Sphagnion magellanici), Torfmoos-Wasserschlauch-Moortümpel (Sphagno-
Utricularion), Grauweidengebüsche und Moorbirken-Bruchwälder (Salicion cine-
reae) oder der Initial- oder frühen Sukzessionsstadien der Moorwälder (Piceo-
Vaccinienion uliginosi)  

8220 Silikatfelsen mit Felsspaltenvegetation 

 Erhaltung der Silikatfelsen mit vielfältigen Felsstrukturen, insbesondere Felsspal-
ten  

 Erhaltung der besonnten bis beschatteten, trockenen bis frischen Standortver-
hältnisse mit geringer Bodenbildung und natürlich saurer Bodenreaktion  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur und Artenausstattung, 
insbesondere mit Arten der Silikatfugen-Gesellschaften (Androsacetalia van-
dellii), Blaugras-Felsband-Gesellschaften (Valeriana tripteris-Sesleria varia-Ge-
sellschaft) oder charakteristischen Moos- oder Flechtengesellschaften  

 Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands  

8310 Höhlen und Balmen  

 Erhaltung der Höhlen und Balmen einschließlich ihrer Höhlengewässer  

 Erhaltung der charakteristischen Standortverhältnisse wie natürliche Licht- und 
weitgehend konstante Temperatur- und Luftfeuchteverhältnisse  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 
der Scharfkraut-Balmengesellschaft (Sisymbrio-Asperuginetum) im Höhlenein-
gangsbereich  

 Erhaltung eines von Freizeitnutzungen ausreichend ungestörten Zustands  

9110 Hainsimsen-Buchenwälder 

 Erhaltung der frischen bis trockenen, meist sauren und nährstoffarmen Standorte  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 
des Hainsimsen- oder Moder-Buchenwaldes (Luzulo-Fagetum), der Bodensau-
ren Hainsimsen-Buchen-Wälder (Ilici-Fagetum) oder des Planaren Drahtschmie-
len-Buchenwaldes (Deschampsia flexuosa-Fagus-Gesellschaft), mit buchendo-
minierter Baumartenzusammensetzung  

 Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Alters-
phasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung 
der natürlichen Entwicklungsdynamik  
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91D0* Moorwälder  

 Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen Standortverhältnisse, insbesondere 
des standorttypischen Wasserhaushalts auf meist feuchten bis wassergesättig-
ten Torfen ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Vegetationsstruktur mit Zwergstrauch-
schicht und dominierenden Torfmoosen  

 Erhaltung einer lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 
des Birken-Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Betuletum pubescentis), Waldkiefern-
Moorwaldes (Vaccinio uliginosi-Pinetum sylvestris), Spirken-Moorwaldes (Vac-
cinio uliginosi-Pinetum rotundatae), Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-
Piceetum) oder Bergkiefern-Hochmoores (Pino mugo-Sphagnetum)  

 Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Ent-
wicklungsphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berück-
sichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik  

91E0* Auenwälder mit Erle, Esche, Weide 

 Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse, insbesondere des standorttypi-
schen Wasserhaushalts mit Durchsickerung oder regelmäßiger Überflutung  

 Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen 
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 
des Grau-Erlen-Auwaldes (Alnetum incanae), Riesenschachtelhalm-Eschenwal-
des (Equiseto telmatejae-Fraxinetum), Winkelseggen-Erlen-Eschenwaldes 
(Carici remotae-Fraxinetum), Schwarz-Erlen-Eschen-Auwaldes (Pruno-Fraxi-
netum), Hainmieren-Schwarz-Erlen-Auwaldes (Stellario nemorum-Alnetum gluti-
nosae), Johannisbeer-Eschen-Auwaldes (Ribeso sylvestris-Fraxinetum), Bruch-
Weiden-Auwaldes (Salicetum fragilis), Silberweiden-Auwaldes (Salicetum al-
bae), Uferweiden- und Mandelweidengebüsches (Salicetum triandrae), Purpur-
weidengebüsches (Salix purpurea-Gesellschaft) oder Lorbeerweiden-Gebü-
sches und des Lorbeerweiden-Birkenbruchs (Salicetum pentandro-cinereae) mit 
einer lebensraumtypischen Krautschicht  

 Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Ent-
wicklungs- oder Altersphasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen 
unter Berücksichtigung der natürlichen Entwicklungsdynamik.  

9410 Bodensaure Nadelwälder 

 Erhaltung der natürlichen, nährstoffarmen, bodensauren Standortverhältnisse, 
insbesondere des standorttypischen kühl humiden Klimas ohne Nährstoff- oder 
Kalkeinträge  

 Erhaltung einer in Abhängigkeit von unterschiedlichen Standortverhältnissen 
wechselnden lebensraumtypischen Artenausstattung, insbesondere mit Arten 
des Peitschenmoos-Fichtenwaldes (Bazzanio-Piceetum), Hainsimsen-Fichten-
Tannenwaldes (Luzulo-Abietetum), Preiselbeer-Fichten-Tannenwaldes (Vac-
cinio-Abietetum) oder Strichfarn- oder Block-Fichtenwaldes (Asplenio-Piceetum) 
mit einer lebensraumtypischen Zwergstrauch- und Moosschicht  
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 Erhaltung von lebensraumtypischen Habitatstrukturen mit verschiedenen Alters-
phasen sowie des Anteils an Totholz und Habitatbäumen unter Berücksichtigung 
der natürlichen Entwicklungsdynamik  

1059 Heller Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea teleius)  

 Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, 
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachesta-
dien sowie von Saumstrukturen, mit Beständen des Großen Wiesenknopfs (San-
guisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus der Gattung Myrmica  

 Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen 
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet  

 Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur  

 Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder 
Pflege  

 Erhaltung der Vernetzung von Populationen  

1061 Dunkler Wiesenknopf-Ameisenbläuling (Maculinea nausithous) 

 Erhaltung von nährstoffarmen bis mäßig nährstoffreichen, frischen bis feuchten, 
besonnten Wiesenkomplexen, einschließlich kleinflächigen jungen Brachesta-
dien sowie von Hochstaudenfluren und Saumstrukturen, mit Beständen des Gro-
ßen Wiesenknopfs (Sanguisorba officinalis) und Kolonien der Wirtsameise aus 
der Gattung Myrmica  

 Erhaltung eines Wasserhaushalts, der langfristig stabile Vorkommen des Großen 
Wiesenknopfs und Kolonien der Wirtsameise gewährleistet  

 Erhaltung einer lichten Vegetationsstruktur  

 Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Bewirtschaftung oder 
Pflege  

1096 Bachneunauge (Lampetra planeri) 

 Erhaltung von strukturreichen, sauerstoffreichen Fließgewässern mit naturnahen 
Abflussverhältnissen, überströmten kiesigen Sohlbereichen und ausreichend mit 
Sauerstoff versorgten Feinsedimentablagerungen  

 Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials 
der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen  

 Erhaltung einer natürlichen Gewässerdynamik, die fortwährend zur Entstehung 
oder Regeneration von Reproduktions- und Aufwuchshabitaten führt  

 Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von 
Teillebensräumen und Teilpopulationen  

 Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtun-
gen im Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen  
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1131 Strömer (Leiciscus souffia)  

 Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Fließge-
wässern mit einer natürlichen Gewässerdynamik, insbesondere mit stark wech-
selnden Breiten-, Tiefen- und Strömungsverhältnissen sowie standorttypischen 
Ufergehölzen  

 Erhaltung von gut durchströmten Gewässerbereichen mit kiesigen unver-
schlammten Substraten als Laichhabitate sowie einer natürlichen Geschiebedy-
namik  

 Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials 
der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen  

 Erhaltung von durchwanderbaren Fließgewässern und einer Vernetzung von 
Teillebensräumen und Teilpopulationen  

 Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtun-
gen im Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen  

1163 Groppe (Cottus gobio)  

 Erhaltung von naturnahen, strukturreichen, dauerhaft wasserführenden Gewäs-
sern mit lockerer, kiesiger bis steiniger Gewässersohle und einer natürlichen Ge-
wässerdynamik  

 Erhaltung eines guten chemischen und ökologischen Zustands oder Potentials 
der Gewässer ohne beeinträchtigende Feinsediment- oder Nährstoffbelastungen  

 Erhaltung von geeigneten Versteck- und Laichmöglichkeiten wie Totholz, ins 
Wasser ragende Gehölzwurzeln, Uferunterspülungen und Hohlräume  

 Erhaltung von durchgängigen Fließgewässern  

 Erhaltung von Lebensräumen mit ausreichend wirksamen Fischschutzeinrichtun-
gen im Bereich von Wasserkraftanlagen und Wasserentnahmestellen  

1304 Große Hufeisennase (Rhinolophus ferrumequinum)  

 Erhaltung von strukturreichen Laubwäldern mit Waldinnen- und -außenrändern  

 Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, 
Hecken, Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Grünland und 
insbesondere großflächigen Streuobstwiesen  

 Erhaltung der genutzten Quartiere sowie von geeigneten, störungsfreien oder 
störungsarmen Höhlen, Stollen, Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als 
Wochenstuben-, Sommer-, Winter-, Zwischen- oder Schwärmquartiere, auch im 
Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbe-
sondere eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winter-
quartieren  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, 
insbesondere flugaktive Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwie-
sen  
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 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Ge-
fahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien  

1308 Mopsfledermaus (Barbastella barbastellus)  

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- 
und -außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen 
Streuobstwiesen  

 Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Ha-
bitatbäumen, insbesondere mit Spalten hinter abstehender Borke und Höhlen als 
Wochenstuben-, Sommer-, Zwischen- und Winterquartiere einschließlich einer 
hohen Anzahl an Wechselquartieren für Wochenstubenverbände, auch im Hin-
blick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, 
Kellern, Tunneln, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärm-
quartiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von für die Mopsfledermaus zugänglichen Spaltenquartieren in und an 
Gebäuden, insbesondere Fensterläden oder Verkleidungen als Wochenstuben-, 
Sommer- und Zwischenquartiere  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbe-
sondere eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winter-
quartieren  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, 
insbesondere flugaktive Insekten im Wald und in den Streuobstwiesen  

 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Ge-
fahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien  

1321 Wimperfledermaus (Myotis emarginatus)  

 Erhaltung von strukturreichen, lichten Laub- und Laubmischwäldern mit Waldin-
nen- und -außenrändern  

 Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Bäumen, 
Hecken, Feldgehölzen, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen, Weiden, 
(Streuobst-)Wiesen, Äckern  

 Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und un-
terirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquar-
tiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung der Wochenstubenquartiere in Gebäuden, insbesondere mit großen 
Dachräumen sowie in Viehställen, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung einer ausreichend hohen Anzahl von Gebäude- und Baumquartieren 
als Sommer- und Zwischenquartiere  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbe-
sondere günstige Temperaturen in den Wochenstuben und Winterquartieren  

 Erhaltung einer an die Ansprüche der Art angepassten Viehhaltung, einschließ-
lich der wichtigen Funktion von Viehställen als Jagdhabitate  
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 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, 
insbesondere Insekten und Spinnen im Wald und in den Streuobstwiesen  

 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Ge-
fahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien  

1323 Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii)  

 Erhaltung von strukturreichen Laub- und Laubmischwäldern mit Waldinnen- und 
-außenrändern, gewässerbegleitenden Gehölzbeständen und großflächigen 
Streuobstwiesen  

 Erhaltung einer nachhaltigen Ausstattung der Lebensräume mit geeigneten Ha-
bitatbäumen, insbesondere mit Höhlen und Spalten als Wochenstuben-, Som-
mer- und Zwischenquartiere einschließlich einer hohen Anzahl an Wechselquar-
tieren für Wochenstubenverbände, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen, Stollen, 
Kellern, Gebäuden und anderen Bauwerken als Winter- oder Schwärmquartiere, 
auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbe-
sondere eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winter-
quartieren  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, 
insbesondere nachtaktive Insekten und Spinnentiere im Wald und in den Streu-
obstwiesen  

 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Ge-
fahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien  

1324 Großes Mausohr (Myotis myotis)  

 Erhaltung von großflächigen Laub- und Laubmischwäldern mit einem ausrei-
chenden Anteil an Beständen mit geringer Strauch- und Krautschicht  

 Erhaltung von vielfältigen, reich strukturierten Kulturlandschaften mit Grünland, 
Äckern, Streuobstwiesen, Bäumen, Hecken und Feldgehölzen  

 Erhaltung der Wochenstubenquartiere, insbesondere in Gebäuden mit großen 
Dachräumen, sowie von weiteren Sommer- und Zwischenquartieren in Baum-
höhlen, Spalten, Gebäuden und Bauwerken, auch im Hinblick auf die Einflugsi-
tuation  

 Erhaltung von geeigneten, störungsfreien oder störungsarmen Höhlen und un-
terirdischen Bauwerken, wie Stollen und Keller, als Winter- und Schwärmquar-
tiere, auch im Hinblick auf die Einflugsituation  

 Erhaltung von geeigneten klimatischen Bedingungen in den Quartieren, insbe-
sondere eine hohe Luftfeuchtigkeit und eine günstige Temperatur in den Winter-
quartieren  

 Erhaltung eines ausreichenden und dauerhaft verfügbaren Nahrungsangebots, 
insbesondere Laufkäfer und weitere Insekten im Wald und in den Streuobstwie-
sen  

 Erhaltung des räumlichen Verbunds von Quartieren und Jagdhabitaten ohne Ge-
fahrenquellen sowie von funktionsfähigen Flugrouten entlang von Leitlinien  
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1386 Grünes Koboldmoos (Buxbaumia viridis)  

 Erhaltung der natürlichen Standortverhältnisse ohne Nährstoff- oder Kalkeinträge  

 Erhaltung von Tannen- und Fichtenmischwäldern luft- und bodenfeuchter Stand-
orte, insbesondere in Tallagen, Gewässernähe und in Schatthängen  

 Erhaltung eines luft- und bodenfeuchten Waldinnenklimas bei geringer Licht- und 
Windexposition  

 Erhaltung von Fichten- und Tannentotholz bis zum völligen Zerfall, insbesondere 
von Stubben sowie stärkerem liegendem Totholz  

 Erhaltung der besiedelten Totholzstrukturen  

1421 Europäischer Dünnfarn (Trichomanes speciosum) 

 Erhaltung der Wuchsorte, wie Höhlen, Halbhöhlen, Felsen und Blockhalden aus 
Silikatgestein  

 Erhaltung der oberflächlich sauren Standortverhältnisse ohne Kalkeinträge  

 Erhaltung eines ausgeglichenen Mikroklimas mit einer gleichmäßig hohen Luft- 
und Bodenfeuchtigkeit, bei geringer Wind- und Lichtexposition und geringen 
Temperaturschwankungen, auch im Hinblick auf den umgebenden Wald  
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9.3 FFH-Gebiet mit möglichen funktionalen Beziehungen im Einzugsbe-
reich der Winterquartiere 

Tabelle 16: Natura 2000-Gebiete mit Meldungen der Fledermausarten Bechsteinfledermaus, Große 

Hufeisennase, Großes Mausohr, Mops- und Wimperfledermaus30 im artspezifischen Ein-

zugsgebiet31 der Tunnel Forst und Hirsau. 
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DE6417341 Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei 
Weinheim 

  x   

DE6419301 Magerwiesen von Raubach   x   

DE6421311 Odenwaldtäler zwischen Schloßau und 
Walldürn 

  x   

DE6518311 Steinachtal und Kleiner Odenwald   x   

DE6518341 Odenwald bei Schriesheim   x   

DE6519304 Odenwald bei Hirschhorn   x   

DE6519341 Odenwald Brombachtal   x   

DE6520341 Odenwald Eberbach   x   

DE6521311 Elzbachtal und Odenwald Neckargerach   x   

DE6522311 Seckachtal und Schefflenzer Wald   x   

DE6619341 Odenwald-Neckargemünd   x   

DE6620341 Bauland Mosbach   x   

DE6620342 Neckartal und Wald Obrigheim   x   

DE6623341 Jagsttal Dörzbach - Krautheim   x   

DE6715302 Bellheimer Wald mit Queichtal   x   

DE6716341 Rheinniederung von Philippsburg bis 
Mannheim 

  x   

DE6717341 Lußhardt zwischen Reilingen und Karls-
dorf 

  x   

DE6718311 Nördlicher Kraichgau   x   

DE6721341 Untere Jagst und unterer Kocher   x   

DE6723311 Ohrn-, Kupfer- und Forellental   x   

DE6724341 Jagsttal Langenburg - Mulfingen   x   

DE6811302 Gersbachtal   x   

                                                           
30  Meldungen gemäß Natura 2000 Network Viewer (https://natura2000.eea.europa.eu), abgerufen am 11.09.2020. 
31  Artspezifische Einzugsgebiete: Bechsteinfledermaus 25 km, Große Hufeisennase: 30 km, Großes Mausohr: 

100 km, Mopsfledermaus: 30 km, Wimperfledermaus: 50 km (Gemäß MESCHEDE & RUDOLPH (2004), KRAPP & 

NIETHAMMER (2011), BRAUN & DIETERLEN (2003)) 
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DE6812301 Biosphärenreservat Pfälzerwald   x   

DE6814301 Standortübungsplatz Landau   x   

DE6824341 Kochertal Schwäbisch Hall - Künzelsau   x   

DE6825341 Jagst bei Kirchberg und Brettach   x   

DE6914301 Bienwaldschwemmfächer   x  x 

DE6916342 Hardtwald zwischen Graben und Karlsruhe   x   

DE6917311 Kinzig-Murg-Rinne und Kraichgau bei 
Bruchsal 

  x   

DE6918311 Mittlerer Kraichgau   x   

DE6924341 Bühlertal Vellberg - Geislingen   x   

DE6924342 Schwäbisch Haller Bucht   x   

DE7015341 Rheinniederung zwischen Wintersdorf und 
Karlsruhe 

  x   

DE7016341 Hardtwald zwischen Karlsruhe und Mug-
gensturm 

  x   

DE7016343 Oberwald und Alb in Karlsruhe   x  x 

DE7017341 Pfinzgau Ost x  x   

DE7018341 Stromberg   x   

DE7018342 Enztal bei Mühlacker x  x   

DE7021341 Löwensteiner und Heilbronner Berge   x   

DE7021342 Nördliches Neckarbecken   x   

DE7025341 Oberes Bühlertal   x   

DE7114311 Rheinniederung und Hardtebene zwischen 
Lichtenau und Iffezheim 

  x  x 

DE7116341 Albtal mit Seitentälern x  x  x 

DE7117341 Bocksbach und obere Pfinz   x   

DE7118341 Würm-Nagold-Pforte x  x   

DE7119341 Strohgäu und unteres Enztal   x   

DE7214342 Bruch bei Bühl und Baden-Baden   x   

DE7215341 Wälder und Wiesen um Baden-Baden   x   

DE7216341 Unteres Murgtal und Seitentäler x  x  x 

DE7218341 Calwer Heckengäu   x   

DE7220311 Glemswald und Stuttgarter Bucht x  x   

DE7222341 Schurwald   x   
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DE7224342 Albtrauf Donzdorf - Heubach   x   

DE7226311 Heiden und Wälder zwischen Aalen und 
Heidenheim 

  x   

DE7314341 Schwarzwald-Westrand bei Achern   x   

DE7315311 Talschwarzwald zwischen Bühlertal und 
Forbach 

  x  x 

DE7317341 Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten x  x  x 

DE7319341 Gäulandschaft an der Würm x  x   

DE7322311 Albvorland Nürtingen-Kirchheim   x   

DE7324341 Eybtal bei Geislingen   x   

DE7325341 Steinheimer Becken   x   

DE7413341 Östliches Hanauer Land   x   

DE7415311 Wilder See - Hornisgrinde und Oberes 
Murgtal 

  x  x 

DE7418341 Nagolder Heckengäu x  x   

DE7419341 Spitzberg, Pfaffenberg, Kochhartgraben 
und Neckar 

  x   

DE7420341 Schönbuch x  x x  

DE7422311 Alb zwischen Jusi und Teck   x   

DE7423341 Neidlinger Alb   x   

DE7423342 Filsalb   x   

DE7425311 Kuppenalb bei Laichingen und Lonetal   x   

DE7426341 Hungerbrunnen-, Sacken- und Lonetal   x   

DE7427341 Giengener Alb und Eselsburger Tal   x   

DE7513341 Untere Schutter und Unditz   x   

DE7515341 Oberes Wolfachtal   x  x 

DE7516341 Freudenstädter Heckengäu   x x x 

DE7517341 Horber Neckarhänge   x   

DE7519341 Neckar und Seitentäler bei Rottenburg   x   

DE7519342 Rammert   x   

DE7520311 Albvorland bei Mössingen und Reutlingen   x   

DE7522341 Uracher Talspinne   x  x 

DE7523311 Münsinger Alb   x   

DE7524341 Blau und Kleine Lauter   x   



9. Anhang 233 

Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion Juli 2022 Juni 2024 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

Code Name B
e
c
h

s
te

in
fl

e
-

d
e
rm

a
u

s
 [

1
3
2

3
] 

G
ro

ß
e
 H

u
fe

i-

s
e
n

n
a
s

e
 [

1
3

0
4
] 

G
ro

ß
e
s
 M

a
u

s
-

o
h

r 
[1

3
2

4
] 

M
o

p
s
fl

e
d

e
r-

m
a
u

s
 [

1
3

0
8
] 

W
im

p
e

rf
le

d
e

r-

m
a
u

s
 [

1
3

2
1
] 

DE7614341 Mittlerer Schwarzwald zw. Gengenbach 
und Wolfach 

  x   

DE7616341 Kleinkinzig- und Rötenbachtal   x  x 

DE7620311 Reichenbach und Killertal zwischen 
Hechingen und Burladingen 

  x   

DE7623341 Tiefental und Schmiechtal   x   

DE7625311 Donau zwischen Munderkingen und Ulm 
und nördliche Iller 

  x   

DE7712341 Taubergießen, Elz und Ettenbach   x   

DE7713341 Schwarzwald-Westrand von Herbolzheim 
bis Hohberg 

  x   

DE7714341 Mittlerer Schwarzwald bei Haslach   x   

DE7715341 Mittlerer Schwarzwald bei Hornberg und 
Schramberg 

  x   

DE7716341 Schiltach und Kaltbrunner Tal   x  x 

DE7717341 Neckartal zwischen Rottweil und Sulz   x   

DE7719341 Gebiete um Albstadt   x   

DE7722311 Glastal, Großer Buchwald und Tautsch-
buch 

  x   

DE7813341 Schwarzwald zwischen Kenzingen und 
Waldkirch 

  x   

DE7819341 Östlicher Großer Heuberg   x   

DE7820341 Schmeietal   x   

DE7821341 Gebiete um das Laucherttal   x   

DE7823341 Donau zwischen Munderkingen und Ried-
lingen 

  x   

DE7912311 Mooswälder bei Freiburg   x   

DE7916311 Baar, Eschach und Südostschwarzwald   x   

DE7919311 Großer Heuberg und Donautal   x   

DE7920342 Oberes Donautal zwischen Beuron und 
Sigmaringen 

  x   

DE8013342 Kandelwald, Roßkopf und Zartener Be-
cken 

  x   

DE8021311 Riede und Gewässer bei Mengen und Pful-
lendorf 

  x   

DE8024341 Feuchtgebiete um Bad Schussenried   x   
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DE8115341 Wutachschlucht   x   

DE8117341 Südliche Baaralb   x   

DE8122342 Pfrunger Ried und Seen bei Illmensee   x   

DE8216341 Blumberger Pforte und Mittlere Wutach   x   

DE8218341 Westlicher Hegau   x   

FR4100208 Cours d'eau, tourbières, rochers et forêts 
des Vosges du nord et souterrain de 
Ramstein 

  x   

FR4100212 Landes et tourbières du camp militaire de 
Bitche 

  x   

FR4201794 La Sauer et ses affluents   x   

FR4201795 La Moder et ses affluents   x   

FR4201796 La Lauter   x   

FR4201797 Secteur Alluvial Rhin-Ried-Bruch, Bas-
Rhin 

  x  x 

FR4201798 Massif forestier de Haguenau   x   

FR4201799 Vosges du nord   x   

FR4201801 Massif du Donon, du Schneeberg et du 
Grossmann 

  x   

DE6417341 Weschnitz, Bergstraße und Odenwald bei 
Weinheim 

  x   

 

 
 



9. Anhang 235 

Natura 2000-VP - Hermann-Hesse-Bahn – Einbau einer Trennwandkonstruktion Juli 2022Juni 2024 

Gruppe für ökologische Gutachten GmbH | Dreifelderstr. 28 | 70599 Stuttgart GÖG 

9.4 Dokumentation der Auswahl der relevanten Wirkfaktoren 

Vorbemerkungen: 

In der nachfolgenden Tabelle sind nach Angaben von FFH-VP-Info nur jene Wirkfaktoren aufgeführt, welche für den Projekttyp überhaupt relevant sind. Insofern ergeben sich Lücken in der Nummerierung. 

Im rechten Tabellenteil sind nur die Lebensraumtypen und Arten aufgeführt, die im detailliert untersuchten Bereich vorkommen und deren Erhaltungsziele durch das Vorhaben betroffen sind.  

Relevanz des Wirkfaktors (nach BfN o. J.a)1: 0 (i. d. R.) nicht relevant 

1 gegebenenfalls relevant 

2 regelmäßig relevant 

3 regelmäßig relevant – mit besonderer Intensität 

Relevanzangaben, die in Klammern stehen, stellen die Relevanz des Wirkfaktors nach BfN (o. J.a) dar, wenn vorliegend von dieser Bewertung abgewichen wird.  

Zu den anlagebedingten Vorhabenbestandteilen zählen u. a. die räumlichen Veränderungen in den als Schwärm- und Winterquartier genutzten Tunneln sowie der Neubau der Rettungstreppe am Tunnel Forst. 

Zu den möglichen baubedingten Vorhabenbestandteilen zählen u. a. Baustelle bzw. Baufeld, Materiallagerplätze, Maschinenabstellplätze, Baumaschinen und Baubetrieb, Baustellenverkehr und Baustellenbe-

leuchtung. 

Betriebsbedingte Vorhabenbestandteile umfassen insbesondere das mit dem Betrieb der Bahn verbundene Kollisionsrisiko, aber auch die Auswirkungen der in regelmäßigem Turnus erforderlichen Tunnelinspek-

tionen.  

Mit einem * gekennzeichnete Kategorien sind dem Gesamtprojekt zuzuordnen und treten im vorliegenden Verfahren weder bau-, noch anlage- oder betriebsbedingt auf. 

Wirkfaktor Definition  

(gem. BfN o. J.a1) 

Auswirkungen / Beeinträchtigungen  

(gem. BfN o. J.a1) 

Konkretisierung in Bezug auf das 
konkrete Vorhaben 
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Wirkfaktorgruppe 1 – Direkter Flächenentzug 

1-1 Überbauung / Versie-
gelung 

Überbauung und Versiegelung resultieren z. B. aus der Errichtung 
baulicher Anlagen und schließen die vollständige oder teilweise Ab-
dichtung des Bodens durch Deckbeläge etc. ebenso mit ein, wie 
bspw. beim Gewässerausbau die Beseitigung von Lebensräumen 
durch Befestigung der Sohle oder der Ufer. 
Überbauung / Versiegelung sind regelmäßig dauerhafte, anlagebe-
dingt wirkende Faktoren. Sie können jedoch auch zeitweilig (z. B. 
baubedingt) auftreten. 
Eine mit der Überbauung zumeist einhergehende Beseitigung der 
Vegetationsdecke wird unter dem Wirkfaktor 2-1 erfasst, die damit 
ggf. verbundene Tötung von Individuen unter Wirkfaktor 4-1. 

Überbauung / Versiegelung führt in der Regel zu einem vollständigen 
oder doch so weitgehenden Verlust der biologischen Funktionen der 
betroffenen Fläche, dass damit auch die Zerstörung des jeweiligen 
Lebensraumtyps, seiner charakteristischen Zönose und/oder ggf. be-
troffener Habitate von Arten nach Anhang II FFH-RL bzw. Anhang I 
u. Art. 4 Abs. 2 VRL verbunden ist. 

Durch den Einbau der Trennwand ent-
fallen Spalten und Fugen, die Hang-
plätze für die Fledermäuse darstellen  

An 3 3 3 3 3 relevant 

Durch den Einbau der Gleistragplatten 
und der Einhausung in den Einschnit-
ten kommt es zu einer Überbauung die-
ses Bereichs (inkl. unterirdische Verle-
gung der Entwässerungsgräben). 

An 0a 
(3) 

0a 
(3) 

0a 
(3) 

0a 
(3) 

0a 
(3) 

Nicht re-
levant 

Der Neubau des Rettungsplatzes und 
der Rettungszufahrt am Tunnel Hirsau 
sind mit Bodenüberdeckungen verbun-
den. 

Ba 0a 
(3) 

0a 
(3) 

0a 
(3) 

0a 
(3) 

0a 
(3) 

Nicht re-
levant 

                                                           

1 Zuletzt abgerufen am 21.03.2022 
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Wirkfaktorgruppe 2 – Veränderung der Habitatstruktur / Nutzung 

2-1 Direkte Veränderung 
von Vegetation- / Bi-
otopstrukturen 

Jede substantielle - meist bau- u. anlagebedingte - Veränderung der 
auf dem Boden wachsenden Pflanzendecke oder der vorkommenden 
Benthosgemeinschaften. Dies umfasst alle Formen der Beschädi-
gung oder Beseitigung. Eingeschlossen werden aber auch Pflanz- o-
der sonstige landschaftsbauliche Maßnahmen im Sinne einer Neu-
schaffung, die lokal zu einer neuen Pflanzendecke bzw. zu neuen 
Habitatverhältnissen führen. 
Ebenso werden entsprechende Veränderungen in Gewässerbetten, 
z. B. durch Beseitigung der Unterwasservegetation oder das Einbrin-
gen von technischen Bauwerken, auf denen sich andere Arten ansie-
deln können, erfasst. 
Veränderungen, die aus der land-, forst- und fischereilichen Nutzung 
resultieren, werden i. d. R. unter den Wirkfaktoren 2-3 bis 2-5 gefasst. 

Sowohl bei der Entfernung / Modifizierung von Vegetations- und Bio-
topstrukturen als auch bei deren Neuanlage, z. B. in Form von He-
cken oder Feldgehölzen, kann es zur Beeinträchtigung von relevan-
ten Arten oder Lebensraumtypen kommen. Im Falle der Entfernung 
von Vegetationsstrukturen, die als solche einen wesentlichen Le-
bensraum oder Teillebensraum z. B. für eine Art des Anhangs II FFH-
RL darstellen, ist dies auch für Laien offensichtlich. Aber auch die 
Neuanlage kann, sofern die dafür in Anspruch zu nehmenden oder 
benachbarten Flächen im aktuellen Zustand bereits einen Lebens-
raumtyp nach Anhang I FFH-RL oder ein Arthabitat repräsentieren, 
dort zu Lebensraumverlusten oder qualitativer Verschlechterung füh-
ren, wenn die neu geschaffenen Bedingungen von den für einen 
günstigen Erhaltungszustand erforderlichen abweichen. 

Durch den Einbau der Rettungs- und 
Wartungstreppe im östlichen Vorein-
schnitt Tunnel Forst ist dort zukünftig 
nur Aufwuchs von Ruderalvegetation 
möglich. 

An 3 2 3 3 3 relevant 

Vegetationskontrolle im Bereich der 
Rückschnitts- und Stabilisierungszone 

Be relevant 

Wirkfaktorgruppe 3 – Veränderung abiotischer Standortfaktoren 

3-3 Veränderung der 
hydrologischen bzw. 
hydrodynamischen 
Verhältnisse 

Veränderungen an den bedeutsamen wasserbezogenen Standort-
faktoren wie (Grund-)Wasserstände, Druckverhältnisse, Fließrich-
tung, Strömungsverhältnisse, -geschwindigkeit, Überschwemmungs- 
und Tidenverhältnisse etc. Dies schließt entsprechende Veränderun-
gen in Gewässern, im Bodenwasser und im Grundwasser, soweit die-
ses im Kontakt zur Oberfläche steht und Einfluss auf die Habitatver-
hältnisse hat, ein. 

Veränderungen der hydrologischen / hydrodynamischen Verhält-
nisse in terrestrischen Lebensräumen sowie in Gewässern können 
erhebliche Auswirkungen auf die dortigen Zönosen haben. Mögliche 
Auswirkungen sind speziell für die Standort- bzw. Habitatansprüche 
der jeweiligen Lebensraumtypen, charakteristischen Arten bzw. di-
rekt relevanten Arten nach FFH-RL u. VRL zu prüfen. 

Vorhabenbedingt sind keine Verände-
rungen der hydrologischen / hydrody-
namischen Verhältnisse zu erwarten 
(vgl. KURZ & FISCHER 2018) 

An 1 0 0 0 0 nicht re-
levant 

3-5 Veränderung der 
Temperaturverhält-
nisse 

"Anthropogen bedingte Änderung der Temperaturverhältnisse u. a. in 
Gewässern (z. B. durch Einleitung anders temperierter Wässer) oder 
anderer für den Wärmehaushalt bestimmender Faktoren (z. B. auf-
grund der Exposition oder der Belichtungs-/Beschattungsverhält-
nisse), wenn dies wesentlich für das Vorkommen bestimmter Le-
bensraumtypen oder Habitate ist. 
Veränderungen der Temperaturverhältnisse in Gewässern führen re-
gelmäßig zu Folge- und Synergieeffekten, z. B. zu verändert wirksa-
men Wuchsbedingungen von Organismen, die dann ursächlich für 
Veränderungen an lebensraumtypspezifischen Charakteristika sind. 
Direkt artbezogen können veränderte Temperaturverhältnisse redu-
zierte Nutzung, geringeren Fortpflanzungserfolg bis hin zu Habitat-
verlust zur Folge haben oder - bei extremeren Werten - direkt letal 
auf Individuen wirken. 

Aus Veränderungen des Reliefs (Reliefform, Höhe, Hangneigung, 
Exposition) und der Oberflächen (Bewuchs, Nutzung und Versiege-
lung) ergeben sich mittelbare Folgen für das Geländeklima. Der Ef-
fekt von Eisenbahnlinien als Wärmeinseln kann intensiviert werden. 
Durch Schneisen und strukturelle Freistellungen kann es zu erhöhter 
Sonneneinstrahlung und Veränderungen des Bestandsinnenklimas 
kommen (besonders gravierend in vormals geschlossenen Gehölz-
beständen). Zu einer mittelbaren Erwärmung von Oberflächenge-
wässern kann es auch durch veränderte Gewässerführungen oder 
reduzierte Fließgeschwindigkeiten kommen. Umgekehrt können Ver-
schattungen durch Dämme etc. auch zu verringerten Belichtungsver-
hältnissen und somit mikroklimatisch reduzierten Temperaturverhält-
nissen führen. Trassierungen in Dammlage oder andere massive 
Baustrukturen können bei bestimmten Relief- und lokalklimatischen 
Verhältnissen ggf. einen Kaltluftstau auf angrenzenden Flächen zur 
Folge haben. 

Durch den Einbau der Trennwand kön-
nen ggf. Änderungen der Lufttempera-
turen in den Tunnel auftreten. 

An 3 1 2 1 3 relevant 

Wirkfaktorgruppe 4 – Barriere- oder Fallenwirkung / Individuenverlust 

4-1 Baubedingte Barri-
ere- oder Fallenwir-
kung/Mortalität 

Barrierewirkungen sowie Individuenverluste und Mortalität, die auf 
bauliche Aktivitäten bzw. den Bauprozess eines Vorhabens zurück-
zuführen sind. Dazu zählen auch die Individuenverluste, die z. B. im 
Rahmen der Baufeldfreimachung bzw. -räumung (Vegetationsbesei-
tigung, Baumfällungen, Bodenabtrag etc.) auftreten. 
Andere Wirkfaktoren, die ebenfalls mit dem Bauprozess verbunden 
sind (z. B. Flächeninanspruchnahme, Stoffeinträge, Störwirkungen), 
werden unter den jeweiligen Wirkfaktoren subsumiert. 

Baubedingte Barriere- oder Fallenwirkungen bzw. Individuenverluste 
können u. a. durch Bauzäune, Baustellen- und Baustraßen(verkehr), 
durch offene Schächte, Kanäle, Gruben mit Fallenwirkung für boden-
gebundene Arten, durch Baustellenbeleuchtung oder ggf. durch Hilfs-
bauwerke und Kräne auftreten. Individuenverluste bei Tierarten kön-
nen regelmäßig auch im Rahmen der Baufeldfreimachung bzw. -räu-
mung (Vegetationsbeseitigung, Baumfällungen, Bodenabtrag etc.) 
auftreten. 

Der Einbau der Trennwandkonstruktion 
ist mit Eingriffen in das Mauerwerk ver-
bunden. Vor allem während des Winter-
schlafs sind hierbei Individuenverluste 
anzunehmen. 

Ba 1 1 1 1 1 relevant 
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4-2 Anlagebedingte Bar-
riere- oder Fallenwir-
kung/ Mortalität 

Barrierewirkungen sowie Individuenverluste und Mortalität, die auf 
Bauwerke oder anlagebezogene Bestandteile eines Vorhabens zu-
rückzuführen sind. Die Tötung von Tieren resultiert regelmäßig aus 
einer Kollision mit baulichen Bestandteilen eines Vorhabens (z. B. 
tödlich endender Anflug von Vögeln an Freileitungen oder Windener-
gieanlagen) oder daraus, dass Tiere aus fallenartig wirkenden Anla-
gen (z. B. Gullies, Schächte, Becken) nicht mehr entkommen können 
und darin verenden. 
Eine Barrierewirkung kann einerseits durch technische Bauwerke, 
andererseits aber auch durch veränderte standörtliche oder struktu-
relle Bedingungen (z. B. Dammlagen) hervorgerufen werden. Auch 
eine hohe anlagebedingte Mortalität führt letztlich zur Barrierewir-
kung. 
Zusätzlich können andere Faktoren (s. unter Wirkfaktorgruppe 5) zur 
Meidung bestimmter Bereiche führen und somit eine Barrierewirkung 
herbeiführen oder verstärken. 

Die Tötung von Tieren / Barrierewirkung kann auf eine Kollision mit 
(zusätzlichen) baulichen Bestandteilen des Vorhabens (z. B. Lärm-
schutzwänden, Stromleitungen) zurückzuführen sein oder darauf, 
dass Tiere aus fallenartig wirkenden Anlagen (z. B. Einschnittslagen, 
offenen Kabelgräben oder -tröge) nicht mehr entkommen können und 
darin verenden. Andererseits kann eine Barrierewirkung auch durch 
veränderte standörtliche oder strukturelle Bedingungen hervorgeru-
fen werden. Funktional können von Barrieren oder Fallen verschie-
dene Aspekte betroffen sein: Die Trennung zwischen verschiedenen 
Teillebensräumen (Laichhabitat und Jahreslebensraum bei Amphi-
bien), die Trennung und damit Verkleinerung von vorher zusammen-
hängenden - aber nicht grundsätzlich verschiedene Funktionen aus-
übenden - Habitatteilen oder z. B. die Verhinderung einer weiteren 
Ausbreitung und damit einer Neu- oder Rekolonisation anderer po-
tenziell geeigneter Flächen. 
Im aquatischen Bereich unterbrechen Absperrbauwerke die lineare 
Durchgängigkeit der Fließgewässer, so dass eine ungehinderte 
Durchwanderbarkeit für aquatische Organismen nicht mehr gewähr-
leistet ist. 

Anlagebedingt ist durch den Bau der 
Einhausung und der Trennwandkon-
struktion mit einer Barrierewirkung zu 
rechnen, die für die Artengruppe Fle-
dermäuse mit einer funktionalen Tren-
nung des Schwärm- und Winterquar-
tiers verbunden ist. 

An 3 2 2 3 2 relevant 

4-3 Betriebsbedingte 
Barriere- oder Fallen-
wirkung/ Mortalität 

Zu den betriebsbedingten Barrierewirkungen sowie Individuenverlus-
ten zählen insbesondere jene, die auf Straßen-, Schienen-, Flug- und 
Schiffsverkehr zurückzuführen sind. 

Die betriebsbedingte Tötung von Tieren resultiert regelmäßig z. B. 
aus einer Kollision mit Autos, Zügen oder Flugzeugen. Unter dem 
Wirkfaktor wird auch die (absichtliche oder unabsichtliche) Tötung 
von Tieren im Rahmen bestimmter Formen der Nutzungsausübung 
(z. B. Landwirtschaft, Fischerei, Jagd) gefasst. Eine betriebsbedingte 
Barrierewirkung kann dann entstehen, wenn - insbesondere bei bo-
dengebundenen Arten - z. B. aufgrund hoher Verkehrsdichten oder 
besonders konfliktträchtiger räumlicher Konstellationen das Über-
queren von Trassen bzw. der Wechsel zwischen Teilhabitaten einge-
schränkt oder (meist in Kombination mit anlagebedingten Barriere-
wirkungen) verhindert wird. 

Betriebsbedingt kann es im Rahmen 
des Bahnbetriebs zu Kollisionen kom-
men. 

Be 3 2 3 2 2 relevant 

Durch die geplanten Inspektionen kann 
es zu Störungen winterschlafender Fle-
dermäuse kommen. 

Be relevant 

Durch die geplanten Inspektionen kann 
es in Folge des Ausbaus des obersten 
Lärmschutzelementes zur Individuen-
verlusten der Fledermäuse kommen. 

Be relevant 

Wirkfaktorgruppe 5 – Nichtstoffliche Einwirkungen 

5-1 Akustische Reize 
(Schall) 

Akustische Signale jeglicher Art (einschl. unterschiedlicher Fre-
quenzbereiche), die zu einer Beeinträchtigung von Tieren oder deren 
Habitate führen können. Derartige Reize treten einerseits betriebsbe-
dingt und dann zumeist dauerhaft auf. Als bau- oder rückbaubedingte 
Ursachen treten Schallereignisse andererseits nur zeitweilig, z. T. 
aber in sehr hoher Intensität auf (z. B. beim Sprengen oder Ram-
men). 
Akustisch wirksame Reize treten regelmäßig in Kombination mit an-
deren Wirkfaktoren (insbes. 5-2 Bewegung / Optische Reizauslöser) 
auf. 

Schallimmissionen können je nach Art, Zeitpunkt, Stärke und Dauer 
unterschiedliche Reaktionen hervorrufen. Hierbei kann es sich - im 
Fall eines sehr hohen Schallpegels - im Extremfall um starke physio-
logische Schädigungen des Gehörapparates handeln. In den meisten 
Fällen werden durch Schallimmissionen allerdings Einzelreaktionen 
wie Stress oder Fluchtverhalten ausgelöst (oftmals bei einzelnen 
Schallereignissen, die mit unklaren oder Gefahr verkündenden Erfah-
rungen/Informationen verbunden sind), Wahrnehmungsfähigkeit und 
Kommunikation gestört (v. a. bei lang anhaltenden Schallimmissio-
nen) oder die Lärmbelastung führt zu veränderten Aktionsmus-
tern/Raumnutzung mit Meidung besonders stark beschallter Gebiete. 
Tiere reagieren unter Berücksichtigung weiterer wesentlicher Habi-
tatparameter auf unmittelbare Störungen entsprechend ihren artspe-
zifischen Empfindlichkeiten. Folge derartiger Wirkungen kann einer-
seits die Vertreibung von Individuen selbst sein, andererseits aber 
auch die Entwertung des betreffenden Raumes als (mögliches) Ha-
bitat der jeweiligen Art, z. B. auf Grund höherer Prädationsraten bzw. 
Ausfall des Fortpflanzungserfolges. Dies kann in entsprechender 
Weise auch Lebensraumtypen als Habitate für deren charakteristi-
sche Tierarten betreffen. 

Schallimmissionen sind bei allen 
Baustellentätigkeiten zu erwarten. 

Ba 2 2 2 3 3 relevant 

Der Bahnbetrieb ist mit Schallimmissio-
nen verbunden 

Be relevant 
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5-2 Optische Reize / Be-
wegung (ohne Licht) 

Visuell wahrnehme Reize, z. B. durch Bewegung, Reflektionen, Ver-
änderung der Strukturen (z. B. durch Bauwerke), die Störwirkungen 
bis hin zu Flucht- und Meidereaktionen auslösen können und die Ha-
bitatnutzung von Tieren im betroffenen Raum verändern. Dies 
schließt Störungen von Tieren ein, die unmittelbar auf die Anwesen-
heit von Menschen (z. B. als Feindschablone) zurückzuführen sind. 
Dieser Wirkfaktor tritt z. T. in Kombinationswirkung mit anderen Fak-
toren (vgl. v. a. Wirkfaktor 5-1) auf. Zu licht- bzw. beleuchtungsbe-
dingten Effekten s. Wirkfaktor 5-3. 

Zu den optischen Störreizen zählen bei bestimmten Vogelarten des 
Offenlandes ("Kulissenflüchtern") u. a. strukturelle Störeffekte, die 
von höheren Strukturen z. B. Dämmen, Brücken, Strommasten, 
Oberleitungen oder Lärmschutzwänden ausgelöst werden können. 
Bei bau- und betriebsbedingten optischen Störreizen handelt es sich 
einerseits um durch Fahrzeuge (Bewegung, Reflektionen), anderer-
seits aber auch durch die Menschen (Bewegung, menschliche Anwe-
senheit und Aktivität) hervorgerufene Störungen. 

Alle Arbeiten in den Tunneln sind mit 
Bewegungen und optischen Störungen 
verbunden. 

Ba 1 1 2 1 1 relevant 

Der Bahnbetrieb ist mit Bewegungen 
und optischen Störungen verbunden. 

Be relevant 

5-3 Licht Unterschiedlichste - i. d. R. technische - Lichtquellen, die Störungen 
von Tieren und deren Verhaltensweisen und/oder Habitatnutzung 
auslösen können (Irritation, Schreckreaktionen, Meidung). Umfasst 
sind auch Beeinträchtigungen durch Anlockwirkungen (z. B. Anflug 
von Insekten an Lampen oder von Zugvögeln an Leuchttürmen), die 
letztendlich auch eine Verletzung oder Tötung der Tiere (durch Kolli-
sion) zur Folge haben können (vgl. hierzu auch Wirkfaktor 4-2). 

Nächtliche Beleuchtungseinrichtungen - stationär oder mobil - haben 
in den vergangenen Jahrzehnten enorm zugenommen und der Be-
griff der "Lichtverschmutzung" wurde geprägt. In besonderem Maße 
sind spezifische Tiergruppen der Fauna von Lichtauswirkungen be-
troffen, insbesondere nachtaktive Arten der Insektenfauna, in einigen 
Fällen auch Vertreter weiterer Gruppen wie der Fledermäuse oder 
Vögel. 
Bei der Insektenfauna spielt der Anlockeffekt die größte Rolle, wobei 
dieser in der Regel bei Lichtquellen mit starker Strahlung im blauen 
und ultravioletten Spektralbereich am stärksten ist. 

Baubedingt ist eine Beleuchtung der 
Tunnel erforderlich. 

Ba 2 1 2 2 2 relevant 

Der Bahnbetrieb ist mit Licht verbun-
den. 

Be relevant 

5-4 Erschütterungen / 
Vibrationen 

Erschütterungen bzw. Vibrationen treten z. B. im Rahmen von Bau-
prozessen unter Einsatz bestimmter Maschinen oder Verfahren (z. B. 
Rammen, Sprengen, Bohren), beim Betrieb z. B. von Schienenwe-
gen oder Straßen (insbesondere mit Schwerlastverkehr), bei Abbau-
vorhaben oder an bestimmten Anlagen (zumindest im Nahbereich) 
auf. 

Erschütterungen oder Vibrationen können unterschiedlichste Störun-
gen von Tieren oder Beeinträchtigungen von Lebensraumtypen her-
vorrufen. Erschütterungen können v. a. bei Vogelarten (insbesondere 
während der Brutzeit sowie in Rastgebieten mit größerer Anzahl von 
Tieren), Säugetieren und Reptilien Fluchtverhalten auslösen bzw. 
Störungen verursachen. In diesem Zusammenhang ist auf Sprengun-
gen bei Gesteinsabbau oder Tunnelvortrieb (Eisenbahn- oder Stra-
ßenbau) hinzuweisen, aber auch ein stärkere Vibrationen erzeugen-
der Dauerbetrieb kann zumindest im Nahbereich negative Auswir-
kungen verursachen (vgl. Erfahrungen im Siedlungsbereich mit S-
Bahn-Tunneln). Im Extremfall können Erschütterungen zur Instabilität 
oder Zerstörung von Habitatbestandteilen führen (z. B. an Felsen o-
der in Höhlen). Als in besonderem Maße relevant wird die mögliche 
Beeinträchtigung von Höhlenquartieren von Fledermausarten einge-
schätzt. Hier können stärkere Vibrationen v. a. während der Winter-
ruhe Konsequenzen für die Fitness und Überlebenswahrscheinlich-
keit der Individuen durch Störungen haben. Der Einsturz von Höhlen, 
Stollen etc. kann zum völligen Habitatverlust und zu hohen Individu-
enverlusten führen. 

Erschütterungen sind bei allen Baustel-
lentätigkeiten zu erwarten. 

Ba 1 1 1 1 1 relevant 

Der Bahnbetrieb ist mit Erschütterun-
gen verbunden. 

Be relevant 

Wirkfaktorgruppe 6 – Stoffliche Einwirkungen 

6-2 Organische Verbin-
dungen 

Sämtliche Arten von organischen Verbindungen bzw. Umweltchemi-
kalien, die Pflanzen und Tiere schädigen können. Beispiele sind Öle 
(z. B. direkte Verschmutzung von Lebewesen mit Öl), Lösungsmittel, 
chemische Grundstoffe wie Benzol, Propan, Formaldehyd, (chlo-
rierte) Kohlenwasserstoffe (CKW), und die davon abgeleiteten Sub-
stanzen, sowie sehr viele weitere organische Verbindungen, die akut 
oder chronisch schädigend (z. B. toxisch, karzinogen) wirken können. 
Organische Verbindungen oder andere Stoffe, die vorrangig endokrin 
bzw. hormonaktiv wirken, werden unter Wirkfaktor 6-8 (Endokrin wir-
kende Stoffe) gefasst. 
Chemikalien mit dem Einsatzzweck "Bekämpfung von Organismen" 
werden beim Wirkfaktor 8-3 (Pestizide) behandelt. 

Organische Verbindungen wie z. B. polyzyklische aromatische Koh-
lenwasserstoffe (PAK) und PAK-Abkömmlinge oder Benzol als "toxi-
kologisch bedeutsame Komponente von Mineralölkohlenwasserstof-
fen, die als Kraftstoffe Verwendung finden" (OFD HANNOVER - LBA 
1999, zitiert in BFN (o. J.a)), können über die Atemluft aufgenommen 
werden und weisen ein z. T. unterschiedliches Wirkungsspektrum 
auf, zu dem karzinogene bzw. genotoxische Wirkungen sowie bei 
längerfristiger Exposition von Wirbeltieren Schäden am Knochen-
mark und blutbildenden System zählen. Die Stoffe können meist im 
Fettgewebe akkumuliert werden und wirken oft erst bei der Repro-
duktion oder unter hohen physischen Belastungen beeinträchtigend 
oder schädigend. 

Im Rahmen der Bohrungen für die Ver-
ankerungen der Trennwand ist das Auf-
treten organischer Verbindungen (z.B. 
Öle oder Schmierstoffe) nicht gänzlich 
auszuschließen. 

Ba 2 2 2 2 2 relevant 
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Wirkfaktor Definition  

(gem. BfN o. J.a1) 

Auswirkungen / Beeinträchtigungen  

(gem. BfN o. J.a1) 

Konkretisierung in Bezug auf das 
konkrete Vorhaben 
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e
 

Relevanz des Wirkfaktors 
gegenüber vorkommen-
den Erhaltungszielen 
(*prioritäre Art bzw. LRT) 
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6-4 Sonstige durch Ver-
brennungs- u. Pro-
duktionsprozesse 
entstehende Schad-
stoffe 

Andere als bei den sonstigen Wirkfaktoren erfasste und auf Verbren-
nungs- und Produktionsprozesse zurückzuführende Schadstoffe wie 
Kohlenmonoxid- oder -dioxid-, Fluorwasserstoff-, Schwefeldioxid- o-
der -wasserstoff-Emissionen, die Pflanzen und Tiere schädigen kön-
nen. 

Einige der bei Verbrennungs- und Produktionsprozessen anfallenden 
Gase, darunter Kohlendioxid, sind den sog. "Treibhausgasen" zuzu-
rechnen, die verändernd auf den Strahlungshaushalt einwirken und 
damit global relevant im Hinblick auf klimatische Auswirkungen (s. u. 
a. BFN 1997: 82 ff., zitiert in BFN o. J.a) sind. 
Atmogen eingetragene Schadstoffe aus Verbrennungs- und Produk-
tionsprozessen (Schwefelverbindungen u. a.; auch Stickstoffverbin-
dungen, s. Wirkfaktor 6-1) führen darüber hinaus teilweise zu einer 
Versauerung von Böden und Gewässern mit unmittelbaren oder mit-
telbaren Wirkungen auf die dort lebenden Individuen (z. B. 
LINNENBACH et al. 1987 für die Bachforelle, zitiert in BFN o. J.a), Arten 
und Zönosen. Auch Rückwirkungen auf das Gewässer nutzende Ar-
ten anderer Gruppen sind möglich. Weitere beobachtete Effekte sind 
u. a. die Verringerung biologischer Aktivität von Böden, die Schädi-
gung der Mykorrhiza sowie direkte Schädigungen von Pflanzen. 

Bei den Arbeiten in den Tunneln kom-
men Maschinen mit Verbrennungsmo-
tor zum Einsatz, die Abgase produzie-
ren. Diese können in den Tunneln nur 
schwer entweichen. 

Ba 1 1 1 1 1 relevant 

6-6 Depositionen mit 
strukturellen Auswir-
kungen (Staub / 
Schwebst. u. Sedi-
mente) 

Eintrag von Stäuben (insbes. bau- oder betriebsbedingt) oder 
Schlämmen (in Gewässern). Dazu gehört z. B. auch die Sediment-
verwirbelung durch Baggerarbeiten in Gewässern oder die Verände-
rung der Sohlbewegung, des Schwebstoff- und des Geschiebetrans-
portes bzw. der Sedimentationsprozess in Gewässern. 

Als Auswirkungen sind zu nennen: Schädigungen von Individuen 
bzw. Veränderungen der Habitate betroffener Arten. Bei Fischarten 
kann es durch episodische oder periodische Ereignisse einerseits zur 
Vertreibung von Individuen in durch Sedimentfahnen getrübtem Was-
ser kommen, zum anderen zu einer Überdeckung von Fischlaich, 
was zu dessen Absterben oder zu Schädigungen führen kann 

Im Rahmen der Bautätigkeit sind 
Stäube zu erwarten. 

Ba 0 0 0 0 0 nicht re-

levant2 

 

a: Die Bewertung weicht von den Einstufungen nach BfN (o. J.a) ab, da die von der Überbauung betroffenen Flächen nicht als Lebensraum für die Fledermäuse zu werten sind. 

                                                           

2 Nach Auffassung der HNB (vgl. Stellungnahme vom 19.10.2023) ist eine Relevanz anzunehmen. 
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9.5 Standarddatenbogen FFH-Gebiet DE 7317-341 Kleinenztal und 
Schwarzwaldrandplatten  

  



1.1 Typ 1.2. Gebietscode

1.4. Datum der Erstellung 1.5. Datum der Aktualisierung

1.3. Bezeichnung des Gebiets

1.6. Informant

1.7. Datum der Gebietsbenennung und -ausweisung/-einstufung

Vorgeschlagen als GGB:

Als GGB bestätigt (*):

Ausweisung als BSG

Ausweisung als BEG

D E 7 3 1 7 3 4

2 0 0 4 1 2 2 0 1 9 0 5

2 0 0 5 0 1

2 0 0 7 1 1

2 0 1 9 0 1

B

STANDARD-DATENBOGEN

für besondere Schutzgebiete (BSG). vorgeschlagene Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung (vGGB), Gebiete

von gemeinschaftlicher Bedeutung (GGB) und besondere Erhaltungsgebiete (BEG)

1. GEBIETSKENNZEICHNUNG

Landesanstalt für Umwelt Baden-Württemberg

Kleinenztal und Schwarzwaldrandplatten

1

J J J J M M J J J J M M

Name/Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

Griesbachstr. 1, 76185 Karlsruhe

J J J J M MEinzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BSG:

J J J J M M

J J J J M M

J J J J M MEinzelstaatliche Rechtsgrundlage für die Ausweisung als BEG:

„Verordnung des Regierungspräsidiums Karlsruhe vom 12.10.2018, verkündet im Gesetzblatt für Baden-Württemberg am 
27.12.2018 (GBl. S.469 ff), in Kraft getreten am 11. Januar 2019“

Erläuterung(en) (**):
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(*)  Fakultatives Feld. Das Datum der Bestätigung als GGB (Datum der Annahme  der betreffenden EU-Liste) wird von der GD Umwelt dokumentiert
(**) Fakultatives Feld. Beispielsweise kann das Datum der Einstufung oder Ausweisung von Gebieten erläutert werden, die sich aus ursprünglich

gesonderten BSG und/oder GGB zusammensetzen.



8,6141

2.1. Lage des Gebietsmittelpunkts (Dezimalgrad):

Länge Breite

2.4. Länge des Gebiets (km)

2.2. Fläche des Gebiets (ha)

48,6782

1.454,33

1ED 2

X

Name des Gebiets

2.5. Code und Name des Verwaltungsgebiets

NUTS-Code der Ebene 2

Alpin (... % (*)) Boreal (... %)

Kontinental (... %)

Makaronesisch (... %)

Mediterran (... %)

2.6. Biogeografische Region(en)

2. LAGE DES GEBIETS

Atlantisch (... %)

Karlsruhe
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2.3. Anteil Meeresfläche (%):

0,00

Schwarzmeerregion (... %)

Pannonisch (... %)

Steppenregion (... %)

Zusätzliche Angaben zu Meeresgebieten (**)

Atlantisch, Meeresgebiet (... %)

Schwarzmerregion, Meeresgebiet (... %)

Ostseeregion, Meeresgebiet (... %)

Mediteran, Meeresgebiet (... %)

Makaronesisch, Meeresgebiet (... %)

DE7317341 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

(*) Liegt das Gebiet in mehr als einer Region, sollte der auf die jeweilige Region entfallende Anteil angegeben werden (fakultativ).
(**) Die Angabe der Meeresgebiete erfolgt aus praktischen/technischen Gründen und betrifft Mitgliedstaaten, in denen eine terrestrische biogeografische

Region an zwei Meeresgebieten grenzt.



PF
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3. ÖKOLOGISCHE ANGABEN

3.1. Im Gebiet vorkommende Lebensraumtypen und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

Lebensraumtypen nach Anhang I Beurteilung des Gebiets

Code NP Fläche (ha)
Höhlen

(Anzahl)
Datenqualität

A|B|C|D

Repräsentativität

A|B|C

Relative Fläche Erhaltung Gesamtbeurteilung

DE7317341 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

PF: Bei Lebensraumtypen, die in einer nicht prioritären und einer prioritären Form vorkommrn können (6210, 7130, 9430), ist in der Spalte "PF" ein "x" einzutragen,
um die prioritäre Form anzugeben.
NP: Falls ein Lebensraumtyp in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Fläche: Hier können Dezimalwerte eingetragen werden.
Höhlen: Für die Lebensraumtypen 8310 und 8330 (Höhlen) ist die Zahl der Höhlen einzutragen, wenn keine geschätzte Fläche vorliegt.
Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung).

3150 0,0192 G C C C C

3260 1,5000 M C C B C

6230 1,1000 M B C B B

6410 0,0100 M C C C C

6430 6,1000 M B C B B

6510 105,0000 M B C B B

6520 5,0000 M B C B B

7120 0,2365 G B C A B

7140 0,9000 M B C B B

8220 0,5000 M C C B C

8310 0,0010 0 M B C B B

9110 0,9000 M B C B B

91D0 6,0000 M B C B B

91E0 16,2000 M B C B B

9410 11,8000 M B C B B



Code
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3.2. Arten gemäß Artikel 4 der Richtlinie 2009/147/EG und Anhang II der Richtlinie 92/43/EWG

Art Beurteilung des Gebiets

Gruppe Wissenschaftliche Bezeichnung S
Datenqual. A|B|C|D

Min.

A|B|C

C|R|V|P Erhal-

und diesbezügliche Beurteilung des Gebiets

Population im Gebiet

Kat.EinheitGrößeTyp
NP

Max. Isolie-Popu- Gesamtbe-

DE7317341 DE Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41

lation tung rung urteilung

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, I = Wirbellose, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Typ: p = sesshaft, r = Fortpflanzung, c = Sammlung, w = Überwinterung (bei Pflanzen und nichtziehenden Arten bitte "sesshaft" angeben).
Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).
Abundanzkategorien (Kat.): C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden - Auszufühlen, wenn bei der Datenqualität "DD" (keine Daten) eingetragen ist,

oder ergänzend zu den Angaben zur Populationsgröße.
Datenqualität: G = "gut" (z. B. auf der Grundl. von Erheb.); M = "mäßig" (z. B. auf der Grundl. partieller Daten mit Extrapolierung); P = "schlecht" (z.B. grobe Schätzung);

DD = keine Daten (diese Kategorie bitte nur verwenden, wenn nicht einmal eine grobe Schätzung der Populationsgröße vorgenommen werden kann;
in diesem Fall kann das Feld für die Populationsgröße leer bleiben, wohingegen das Feld "Abundanzkategorie" auszufüllen ist).

P 1386 Buxbaumia viridis p 0 0 i P DD C C C -

F 1163 Cottus gobio p 0 0 i V DD C B C C

F 1096 Lampetra planeri p 0 0 i P DD C B C C

F 1131 Leuciscus souffia agassizi p 0 0 i P DD C C C C

I 1061 Maculinea nausithous p 0 0 i P DD C C C -

I 1059 Maculinea teleius p 0 0 i P DD C C C -

M 1323 Myotis bechsteinii w 1 1 i M C B C C

M 1321 Myotis emarginatus w 1 1 i M C B B B

M 1324 Myotis myotis p 1500 1500 i M C A C A

M 1324 Myotis myotis w 39 39 i M C B C B

P 1421 Trichomanes speciosum p 30 30 i M C A C A



Code
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3.3. Andere wichtige Pflanzen- und Tierarten (fakultativ)

Art Begründung

Gruppe Wissenschaftliche  Bezeichnung S
Art gem. Anhang

Min.

Andere Kategorien

C|R|V|P B

Population im Gebiet

Kat.EinheitGröße
NP

Max. C DAIV V

DE7317341
Amtsblatt der Europäischen Union L 198/41DE

Gruppe: A = Amphibien, B = Vögel, F = Fische, Fu = Pilze, I = Wirbellose, L = Flechten, M = Säugetiere, P = Pflanzen, R = Reptilien.
CODE: für Vögel sind zusätzlich zur wissenschaftlichen Bezeichnung die im Referenzportal aufgefährten Artencodes gemäß den Anhängen IV und V anzugeben.
S: bei Artendaten, die sensibel sind und zu denen die Öffentlichkeit daher keinen Zugang haben darf, bitte "ja" eintragen.
NP: Falls eine Art in dem Gebiet nicht mehr vorkommt, ist ein "x" einzutragen (fakultativ).
Einheit: i =Einzeltiere, p = Paare oder andere Einheiten nach der Standardliste von Populationseinheiten und Codes gemäß den Artikeln 12 und 17 (Berichterstattung)

(siehe Referenzportal).
Kat.: Abundanzkategorien: C = verbreitet, R = selten, V = sehr selten, P = vorhanden
Begründungskategorien: IV, V: im betreffenden Anhang (FFH-Richtlinie) aufgefährte Arten, A: nationale rote Listen; B. endemische Arten; C: internationale Übereinkommen;

D: andere Gründe.



1 Höhle.Den abgelegenen Buntsandstein-Schwarzwald tief durchschneidendes feuchtes Wiesen-Tal hoher 
Diversität u. Wieseninseln sowie missige Waldungen auf den benachbarten Hochflächen der standörtlich 
'trocken'-frischen Enzriedel bzw. naßen Enz-Nagold-Mis

Artenreiche Berg-Glatthaferwiesen, Naßwiesen und kleine basenarme Niedermooren, staunasser, mooriger 
Wald mit hochspezialisierter Artengemeinschaft: hohes Entwicklungspotential in Richtung naturnaher Nadel-
/Mischwälder.
Rodungsinseln im Nordschwarzwald, Heuhütten im Kleinen Enztal, durch jahrhundertelange Streunutzung 
und Waldweide geprägte lichte Waldungen.
Plateau des Oberen Buntsandsteines mit Aufschluß des Unteren Buntsandsteines in hindurchziehenden 
Sohlen- Kerbtälern. Podsolierung und Vermoorung der Böden.

4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets
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Code Lebensraumklasse Flächenanteil

Flächenanteil insgesamt

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen

Rang-

skala

(Code)

(fakultativ)

Verschmutzungen innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Positive Auswirkungen

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

N15 Anderes Ackerland 2 %

N10 Feuchtes und mesophiles Grünland 25 %

N16 Laubwald 5 %

N17 Nadelwald 53 %

Fortsetzung s. nächste S.

H A03 i

H A04 i

H A08 i

H G02.08 o

H

H B03 i

H

H

H

H



4. GEBIETSBESCHREIBUNG

4.1. Allgemeine Merkmale des Gebiets
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Code Lebensraumklasse Flächenanteil

Flächenanteil insgesamt

Andere Gebietsmerkmale:

4.2. Güte und Bedeutung

4.3. Bedrohungen, Belastungen und Tätigkeiten mit Auswirkungen auf das Gebiet
Die wichtigsten Auswirkungen und Tätigkeiten mit starkem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen

Rang-

skala

(Code)

(fakultativ)

Verschmutzungen innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Positive Auswirkungen

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

N23 Sonstiges (einschl. Städte, Dörfer, Straßen, Deponien, Gruben, Industriegebiete) 2 %

N19 Mischwald 13 %

100 %

H

H

H

H

H

H

H

H

H

H
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Link(s)

Weitere wichtige Auswirkungen mit mittlerem/geringem Einfluss auf das Gebiet

Negative Auswirkungen

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Rang-

skala

Bedrohungen

und Belastungen

(Code)

Verschmutzungen

(fakultativ)

(Code)

innerhalb/au-

ßerhalb

(i | o | b)

Positive Auswirkungen

Gemeinsames Eigentum oder Miteigentum    

Privat

Unbekannt

Summe

sonstig öffentlich

Öffentlich
lokal/kommunal

Land/Provinz

national/föderal

Art (%)

4.4. Eigentumsverhältnisse (fakultativ)

Rangskala: H = stark, M = mittel, L = gering
Verschmutzung: N = Stickstoffeintrag, P = Phosphor-/Phosphateintrag, A = Säureeintrag/Versauerung, T = toxische anorganische Chemikalien

O = toxische organische Chemikalien, X = verschiedene Schadstoffe
i = innerhalb, o = außerlalb, b = beides

M B01.02 i

M B02.04 i

M D01.02 i

M E01.04 i

M F01 i

M I01 i

M G02.02 i

M K01.01 i

L L07 i

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

0 %

100 %



5. SCHUTZSTATUS DES GEBIETS (FAKULTATIV)

5.1. Ausweisungstypen auf nationaler und regionaler Ebene:

Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%) Code Flächenanteil (%)

Flächenanteil (%)TypBezeichnung des GebietsTypcode

Bezeichnung des Gebiets Flächenanteil (%)TypTyp

ausgewiesen auf internationaler Ebene:

5.2. Zusammenhang des beschriebenen Gebietes mit anderen Gebieten

ausgewiesen auf nationaler oder regionaler Ebene:
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1

2

3

4

1

2

3

---

---

---

---

---

Ramsar-Gebiet

Biogenetisches Reservat

Gebiet mit Europa-Diplom

Biosphärenreservat

Barcelona-Übereinkommen

Bukarester Übereinkommen

World Heritage Site
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HELCOM-Gebiet

OSPAR-Gebiet

Geschütztes Meeresgebiet

---

---

---

Andere ---

5.3. Ausweisung des Gebiets

D E 0 7

D E 0 5

D E 0 2

4 4

1 0 0

2 8

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 7

D E 0 5

D E 0 2

Schweinbachtal

Großes und Kleines Enztal mit Seitentälern

Teinachtal mit Seitentälern

Köllbachtal mit Seitentälern

Nagoldtal (8 Teilgebiete)

Schwarzwald Mitte/Nord

Hesel-, Brand- und Kohlmisse

*

*

*

*

*

-

*

1

3 4

1

1

8

1 0 0

1 3
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---
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Ramsar-Gebiet

Biogenetisches Reservat
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Biosphärenreservat
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HELCOM-Gebiet

OSPAR-Gebiet

Geschütztes Meeresgebiet

---

---

---

Andere ---

5.3. Ausweisung des Gebiets

D E 0 2

D E 0 2

D E 0 2

D E 0 2

Köllbachtal mit Seitentälern

Waldmoor-Torfstich

Schmalzmisse

Falchenwiesen

*

*

*

*

7

4

3

1



6. BEWIRTSCHAFTUNG DES GEBIETS

6.1. Für die Bewirtschaftung des Gebiets zuständige Einrichtung(en):
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Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

Regierungspräsidium  Karlsruhe

Karl-Friedrich-Str. 17, 76133 Karlsruhe

Organisation:

Anschrift:

E-Mail:

6.2. Bewirtschaftungsplan/Bewirtschaftungspläne:
Es liegt ein aktueller Bewirtschaftungsplan vor: Ja NeinNein, aber in Vorbereitung

Bezeichnung:

Link:

Bezeichnung:

Link:

6.3. Erhaltungsmaßnahmen (fakultativ)

7. KARTOGRAFISCHE DARSTELLUNG DES GEBIETS

INSPIRE ID:

Im elektronischen PDF-Format übermittelte Karten (fakultativ)

Ja Nein

Referenzangabe(n) zur Originalkarte, die für die Digitalisierung der elektronischen Abgrenzungen verwendet wurde (fakultativ):

MTB: 7217 (Bad - Wildbad im Schwarzwald); MTB: 7218 (Calw); MTB: 7317 (Neuweiler); MTB: 7318 (Wildberg); 
MTB: 7417 (Altensteig); MTB: 7418 (Nagold)
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9.6 Maßnahmen aus anderen Verfahren 

Maßnahme C 2 aus GÖG - GRUPPE FÜR ÖKOLOGISCHE GUTACHTEN (2021): Wiederinbe-

triebnahme der Bahnstrecke Weil der Stadt - Calw (4810) - Sanierung der Tunnelge-

wölbe der Bestandstunnel Forst und Hirsau. Artenschutzprüfung, Blauänderung (April 

2021). 130 Seiten. 

Maßnahme C 2 Maßnahme(n) im Fachgutachten zur Eingriffsgenehmigung: 

CsaP 2 

Erfüllung der Verbotstatbestände nach § 44 Abs. 1 Nr.1 und Nr. 3 BNatSchG 

Individuenverluste und Zerstörung von Fortpflanzungs- und Ruhestätte der Fledermäuse 

Maßnahme Maßnahmentyp 

Schaffung von Zugängen hin-
ter das Tunnelgewölbe 

 Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahme 

 CEF-Maßnahme (vorgezogener Funktionsausgleich) 

 Kompensationsmaßnahme zur Sicherstellung des Erhal-
tungszustands (als CEF-Maßnahme zu realisieren) 

Ziel/Begründung 

Erhalt der ökologischen Funktion der Tunnel als Fortpflanzungs- und Ruhestätten der Fleder-
mäuse 

Beschreibung 

Pro Tunnel sind durch verschiedene Teilmaßnahmen Zugänge hinter das Tunnelgewölbe zu 
schaffen.  

- Ersatzbohrungen 
Die Größe der Bohrungen sollte möglichst groß gewählt werden (Durchmesser ca. 
100 mm). 
Die Bohrungen müssen in hinter den Gewölben liegende Hohlräume führen. Daher erfolgen 
Bohrungen solange bis ein Vorschub registriert wird. Um zu verhindern, dass nachträglich 
Geröll den Zugang verschließt ist die Bohrung jeweils nach Feststellung des Vorschubs um 
weitere 30 cm zu verlängern. 
Die Lage der Ersatzbohrungen ist durch die ökologische Baubegleitung (V 7) nach folgen-
den Kriterien festzulegen: 
 Im direkten Umfeld zu wegfallenden Spalten tiefreichenden Spalten im zukünftigen 

Fledermausbereich 
 Bevorzugt in Bereichen, in denen mit hoher Wahrscheinlichkeit Hohlräume angetrof-

fen werden. Hierzu eigenen sich insbesondere die oberen Bereiche mit möglichem 
Zugang zum Firststollen oder Bereiche bei denen aus Voruntersuchungen Hohl-
räume bekannt sind. 

 Tunnel Forst, Blöcke 50-54: Ersatzbohrungen im oberen Drittel 
 Bereiche mit geringem Spaltenanteil sind zu bevorzugen 
 gleichmäßige Verteilung der Ersatzbohrungen in den unten aufgeführten Bereichen 

- Entfernung von Geröll in den bestehenden Entwässerungsfugen 
Im zukünftigen Fledermausbereich sind die bestehenden Entwässerungsfugen auf Durch-
gängigkeit zu prüfen und ggf. vorhandenes Geröll zu entfernen (z.B. durchstoßen mit einer 
Eisenstange) 

- Entfernung der Rückwände der Flucht- und Entwässerungsnischen 
Im zukünftigen Fledermausbereich sind die Rückwände der Flucht- und Entwässerungsni-
schen zu entfernen. Um zu verhindern, dass Geröll aus der Hinterpackung in die Nische 
rutscht, kann ein Rahmen von ca. 25 cm belassen werden. 
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Maßnahme C 2 Maßnahme(n) im Fachgutachten zur Eingriffsgenehmigung: 

CsaP 2 

- Prüfung der bzw. soweit möglich Entfernung der Abdeckung im Hohlraum hinter den Ent-
wässerungsnischen 
Bei den geöffneten Entwässerungsnischen ist der Raum dahinter zu inspizieren und ggf. 
nach oben zu öffnen. Hierzu ist zu prüfen ob ggf. vorhandene Abdeckungen ohne statische 
Gefahren angehoben oder geöffnet werden können. Hierzu können bspw. Probebohrungen 
durchgeführt werden, um zu prüfen ob die Abdeckung von Geröll überschüttet ist.  

- Prüfung der bzw. soweit möglich Entfernung von Teer-/Bitumenverschlüssen bei Spalten 
Insbesondere im Tunnel Forst (Block 47 und umliegende) sind bei einigen Spalten Zugänge 
hinter das Tunnelgewölbe durch eine Teer- oder Bitumenauflagerung verschlossen. Diese 
sind im Rahmen der Sanierung zu entfernen bzw. zu öffnen. 

- Einbau von Fledermauswinterschlafsteinen in großflächigen Klinker- oder Spritzbetonbe-
reichen 
Die Lochgröße muss eine Höhe von ca. 20-50 mm aufweisen. Soweit möglich sind Steine 
mit unterschiedlichen Lochgrößen zu verwenden (z.B. Typ 6kHbl oder 4kHbl, Fa. Beton-
werk Erich Winkler GmbH). 

- Öffnen von Blockfugen 
Die bestehenden Blockfugen sind im zukünftigen Fledermausbereich mit einem Hochdruck-
reiniger auszuwaschen, um Verschlüsse durch Sedimentablagerungen zu entfernen. Sollte 
dies bei einigen Blockfugen nicht zum Erfolg führen, sind Bohrungen in den entsprechen-
den Fugen vorzusehen, um Zugänge hinter das Tunnelgewölbe zu schaffen. 

 

Erforderlicher Flächenbedarf 

 
Die oben beschriebenen Teilmaßnahmen sind mindestens in folgendem Umfang durchzufüh-
ren.  
Tunnel Hirsau: 
- 40 Ersatzbohrungen: ca. 15 in den Eingangsbereichen (Blöcken 1-11 und 50-59), ca. 25 

im Tunnelinneren (Blöcke 11-50) 
- 8 Fledermauswinterschlafsteine 
- 4 Fluchtnischen öffnen 

Tunnel Forst 
- 60 Ersatzbohrungen: ca. 25 in den Eingangsbereichen (Blöcken 1-14 und 89-102), ca. 35 

im Tunnelinneren (Blöcke 14-89) 
- 10 Fledermauswinterschlafsteine 

- 37 Flucht- und Entwässerungsnischen öffnen  
 
Grundsätzlich ist der Verlust von tiefreichenden Spalten mit Hangplatzpotenzial im Verhältnis 
1:1 auszugleichen (C 2 und C 3). Um ggf. im Rahmen der Bauausführung erforderlich wer-
dende zusätzliche Spaltenverschlüsse sowie derzeit nicht abschließend quantifizierbare Er-
satzmaßnahmen bereits im Vorfeld abzudecken, sind die oben stehenden Quantifizierungen 
mit einem Puffer versehen. Eine abschließende Gegenüberstellung der tatsächlichen Hang-
platzverluste und des durchgeführten Ausgleichs erfolgt nach Abschluss der antragsgegen-
ständlichen Baumaßnahme.  
Gegebenenfalls erforderlich werdende Zusatzmaßnahmen (z.B. weitere Ersatzbohrungen) sind 
dann im Rahmen der dritten Arbeitsphase (Planfeststellungsverfahren Einbau einer Trenn-
wandkonstruktion zum Fledermausschutz in und vor die Bestandstunnel Forst und Hirsau) o-
der, sollte die dritte Arbeitsphase nicht ausgeführt werden, auf Anordnung der Unteren Natur-
schutzbehörde durchzuführen. Gleichermaßen können bereits durchgeführte Ersatzmaßnah-
men, die nicht für den Ausgleich dieses Verfahrens erforderlich sind, in Abstimmung mit den 
zuständigen Behörden im o.g. Planfeststellungsverfahren angerechnet werden. 

Zeitpunkt der Durchführung 
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Maßnahme C 2 Maßnahme(n) im Fachgutachten zur Eingriffsgenehmigung: 

CsaP 2 

Im Rahmen der Bauarbeiten, vor Beginn des Winterschlafs (1. Oktober). 
- Ersatzbohrungen: im ersten Arbeitsschritt, vorlaufend zur Mauerwerkssanierung 
- Öffnen der Nischen (Rückwand und Abdeckung): im Zuge der des ersten Arbeitsschrittes 

oder der Mauerwerkssanierung, vor ggf. erforderlichen Spaltenverschlüssen 
- Entfernung von Geröll: im Zuge der Mauerwerkssanierung, vor ggf. erforderlichen Spalten-

verschlüssen 
- Entfernung von Teer-/Bitumenverschlüssen: im ersten Arbeitsschritt, vorlaufend zur Mau-

erwerkssanierung 
- Einbau von Fledermauswinterschlafsteinen: im Zuge der Mauerwerkssanierung 
- Öffnen von Blockfugen: im Zuge der Mauerwerkssanierung, vor ggf. erforderlichen Spalten-

verschlüssen 

Unterhaltungspflege 

Es ist keine Unterhaltungspflege erforderlich. 
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9.7 Stellungnahmen zu Alternativen 
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1 Aufgabenstellung und Ziel 

Im Rahmen der beiden Scoping-Termine und diversen Abstimmungsgesprächen zu 

den unterschiedlichen Genehmigungsverfahren, wurden von verschiedenen Seiten 

Vorschläge zum Schutz der Fledermauspopulationen in den bestehenden 

Tunnelanlagen auf der Bahnstrecke Weil der Stadt – Calw gemacht. 

Ziel des vorliegenden Dokuments ist es, eingebrachte Vorschläge hinsichtlich ihrer 

verkehrlichen und wirtschaftlichen Auswirkungen auf das Projekt Hermann-Hesse-

Bahn zu bewerten. 

Die Struktur der Bewertung folgt den folgenden Kriterien 

► Beschreibung des Planfalls (Definition), 

► Infrastrukturelle Maßnahmen, 

► Betriebliche Maßnahme, 

► Nachfragewirkung, 

► Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit, 

► Gesamtwirtschaftliche Wirkung, 

► Betriebswirtschaftliche Wirkung, 

► Zusammenfassung. 

Alle Wirkungen werden zum bevorzugten Mitfall 4.2 (Dieseltraktion) ermittelt. Im 

Mitfall 4.2 soll die Schienenstrecke Weil der Stadt – Calw instand gesetzt, punktuell 

ausgebaut und wieder in Betrieb genommen werden. Zwischen Ostelsheim und 

Weil der Stadt wird die historische Streckenführung um den Hacksberg (die 

sogenannte „Hacksbergschleife“) mittels einer Tunnelführung um etwa drei 

Kilometer verkürzt. Dieseltriebwagen pendeln montags bis freitags im 30-Minuten-

Takt (Grundtakt) zwischen Calw und Renningen, wobei sie sich bei Ostelsheim 

begegnen.1 Fahrgäste von und nach Stuttgart sowie von und nach 

Sindelfingen/Böblingen steigen in Renningen auf die S-Bahn-Linien S6 und S60 

um. Die Durchbindung der Hermann-Hesse-Bahn bis Renningen ermöglicht es, 

dass Fahrgäste die Arbeitsplatzschwerpunkte Sindelfingen/Böblingen nach nur 

einmaligem Umstieg in Renningen erreichen können. 

Im Abschnitt zwischen Weil der Stadt und Renningen verkehrt die Hermann-Hesse-

Bahn zusätzlich zur S-Bahn (S6). In Malmsheim kann aus technischen Gründen 

(Unterschiedliche Höhen von Fahrzeugflur und Bahnsteig) sowie aus Gründen der 

Fahrplanstabilität nicht gehalten werden. Im Bahnhof Renningen ist ein viertes 

Gleis mit eigenem Bahnsteig vorgesehen, da die bestehenden Kapazitäten des 

                                                
1 ab 20 Uhr sowie samstags/sonntags (feiertags) 60-Minuten-Takt 
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Bahnhofs Renningen nicht ausreichen, um den zusätzlichen Verkehr durch die 

Hermann-Hesse-Bahn aufzunehmen.  
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2 Schienenersatzverkehr während der 
Fledermausschwärmzeit 

2.1 Beschreibung des Planfalls 

Die bestehenden Tunnel „Forst“ und „Hirsau“ auf der Württembergischen 

Schwarzwaldbahn (Weil der Stadt – Calw) werden von Fledermäusen unter 

anderem als Winterquartiere genutzt. In den Monaten August bis Oktober 

schwärmen die Fledermäuse sowohl intensiv vor den Tunnelportalen als auch in 

den Tunneln um ihre Winterquartiere im Tunnel zu erkunden. Zu diesen Zeiten 

kann es durch die Luftverwirbelungen, die die Züge verursachen, zu einer Tötung 

der Fledermäuse kommen.  

Die Schwärmphase erstreckt sich hauptsächlich über einen Zeitraum von August 

bis Oktober und somit über insgesamt drei Monate. Auf Basis von gutachterlich 

durch Herrn Dr. Nagel ermittelten Daten lässt sich ein Aktivitätsmuster der 

Fledermäuse ableiten. Aufbauend auf diesem Aktivitätsmuster fordern die 

anerkannten privaten Naturschutzverbände, die Prüfung einer Einstellung des 

Zugverkehrs im August ab 21 Uhr, im September ab 20 Uhr und im Oktober ab 

19.00 Uhr, jeweils bis etwa 6 Uhr morgens. Es müssten somit jeweils morgens und 

abends Züge durch einen Schienenersatzverkehr (SEV) mit Bussen ersetzt 

werden. 

Im Rahmen dieses Planfalles wird untersucht, welche betrieblichen und 

wirtschaftlichen Folgen ein SEV während der Fledermausschwärmzeit erzeugt. 

2.2 Infrastrukturelle Mengengerüste und Kosten 

Maßnahmen an der ortsfesten Infrastruktur sind nicht notwendig.  

2.3 Betriebliche Maßnahmen 

Die Fahrtzeit zwischen Calw und Renningen beträgt für die Hermann-Hesse-Bahn 

im Durchschnitt etwa 24 Minuten je Richtung, die Umlaufzeit eines Fahrzeugs 60 

Minuten. Der Schienenfahrzeugbedarf für die Hermann-Hesse-Bahn bleibt 

unverändert, da die Fahrzeuge nach wie vor tagsüber und in den Monaten ohne 

SEV benötigt werden.  
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Abbildung 1: Fahr- und Wendezeiten Hermann-Hesse-Bahn [min] 

Die Verkehrsleistung reduziert sich jedoch. Im Einzelnen müssen folgende Umläufe 

(Summe morgens und abends) durch einen adäquaten SEV ersetzt werden2: 

► August (44 Fahrzeugumläufe pro Woche) 

► 7 Umläufe (je Montag-Freitag)3,  

► 5 Umläufe (Samstag), 

► 4 Umläufe (Sonn- und Feiertag), 

► September (46 Fahrzeugumläufe pro Woche) 

► 7 Umläufe (je Montag-Freitag)4,  

► 6 Umläufe (Samstag), 

► 5 Umläufe (Sonn- und Feiertag), 

► Oktober (58 Fahrzeugumläufe pro Woche) 

► 9 Umläufe (je Montag-Freitag)5,  

► 7 Umläufe (Samstag), 

► 6 Umläufe (Sonn- und Feiertag). 

Die Zahl der betroffenen Umläufe kann sich in den Jahren nach der Inbetriebnahme 

noch erhöhen, wenn die Fahrgastzahlen (die Nachfrage) eine Ausdehnung des 

werktäglichen 30-Minuten-Taktes auf die Zeit zwischen 20 Uhr und beispielsweise 

22 Uhr erforderlich macht. So verkehrt z.B. auch die Schönbuchbahn (Böblingen – 

Dettenhausen) bis etwa 22 Uhr im 30-Minuten-Takt. 
                                                
2 Ermittlungsgrundlage: BPV Consult GmbH, Landkreis Calw, Betriebskostenermittlung mit 
BPV BepBo® der zu reaktivierenden Hermann‐Hesse‐Bahn im Vergleich verschiedener 
Fahrzeugvarianten, Koblenz / Hamburg / Erfurt, August 2013  
3 Morgens 30-Minuten-Takt, ab 20 Uhr 60-Minuten-Takt  
4 Morgens 30-Minuten-Takt, ab 20 Uhr 60-Minuten-Takt  
5 Morgens und abends bis 20 Uhr 30-Minuten-Takt, ab 20 Uhr 60-Minuten-Takt  
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Die Umlauflänge beträgt 47,6 Kilometer. Die Einsatzdauer je Umlauf und je 

Fahrzeug inklusive Triebfahrzeugführer beträgt eine Stunde. 

Auch die zu entrichtenden Stations- und Trassengebühren auf der Infrastruktur der 

DB Netz AG reduzieren sich entsprechend um zwei Zughalte in Weil der Stadt 

sowie 10,4 Zugkilometer je Umlauf.  

Die Stations- und Trassengebühren auf der landkreiseigenen Infrastruktur hingegen 

können nicht reduziert werden, da von einem kostendeckenden Infrastrukturbetrieb 

(ohne Risiko und Gewinnzuschläge) ausgegangen wird. Die Summe der 

Trassenkosten wird folglich lediglich auf weniger Zugkilometer umgelegt, Trassen- 

und Stationsgebühren je Zugkilometer bzw. je Zughalt erhöhen sich 

dementsprechend.  

Beim SEV wird davon ausgegangen, dass alle betroffenen Abfahrten der Hermann-

Hesse-Bahn durch Busfahrten ersetzt werden. Die Anschlüsse können in 

Renningen auf die S6 und die S60 optimiert werden. Dadurch gehen aber 

Anschlüsse an die Kulturbahn in/aus Richtung Pforzheim verloren. Die Fahrtzeit 

zwischen Calw und Renningen beträgt je Richtung 50 Minuten6, die Umlaufzeit 120 

Minuten. 

 
Abbildung 2: Fahr- und Wendezeiten Schienenersatzverkehr [min] 

Der SEV kann nicht nur für die abendliche Schwachverkehrszeit (SVZ) geplant 

werden, sondern muss auch den beginnenden morgendlichen und ausklingenden 

abendlichen Berufsverkehr berücksichtigen. Für den SEV werden daher je nach 

Verkehrszeit bis zu vier Busse benötigt.7 Das sind doppelt so viele Fahrzeuge wie 
                                                
6 Die Anzahl der Haltestellen eines SEV sind in der Regel identisch zu der Anzahl der 
Haltepunkte des SPNV-Angebots; analoges gilt für die Erschließungswirkung der 
Haltestellen/Haltepunkte. 
7 Im August und September je zwei Busse ab 21 bzw. 20 Uhr bis 6 Uhr, im Oktober vier 
Busse von 19 bis 20 Uhr, ab 20 Uhr ebenfalls zwei Busse bis 6 Uhr. 
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auf der Schiene. Ein zusätzlicher Bedarf an Bussen ist aber nicht zu erwarten, da 

davon auszugehen ist, dass die für den SEV notwendigen Fahrzeuge bei den 

Busunternehmen vorhanden sind. 

Aufgrund der längeren Umlaufzeit sowie des höheren Fahrzeugbedarf werden 

viermal soviel Dienstzeiten mit entsprechendem Fahrpersonal benötigt wie im 

Schienenverkehr eingespart werden. Auch die Verkehrsleistung auf der Straße 

nimmt aufgrund des längeren Fahrwegs überproportional zu. 

Bei der Ermittlung der jährlichen Mengengerüste wird vereinfacht von 4,4 Wochen 

je betroffenem Monat ausgegangen. 

 

 Umläufe 
 

[-/a] 

Verkehrs-
leistung 

[km/a] 

Davon auf DB 
Infrastruktur 

[km/a] 

Zughalte an 
DB Stationen 

[-/a] 

Einsatzdauer 
 

[h/a] 

SPNV (HHB) -651 -30.988 -6.770 -1.302 -651 

ÖPNV (SEV) +1.302 +79.954 --- --- +5.208 

Tabelle 1: Betriebliche Mengengerüste 

2.4 Nachfragewirkung 

Vom Schienenersatzverkehr sind etwa 9.900 Fahrten pro Jahr direkt betroffen. 

Erfahrungsgemäß sind Fahrten in dem betroffenen Zeitraum zu mindestens 80 % 

lediglich Hin- bzw. Rückfahrten eines Fahrgastes. Entscheidungen zur 

Verkehrsmittelwahl  erfolgen aber auf Basis der gesamten Reisekette aus Hin- und 

Rückfahrt. So wird ein Fahrgast, dem keine attraktive Rückfahrtmöglichkeit 

angeboten wird, schon für die Hinfahrt (indirekt betroffene Fahrt) ein anderes 

Verkehrsmittel wählen. Im Falle der Hermann-Hesse-Bahn ist dies der motorisierte 

Individualverkehr (MIV). Diese indirekt betroffenen Fahrten müssen zu den direkt 

betroffenen Fahrten hinzugerechnet werden. In der Summe sind folglich etwa 

18.800 Fahrten pro Jahr8 vom SEV betroffen. 

Nachfragewirkungen können vereinfacht über sogenannte Elastizitätsansätze 

gemäß Standardisierter Bewertung abgeschätzt werden. Durch den SEV wird die 

Fahrzeit zwischen Calw und Renningen mehr als verdoppelt (24 Minuten vs. 50 

Minuten).9  

Geht man vereinfacht von einer Verdoppelung der Reisezeit aus, gehen etwa 

15.500 Personenfahrten pro Jahr verloren. Dieser Ansatz befindet sich auf der 

sicheren Seite, da der höhere Komfort eines Schienenverkehrsmittels gegenüber 

dem von Bussen nicht berücksichtigt wird. Darüber hinaus haben Untersuchungen 

im Rahmen der Standardisierten Bewertung gezeigt, dass durch eine 

                                                
8 Hochrechnungsfaktor 75 Tage zur Berücksichtigung einer geringeren Nachfrage an Sams- 
und Sonntagen. 
9 Elastizitätsfaktor für Fahrzeitveränderung e=-0,8 
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Busanbindung mindestens doppelt so viele Fahrgäste verloren gehen können, da 

jede Schicht bei der Daimler AG in Sindelfingen mit mindestens einer Fahrt (hin- 

oder zurück) betroffen ist. Mit einzubeziehende negative psychologische Wirkungen 

des SEV, die zu einer reduzierten Nutzung der Hermann-Hesse-Bahn auch 

außerhalb der SEV-Zeiten (nicht nur) während der Schwärmphase der 

Fledermäuse führen, wurden nicht berücksichtigt, da sie in ihrer zahlenmäßigen 

Ausprägung nicht seriös zu beziffern sind. Es ist allerdings davon auszugehen, 

dass die Attraktivität der Hermann-Hesse-Bahn dadurch dauerhaft leidet. 

 

Nachfrage-
segment 

ÖV Gesamt 
 

[Personen-
fahrten/a] 

Hermann-
Hesse-Bahn 

[Personen-
fahrten/a] 

Motorisierter 
Individual-

verkehr[Perso
nen-fahrten/a] 

Schüler --- --- --- 

Jedermann -15.500 -15.500 +15.500 

Tabelle 2: Nachfragewirkung 

Im Untersuchungsraum werden durchschnittlich 16 km pro Personenfahrt im ÖV 

oder MIV zurückgelegt. Bei den Fahrgästen der Hermann-Hesse-Bahn werden im 

Durchschnitt 50 % des Weges in Zu-, Ab- und weiterbringenden ÖV-System 

zurückgelegt. 

 

Nachfrage-
segment 

ÖV Gesamt 
 

[Pkm/a] 

Hermann-
Hesse-Bahn 

[Pkm/a] 

Motorisierter 
Individual-

verkehr 
 

[Pkm/a] 

Schüler --- --- --- 

Jedermann -124.000 -248.000 +248.000 

Tabelle 3: Mengengrüste der Nachfrage 

2.5 Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme ist unter zwei Aspekten zu betrachten:  

► Zum einen der Nachweis einer gesamtwirtschaftlichen (volkswirtschaftlichen) 

Sinnhaftigkeit und damit einer grundsätzlichen Förderfähigkeit einer 

Maßnahme wie sie im Rahmen der Standardisierten Bewertung 

nachgewiesen wird,  

► Zum anderen betriebswirtschaftliche Überlegungen, die das Ziel verfolgen, 

die Kostenunterdeckung eines Projekts nicht signifikant zu erhöhen, um die 

Belastungen öffentlicher Haushalte so gering wie möglich zu halten.  

Gesetzlich geregelt ist, dass investive Maßnahmen im Verkehr unter Beachtung 

des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant werden müssen.  
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2.5.1 Gesamtwirtschaftliche Wirkung 

Die gesamtwirtschaftliche Wirkung wird anhand einer vereinfachten 

Sensitivitätsbetrachtung zur Standardisierten Bewertung durchgeführt. Grundlage 

ist der sogenannte Mitfall 4.2 (Dieseltraktion).  

In der folgenden Tabelle sind die oben beschriebenen Wirkungen anhand der 

Wertansätze der Standardisierten Bewertung monetarisiert und im Saldo zum 

Mitfall 4.2 dargestellt. 

 

Teilindikatoren  
(Saldo zum Mitfall 4.2) 

Nutzensaldo 
[T€/a] 

Reisezeitdifferenzen -13 

Saldo Pkw-
Betriebskosten 

-90 

Kapitaldienst ortsfeste 
Infrastruktur im Ohnefall 

--- 

Saldo ÖV-Gesamtkosten +1 

Saldo Unfallschäden -16 

 

Saldo CO2-Emissionen -16 

Saldo Emissionskosten 
für sonstige Schadstoffe 

-2 

Kapitaldienst für die 
ortsfeste Infrastruktur 
des ÖV im Mitfall 

--- 

Summe -136 

Tabelle 4: Saldo der monetarisierten Teilindikatoren 

Inwieweit ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis zu erwarten ist, kann abgeschätzt 

werden in dem der veränderte Nutzen in Bezug zum Nutzenüberschuss des 

ursprünglichen Mitfalls 4.2 gesetzt wird (siehe folgende Tabelle). 

 

Nutzenüberschuss Mitfall 4.2 
[T€/a] 

Standardisierte 
Bewertung 

+584 

Saldo durch SEV -136 

Verbleibend +448 
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Tabelle 5: Nutzenüberschuss10 

Ein Schienenersatzverkehr während der Fledermausschwärmzeit reduziert den 

Nutzenüberschuss des Mitfalls 4.2 deutlich. Dennoch bleibt ein Überschuss 

erhalten.  

2.5.2 Betriebswirtschaftliche Wirkung 

Die Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Wirkungen (Änderung der Rentabilität) 

des Planfalls wird ebenfalls vereinfacht durchgeführt.  

Bezogen auf die Einnahme- und Ausgabesituation ändern sich vorrangig die 

folgenden Parameter, die in die betriebswirtschaftliche Analyse mit einbezogen 

werden: 

► Fahrgeldeinnahme11, 

► Verkehrsleistung Hermann-Hesse-Bahn12, 

► Verkehrsleistung SEV13, 

► Trassen- und Stationsgebühren auf Infrastruktur der DB Netz AG14.   

Die betriebswirtschaftlichen Wirkungen sind der folgenden Tabelle zu entnehmen. 

Fahrgeldverluste werden positiv dargestellt, da sie in ihrer Wirkung Mehrkosten 

erzeugen und umgekehrt. 

 

 Hermann-
Hesse-Bahn 

[T€/a] 

Fahrgeldverlust +25 

Verkehrsleistung 
Hermann-Hesse-Bahn 

-86 

Verkehrsleistung SEV +185 

Trassen- und 
Stationsgebühren auf 

-30 

                                                
10 TTK GmbH, Standardisierte Bewertung zur Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-
Bahn, Anbindung an die Europäische Metropolregion Stuttgart, Karlsruhe, 2014 
11 Zur Ermittlung der Fahrgeldeinnahmen werden durchschnittliche Erlössätze des VVS im 
Landkreis Böblingen benutzt. Zu Ansatz kommen 0,10 €/Pkm für Jedermann und 0,075 
€/Pkm für Schüler. 
12 BPV Consult GmbH, Landkreis Calw, Betriebskostenermittlung mit BPV BepBo® der zu 
reaktivierenden Hermann‐Hesse‐Bahn im Vergleich verschiedener Fahrzeugvarianten, 
Koblenz / Hamburg / Erfurt, August 2013 
13 Bei der Bestellung eines Schienenersatzverkehrs ist erfahrungsgemäß mit Kosten 
zwischen 1,90 €/km und 3,10 €/km zu rechnen. Vereinfacht wurde hier von 2,50 €/km 
ausgegangen. 
14 BPV Consult GmbH, Landkreis Calw, Betriebskostenermittlung mit BPV BepBo® der zu 
reaktivierenden Hermann‐Hesse‐Bahn im Vergleich verschiedener Fahrzeugvarianten, 
Koblenz / Hamburg / Erfurt, August 2013 
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 Hermann-
Hesse-Bahn 

[T€/a] 

Infrastruktur der DB Netz 

Summe +96 

Tabelle 6: Saldo Betriebskostenunterdeckung 

Durch den Schienenersatzverkehr ist eine Erhöhung der 

Betriebskostenunterdeckung für die Hermann-Hesse-Bahn von etwa 100.000 € pro 

Jahr15 auszugehen. Diese Unterdeckung ist vom Landkreis als Aufgabenträger für 

die Hermann-Hesse-Bahn zu tragen und jährlich aus dem Kreishaushalt 

auszugleichen. 

2.6 Zusammenfassung 

Ein regelmäßiger Schienenersatzverkehr zur Schwärmzeit der Fledermäuse 

reduziert den Fahrgastgewinn der Maßnahme signifikant. Die ermittelte 

Größenordnung unterschätzt die negativen Wirkungen noch, da  

► der höhere Komfort eines Schienenverkehrsmittels nicht berücksichtigt wird, 

► jede Schicht bei der Daimler AG in Sindelfingen mit mindestens einer 

Berufspendelfahrt (hin- oder zurück) betroffen ist,  

► zusätzliche negative psychologische Wirkungen des SEV, die zu einer 

reduzierten Nutzung der Hermann-Hesse-Bahn auch außerhalb der SEV-

Zeiten (nicht nur) während der Schwärmphase der Fledermäuse führen, sind 

nicht berücksichtigt , da sie in ihrer zahlenmäßigen Ausprägung nicht seriös 

zu beziffern sind und 

► davon auszugehen ist, dass die Attraktivität der Hermann-Hesse-Bahn- 

dauerhaft leidet. 

Untersuchungen im Rahmen der Standardisierten Bewertung haben gezeigt, dass 

durch eine Busanbindung mindestens doppelt so viele Fahrten verloren gehen 

können. 

Dadurch wird die grundsätzliche Förderfähigkeit des Mitfalls 4.2 aufgrund einer 

Reduktion des gesamtwirtschaftlichen (volkswirtschaftlichen) Nutzen-Kosten-

Indikators bedroht.  

Die betriebswirtschaftlichen Auswirkungen für den Aufgabenträger sind hingegen 

bezifferbar. Diese belaufen sich auf mindestens 100.000 € pro Jahr16. 

 

                                                
15 Preisstand 2013 
16 Preisstand 2013 
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3 Auf Calw-Kreiskrankenhaus verkürzte 
Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-
Bahn 

3.1 Beschreibung des Planfalls 

Die Fledermauspopulation im Hirsauer Tunnel soll vor den Auswirkungen des 

Bahnbetriebs grundsätzlich geschützt werden. Gegenstand des Planfalls ist daher 

eine Verkürzung der geplanten Strecken- und Linienführung der Hermann-Hesse-

Bahn auf einen neu zu errichtenden (End-)Bahnhof Calw-Kreiskrankenhaus. Die 

Anbindung des neuen Bahnhofs Calw-Kreiskrankenhaus an den Haltepunkt Calw 

(Nagoldtalbahn) sowie den Busverkehr Calw-ZOB erfolgt über einen (Schräg-

)Aufzug bzw. ein Standseilbahnsystem, vergleichbar zur Planung des neuen 

Umsteigepunkts Pont Rouge zwischen dem SPNV und der neuen Tram in 

Luxembourg. 

 
Abbildung 3: Beispiel Umsteigepunkt Pont Rouge Luxembourg17  

In Luxembourg sind etwa 50 Höhen- und etwa 300 Längenmeter zu überbrücken. 

Die Kosten wurden 2011 auf etwa 59 Mio. Euro geschätzt.18 

                                                
17 Le Gouvernement du Grand-Duché de Luxembourg, Ministère du Développement durable 
et des Infrastructure, Stratégie Globale pour une Mobilité Durable (MoDu) - Pour les 
Résidents et les Frontaliers, Luxembourg, 2012  
18 Mit dem Shuttle zum Kirchberg, Standseilbahn soll 2017 in Betrieb gehen, Artikel im 
Luxemburger Wort, Luxembourg, 12. September 2011 
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3.2 Infrastrukturelle Maßnahmen  

Eine Standseilbahn wie am Umsteigepunkt Pont Rouge in Luxembourg geplant ist 

nicht nur aufgrund ihrer hohen Kapazität für Calw überdimensioniert. Dennoch 

muss von einem attraktiven Verkehrsmittel ausgegangen werden. Eine 

Pendelseilbahn kann diese Aufgabe adäquat übernehmen.  

Berücksichtigt wird daher eine Pendelseilbahn zwischen der Strecke und dem 

Haltepunkt Calw mit möglichst geringer Entfernung von etwa 320 m (siehe folgende 

Abbildung).  

 
Abbildung 4: Potenzielle Seilbahntrasse 

Die dortige Lage für einen Endbahnhof ist von der Topografie ungünstig, da sich 

das Gleis in diesem Bereich in einem mehr als fünf Meter tiefen Einschnitt befindet. 

Eine direkte fußläufige Anbindung beispielsweise an das Kreiskrankenhaus ist 

aufgrund der bestehenden Höhenverhältnisse nur durch eine Treppenverbindung 

möglich. Eine behindertengerechte Zuwegung mit 6 % Längsgefälle zum 

Kreiskrankenhaus ist nach erster Abschätzung nur mit erheblichen Erdbau- und 

Stützbauwerken möglich.  

Die notwendige Tragekonstruktion für die Pendelseilbahn ist aufgrund der 

bestehenden unstetig verlaufenden Topographie mit mehreren Zwischenstützen zu 

versehen. Eine gedrehte Ansicht aus Google Earth verleiht hierzu einen ersten 

Eindruck. 
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Abbildung 5: Schrägansicht aus Google Earth 

So sind zumindest drei Stützen mit größerer Höhe oder vier Stützen mit geringerer 

Höhe an den jeweiligen Knicken im Höhenverlauf der Seilbahn notwendig.  

Zusätzlich sind die eigentumsrechtlichen Verhältnisse für das Stellen der Mittel- und 

Endstützen sowie für das entweder direkte Überfahren oder auch nahe 

Vorbeifahren der Pendelseilbahnen an Wohnhäusern, Gärten sowie am 

Krankenhauskomplex zu berücksichtigen. In wie weit ein ausreichender 

Sicherheitsabstand zum Hubschrauberlandeplatz des Kreiskrankenhauses 

eingehalten werden muss, wäre im Verlauf der weiteren Planung zu untersuchen.  

Eine weitere zu berücksichtigende Fragestellung ist die konkrete Anbindung der 

Pendelseilbahn an den Haltepunkt Calw (Nagoldtalbahn). Hier ist davon 

auszugehen, dass die bestehende Gebäudestruktur des Parkhauses nicht in der 

Lage ist, die statischen Lasten der Seilbahnendstütze aufzunehmen. Auf der der 

Nagoldtalbahn gegenüberliegenden steilen Hangseite wiederum besteht nach 

ersten Plausibilitätsüberlegungen keine Möglichkeit, die Endhaltestelle der 

Pendelseilbahn zu integrieren. Dies hat zur Folge, dass zumindest die Gründung 

der Seilbahnendstütze auf dem Höhenniveau der B 296 (Bischofstraße) erfolgen 

muss. 

Nach vergleichbaren französischen Planungen der TTK muss in Calw von einer 

Investition in die Seilbahn von etwa 6 - 8 Mio. €19 ausgegangen werden. Die 

Seilbahn ist im Rahmen der weiteren Betrachtung als ein Verkehrsmittel des 

öffentlichen Personennahverkehrs zu verstehen. 

                                                
19 Preisstand 2012 
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Wenn die Gleistrasse in Folge der Pendelseilbahn von der dargestellten Position in 

der Nähe des Calw-Kreiskrankenhauses bis zum Haltepunkte Calw –ZOB nicht 

realisiert wird, können die hierfür geplanten Investitionen in Höhe von etwa 

5 Mio. €20 entfallen. Da der Streckenabschnitt inklusive Tunnelbauwerk aber 

weiterhin im Eigentum des Landkreises Calw verbleibt und dieser seiner 

Verkehrssicherungspflicht nachkommen muss, fallen auch weiterhin 

Unterhaltungskosten an. 

 

Investitionen in 
ortsfeste Infrastruktur 
(Saldo zum Mitfall 4.2) 

Investitionen 
[T€] 

Vermieden Investitionen 
in Trasse und Tunnel 

-5.000 

Seilbahn +6.000  
bis +8.000 

Summe +1.000  
bis +3.000 

Tabelle 7: Investitionen in ortsfeste Infrastruktur (Preisstand 2012) 

Bezogen auf das Jahr der geplanten Inbetriebnahme (Ende 2017) muss folglich mit 

Mehrinvestitionen in Millionenhöhe gerechnet werden. Eine Förderung der 

Infrastrukturinvestitionen in die Seilbahn ist gemäß LGVFG zwar nicht explizit 

ausgeschlossen, aber abhängig von Verhandlungen mit dem Zuwendungsgeber mit 

offenem Ausgang. 

Neben den finanziellen und technischen Aspekten sind auch die städtebaulichen 

Auswirkungen einer Seilbahn oder eines (Schräg-) Aufzugs zu bewerten. 

Des Weiteren ist davon auszugehen, dass das für die Seilbahn oder den (Schräg-) 

Aufzug notwendige Planrechtsverfahren nicht konfliktfrei durchgeführt werden kann, 

da wie in Abbildung 4 deutlich wird, Häuser „überfahren“ werden. 

3.3 Betriebliche Maßnahmen 

Die Fahrtzeit zwischen Calw und Renningen beträgt für die Hermann-Hesse-Bahn 

im Durchschnitt etwa 24 Minuten je Richtung, die Umlaufzeit 60 Minuten.  

                                                
20 Preisstand 2012 
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Abbildung 6: Fahr- und Wendezeiten Hermann-Hesse-Bahn [min] 

Berücksichtigt wird ein Seilbahnsystem zwischen der Strecke und dem Haltepunkt 

Calw mit möglichst geringer Entfernung. An der Strecke wird der Terminus Calw-

Kreiskrankenhaus errichtet. 

Dadurch verkürzt sich die Fahrzeit um etwa 2 Minuten21 auf 22 Minuten je Richtung. 

Die Wendezeit verlängert sich dementsprechend auf 10 Minuten. Die Umlaufzeit 

beträgt weiterhin 60 Minuten. Fahrzeugeinsparungen auf der Hermann-Hesse-Bahn 

sind daher nicht möglich.  

 
Abbildung 7: Fahr- und Wendezeiten Hermann-Hesse-Bahn zwischen Renningen und Calw-

Kreiskrankenhaus [min] 

                                                
21 Annahme auf Basis verfügbarer Bildfahrpläne  
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Die Einsatzdauer je Fahrzeug inklusive Führer beträgt eine Stunde. Einsparungen 

beim Fahrpersonal sind ebenfalls nicht möglich. Die Verkehrsleistung reduziert sich 

jedoch. Die Umlauflänge verkürzt sich um etwa 7,6 auf etwa 40 Kilometer. 

Im Abschnitt der DB Netz AG zwischen Weil der Stadt und Renningen ändert sich 

nichts. Die zu entrichtenden Stations- und Trassengebühren auf der Infrastruktur 

der DB Netz AG reduzieren sich somit nicht. 

Der Betrieb einer Pendelseilbahn verursacht ebenfalls Kosten, diese sind jedoch 

erst nach einer Planung der Seilbahn seriös abschätzbar und werden daher in 

dieser Stellungnahme vernachlässigt. 

 

Spalte Umläufe 
 

[-/a] 

Verkehrs-
leistung 

[km/a] 

Davon auf DB 
Infrastruktur 

[km/a] 

Zughalte an 
DB Stationen 

[-/a] 

Personal-
einsatz 

[h/a] 

SPNV 10.738 -81.609 --- --- --- 

Seilbahn Nicht zu 
beziffern 

Nicht zu 
beziffern 

--- --- Nicht zu 
beziffern 

Tabelle 8: Betriebliche Mengengerüste 

3.4 Nachfragewirkung 

Eine Seilbahn besitzt eine Beförderungszeit von 2-3 Minuten zwischen den 

Stationen. Für die potenziellen Nutzer wird das System als eigenständiges 

Verkehrsmittel wahrgenommen. Die durchschnittliche Beförderungszeit auf der 

Hermann-Hesse-Bahn oder einer Seilbahn im betroffenen Abschnitt zwischen 

Calw-Kreiskrankenhaus und Calw ZOB ist vergleichbar. Für die Nachfragewirkung 

ist somit vor allem der zusätzliche Umstieg zwischen Hermann-Hesse-Bahn und 

Seilbahn am Haltepunkt Calw-Kreiskrankenhaus mit einer durchschnittlichen 

Umsteigezeit von 5 Minuten relevant. 

Von einer Verkürzung der Strecke auf Calw-Kreiskrankenhaus sind etwa 

213.000 Fahrten pro Jahr betroffen, davon etwa 75.000 Schülerfahrten22 und 

138.000 Jedermann23. 30% der betroffenen Fahrgäste steigen in Calw ZOB von/zur 

Nagoldtalbahn oder den zu- bzw. abbringenden Busverkehr um.  

Schüler werden in der Verkehrsplanung als Captives24 betrachtet. Sie benutzen 

folglich den öffentlichen Verkehr, da Ihnen per Gesetz eine Fahrtmöglichkeit 

anzubieten ist. Dennoch treffen sie eine Wahl zwischen verschiedenen 

Verkehrsangeboten (falls vorhanden), bei der insbesondere Schüler 

erfahrungsgemäß ihre Wahl sehr ausgeprägt nach einer möglichst späten Abfahrt 

                                                
22 Hochrechnungsfaktor 250 Tage zur Berücksichtigung von z.B. Schulferien 
23 Hochrechnungsfaktor 300 Tage zur Berücksichtigung einer geringeren Nachfrage an 
Sams- und Sonntagen. 
24 Kurzform von Captive Rider. Darunter sind Personen zu verstehen, welche bei der 
Verkehrsmittelwahl keine Wahlfreiheit besitzen (Zwangskunden). 
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zuhause treffen, das heißt Reisezeit und Bedienungshäufigkeit spielen eine sehr 

große Rolle. 

Im Abschnitt Calw – Heumaden verkehren mehrere Buslinien (4 Abfahrten pro 

Stunde) und die Seilbahn/Hermann-Hesse-Bahn (2 Abfahrten pro Stunde). Die 

Beförderungszeit Seilbahn/Hermann-Hesse-Bahn (inklusive Umsteigezeit) ist dabei 

fast doppelt so lang wie die Beförderung mit dem Bus. Es ist daher davon 

auszugehen, dass die betroffenen Schüler nahezu vollständig auf den Busverkehr 

umsteigen werden. Der Hermann-Hesse-Bahn gehen somit etwa 75.000 

Schülerfahrten pro Jahr verloren. Darüber hinaus müssen im Busverkehr in der 

Spitzenstunde zusätzlich Beförderungskapazitäten geschaffen werden, die sich 

vermutlich nicht nur auf den Abschnitt Calw – Heumaden beschränken können. 

Im Jedermannverkehr findet keine Verlagerung auf den Bus sondern auf den MIV 

statt. Fahrgäste, die auf einem kurzen Abschnitt zweimal umsteigen müssen 

benutzen lieber den privaten Pkw. Etwa 40.000 Fahrten pro Jahr werden somit 

direkt zum privaten Pkw verlagert.  

Für die übrigen Fahrgäste (knapp 100.000) können die Nachfragewirkungen 

vereinfacht über sogenannte Elastizitätsansätze abgeschätzt werden. Durch den 

notwendigen Umstieg von/zur Seilbahn wird die Fahrzeit zwischen Calw und 

Renningen um etwa 20 % verlängert (24 Minuten vs. 29 Minuten)25 sowie ein 

zusätzlicher Umstieg notwendig26. Diese Ansätze werden kumuliert. In Summe ist 

von einer Verlagerung von etwa 33 % dieser Fahrgäste (etwa 33.000) zum MIV 

auszugehen. Darüber hinaus ist davon auszugehen, dass weitere 20 % dieser 

Fahrgäste (etwa 20.000) eine Direktverbindung mit einem Bus bevorzugen. 

 

Nachfrage-
segment 

ÖV Gesamt 
 

[Personen-
fahrten/a] 

Seilbahn/Herm
ann-Hesse-

Bahn 
[Personen-

fahrten/a] 

MIV 
 

[Personen-
fahrten/a] 

Schüler --- -75.000 --- 

Jedermann -73.000 -93.000 -73.000 

Tabelle 9: Nachfragewirkung 

Im Untersuchungsraum werden durchschnittlich 16 km pro Personenfahrt im ÖV 

oder MIV zurückgelegt. Bei den Fahrgästen der Hermann-Hesse-Bahn werden im 

Durchschnitt 50 % des Weges in zu-, ab- und weiterbringenden ÖV-Systemen 

zurückgelegt. 

 

                                                
25 Elastizitätsfaktor für Fahrzeitveränderung e=-0,8 
26 Elastizitätsfaktor für einen zusätzlichen Umstieg e=-0,2 
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Nachfrage-
segment 

ÖV Gesamt 
 

[Pkm/a] 

Hermann-
Hesse-Bahn 

[Pkm/a] 

MIV 
 

[Pkm/a] 

Schüler --- -600.000 --- 

Jedermann -1.168.000 -744.000 +1.168.000 

Tabelle 10: Mengengerüste der Nachfrage 

3.5 Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme ist unter zwei Aspekten zu betrachten:  

► Zum einen der Nachweis einer gesamtwirtschaftlichen (volkswirtschaftlichen) 

Sinnhaftigkeit und damit einer grundsätzlichen Förderfähigkeit einer 

Maßnahme wie sie im Rahmen der Standardisierten Bewertung 

nachgewiesen wird,  

► Zum anderen betriebswirtschaftliche Überlegungen, die das Ziel verfolgen, 

die Kostenunterdeckung eines Projekts nicht signifikant zu erhöhen, um die 

Belastungen öffentlicher Haushalte so gering wie möglich zu halten.  

Gesetzlich geregelt ist, dass investive Maßnahmen im Verkehr unter Beachtung 

des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant werden müssen.  

3.5.1 Gesamtwirtschaftliche Wirkung 

Die gesamtwirtschaftliche Wirkung wird anhand einer vereinfachten 

Sensitivitätsbetrachtung zur Standardisierten Bewertung durchgeführt. Grundlage 

ist der sogenannte Mitfall 4.2 (Dieseltraktion), da dieser den größten 

Nutzenüberschuss aufweist.  

Das Verfahren der Standardisierten Bewertung in seiner aktuellen Version (Stand 

2006) sieht eine gesamtwirtschaftliche Bewertung von Seilbahnen nicht explizit vor. 

Vorbehaltlich von Abstimmungen mit dem Zuwendungsgeber27 werden die 

Investitionen auf folgende Kostengruppen aufgeteilt: 

► Maschinenartige Anlagen,  

► Bahntrasse in Bahnhöfen und auf freier Strecke, 

► Stahlbauteile. 

                                                
27 In Bezug auf Zuwendungen gemäß LGVFG für die Gesamtmaßnahme Hermann-Hesse-
Bahn muss für den Mitfall für den die Förderung beantragt wird eine Standardisierte 
Bewertung mit einem Nutzen-Kosten-Indikator deutlich über 1,0 durchgeführt worden sein. 
Eine vollständige Untersuchung eines Mitfalls inklusive entsprechender 
Abstimmungsgespräche im MVI lässt einen Zeitaufwand von bis zu sechs Monaten 
erwarten. 
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Daraus ergeben sich folgende Salden zu dem bisher zu Grunde gelegten 

Mitfall 4.228: 

► Kapitaldienst +200 T€/a, 

► Unterhaltskosten + 240 T€/a. 

In der folgenden Tabelle sind die oben beschriebenen Wirkungen anhand der 

Wertansätze der Standardisierten Bewertung monetarisiert29 und im Saldo zum 

Mitfall 4.2 dargestellt. 

 

Teilindikatoren (Saldo 
zum Mitfall 4.2) 

Saldo Kosten 
und Nutzen 

[T€/a] 

Reisezeitdifferenzen -8 

Saldo Pkw-
Betriebskosten 

- 259 

Kapitaldienst ortsfeste 
Infrastruktur im Ohnefall 

--- 

Saldo ÖV-
Gesamtkosten30 

-265 

Saldo Unfallschäden -42 

 

Saldo CO2-Emissionen -23 

Saldo Emissionskosten 
für sonstige Schadstoffe 

-1 

Kapitaldienst für die 
ortsfeste Infrastruktur 
des ÖV im Mitfall 

-200 

Summe -798 

Tabelle 11: Monetarisierte Teilindikatoren 

Inwieweit ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis zu erwarten ist, kann abgeschätzt 

werden in dem der veränderte Nutzen in Bezug zum Nutzenüberschuss gesetzt 

wird (siehe folgende Tabelle). 

 

Nutzenüberschuss Mitfall 4.2 
[T€/a] 

Standardisierte 
Bewertung 

+584 

                                                
28 Hierbei wurde von einer gemittelten Investition von 7 Mio. € für die Pendelseilbahn 
ausgegangen (Preisstand 2012). 
29 Abgezinst auf Preisstand 2006 
30 Inklusive Unterhaltskosten für die ortsfeste Infrastruktur 
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Nutzenüberschuss Mitfall 4.2 
[T€/a] 

Saldo durch SEV -798 

Verbleibend -214 

Tabelle 12: Nutzenüberschuss31 

Durch das Konzept der Seilbahn ist ein gesamtwirtschaftlicher Nutzen nicht mehr 

gegeben. Die Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-Bahn ist unter diesen 

Bedingungen grundsätzlich nicht förderfähig. 

3.5.2 Betriebswirtschaftliche Wirkung 

Die Ermittlung der betriebswirtschaftlichen Wirkungen (Änderung der Rentabilität) 

des Planfalls wird nicht durchgeführt, da eine grundsätzliche Förderfähigkeit nicht 

zu erwarten ist. 

3.6 Zusammenfassung 

Die erforderlichen Investitionen für die Gesamtmaßnahme erhöhen sich um 

mehrere Millionen Euro. Darüber hinaus sind erhebliche Fahrgastverluste auf der 

Hermann-Hesse-Bahn zu erwarten. Die Fahrgäste werden alternativ mit dem 

privaten Pkw oder dem Bus fahren. Letzteres erfordert parallel zur Schiene einen 

signifikanten Ausbau des Busangebots. Eine grundsätzliche Förderfähigkeit der 

Maßnahme ist nicht gegeben. 

 
 

                                                
31 TTK GmbH, Standardisierte Bewertung zur Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-
Bahn, Anbindung an die Europäische Metropolregion Stuttgart, Karlsruhe, 2014 
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4 Auf Calw-Heumaden verkürzte 
Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-
Bahn 

4.1 Beschreibung des Planfalls 

Die Fledermauspopulation im Hirsauer Tunnel soll vor den Auswirkungen des 

Bahnbetriebs grundsätzlich geschützt werden. Gegenstand des Planfalls ist daher 

eine Verkürzung der geplanten Strecken- und Linienführung der Hermann-Hesse-

Bahn auf einen (End-)Bahnhof Calw-Heumaden. Die Anbindung des Bahnhofs 

Calw-Heumaden an den Haltepunkt Calw (Nagoldtalbahn) sowie den Busverkehr 

Calw-ZOB erfolgt über eine Busbedienung. 

4.2 Infrastrukturelle Maßnahmen 

Die wieder in Betrieb zu nehmende Gleisinfrastruktur der Hermann-Hesse-Bahn 

endet bei diesem Planfall nicht bei Calw ZOB sondern bei Calw Heumaden, was 

einer Verkürzung der befahrenen Gleisinfrastruktur um ca. 6 km zur Folge hat.  

Somit sind leicht erhöhte Aufwendungen in Größenordnung von 100 T€ am Hp Cw 

Heumaden zu berücksichtigen, die geplanten Investitionen im Bereich Calw ZOB 

bis Calw Heumaden in Höhe von etwa 7,6 Mio. €32 entfallen. 

Da der Streckenabschnitt inklusive Tunnelbauwerk aber weiterhin im Eigentum des 

Landkreises Calw verbleibt und dieser seiner Verkehrssicherungspflicht 

nachkommen muss, fallen auch weiterhin Unterhaltungskosten an. 

 

Investitionen in 
ortsfeste Infrastruktur 
(Saldo zum Mitfall 4.2) 

Investitionen 
[T€] 

Vermieden Investitionen 
in Trasse und Tunnel 

-7.600 

Zusätzliche Investitionen 
in den Bahnhof Calw-
Heumaden 

+100 

Summe -7.500 

Tabelle 13: Investitionen in ortsfeste Infrastruktur (Preisstand 2012) 

                                                
32 Kostenstand 2012 
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4.3 Betriebliche Maßnahmen 

Die Fahrtzeit zwischen Calw und Renningen beträgt für die Hermann-Hesse-Bahn 

im Durchschnitt etwa 24 Minuten je Richtung, die Umlaufzeit 60 Minuten.  

Durch eine Verkürzung der Strecke reduziert sich die Fahrzeit um etwa 5 Minuten33 

auf 19 Minuten je Richtung. Die Wendezeit verlängert sich dementsprechend auf 16 

Minuten. Die Umlaufzeit beträgt weiterhin 60 Minuten. Fahrzeugeinsparungen auf 

der Hermann-Hesse-Bahn sind daher nicht möglich. 

Die Einsatzdauer je Fahrzeug inklusive Führer beträgt eine Stunde. Einsparungen 

beim Fahrpersonal sind ebenfalls nicht möglich. Die Verkehrsleistung reduziert sich 

jedoch. Die Umlauflänge verkürzt sich um etwa 11,8 auf etwa 35,8 Kilometer. 

Im Abschnitt der DB Netz AG zwischen Weil der Stadt und Renningen ändert sich 

nichts. Die zu entrichtenden Stations- und Trassengebühren auf der Infrastruktur 

der DB Netz AG reduzieren sich somit nicht. 

 
Abbildung 8: Fahr- und Wendezeiten Hermann-Hesse-Bahn [min] 

Die bahnbetriebliche Lücke zwischen Calw-Heumaden und Calw ZOB wird durch 

ein Pendelbussystem geschlossen. Ob in Calw-Heumaden der Platzbedarf für die 

Aufstellung Bustransportkapazitäten ausreichend ist oder ob zusätzliche Fläche 

benötigt wird, ist gesondert zu ermitteln. 

 

                                                
33 Annahme auf Basis verfügbarer Bildfahrpläne  
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Abbildung 9: Fahr- und Wendezeiten Hermann-Hesse-Bahn und Pendelbus [min] 

Beim Pendelbus wird davon ausgegangen, dass alle betroffenen Abfahrten der 

Hermann-Hesse-Bahn durch Busfahrten ersetzt werden. Die Anschlüsse müssen in 

Calw-Heumaden auf die Hermann-Hesse-Bahn optimiert werden. Dadurch gehen 

aber Anschlüsse an die Kulturbahn in/aus Richtung Pforzheim verloren. Die 

Fahrtzeit zwischen Calw und Calw-Heumaden beträgt je Richtung 7 Minuten, die 

Umlaufzeit 60 Minuten.34 

Davon ausgehend, dass ein Bus je Richtung zur Beförderung der Fahrgäste 

zwischen Calw und Calw-Heumaden nicht ausreicht ist, werden je nach 

Verkehrszeit bis zu zwei Busse benötigt.35 Da der Pendelbus als ganztägiges 

Angebot vorzusehen ist, muss davon ausgegangen werden, dass diese Fahrzeuge 

zusätzlich beschafft werden müssen. Der Bedarf an Fahrpersonal nimmt 

entsprechend zu. 

Der Betrieb des Pendelbusses verursacht folgende Veränderungen der 

betrieblichen Mengengerüste. 

 

Verkehrs-
system 

Umläufe 
 

[-/a] 

Verkehrs-
leistung 

[km/a] 

Davon auf DB 
Infrastruktur 

[km/a] 

Zughalte an 
DB Stationen 

[-/a] 

Personal-
einsatz 

[h/a] 

SPNV (HHB) 10.738 -126.708 --- --- --- 

ÖPNV (Bus) +10.738 +55.838 --- --- +10.738 

                                                
34 Zur Anschlusssicherung in Calw-Heumaden ist an beiden Linienenden jeweils eine 
Buswendezeit von 23 Minuten notwendig. 
35 Im August und September je zwei Busse ab 21 bzw. 20 Uhr bis 6 Uhr, im Oktober vier 
Busse von 19 bis 20 Uhr, ab 20 Uhr ebenfalls zwei Busse bis 6 Uhr. 
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Tabelle 14: Betriebliche Mengengerüste 

 

4.4 Nachfragewirkung 

Die Fahrzeit des Pendelbuses zwischen den Stationen Calw-Heumaden und Calw 

ZOB beträgt 7 Minuten. Für die potenziellen Nutzer wird das Pendelbussystem als 

eigenständiges Verkehrsmittel wahrgenommen. Die durchschnittliche 

Beförderungszeit auf der Hermann-Hesse-Bahn ist zwischen Calw-Heumaden und 

Calw ZOB etwa 2 Minuten kürzer als mit dem Pendelbus. Für die Nachfragewirkung 

ist daher neben dem zusätzlichen Umstieg zwischen Hermann-Hesse-Bahn und 

Pendelbus am Haltepunkt Calw-Heumaden mit einer durchschnittlichen 

Umsteigezeit von 5 Minuten auch die verlängerte Beförderungszeit relevant. 

Von einer Verkürzung der Strecke auf Calw-Heumaden sind etwa 

213.000 Fahrgastfahrten pro Jahr betroffen, davon etwa 75.000 Schülerfahrten36 

und 138.000 Jedermann37. 30% der betroffenen Fahrgäste steigen in Calw ZOB 

von/zur Nagoldtalbahn oder den zu- bzw. abbringenden Busverkehr um.  

Die betroffenen Schüler steigen vollständig auf den Busverkehr um, auch für 

weitergehende Fahrten. Es ist politisch nicht durchsetzbar, dass eine Vielzahl von 

Schülern entlang der Achse Ostelsheim, Althengstett und Calw auf ihrem 

verhältnismäßig kurzen Schulweg zwangsweise in Calw-Heumaden (zusätzlich) 

umsteigen und das Verkehrsmittel wechseln müssen. Es wird daher notwendig 

sein, ein auf dem Abschnitt Ostelsheim – Althengstett – Calw-Heumaden parallel 

zur Hermann-Hesse-Bahn verlaufendes Schulbusnetz einzurichten. Der Hermann-

Hesse-Bahn gehen somit etwa 75.000 Schülerfahrten pro Jahr verloren. Aufgrund 

der großen Zahl an Schülern müsste untersucht werden, inwieweit im Busverkehr in 

der Spitzenstunde zusätzlich Beförderungskapazitäten geschaffen werden 

müssten, die sich vermutlich nicht nur auf den Abschnitt Calw – Heumaden 

beschränken können. 

Aus dem zu schaffenden Schulbusangebot zwischen Ostelsheim, Althengstett und 

Calw ergibt sich eine nach dem Regularien der GVFG-Förderung zu vermeidende 

Parallelbedienung entlang dieser Achse. Hinzu kommen die Kosten, die eine solche 

Parallelbedienung mit sich bringt und die negativen Auswirkungen auf die 

Fahrgastzahlen der Hermann-Hesse-Bahn. 

30% der betroffenen Fahrgäste des Jedermannverkehrs steigen in Calw ZOB auf 

andere öffentliche Verkehrsmittel um. Bei diesen Fahrgästen ist davon 

auszugehen, dass sie statt der Kombination Hermann-Hesse-Bahn und Pendelbus 

den MIV nutzen werden, da sie auf kurzen Abschnitten (durchschnittliche 

                                                
36 Hochrechnungsfaktor 250 Tage zur Berücksichtigung von z.B. Schulferien 
37 Hochrechnungsfaktor 300 Tage zur Berücksichtigung einer geringeren Nachfrage an 
Sams- und Sonntagen. 
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Beförderungsweite im ÖV 16 km) ansonsten zweimal umsteigen müssten. Etwa 

40.000 Fahrten pro Jahr werden somit direkt zum privaten Pkw verlagert.  

Für die übrigen Fahrgäste (knapp 100.000) können die Nachfragewirkungen 

vereinfacht über sogenannte Elastizitätsansätze abgeschätzt werden. Durch den 

notwendigen Umstieg von/zum Pendelbus wird die Fahrzeit zwischen Calw und 

Renningen um etwa 30 % verlängert (24 Minuten vs. 31 Minuten)38 sowie ein 

zusätzlicher Umstieg notwendig39. Diese Ansätze werden kumuliert. In Summe ist 

von einer weiteren Verlagerung von etwa 40 % dieser Fahrgäste (etwa 40.000) zum 

MIV auszugehen.  

 

Nachfrage-
segment 

ÖV Gesamt 
 

[Personen-
fahrten/a] 

Pendelbus/Her
mann-Hesse-

Bahn 
[Personen-

fahrten/a] 

MIV 
 

[Personen-
fahrten/a] 

Schüler --- ---- --- 

Jedermann -80.000 -80.000 -80.000 

Tabelle 15: Nachfragewirkung 

Weitere Mengengerüste der Nachfrage sind vor dem Hintergrund der zu 

erwartenden Wechselwirkungen ohne vertiefte Untersuchung kaum zu beziffern.  

Darüber hinaus ergeben sich aus dem Ersatz der Hermann-Hesse-Bahn auf dem 

Abschnitt Calw-Heumaden bis Calw ZOB durch Busse weitere Auswirkungen. 

Für den Landkreis Calw ist der Tourismus, insbesondere der wachsende 

Tagestourismus ein bedeutender Wirtschaftszweig. Eine Vielzahl von 

Tagestouristen aus der Region Stuttgart kommt insbesondere an den Wochenende 

in den östlichen Landkreis Calw um z.B. auf dem Nagoldtalradweg Fahrrad zu 

fahren. Mit der Hermann-Hesse-Bahn verfolgt der Landkreis das Ziel, nicht nur den 

werktäglichen Pendlerverkehr in die Region Stuttgart auf die Schiene zu verlagern, 

sondern auch den Freizeitverkehr. Calw-Heumaden als Wohnstandort ist dabei 

nicht das Ziel der Tagestouristen. Deren Weiterbeförderung ins Nagoldtal mit 

Bussen ist u.a. aufgrund der eingeschränkten Fahrradmitnahmemöglichkeiten nicht 

attraktiv für die Touristen und wird eine Bevorzugung des MIV zur Folge haben. 

4.5 Auswirkungen auf die Wirtschaftlichkeit 

Die Wirtschaftlichkeit einer Maßnahme ist unter zwei Aspekten zu betrachten:  

► Zum einen der Nachweis einer gesamtwirtschaftlichen (volkswirtschaftlichen) 

Sinnhaftigkeit und damit einer grundsätzlichen Förderfähigkeit einer 

                                                
38 Elastizitätsfaktor für Fahrzeitveränderung e=-0,8 
39 Elastizitätsfaktor für einen zusätzlichen Umstieg e=-0,2 
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Maßnahme wie sie im Rahmen der Standardisierten Bewertung 

nachgewiesen wird,  

► Zum anderen betriebswirtschaftliche Überlegungen, die das Ziel verfolgen, 

die Kostenunterdeckung eines Projekts nicht signifikant zu erhöhen, um die 

Belastungen öffentlicher Haushalte so gering wie möglich zu halten.  

Gesetzlich geregelt ist, dass investive Maßnahmen im Verkehr unter Beachtung 

des Grundsatzes der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit geplant werden müssen.  

4.5.1 Gesamtwirtschaftliche Wirkung 

Die gesamtwirtschaftliche Wirkung wird anhand einer vereinfachten 

Sensitivitätsbetrachtung zur Standardisierten Bewertung durchgeführt. Grundlage 

ist der sogenannte Mitfall 4.2 (Dieseltraktion), da dieser den größten 

Nutzenüberschuss aufweist.  

Für die ortsfeste Infrastruktur ergeben sich folgende Salden zu dem bisher zu 

Grunde gelegten Mitfall 4.240: 

► Kapitaldienst - 266 T€/a, 

► Unterhaltskosten -115 T€/a. 

In der folgenden Tabelle sind die oben beschriebenen Wirkungen anhand der 

Wertansätze der Standardisierten Bewertung monetarisiert41 und im Saldo zum 

Mitfall 4.2 dargestellt. 

 

Teilindikatoren (Saldo 
zum Mitfall 4.2) 

Saldo Kosten 
und Nutzen 

[T€/a] 

Reisezeitdifferenzen -14 

Saldo Pkw-
Betriebskosten 

-274 

Kapitaldienst ortsfeste 
Infrastruktur im Ohnefall 

--- 

Saldo ÖV-
Gesamtkosten42 

-161 

Saldo Unfallschäden -47 

Saldo CO2-Emissionen -4 

Saldo Emissionskosten 
für sonstige Schadstoffe 

-3 

                                                
40 Hierbei wurde von einer gemittelten Investition von 7 Mio. € für die Pendelseilbahn 
ausgegangen (Preisstand 2012). 
41 Abgezinst auf Preisstand 2006 
42 Inklusive Unterhaltskosten für die ortsfeste Infrastruktur 
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Teilindikatoren (Saldo 
zum Mitfall 4.2) 

Saldo Kosten 
und Nutzen 

[T€/a] 

Kapitaldienst für die 
ortsfeste Infrastruktur 
des ÖV im Mitfall 

+266 

Summe -237 

Tabelle 16: Monetarisierte Teilindikatoren 

Inwieweit ein positives Nutzen-Kosten-Verhältnis zu erwarten ist, kann abgeschätzt 

werden in dem der veränderte Nutzen in Bezug zum Nutzenüberschuss gesetzt 

wird (siehe folgende Tabelle). 

 

Nutzenüberschuss Mitfall 4.2 
[T€/a] 

Standardisierte 
Bewertung 

+584 

Saldo durch SEV -237 

Verbleibend +347 

Tabelle 17: Nutzenüberschuss43 

Eine Verkürzung der Strecke auf Calw-Heumaden reduziert den Nutzenüberschuss 

des Mitfalls 4.2 erheblich. Dennoch bleibt ein Überschuss erhalten. 

Diese Einschätzung kann jedoch nur oberflächlich getroffen werden, da sich der 

Planfall durch signifikante Wechselwirkungen zwischen Betrieb, Nachfrage und 

Wirtschaftlichkeit des ÖV-Konzeptes auszeichnet (siehe auch 4.4). Das zu 

erwartende Ergebnis einer vertieften Untersuchung ist, dass die Wirtschaftlichkeit 

deutlich stärker negativ betroffen ist. 

4.5.2 Betriebswirtschaftliche Wirkung 

Eine Verkürzung der Strecke auf Calw-Heumaden und den zusätzlichen Pendelbus 

ist eine Erhöhung der Betriebskostenunterdeckung für die Hermann-Hesse-Bahn 

auf dem vorliegenden Untersuchungsniveau nicht seriös zu ermitteln. 

Betriebliche und nachfragseitige Wechselwirkungen sowie politische 

Rahmenbedingungen sind zu unklar. 

                                                
43 TTK GmbH, Standardisierte Bewertung zur Wiederinbetriebnahme der Hermann-Hesse-
Bahn, Anbindung an die Europäische Metropolregion Stuttgart, Karlsruhe, 2014 
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4.6 Zusammenfassung 

Eine Verkürzung der Strecke auf Calw-Heumaden mit einem Pendelbusangebot 

zwischen Calw-Heumaden und Calw reduziert den Fahrgastgewinn der Maßnahme 

signifikant. Die Fahrgäste werden alternativ mit dem privaten Pkw oder dem Bus 

fahren. Letzteres erfordert parallel zur Schiene einen signifikanten Ausbau des 

Busangebots. Die ermittelte Größenordnung unterschätzt die negativen Wirkungen 

noch, da  

► der höhere Komfort eines Schienenverkehrsmittels nicht berücksichtigt wird 

und 

► eine sogenannte Stichstrecke die psychologische Netzwirkung nicht 

berücksichtigt. 

Dadurch wird die grundsätzliche Förderfähigkeit des Mitfalls 4.2 aufgrund einer 

Reduktion des gesamtwirtschaftlichen (volkswirtschaftlichen) Nutzen-Kosten-

Indikators über die ermittelte Wirkung hinaus bedroht.  

Diese Einschätzung kann nur oberflächlich getroffen werden. Da durch diesen 

Planfall signifikante Wechselwirkungen zwischen Betrieb, Nachfrage und 

Wirtschaftlichkeit des ÖV-Konzeptes zu erwarten sind, kann nur eine vollständige 

Untersuchung als Mitfall im Rahmen der Standardisierten Bewertung eine 

vollständige Aufklärung ermöglichen. Inklusive der erforderlichen Abstimmungen 

mit dem Zuwendungsgeber bedarf diese Untersuchung eines Zeitraums von etwa 

6 Monaten. 

Die Stadt Calw, die die Hermann-Hesse-Bahn direkt über eine anteilige 

Kofinanzierung und indirekte über die Kreisumlage mitfinanziert, verspricht sich von 

dem Projekt eine Belebung der Altstadt, die unter einer hohen Leerstandsquote und 

Abwanderung leidet. Eine auf den Abschnitt Renningen – Calw-Heumaden 

reduzierte Schienenverbindung ist politisch nicht gewollt und läuft den Projektzielen 

zuwider. 

Erklärtes Ziel des Ministeriums für Verkehr und Infrastruktur ist es Lücken im 

Schienennetz zu schließen. Inwieweit ein Zuwendungsgeber Fördermittel für eine 

Maßnahme bereitstellt, die dieses Ziel klar verfehlt kann im Rahmen einer 

Wirtschaftlichkeitsuntersuchung jedoch nicht geklärt werden.  
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9.8 Dokumentation der Abfragen von ggf. kumulierenden Projekten und Plänen 

Tabelle 17: Dokumentation der Abfragen von ggf. kumulierenden Projekten und Plänen 

Institution Antwort 

am 

von wie relevante Projekte VoP

/VP 

Betroffenheit 

von  

Beeinträchtigungen Ansprechpar-

ter/in 

Regierungspräsidium 

Karlsruhe 

- - - - - - - - 

Regionalverband 

Nordschwarzwald 

21.07.2015 Herr Bahnert postalisch benannte Projekte nicht ausreichend konkret (u.a. Aus-

weisung von Vorranggebieten Windenergie) 

- - - - 

Kreisverwaltung  

Calw 

16.07.2015 Herr Haug email Altensteig – Wasserrechtliche Erlaubnis Pegel Alten-

steig, Herstellung Durchgängigkeit 

- LRT 3260 

LRT 6430 

gering (< 10m²) - 

Simmersfeld – Straßenbaumaßnahme K4334 - LRT 9410 mininmal, keine Flä-

cheninanspruchnahme 

- 

Altensteig – Wasserrechtliche Erlaubnis Abwasser-

sammler KA Köllbachtal 

- LRT 6510 1 m² - 

Stadtverwaltung  

Altensteig 

01.07.2015 Frau Kurz email keine entsprechende Pläne und Projekte bekannt - - - - 

Stadtverwaltung  

Bad Liebenzell 

- - - - - - - - 

Gemeindeverwaltung  

Ebhausen 

- - - - - - - - 

Stadtverwaltung 

Neubulach 

- - - - - - - - 

Gemeindeverwaltung 

Neuweiler 

13.07.2015 Frau Kurz email keine entsprechende Pläne und Projekte bekannt - - - - 

Gemeindeverwaltung 

Oberreichenbach 

- - - - - - - - 

Gemeindeverwaltung 

Simmersfeld 

- - - - - - - - 
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Institution Antwort 

am 

von wie relevante Projekte VoP

/VP 

Betroffenheit 

von  

Beeinträchtigungen Ansprechpar-

ter/in 

Stadtverwaltung Bad 

Wildbad im Schwarz-

wald 

- - - - - - - - 

Stadtverwaltung  

Wildberg 

14.07.2015 Frau Weik email keine entsprechende Pläne und Projekte bekannt - - - - 

Stadtverwaltung 

Bad Teinach-Zavelstein 

- - - - - - - - 

Gemeindeverwaltung 

Oberreichenbach 

17.05.2022 Frau Zillinger email keine Informationen zu Plänen oder Projekten übermit-

telt 

- - - - 

Regionalverband 

Nordschwarzwald 

16.05.2022 Herr Bahnert email keine Informationen zu Plänen oder Projekten übermit-

telt 

- - - - 

Gemeindeverwaltung 

Ebhausen 

18.05.2022 Herr Lutz email keine entsprechende Pläne und Projekte bekannt - - - - 

Gemeindeverwaltung 

Simmersfeld 

17.05.2022 Herr Stoll email keine entsprechende Pläne und Projekte bekannt - - - - 

Regierungspräsidium 

Karlsruhe 

08.06.2022 Herr Wütz email keine entsprechende Pläne und Projekte bekannt - - - - 

Stadtverwaltung  

Altensteig 

31.05.2022 Frau Hent-

schel 

email keine entsprechende Pläne und Projekte bekannt - - - - 

Stadtverwaltung 

Neubulach 

- - - - - - - - 

Gemeindeverwaltung 

Neuweiler 

- - - - - - - - 

Stadtverwaltung  

Bad Liebenzell 

- - - - - - - - 

Stadtverwaltung Bad 

Wildbad im Schwarz-

wald 

- - - - - - - - 

Stadtverwaltung  - - - - - - - - 
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Institution Antwort 

am 

von wie relevante Projekte VoP

/VP 

Betroffenheit 

von  

Beeinträchtigungen Ansprechpar-

ter/in 

Wildberg 

Stadtverwaltung 

Bad Teinach-Zavelstein 

- - - - - - - - 

Stadtverwaltung  

Calw 

- - - - - - - - 

Kreisverwaltung  

Calw 

02.06.2022 Frau Sevke-

Masur 

email Calw - Bebauungplan Sportpark Calw VP LRT 3260 

LRT 91E0* 

LRT 1163 

Großes Maus-

ohr 

keine - 

Enzklösterle - Kanalanschluss Bergweg, Enzklösterle VP LRT 6510 

LRT 3260 

LRT 91E0* 

Groppe 

< 1 m² - 

Neuweiler - Radweg an der K 4325 VoP keine keine - 

Calw - 20 KV-Erdkabelverlegung VoP keine keine - 

Calw - Anschluss an KA C.-Hirsau VoP LRT 6510 temporär - 

20KV-Erdkabellegung UST Rehmühle - UST Forst-

straße 

VoP keine keine - 

Calw - Wasserkraftanlage T 14, gewässerökol. Ver-

besserung 

VoP LRT 3260 keine - 

Calw - Dreharbeiten an Monhardter Wasserstube VoP LRT 3260 keine - 

Oberreichenbach - Waldkalkung Revier Würzbach VoP LRT 9410 keine - 

Calw - Druckleitung Abwasser Calw VoP keine keine - 

Bad Teinach-Zavelstein - Neubau Pumpwerk 

Kentheim 

 

VoP keine keine - 
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Institution Antwort 

am 

von wie relevante Projekte VoP

/VP 

Betroffenheit 

von  

Beeinträchtigungen Ansprechpar-

ter/in 

Bad Wildbad -Aichelberg - Wohnhausumbau durch 

Teilabbruch 

VoP keine keine - 

N.-Oberhaugstett Neubau Telekommunikationstrasse  VoP keine keine - 

Simmersfeld - Erstellung eines Maschinenweges VoP keine keine - 

Ebhausen - Gewässerkreuzung Nagold,0,4 kV kabel-

verlegung, Kreuzung Nagold, Spülbohrverfahren - 

EnBW 

VoP keine keine - 

Neuweiler - Bpl. Gewerbegebiet Calwer Straße VoP keine keine - 

Calw - Ableitungskanal KA Holzbronn - PW Station 

Teinach 

VoP keine keine - 

Altensteig - Neubau Wasserkraftanlage und Durchgän-

gigkeit 

VoP LRT 3260 

LRT 91E0* 

keine - 

Oberreichenbach - Stromtrasse Igelsloch - Unterkoll-

bach (Erdkabel) 

VoP keine keine - 

Calw - 20KV-Erdkabellegung Waldecker Hof VoP keine keine - 

Calw - Modernisierung Wasserkraftanlage T20/T21 in 

Ernstmühl  

VoP keine keine - 

Altensteig - Teichdesinfektion mit Branntkalk und Ab-

leitung über Kläranlage in Nagold 

VoP LRT 3260 

Groppe 

Bachneunauge 

keine - 

Calw - WKA Talmühle; Neubau Fischaufstieg VoP LRT 91E0* 

Groppe 

Bachneunauge 

nur temporär - 

Calw - Hochwasserschutz Nagold, Calw-Hirsau VoP LRT 3260 

LRT 6430 

LRT 91E0* 

Groppe 

Bachneunauge 

keine - 

Ebhausen - Radweg Mindersbach-Wart VoP keine keine - 
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Institution Antwort 

am 

von wie relevante Projekte VoP

/VP 

Betroffenheit 

von  

Beeinträchtigungen Ansprechpar-

ter/in 

Calw - Regenwasserleitung Hirsauer Wiesenweg VoP keine keine - 

Bad Wildbad - Bauwerksanierung Vord. Neubachstube VoP LRT 3260, 

Groppe 

Bachneunauge 

nur temporär - 

Calw - Sanierung Parkplatz an der Station Teinach VoP keine keine - 

Calw - Errichtung Lager- und Umschlagplatz im 

Walkmühlenweg 57 

VoP LRT 3260 

LRT 91E0* 

keine - 

Altensteig - Dreharbeiten an Monhardter Wasserstube VoP keine keine - 

Simmersfeld - Anschluss Regenwasserbehandlung  VoP keine keine - 

Altensteig - L362 - Umbau des VKP L362/L351 in der 

OD Altensteig 

VoP LRT 8220 

Europ. Dünn-

farn 

keine - 

Altensteig - Neubau Gasleitung HD/MD Altensteig - 

Simmersfeld 

VoP keine keine - 

Neubulach - Hangrutschung an Straße in N.-Altbulach VoP keine keine - 

Altensteig - Rückbau Verdolung und Herstellung einer 

Furt 

VoP keine keine - 

Simmersfeld - Verlegung 20KV-Erdkabel mit Freilei-

tungsabbau 

VoP keine keine - 

Oberreichenbach - Breitbandanschluss Igelsloch - Un-

terkollbach (Erdkabel) 

VoP keine keine - 

Bad Wildbach - Sanierung Flößerstube - Abschürfung 

Verlandungsinsel 

VoP LRT 3260 

 

keine - 

Bad Wildbach - Breitbandausbau Bad Wildbad Berg-

orte 

VoP keine keine - 

Bad Wildbach - Neukonzeption des Vogellehrpfades VoP keine keine - 

Neubulach - Brückenneubau Kohlerstal VoP LRT 91E0* 240 m² - 
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Institution Antwort 

am 

von wie relevante Projekte VoP

/VP 

Betroffenheit 

von  

Beeinträchtigungen Ansprechpar-

ter/in 

Neuweiler - Erweiterung Gewerbegebiet Calwer 

Straße 

VP ? 44.700 m² Waldum-

wandlung 

- 

Altensteig - Nonnenwald Stromtrasse VoP keine keine - 

Neuweiler - Sanierung der L 347 zw. VKP B294 / L347 

und Oberkollwangen  

VoP - - - 

Eghausen - Erneuerung Hochbehälter NSG Kapf VoP - - - 

Altensteig - Ökokonto-Maßnahme zur Aufwertung des 

vorhandenen Baumbestandes 

VoP LRT 3260 

 

keine - 

Neuweiler - LK CW GU2 Breitbandausbau Neuweiler - 

Agenbach 

VoP keine keine - 

Neubulach - Funkmasten in Kentheim, Kohlerstal VoP keine keine - 

Altensteig - Stadtwerke Altensteig Brunnenbohrungen VoP LRT 91E0* keine - 

Altensteig - Probebohrung, Grundwassererkundung VoP keine keine - 

Ebhausen - Erneuerung Wasserleitungen Altensteiger 

Straße Ebhausen 

VoP keine keine - 
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 Hintergrund 

Im Zusammenhang mit der Reaktivierung der Württembergischen Schwarzwaldbahn als 

Hermann-Hesse-Bahn wurde zur Bewältigung artenschutzrechtlicher Konflikte mit der 

Artengruppe Fledermäuse ein Fledermausschutzkonzept erarbeitet. Dieses sieht unter 

anderem auch den Neubau eines Ersatzquartiers nahe des Nordportals des Tunnels 

Hirsau vor. Das geplante Ersatzquartier liegt auf dem Flurstück 1932/1 im Norden der 

Gemarkung Calw, zwischen Fuchsloch und Welzberg oberhalb der Deponie Tälesbach. 

Der Bau des Ersatzquartiers erfolgt mit gebrauchsüblichen Weinkeller-Fertigelementen. 

Es werden unterschiedlich große Weinkeller-Fertigelemente verwendet, die zur Erhö-

hung des Hangplatzangebotes in einander geschoben werden. Diese einzelnen Ele-

mente weisen eine Breite von 1,50-2,50 m und eine Höhe von 2,40-2,70 m auf. Die Ele-

mente werden in offener Bauweise in den Hang eingebracht und anschließend mit dem 

Aushubmaterial überschüttet. Das geplante Ersatzquartier setzt sich aus zwei parallel 

verlaufenden Weinkeller-Röhren zusammen, die mit der bestehenden Hangneigung im 

hinteren Teil ansteigen und eine Länge von ca. 30 m haben. Von jeder dieser beiden 

Röhren zweigt jeweils ein Seitenarm ab, die beide eine leicht abschüssige Neigung auf-

weisen und jeweils ca. 12 m lang sind (Abbildung 1). 

 

 

Abbildung 1: Ersatzquartier Tunnel Hirsau / doppeltes Tonnengewölbe (DR. SPANG 2020). 
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 Fledermausarten und ihre Ansprüche 

Das Ersatzquartier soll so gestaltet werden, dass es den Ansprüchen der im Tunnel 

Hirsau vorkommenden Fledermausarten gerecht wird (Tabelle 1). Grundsätzlich sollte 

das Ersatzquartier auch über längere Kälteperioden frostfreie Bereiche aufweisen und 

eine hohe relative Luftfeuchte von 80-100% aufweisen. Weiterhin kann man die vorkom-

menden Arten hinsichtlich ihrer mikroklimatischen Präferenzen in zwei Gruppen unter-

teilen. Kältetolerante Arten, die in der Regel auch ein vergleichsweise trockenes Mikro-

klima bevorzugen und Arten, die deutlich frostfreie Bereiche mit einer höheren Luftfeuch-

tigkeit bevorzugen. Dementsprechend werden in verschiedenen mikroklimatischen Be-

reichen auch verschieden Hangplatzmöglichkeiten angeboten. 

Tabelle 1: Ansprüche an Hangplätze und Mikroklima der im Tunnel Hirsau überwinternden Fleder-
mausarten. 

Art 
Überwinterungs-
bestand Tunnel 

Hirsau 
Hangplätze Mikroklima 

Gruppe: Kühles und trockenes Klima 

Braunes Langohr 315 
Überwiegend Spalten oder 
an Wänden, häufig in sehr 

kühlen Bereichen 

2 bis 7°C, trocken 
bis feucht 

Zwergfledermäuse 70 Überwiegend in Spalten 
-2 bis 7°C, eher 

trocken 

Breitflügelfledermaus 10 
In Spalten und im Boden-

geröll 
0 bis 6°C, eher 

trocken 

Mopsfledermaus 1 
Enge Spalten oder frei 

hängend 
2 bis 6°C, eher 

trocken 

Gruppe: mäßig kühles und feuchtes Klima 

Bartfledermäuse 300 
Frei hängend an Wänden 

oder in Spalten 
-2,5 bis 8,5°C, 

feucht 

Fransenfledermaus 160 
In engen Spalten oder im 

Bodengeröll 
2,5 bis 8°C, 

feucht 

Großes Mausohr 51 
Frei hängend oder in Spal-

ten 
2,5 bis 9,5°C, 

feucht 

Wasserfledermaus 20 
In Spalten oder frei hän-

gend an Decken oder 
Wänden 

3 bis 8°C, feucht 

Bechsteinfledermaus 5 
Überwinterung vermutlich 
überwiegend in Baumhöh-

len 
1 bis 9°C, feucht 
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 Gestaltung des Innenausbaus 

3.1 Eingangssicherung 

Der Eingang des Ersatzquartiers wird so gesichert, dass ein Betreten durch Unbefugte 

unterbunden wird, die Fledermäuse jedoch ungehindert einfliegen können. Hierzu wird 

eine Metalltür vorgesehen, die am oberen Ende eine Durchflugöffnung für die Fleder-

mäuse aufweist. Die Durchflugöffnung muss mindestens eine Breite von 45 cm und eine 

Höhe von 15-20 cm aufweisen. Es dürfen an der Durchflugöffnung keine scharfen Kan-

ten verbleiben. 

  

Abbildung 2: Schematische Darstellung der geplanten Eingangstür. 

3.2 Hangstrukturen 

Im Ersatzquartier sollen verschiedene Hangplatz- und Versteckmöglichkeiten geschaf-

fen werden. Hierzu werden Hohlblocksteine, Fledermauskästen, Lichtbahnen und Ge-

steinsschüttungen installiert bzw. zur Verfügung gestellt. Die Hohlblocksteine, Lichtbah-

nen und Fledermauskästen sind an die Decken und Wände der Kammer und Gewölbe 

anzubringen und sollten mindestens 1,50 m über dem Boden angebracht werden. Bei 

den Gesteinsschüttung sollten möglichst große (Durchmesser >15 cm), naturräumlich 

passende (z.B. Buntsandstein) Steine locker bis auf eine Höhe von 1 m aufeinander ge-

stapelt werden. 

Hohlblocksteine: Es sollten Hohlblocksteine mit unterschiedlichen Innendurchmessern 

(minimal 2 cm) verwendet werden, deren Spalten an einer Seite verschossen sind. Die 

Hohlblocksteine können dann sowohl an der Decke als auch an den Seitenwänden mon-

tiert werden (vgl. Abbildung 3a). Geeignete Hohlblocksteine können von Betonwerke 

Erich Winkler GmbH, der Fa. Naturschutzbedarf Strobel (Art. Nr. 129) oder der Fa. Sch-

wegler (Art 00770/4) bezogen werden. 
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Fledermauskästen: Hierbei sollten überwiegend Flachkästen gewählt werden, die als 

Spaltenquartiere genutzt werden können (Abbildung 3b). Neben Flachkästen können 

auch Einbausteine oder –elemente verwendet werden. Mögliche Kastentypen wären 

FST-QR oder FSQ der Fa. Hasselfeldt sowie Fledermaus-Wandschale 2FE der Fa. Sch-

wegler. 

Lichtbahnen: Als Hangplatz für die Fledermäuse werden durchsichtige Lichtbahnen in 

Wellen- oder Trapezform genutzt. Für die Fledermäuse eigenen sich dabei Lichtbahnen 

mit einem Profil des Typs 76/18 oder ähnlichen Abmessungen (Abbildung 3c). Die Licht-

bahnen sind an den Wänden (die Öffnungen zeigen zum Boden und zur Decke) oder an 

der Decke anzubringen. 

  

  

Abbildung 3: Geeignete Elemente als Hangplatzstrukturen für Fledermäuse. a: Hohlblocksteine, 
b: Fledermauskästen, c: Lichtbahnen, d: Gesteinsschüttung 

Nachfolgend wir das Ersatzquartier in vier Bereiche unterteilt (vgl. Abbildung 4): 

 Bereich 1: Stahlbetonkammer im Eingangsbereich 

 Bereich 2: Vorderer Tonnengewölbebereich 

 Bereich 3: Seitenarme 

 Bereich 4: Hinterer Tonnengewölbebereich mit Steigung 

a b 

c d 
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Im Ersatzquartier sollen insgesamt 30 Lichtbahnen von jeweils 1 m Länge, 55 Fleder-

mauskästen, 82 Hohlblocksteine und 9 Gesteinsschüttungen ausgebracht werden. 

Im Bereich 1 sollen insgesamt drei Lichtbahnen installiert werden. Eine Lichtbahn wird 

an der Decke in unmittelbarer Nähe zur Eingangstür angebracht. Zwei weitere an den 

Wänden. Die beiden Gesteinsschüttungen werden in den Randbereichen ausgebracht. 

Die Anbringung der Hohlblocksteine (mit unterschiedlichen Lochgrößen) erfolgt an der 

Decke an einer nicht rostenden Aufhängung. Die Fledermauskästen werden an den 

Wänden angebracht. 

Im Bereich 2 werden insgesamt vier Lichtbahnen an den Wänden installiert, zwei weitere 

Lichtbahnen werden an der Decke (jeweils einer pro Gang) angebracht. Zwei Gruppen 

von jeweils fünf Hohlblocksteinen (mit unterschiedlichen Lochgrößen) werden an der 

Decke an einer nicht rostenden Aufhängung angebracht. Sieben weitere Hohlblock-

steine werden an den Wänden der beiden Gänge installiert. Die Fledermauskästen wer-

den an den Wänden in beiden Gängen montiert. 

In den Bereichen 3a und 3b werden insgesamt vier Lichtbahnen an der Decke ange-

bracht. Sechs weitere Lichtbahnen werden an den Wänden der Tonnengewölbe instal-

liert. Jeweils zwei Gesteinsschüttungen pro Seitenarm werden in den Randbereichen 

ausgebracht. Die Fledermauskästen werden an den Wänden der beiden Seitenarme 

montiert. 

Im Bereich 4 werden vier Lichtbahnen an der Decke der Tonnengewölbe installiert. Sie-

ben weitere Lichtbahnen sind an den Wänden in den beiden Gängen der Tonnenge-

wölbe installiert. Sechs Hohlblocksteine (mit unterschiedlichen Lochgrößen) werden an 

der Decke am Übergang zu Bereich drei installiert, neun weitere in einer Gruppe im mitt-

leren Teil und sechs Hohlblocksteine als Gruppe im hinteren Teil dieses Bereichs. Neun 

Hohlblocksteine sind an den Wänden anzubringen. Insgesamt drei Gesteinsschüttungen 

werden in den Randbereichen ausgebracht. Die 22 Fledermauskästen werden an den 

Wänden der beiden Seitenarme montiert. 

 

Grundsätzlich sind kleinräumige Verschiebungen der einzelnen Hangplatzstrukturen 

möglich, die Variabilität verschiedener Hangplätze muss jedoch in allen Bereichen er-

halten bleiben. 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der Innengestaltung. 
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 Hintergrund 

Im Zusammenhang mit der Reaktivierung der Württembergischen Schwarzwaldbahn als 

Hermann-Hesse-Bahn wurde zur Bewältigung artenschutzrechtlicher Konflikte hinsicht-

lich der Artengruppe der Fledermäuse ein Fledermausschutzkonzept erarbeitet. Dieses 

sieht unter anderem auch den Neubau eines Ersatzquartiers nahe des Ostportals des 

Tunnels Forst vor. Das geplante Ersatzquartier liegt auf den Flurstücken 1752, 1753, 

1754, 1817 und 1815 im Osten der Gemarkung Althengstett, südlich der Bahntrasse 

zwischen Althengstett und Ostelsheim. Der Bau des Ersatzquartiers erfolgt mit ge-

brauchsüblichen Weinkeller-Fertigelementen. Es werden unterschiedlich große Wein-

keller-Fertigelemente verwendet, die zur Erhöhung des Hangplatzangebotes ineinander 

geschoben werden. Diese einzelnen Elemente weisen eine Breite von 1,50-2,50 m und 

eine Höhe von 2,40-2,70 m auf. Die Elemente werden in offener Bauweise in den Hang 

eingebracht und anschließend mit dem Aushubmaterial der zuvor angelegten Baugrube 

überschüttet. Das geplante Ersatzquartier setzt sich aus zwei parallel verlaufenden 

Weinkeller-Röhren zusammen, die in West-Ost-Richtung eine leichte Neigung aufwei-

sen und eine Länge von ca. 53 m haben (Abbildung 1). Von der nördlichen dieser beiden 

Röhren zweigt ein Seitenarm ab, der in den nördlich gelegenen Einschnitt der angren-

zenden Bahntrasse mündet. 

 

  

Abbildung 1: Ersatzquartier Tunnel Forst / doppeltes Tonnengewölbe (DR. SPANG 2020). 
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 Fledermausarten und ihre Ansprüche 

Das Ersatzquartier soll so gestaltet werden, dass es den Ansprüchen der im Tunnel Forst 

vorkommenden Fledermausarten gerecht wird (Tabelle 1). Grundsätzlich muss das Er-

satzquartier auch über längere Kälteperioden frostfreie Bereiche haben und eine hohe 

relative Luftfeuchte von 80-100% aufweisen. Weiterhin kann man die vorkommenden 

Arten hinsichtlich ihrer mikroklimatischen Präferenzen in zwei Gruppen unterteilen. Käl-

tetolerante Arten, die in der Regel auch ein vergleichsweise trockenes Mikroklima be-

vorzugen und Arten, die deutlich frostfreie Bereiche mit einer höheren Luftfeuchtigkeit 

favorisieren. Dementsprechend werden verschiedene Hangplatzmöglichkeiten in den 

unterschiedlichen mikroklimatischen Bereichen angeboten. 

Tabelle 1: Bevorzugte Hangplätze und mikroklimatische Bedingungen der im Tunnel Forst überwin-
ternden Fledermausarten. 

Art 
Überwinterungs-
bestand Tunnel 

Forst 
Hangplätze Mikroklima 

Gruppe: Kühles und trockenes Klima 

Braunes/Graues Langohr 80 
Überwiegend in Spalten o-
der an Wänden, häufig in 

sehr kühlen Bereichen 

2 bis 7°C, trocken 
bis feucht 

Zwergfledermäuse 160 Überwiegend in Spalten 
-2 bis 7°C, eher 

trocken 

Breitflügelfledermaus 10 In Spalten und Bodengeröll 
0 bis 6°C, eher 

trocken 

Mopsfledermaus 1 
Enge Spalten oder frei 

hängend 
2 bis 6°C, trocken 

Gruppe: mäßig kühles und feuchtes Klima 

Kleine Bartfledermaus 25 
Frei hängend an Wänden 

oder in Spalten 
-2,5 bis 8,5°C, 

feucht 

Fransenfledermaus 100 
In engen Spalten oder im 

Bodengeröll 
2,5 bis 8°C, 

feucht 

Großes Mausohr 35 
Frei hängend oder in Spal-

ten 
2,5 bis 9,5°C, 

feucht 

Wasserfledermaus 1 
In Spalten oder frei hän-

gend an Decken oder 
Wänden 

3 bis 8°C, feucht 

Große Hufeisennase 1 
Frei hängend an der De-
cke, einzeln oder in Grup-

pen 
5 bis 12°C, feucht 
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 Gestaltung des Innenausbaus 

3.1 Eingangssicherung 

Der Eingang des Ersatzquartiers wird so gesichert, dass ein Betreten durch Unbefugte 

unterbunden wird, die Fledermäuse jedoch ungehindert einfliegen können. Hierzu wird 

am nördlichen Eingang eine Metalltür vorgesehen, die am oberen Ende eine Durchflu-

göffnung für die Fledermäuse aufweist. Die Durchflugöffnung muss mindestens eine 

Breite von 45 cm und eine Höhe von 20 cm aufweisen. Es dürfen an der Durchflugöff-

nung keine scharfen Kanten verbleiben. 

Die südwestliche Einflugöffnung befindet sich an einem Schacht und wird aus einem 

Metallgitter (70 x 70 cm) bestehen. Die Gitterstäbe sollten eine lichte Weite von mindes-

tens 13 bis 15 cm aufweisen. Das Metallgitter muss aufklappbar und abschließbar sein. 

  

Abbildung 2: Schematische Darstellung der geplanten Eingangstür. 

3.2 Hangstrukturen 

Im Ersatzquartier sollen verschiedene Hangplatz- und Versteckmöglichkeiten geschaf-

fen werden. Hierzu werden Hohlblocksteine, Fledermauskästen, PVC-Wellbahnen 

(nachfolgend Lichtbahnen) und Gesteinsschüttungen installiert bzw. angelegt. Die Hohl-

blocksteine, Lichtbahnen und Fledermauskästen sind an die Decken und Wände des 

Ersatzquartieres anzubringen und sollten mindestens 1,50 m über dem Boden ange-

bracht werden. Bei den Gesteinsschüttungen sollten möglichst große (Durchmesser 

>15 cm), dem Naturraum entsprechende Steine (z.B. Buntsandstein) locker bis auf eine 

Höhe von 1 m aufeinander geschüttet werden. 

Hohlblocksteine: Es sollten Hohlblocksteine mit unterschiedlichen Innendurchmessern 

(mindesten 2 cm) verwendet werden, deren Spalten an einer Seite verschlossen sind. 
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Die Hohlblocksteine können dann sowohl an der Decke als auch an den Seitenwänden 

montiert werden (vgl. Abbildung 3a). Geeignete Hohlblocksteine können von dem Be-

tonwerk Erich Winkler GmbH, der Fa. Naturschutzbedarf Strobel (Art. Nr. 129) oder der 

Fa. Schwegler (Art 00770/4) bezogen werden. 

Fledermauskästen: Hierbei sollten überwiegend Flachkästen gewählt werden, die als 

Spaltenquartiere genutzt werden können (Abbildung 3b). Neben Flachkästen können 

auch Einbausteine oder –elemente verwendet werden. Mögliche Kastentypen wären 

FST-QR oder FSQ der Fa. Hasselfeldt sowie Fledermaus-Wandschale 2FE der Fa. Sch-

wegler. 

Lichtbahnen: Als Hangplatz für die Fledermäuse werden durchsichtige Lichtbahnen in 

Wellen- oder Trapezform genutzt. Für die Fledermäuse eigenen sich dabei Lichtbahnen 

mit einem Profil des Typs 76/18 oder ähnlichen Abmessungen (Abbildung 3c). Die Licht-

bahnen sind an den Wänden (die Öffnungen zeigen zum Boden und zur Decke) oder an 

der Decke anzubringen. 

  

  

Abbildung 3: Geeignete Elemente als Hangplatzstrukturen für Fledermäuse. a: Hohlblocksteine, 
b: Fledermauskästen, c: Lichtbahnen, d: Gesteinsschüttung. 

 

a b 

c d 
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Im Ersatzquartier sollen insgesamt 27 Lichtbahnen von jeweils 1 m Länge, 58 Fleder-

mauskästen, 110 Hohlblocksteine installiert und 10 Gesteinsschüttungen angelegt wer-

den. 

Nachfolgend wir das Ersatzquartier in zwei Bereiche unterteilt (vgl. Abbildung 4): 

 Bereich 1: Nördlicher Einzelgang mit Öffnung zum Einschnitt 

 Bereich 2: Südlicher Doppelgang mit Eingangsschacht 

Im Bereich 1 (7 Lichtbahnen, 10 Hohlblocksteine, 2 Gesteinsschüttungen, 14 Fleder-

mauskästen): Zwei Lichtbahnen werden an der Decke, eine davon in unmittelbarer Nähe 

zur Eingangstür, angebracht. Fünf weitere Lichtbahnen werden an den Wänden mon-

tiert. Die Anbringung der Hohlblocksteine (mit unterschiedlichen Lochgrößen) erfolgt an 

der Decke an einer nicht rostenden Aufhängung. Die beiden Gesteinsschüttungen wer-

den in den Randbereichen ausgebracht. Die Fledermauskästen werden an den Wänden 

angebracht. 

Im Bereich 2 (20 Lichtbahnen, 100 Hohlblocksteine, 44 Fledermauskästen, 8 Gesteins-

schüttungen) werden pro Gang 10 Lichtbahnen an den Wänden bzw. an der Decke in-

stalliert. Pro Gang werden 40 Hohlblocksteinen (mit unterschiedlichen Lochgrößen) an 

der Decke an einer nicht rostenden Aufhängung angebracht. Jeweils zehn weitere Hohl-

blocksteine werden an den Wänden der beiden Gänge installiert. Die 44 Fledermaus-

kästen werden an den Wänden in beiden Gängen montiert. Die vier Gesteinsschüttun-

gen pro Gang werden jeweils in den Randbereichen ausgebracht. 

 

Grundsätzlich sind kleinräumige Verschiebungen der einzelnen Hangplatzstrukturen 

möglich, die Variabilität verschiedener Hangplätze muss jedoch in allen Bereichen er-

halten bleiben. 
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Abbildung 4: Schematische Darstellung der Innengestaltung. 
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Anlage FFH3 

 

 

 

Bestätigung des Bestandsschutzes durch das damals zuständige Mi-

nisterium für Umwelt und Verkehr aus dem Jahr 2004 
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